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1.

des Landes Niedersachsen

Von Thomas Vogtherr

Landesgeschichte und Politik:1 Das ist schon auf den ersten Blick kein unproble-
matisches Verhältnis, denn wie sollen, wie können sich wissenschaftliche Ergeb-
nisfindung und politische Erwartung miteinander vertragen? Das Ausmaß des
Problematischen wird auch beileibe nicht geringer, wenn man etwas genauer
nachdenkt. Das soll anhand eines Beispiels geschehen, das wie kaum ein anderes
in der Geschichte des Bundeslandes Niedersachsen und der – 1910 noch unter
anderem Namen gegründeten – Historischen Kommission für Niedersachsen
und Bremen dazu geeignet ist, diese Wechselbeziehung zwischen Landesge-
schichtsforschung und Politik zu beschreiben. Die Historische Kommission hatte
sich mit ihrer Gründung in die Reihe der Verfechter eines Niedersachsen-Gedan-
kens gestellt, den in praktische Politik umzusetzen nicht nur ihr Bestreben, son-
dern das Ziel einer ganzen Reihe weiterer, wissenschaftlich wie kulturpolitisch
aktiver Kreise war.2

Das Problematische wie das geradezu Symbiotische im Verhältnis von Lan-
desgeschichte und Politik sind beileibe keine Erscheinungen erst unserer Ge-
genwart, sondern sie haben eine lange Tradition.3 Seit die Geschichte einzelner

1 Der Text entspricht im Wesentlichen dem Festvortrag anlässlich der Jahrestagung der
Historischen Kommission für Niedersachsen und Bremen e.V. zu ihrem hundertjährigen
Bestehen am 28. Mai 2010 in Hannover. Hinzugefügt wurden lediglich Quellen- und Litera-
turhinweise. Das Thema wird durch den Verfasser demnächst in einer Biographie Georg
Schnaths ausführlicher behandelt.

2 Dietmar von Reeken, „… gebildet zur Pflege der landesgeschichtlichen Forschung.“
100 Jahre Historische Kommission für Niedersachsen und Bremen 1910-2010, Hannover
2010, S. 111-137.

3 Monographisch behandelt wurde diese Beziehung im zeitlichen Längsschnitt allem
Anschein nach bisher nicht, jedoch gilt in allen Darstellungen zur Geschichte der Landesge-
schichtsforschung diese Vermutung als gewissermaßen gesetzt, ohne eines Nachweises im



Länder innerhalb des Heiligen Römischen Reichs geschrieben wurde, also etwa
seit dem 16. Jahrhundert, diente diese Geschichtsschreibung immer auch zur Le-
gitimierung der amtierenden Dynastien, wurden also Länder und Dynastien in
dieser Sichtweise gewissermaßen in eins gesetzt.4 Deswegen war es auch keines-
wegs ungewöhnlich, wenn die Verfasser solcher frühneuzeitlichen Landesge-
schichten entweder in dynastisch-herrscherlichem Auftrag schrieben oder ihre
Opera der Herrscherdynastie in der Hoffnung widmeten, für ihre Bemühungen
um deren Legitimität anständig entgolten zu werden. Für beides ist der große
Universalgelehrte Leibniz um 1700 ein bedeutendes niedersächsisches Beispiel.5

Als in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts der Osnabrücker Jurist Justus
Möser seine „Osnabrückische Geschichte“ verfasste und die Wurzel des Landes
nicht in einer dynastischen Kontinuität der Bischöfe finden konnte, konstruierte
er das Fundament des Landes in der Gleichheit der vollbäuerlichen Einwohner
untereinander und in deren vertragsähnlicher Beziehung zueinander.6 Modern
ist diese Landesgeschichte bis heute auch wegen dieses nicht-dynastischen Blick-
winkels geblieben, wegen der Begründung des Landes aus dem Zusammen-
schluss seiner Bewohner.

Als in den 1920er Jahren die Geschichtswissenschaft sich um die Definition
dessen zu kümmern begann, was einen historischen Raum ausmache,7 da wurde
sehr bald deutlich, dass solche Räume eben nicht eindeutig auszumachen und

2 Thomas Vogtherr

Einzelnen zu bedürfen. – Alois Gerlich, Geschichtliche Landeskunde des Mittelalters. Ge-
nese und Probleme, Darmstadt 1986, S. 3-98, sieht die Anfänge dieser besonderen Rolle der
Landesgeschichte um 1500 bei Konrad Celtis und Johann Aventin (S. 5).

4 Vgl. hierzu u.a. Ulrich Muhlack, Geschichtswissenschaft im Humanismus und in der
Aufklärung. Die Vorgeschichte des Historismus, München 1991, vor allem S. 97-150 über
die Reichsgeschichte und europäische Staatengeschichte als Teil der Universalgeschichte;
über die Landesgeschichte im eigentlichen Sinne: Gerlich, wie Anm. 3, S. 3-22 (Deutsche
Landesgeschichtsforschung vom Humanismus bis zum Barock).

5 Über Leibniz als Historiker vgl. Gerd van den Heuvel, Einleitung, in: Gottfried Wil-
helm Leibniz. Schriften und Briefe zur Geschichte, hg. von Malte-Rudolf Babin /Gerd van

den Heuvel , Hannover 2004, S. 13-50, mit reichen Hinweisen auf ältere Literatur.
6 Peter Schmidt, Studien über Justus Möser als Historiker, Göppingen 1975; Karl H. L.

Welker, Rechtsgeschichte als Machtpolitik. Justus Möser als Jurist und Staatsmann, Bd. 1,
Osnabrück 1996, S. 505-568; Heinrich Schmidt, Justus Möser und Carl Bertram Stüve, in:
Niedersächsisches Jahrbuch für Landesgeschichte 79, 2007, S. 257-273; demnächst Thomas
Vogtherr, Justus Möser und die moderne Geschichtswissenschaft. Von der Antiquiertheit
eines Modernen, in: Möser-Forum, Bd. 4 (2002-2006), Göttingen 2012.

7 Zur Forschungsgeschichte ist – weit über das Thema im engeren Sinne hinaus – heran-
zuziehen Alfred Hartlieb von Wallthor, Entstehung, Entwicklung und Inhalt des Werkes
„Der Raum Westfalen“, in: Der Raum Westfalen Bd. 6: Fortschritte der Forschung und
Schlußbilanz, Münster 1996, S. 327-380. – Über die rheinischen Wurzeln unterrichtet zu-
sammenfassend und auf breiter Grundlage Marlene Nikolay-Panter, Geschichte und metho-



voneinander abzugrenzen sind, sondern dass es überlappende Einflüsse und
Ansprüche gegeben hatte und gab, die eine messerscharfe Trennung zwischen
benachbarten Räumen als Illusion erwiesen. Deutlich wurde, dass die Bemühun-
gen um das Verständnis dessen, was einen historischen Raum eigentlich ausma-
che, nicht ohne ein politisches Vorverständnis, wenn man will: ohne ein politisch
begründetes Vor-Urteil auskamen. Am Beispiel der beiden Räume „Niedersach-
sen“ und „Westfalen“ wird das im Folgenden eine zentrale Rolle spielen.

Als schließlich das Bundesland Niedersachsen schon die ersten Jahrzehnte sei-
nes Bestehens hinter sich hatte, diskutierten Historiker in den siebziger und acht-
ziger Jahren des 20. Jahrhunderts, ob die Konzentration auf ein „Land“ nicht die
Gefahr dynastiebezogen voreingenommenen Denkens mit sich brachte. Das
führte zu der Frage, ob es eine niedersächsische Landesgeschichte überhaupt ge-
be und nicht eher eine hannoversch-welfische, eine braunschweigisch-welfische,
eine oldenburgische, eine schaumburgische usw. Manche Historiker forderten
deswegen eine Neujustierung der Landesgeschichte, weg von den Dynastien und
ihren Haupt- und Staatsaktionen hin zu modernen Regionen und auch zu ihrer
nicht-politischen Geschichte. Das wurde verstanden als eine überfällige Moder-
nisierung der für veraltet gehaltenen Landesgeschichte hin zu einer vermeintlich
moderneren Regionalgeschichte, die eher als die Landesgeschichte älterer Prä-
gung dazu geeignet sei, den Anforderungen einer demokratischen Gesellschaft
an eine zeitgemäße Geschichtsschreibung zu entsprechen.8

*

Innerhalb dieser – notwendigerweise nur angedeuteten – Geschichte der Landes-
geschichte, gleichzeitig aber auch innerhalb einer Geschichte der Landespolitik
hat nun das Thema „Landesgeschichte und Politik“ seinen Ort. Auch der Unterti-
tel „Georg Schnath und die Begründung des Landes Niedersachsen“ ist mit Be-
dacht gewählt: Es soll um die „Begründung des Landes“ gehen, nicht um die
„Gründung des Bundeslandes“. Das bedeutet, dass weniger der politische Grün-
dungsvorgang als vielmehr der geistige Begründungszusammenhang dargestellt
werden soll, innerhalb dessen 1945/46 erst das Land Niedersachsen entstand
und daraus dann 1949 ein Land der späteren Bundesrepublik geworden ist. Zu
fragen ist nach den Überlegungen auf diesem Wege, nicht allein nach dem Resul-
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discher Ansatz des Bonner Instituts. Eine Skizze, in: Rheinische Landesgeschichte an der
Universität Bonn, hg. von Manfred Groten/Andreas Rutz, Göttingen 2007, S. 11-37.

8 Hier genüge der Hinweis darauf, dass eine der Programmschriften dieses Streits nie-
dersächsischen Ursprungs ist: Carl-Hans Hauptmeyer (Hrsg.), Landesgeschichte heute,
Göttingen 1987.



tat, der bekannten Verordnung Nr. 55 der Britischen Militärregierung.9 Dennoch
hat beides natürlich miteinander zu tun und soll hier auch nicht künstlich ge-
trennt werden.

Das Wirken Georg Schnaths beweist es geradezu paradigmatisch. Schnath10

gilt noch heute als einer der geistigen Wegbereiter, ja Väter des Bundeslandes
Niedersachsen. Er habe, so heißt es, in seinen Werken dieses Land gewisserma-
ßen projektiert, seine Entstehung vorbereitet und für die Diskussionen der unmit-
telbaren Nachkriegsmonate recht eigentlich den argumentativen Unterbau gelie-
fert, auf dem dann das Bundesland errichtet werden konnte. Dass dafür die politi-
sche Verantwortung dem Ministerpräsidenten Hinrich Wilhelm Kopf, dem
„roten Welfen“, zukam, mutet angesichts der zutiefst konservativen Haltung
Schnaths zwar merkwürdig an, macht aber mehr als deutlich, dass das gemeinsam
Niedersächsische der Nachkriegsjahre in den Augen beider zunächst die welfi-
sche Vergangenheit der Landesteile östlich der Weser war.11

Der gebürtige Hannoveraner Georg Schnath des Jahrgangs 1898 war 1922 als
Schüler von Karl Brandi, dem ersten Vorsitzenden der Historischen Kommission
überhaupt, promoviert worden. Von einer zutiefst welfischen Grundüberzeu-
gung getragen und angetrieben, arbeitete Schnath bis 1928 als Archivar im preu-
ßischen Berlin, seither in Hannover, seit 1938 als Direktor des Staatsarchivs. In
den Jahren des Zweiten Weltkrieges war Schnath als Oberkriegsverwaltungsrat
im Range eines Oberstleutnants in Paris im sogenannten Archivschutz tätig, eine
Tätigkeit, die ihm unmittelbar nach dem Krieg die Internierung und ein Kriegs-
gerichtsverfahren in Frankreich eintrug, das allerdings Weihnachten 1947 mit
seinem Freispruch endete. Nach der sich lange hinziehenden und nicht un-
problematischen Entnazifizierung setzte Schnath dann 1948 seine Tätigkeit am
– nunmehr – Hauptstaatsarchiv in Hannover und für die Historische Kommission
fort. 1959 wurde er als erster Inhaber einer Professur für niedersächsische Lan-
desgeschichte nach Göttingen berufen und wirkte dort bis zu seiner Emeritie-

4 Thomas Vogtherr

9 Die Abläufe der Jahre 1945/46 einschließlich der gedanklichen Vorläufer sind darge-
stellt bei Dietmar von Reeken, Die Gründung des Landes Niedersachsen und die Regie-
rung Kopf (1945-1955), in: Geschichte Niedersachsens, begründet von Hans Patze, Bd. 5:
Gerd Steinwascher (Hrsg.), Von der Weimarer Republik bis zur Wiedervereinigung, Hann-
over 2010, S. 627-681, besonders S. 644-654.

10 Bis zum Erscheinen der Biographie Schnaths sei hingewiesen auf Thomas Vogt-

herr, Beobachtungen zur Biographie von Georg Schnath (1898-1989), in: Niedersächsi-
sches Jahrbuch für Landesgeschichte 81, 2009, S. 405-424, auch für die folgenden Einzelhei-
ten zur Biographie Schnaths.

11 Nur am Rande sei darauf hingewiesen, dass Kopf und Schnath bereits 1931 miteinan-
der in Kontakt kamen, als Schnath für den damaligen Landrat Kopf ein Gutachten zur Um-
benennung seines Landkreises von „Kreis Hadeln“ in „Kreis Land Hadeln“ erstellt hatte
(Niedersächsisches Landesarchiv – Hauptstaatsarchiv Hannover VVP 51 Nr. 31).



rung 1967. Noch bis 1971 behielt er den Vorsitz der Historischen Kommission bei
und starb im hohen Alter von fast 91 Jahren 1989.

Wo hat in diesem Lebenslauf die Begründung eines Landes Niedersachsen
ihren Ort? Was brachte Schnath den Ruf ein, einer der geistigen Väter unseres
Bundeslandes zu sein? Und wie vollzog sich sein Engagement in diesem zunächst
undurchsichtigen Grenzbereich zwischen Landesgeschichte und ihrer Erfor-
schung sowie der Politik im Interesse eines Landes, das es gar nicht gab?

Für Georg Schnath wie für die meisten anderen welfisch eingestellten Be-
wohner der preußischen Provinz Hannover war mit dem Ende des Königreichs
Hannover 1866 eine Besatzungszeit angebrochen, innerhalb derer Schnath seine
Jugend verlebte. Das Ideal seiner Gesinnungsfreunde war die Befreiung Hanno-
vers von Preußen, und das war genau so gedacht wie gesagt: als Befreiung. Das
Jahr 1866 oder die Schlacht von Langensalza hatten das Königreich Hannover
die Existenz gekostet, ein Mythos vom unbesiegten, aber politisch dennoch ge-
schlagenen Hannover hatte sich entwickelt, der politisch wirkmächtig war und
über viele Jahrzehnte blieb.12 Deswegen kam es für Schnaths Eltern – sein Vater
besaß nicht weit von hier am Orte der heutigen Markthalle einen Handwerksbe-
trieb – und rückblickend auch für Georg Schnath selber gar nicht ernsthaft in Fra-
ge, woanders hin als auf eine zutiefst welfisch eingestellte Schule zu gehen, das
Hannoveraner Ratsgymnasium, und voller Verachtung auf die Kinder der preu-
ßischen Beamten am nicht weit entfernten, 1875 gegründeten Kaiser-Wilhelm-
Gymnasium zu schauen. Dass übrigens beide Gymnasien 1995 fusioniert werden
sollten, hätte Schnath mit der ihm eigenen Bitterkeit und mit dem Sarkasmus
bedacht, mit dem er Entscheidungen dieser Art immer wieder als geschichts-
vergessen kommentierte. Denn darauf kam es ihm an: das aktuelle, auch das poli-
tische Handeln geschichtlich zu begründen und nur solche Entscheidungen für
politisch verantwortbar zu halten, die eine stichhaltige historische Begründung
auf ihrer Seite hatten.

Als der Archivar Georg Schnath 1928 seinen Dienst in Hannover antrat, war
eine Debatte im Gang, die die letzten Jahre der Weimarer Republik politisch prä-
gen sollte. Die Frage nach einer Reichsreform13 umfasste mehr und anderes als
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12 Schnath hat diesem „Mythos“ in seinen Veröffentlichungen auffallend wenig Auf-
merksamkeit gewidmet und „1866“ lediglich nahezu beiläufig in Artikeln für Tageszeitun-
gen und deren Beilagen behandelt. Sie werden in einer vervollständigten Bibliographie im
Anhang zur geplanten Schnath-Biographie nachgewiesen werden.

13 Die Literatur zur Reichsreform der Weimarer Republik ist außerordentlich umfang-
reich. Als jüngere Zusammenfassung der Problemstellung und der wichtigsten, vorgeschla-
genen Reformprojekte ist hinzuweisen auf: Jürgen John, „Unitarischer Bundesstaat“,
„Reichsreform“ und „Reichs-Neugliederung“ in der Weimarer Republik, in: Jürgen John

(Hrsg.) „Mitteldeutschland“ – Begriff, Geschichte, Konstrukt, Rudolstadt 2001, S. 297-375. –



die auch in der heutigen Bundesrepublik Deutschland immer wieder kurz auf-
flammende Diskussion um eine mögliche oder nötige Länderneugliederung. In
der Weimarer Republik stand das überwältigende Gewicht Preußens einschließ-
lich seiner Provinzen bis ins Rheinland einer tatsächlichen Aufgabenteilung zwi-
schen Reich und Ländern hinderlich im Wege. Man kann verkürzend sagen, dass
gegen das Land Preußen in der Weimarer Republik keine politische Entschei-
dung möglich war und dass der Preußische Ministerpräsident nicht zuletzt des-
wegen einer der mächtigsten Politiker der Weimarer Republik war.

Nur, mit welchem Ziel sollte das Reich reformiert werden? Es gab mehrere Al-
ternativkonzeptionen, die sich grob etwa so kategorisieren lassen: Zentralisten
hielten es für ausreichend, Preußen bestehen zu lassen und allenfalls den Provin-
zen – also auch Hannover – ein wenig vergrößerte Handlungsspielräume zu ge-
ben. Föderalisten dachten in eine Richtung, die heute in der Bundesrepublik
Deutschland de facto verwirklicht worden ist: an die Übertragung zentralstaatli-
cher Aufgaben an eigenständige Länder, denen dadurch Staatsqualität zukom-
men sollte. Partikularisten schließlich hielten es für nötig, Länder auf Kosten
Preußens wiederherzustellen, etwa im Rheinland und in Westfalen, im heutigen
Niedersachsen, aber eben auch anderweit.

Vor dem Hintergrund dieser Denkmodelle entstand eine Vielzahl von Lö-
sungsvorschlägen, die – um das Bekannte vorwegzunehmen – allesamt nicht
verwirklicht wurden, was sie mit den Plänen einer Länderneugliederung in der
Bundesrepublik Deutschland nach der Schaffung des Bundeslandes Baden-Würt-
temberg bekanntlich gemeinsam haben.14 Immerhin bildete sich Anfang 1928
unter dem Vorsitz des ehemaligen Reichskanzlers und parteilosen Nationallibe-
ralen Hans Luther ein „Bund zur Erneuerung des Reiches“, der sich gewisser-
maßen als Denkfabrik für diese Pläne verstand und in dem sich sicherlich nicht
zufällig auffallend viele Bewohner des preußischen Provinz Hannover aktiv enga-
gierten.15

Das war die Situation, in die hinein der 63. Hannoversche Provinzialland-
tag am 22. März 1928 den Auftrag erteilte, Material darüber beizubringen, welche
wirtschaftlichen und verwaltungstechnischen Schwierigkeiten unter Berücksichtigung der
besonderen örtlichen Verhältnisse für das niedersächsische Wirtschaftsgebiet durch das Vor-
handensein der Landesgrenzen bestehen.16 Das hieß nichts anderes, als eine mögliche

6 Thomas Vogtherr

Unter den älteren Arbeiten ist wegen der regionalen Bedeutung hervorzuheben: Wolfgang
Kohte, Die Gedanken zur Neugliederung des Reiches 1918-1945 in ihrer Bedeutung für
Nordwestdeutschland, in: Westfälische Forschungen 6, 1943-1952, S. 182-196.

14 Dazu vgl. die Skizze von Reinhard Schiffers, Länderneugliederungspläne nach
1945, in: „Mitteldeutschland“, wie Anm. 13, S. 433-448.

15 John, wie Anm. 13, S. 351-353.
16 Niedersachsen im Rahmen der Neugliederung des Reiches. Denkschrift. Dem 64.



künftige politische Gestaltung Nordwestdeutschlands zu begründen. Diese Be-
gründung sollte in einem Gutachten erfolgen. Gleichzeitig wollte man für die
öffentlichkeitswirksame Begleitung der Aktivitäten in einer Ausstellung sorgen,
die unter dem Titel „Niedersachsen. Land – Volk – Wirtschaft“ von der Geogra-
phischen Gesellschaft Hannover noch im September 1928 gezeigt wurde und für
erhebliches Aufsehen sorgen sollte.17

Den Auftrag für das Gutachten erhielt ein damals 31jähriger Privatdozent der
Geographie an der Technischen Hochschule Hannover namens Kurt Brüning,
damals wie auch über die Jahre des Nationalsozialismus hinweg bis in die ersten
Jahre des neuen Bundeslandes Niedersachsen einer der führenden Raumforscher
und Raumplaner. Brüning18 stand politisch, was nicht unwichtig ist, der SPD
nahe. Im März 1929 legte er den ersten Band dieser Denkschrift unter dem
programmatischen Titel „Niedersachsen im Rahmen der Neugliederung des
Reiches“ vor. Ein wesentlich umfangreicherer zweiter Band folgte 1931. Diese
Denkschrift stellt mit ihren insgesamt fast 500 Druckseiten und mehr als 250 Ab-
bildungen und Karten das wohl umfangreichste Raumplanungswerk dar, das bis
dahin im Rahmen der Reichsreformdiskussionen der Weimarer Republik ver-
öffentlicht worden war. Und es enthielt eine erhebliche Menge politischen
Sprengstoffes, sowohl in Richtung auf Preußen als das übermächtige Land, von
dem unabhängig zu werden das erklärte Ziel der Auftraggeber und der Verfasser
war, als auch in Richtung auf benachbarte preußische Provinzen, vor allem auf
Westfalen, wovon noch zu sprechen sein wird.

Brüning entwickelte als Geograph und Raumplaner in aller Ausführlichkeit
die Vorstellung eines einheitlichen Raumes Niedersachsen, der über das heutige
Bundesland hinaus wesentliche Teile Ostwestfalens umfassen sollte, insbesonde-
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Hannoverschen Provinziallandtage vorgelegt vom Landesdirektorium der Provinz Hanno-
ver, bearb. von Kurt Brüning, Bd. 1, Hannover 1929, S. 1-4 („Über die Vorgeschichte der
Denkschrift“), das Zitat S. 2. – Bd. 2 erschien als Vorlage für den 66. Hannoverschen Pro-
vinziallandtag ebd. 1931.

17 Zur Ausstellung erschien eine für einen weiten Leserkreis gedachte Broschüre:
Niedersachsen. Land – Volk – Wirtschaft. Landeskundliche Ausstellung zum 50jährigen Be-
stehen der Geographischen Gesellschaft zu Hannover (…). Führer durch die Ausstellung,
Hannover 1928. – Aufsehen erregte die Ausstellung vor allem in Westfalen; dazu vgl. Karl
Ditt, Raum und Volkstum. Die Kulturpolitik des Provinzialverbandes Westfalen 1923-
1945, Münster 1988, S. 50 f.

18 Eine biographische Studie zu Brüning ist ein dringendes Desiderat. Einstweilen vgl.
Dietmar von Reeken, Wissenschaft, Raum und Volkstum. Historische und gegenwartsbezo-
gene Forschung in und über „Niedersachsen“ 1910-1945. Ein Beitrag zur regionalen Wissen-
schaftsgeschichte, in: Niedersächsisches Jahrbuch für Landesgeschichte 68, 1996, S. 43-90,
insbesondere S. 49-53. – Über Brünings nur schwer durchschaubares und keineswegs bloß
ablehnendes Verhältnis zum Nationalsozialismus vgl. ebd. S. 52 f.



re den gesamten Regierungsbezirk Minden.19 Er konnte sich dabei auf die unum-
strittene Tatsache stützen, dass mehr und mehr in der öffentlichen Diskussion und
Wahrnehmung der Niedersachsen-Begriff genutzt wurde, wenngleich im einzel-
nen über den genauen Umfang dieses auf der politischen Karte nicht zu finden-
den Niedersachsen eben erhebliche Unklarheiten herrschten.

Auf der Suche nach einer historischen Begründung für die Zusammengehö-
rigkeit dieses politisch immer noch zerrissenen Raumes bediente er sich der Ar-
gumente des Historikers Georg Schnath. Nur kleingedruckt findet sich in der
Brüning-Denkschrift der knappe Hinweis, dass die Ausführungen zur Geschichte
Niedersachsens in allen wesentlichen Teilen auf eine Ausarbeitung Schnaths zu-
rückgehen, die 1929 auch gedruckt unter dem Titel „Die Gebietsentwicklung
Niedersachsens“ vorgelegt wurde.20 Und wie Schnath, so arbeitete auch der Han-
noveraner Volkskundler und Museumsdirektor Wilhelm Peßler21 am Text der
Denkschrift mit und steuerte so fragwürdige Karten bei wie die von dem Anteil
der Blonden oder der durchschnittlichen Körpergröße der Niedersachsen unter
den Bewohnern dieses Raumes.22 Dem nachgeborenen Historiker sträuben sich
die Nackenhaare, wenn man sieht, wie hier durch Peßler das Rassistisch-Völ-
kische zur selbstverständlichen Grundlage seines Niedersachsen-Begriffes ge-
macht wurde.23

Zurück zu Schnath: In seinem Blick auf Niedersachsen dominierte sehr ein-
deutig die Geschichte der welfischen Gebiete.24 Zwar führte er Niedersachsen

8 Thomas Vogtherr

19 Hier wird der wesentliche Inhalt des Bd. 1der Denkschrift, wie Anm. 16, zusammenge-
fasst. Vgl. auch die politisch akzentuierte Zusammenfassung in der Denkschrift selber S. 114.

20 Der Hinweis ebd. S. 90. – Schnaths kompletter Text: Georg Schnath, Die Gebietsent-
wicklung Niedersachsens, Hannover 1929. Die archivalische Überlieferung zum Entstehen
dieses Manuskripts befindet sich in NLA-HStA Hannover VVP 51 Nr. 50. Aus ihr ergibt sich,
dass der Text zwischen Ende Juli und dem 20.12.1928 entstand und dass anstelle Schnaths ur-
sprünglich der Jurist Dr. Walter Lerche (1901-62), später (1944/45) Vorsitzender des Sonder-
gerichts Braunschweig und als solcher für Dutzende von Todesurteilen verantwortlich, als
Verfasser vorgesehen war (über ihn: Horst-Rüdiger Jarck (Hrsg.), Braunschweigisches Bio-
graphisches Lexikon. 19. und 20. Jahrhundert, Hannover 1996, S. 378). – Hinzuweisen ist
darauf, dass die Wirtschaftswissenschaftliche Gesellschaft als äußerlich neutrale Instanz die
niedersächsischen Reichsreformschriften publizierte; zu dieser Gesellschaft, die 1929 bis
1935 von Schnaths Doktorvater Karl Brandi geleitet wurde, vgl. von Reeken, wie Anm. 18.

21 Über Peßler vgl. von Reeken, ebd., S. 53-58, sowie die dort S. 53 Anm. 32 noch als in
Bearbeitung genannte Studie von Susanne Abel , Politische Instrumentalisierung von Wis-
senschaft im Dienst der völkischen Ideologie am Beispiel der Arbeit Wilhelm Peßlers von
1906 bis 1945, phil. Diss. Göttingen 1995 (Mikrofiche).

22 Denkschrift, wie Anm. 16, Karten 76 und 77 nach S. 86.
23 Dass Peßlers Haltung bereits vor 1933 zutiefst völkisch war, weist Abel, wie Anm. 21,

nach. Es ergibt sich auch aus der bloßen Lektüre seines weit verbreiteten Werkes „Der nie-
dersächsische Kulturkreis“, Hannover 1925.



24 insgesamt auf das alte Stammesgebiet der Sachsen zurück und begriff damit in al-
len Himmelsrichtungen mehr ein als das heutige Bundesland, aber schon beim
Eintreten in das Mittelalter Karls des Großen verengte sich der Blick sehr deutlich
auf die Gebiete zwischen Weser und Elbe, und vollends, wenn Schnath Heinrich
den Löwen gewissermaßen zur Lichtgestalt der mittelalterlichen Territorialent-
wicklung Niedersachsens macht, wird deutlich, dass die Gleichung mittelalterli-
ches Welfenland = ehemaliges Königreich Hannover = künftiges Niedersachsen
für ihn fast restlos aufging. Zwar behandelte er auch die nichtwelfischen Gebiete
Norddeutschlands, also vor allem das heutige Westniedersachsen, aber doch eher
am Rande und mit der deutlichen Botschaft, dass es sich um minderbedeutende
und insgesamt randständige Territorien gehandelt habe, die seit dem Erwerb
Ostfrieslands und Osnabrücks sowie des Emslandes durch Hannover ohnehin
von welfischen Gebieten nahezu eingeschlossen gewesen seien.

In einem 1932 veröffentlichten kleinen Büchlein über „Hannover und West-
falen in der Raumgeschichte Nordwestdeutschlands“ vertiefte Schnath diese
Sichtweise noch einmal.25 Jedoch war diese nur reichlich fünfzig Seiten starke
Broschüre bereits die Antwort auf eine zwischenzeitlich aufgebrochene Kontro-
verse erheblichen Ausmaßes. Diese Kontroverse hatte sich an der Brüning-Denk-
schrift entzündet. Sie war in Westfalen auf offenen Widerspruch gestoßen.26 Am
10. März 1929 hatte der dortige Oberpräsident vor dem Westfälischen Provin-
ziallandtag die westfälische Position unüberhörbar deutlich und scharf so formu-
liert: Eine von Hannover ausgehende Agitation [hat] im Nordosten unserer Provinz eine
gewisse Beunruhigung hervorgerufen. Unter dem Namen ‚Niedersachsen‘ werden akademi-
sche Betrachtungen darüber angestellt, ob und wieviel Teile der Provinz Westfalen stamm-
verwandte Gebiete von Niedersachsen sind. (…) Sollte (…) irgend jemand (…) politische
und wirtschaftliche Ziele verfolgen, dann haben wir nur eine Antwort: Hände weg von
Westfalen! Die Westfalen wissen selbst, weß Stamm und Art sie sind.27

Deutlicher konnte man es nicht sagen: Die Brüning-Denkschrift mit der Unter-
fütterung der historischen Argumentation durch Georg Schnath wurde als das
verstanden, als was sie verstanden werden musste: als der offen erklärte Versuch,
ein künftiges Niedersachsen mit erheblichen Anteilen Westfalens, von Tecklen-
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24 Dies ist eine sehr knappe Zusammenfassung des Argumentationsganges von
Schnath, Gebietsentwicklung, wie Anm. 20. – Eine ausführliche Darstellung des „Nieder-
sachsen“-Begriffs bei Schnath werde ich in seiner Biographie vorlegen.

25 Georg Schnath, Hannover und Westfalen in der Raumgeschichte Nordwestdeutsch-
lands, Braunschweig u.a. 1932. Die archivalische Überlieferung zum Entstehen dieses Ma-
nuskripts befindet sich in NLA-HStA Hannover VVP 51 Nr. 52.

26 Über diese Zusammenhänge vgl. vor allem Ditt, wie Anm. 17, S. 49-55, 95-105 u.ö.,
sowie Hartlieb von Wallthor, wie Anm. 7, S. 345f.

27 Das Zitat bei Ditt, wie Anm. 17, S. 51 Anm. 65.



burg über Bielefeld bis nach Ostwestfalen hinein zu arrondieren. Für die Zwecke
dieses Vortrages sei nur am Rande bemerkt, dass damit eine intensive Erfor-
schung des „Raumes Westfalen“ in Gang gesetzt wurde, die ursprünglich also aus
der Defensive gegen die Niedersachsen-Denkschrift entstanden ist. Das daraus
entstandene neunbändige Werk dieses Namens, erst 1996 abgeschlossen, kennt
seinesgleichen in Deutschland nicht.28 Dass es seine Entstehungsgeschichte nicht
verleugnet, spricht für die Aufrichtigkeit seiner Verfasser, die dem Annexionis-
mus Brünings, Schnaths und ihrer Mitstreiter nun ihrerseits einen westfälischen
Anspruch auf Gebiete westlich der Weser weit über Osnabrück hinaus nach Nor-
den entgegensetzten. Der erste Band dieses Raumwerks erschien bereits 1931, ein
ungeheurer Kraftakt aus dem Geiste der Konkurrenz in Landesforschung und
Provinzialpolitik.

Schnaths Gegenschrift von 1932 wollte als Versuch einer Synthese der sich wider-
streitenden Auffassungen zwischen Westfalen und Niedersachsen verstanden wis-
sen,29 tat aber – dies jedenfalls der Eindruck aus der Lektüre – alles dafür, Öl ins
Feuer zu gießen. Im Grunde argumentierte Schnath gegen jede Form historischer
Identität Westfalens. Dieser preußischen Provinz attestierte er, erst unter preußi-
scher Herrschaft zu einer inneren Einheit verurteilt worden zu sein.30 Fremd-
bestimmt im historischen Werden sei Westfalen, nicht selbstbestimmt wie das
Welfenland, und deswegen argumentiere das westfälische Raumwerk mit schwer
greifbaren kulturellen und wirtschaftlichen Ausstrahlungen Westfalens, nicht mit einer
inneren Einheit, die es gar nicht gebe.

Die Konfrontationen, die damit entstanden waren und die in Schrift und Ge-
genschrift in den Jahren bis etwa 1935 ausgetragen wurden, zeigten im Grunde
eines: Niedersachsen konnte genauso wenig wie Westfalen als ein Land eigener
und alle Gebietsteile einschließender Identität gelten. Wer immer im Rahmen
der Reichsreform der Weimarer Republik nicht nur am Verhältnis zwischen
Reich und Preußen, sondern vor allem an der Verselbständigung preußischer
Provinzen, ja an ihrem Neuzuschnitt arbeitete, dem musste deutlich sein, dass der
Schritt von der wissenschaftlichen Analyse zur politischen Umsetzung in vermut-
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28 Zum Entstehen und zur forschungsgeschichtlichen Einordnung Hartlieb von

Wallthor, wie Anm. 7.
29 Das Zitat in Schnaths Selbstanzeige seiner Anm. 25 genannten Arbeit in: Nieder-

sächsisches Jahrbuch für Landesgeschichte 9, 1932, S. 211 f., dort auch das folgende Zitat.
30 Schnath, Hannover und Westfalen, wie Anm. 25, S. 43: Zum ersten Mal in der Ge-

schichte tritt uns hier [gemeint sind die Jahre 1814/15] Westfalen als festumrissene politische Ein-
heit entgegen. In allen den Jahrhunderten vorher, die Stammeslandschaft und das kölnische Herzogtum
Westfalen kaum ausgenommen, war es nur ein geographischer Begriff gewesen, ein unbestimmter und
schwer bestimmbarer Raum voin wechselnder Gestalt und wechselnder Bestimmung. Ähnlich auch
ebd. S. 48.



lich schwer auflösbare Konfrontationen und Blockaden führen musste. Ein von
Preußen gelöstes Reichsland Niedersachsen, um das es in jenen Jahren ging,
konnte kein banales Ergebnis einer einzigen Denkschrift sein. Die Landesfor-
scher der verschiedenen Disziplinen, der Geograph Brüning, der Historiker
Schnath und der Volkskundler Peßler, um nur diese zu nennen, hatten sich dieser
Illusion womöglich nicht einmal hingegeben. Spätestens die Reaktion aus West-
falen, aber auch die durchaus gebremste Begeisterung in Oldenburg, Braun-
schweig und Schaumburg sprach Bände.31

Die Jahre der nationalsozialistischen Herrschaft brachten die Beschäftigung
mit der Reichsreform zum Stillstand. Zumal nach dem sogenannten Preußen-
schlag des Jahres 1932 und der Einsetzung eines Reichskommissars anstelle des
Ministerpräsidenten des Landes hatte sich die Fragestellung auch scheinbar erle-
digt: Die formal weiterbestehenden preußischen Provinzen neu zu ordnen, be-
stand nun kein Anlass mehr, und das Verhältnis zwischen Preußen und dem
Reich war durch diesen Handstreich ohnehin faktisch irrelevant geworden.

Das änderte nichts daran, dass am Gedanken eines Landes Niedersachsen wei-
ter gearbeitet wurde, wohlgemerkt: am Gedanken. Politisch umsetzbar waren die-
se Pläne nicht, aber Organisationen wie der Heimatbund oder eben die seit 1938
unter der Leitung Schnaths stehende Historische Kommission für Hannover,
Oldenburg, Braunschweig, Schaumburg-Lippe und Bremen arbeiteten weiter an
der Verfestigung eines gesamtniedersächsischen Bewusstseins vorwiegend auf
historischer Grundlage.32 Das war, wie sich zeigen sollte, alles andere als unum-
stritten, aber in den Jahren des Zweiten Weltkrieges auch faktisch bedeutungslos.

Erst mit den beginnenden Überlegungen der alliierten Besatzungsmächte zur
Binnengliederung des zu besetzenden und dann im Frühjahr 1945 wirklich
besetzten Deutschland begannen die Pläne für ein Land Niedersachsen wieder
an Virulenz zu gewinnen, dies zunächst durchaus ohne Zutun seiner Urheber,
sondern als Bestandteil von Planspielen der Alliierten. Georg Schnath, als Ober-
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31 Hinzuweisen ist an dieser Stelle darauf, dass sich der damals in der Provinzialverwal-
tung in Hannover arbeitende Georg Grabenhorst unter Pseudonym mit einer satirischen
Schrift in diese Diskussion einschaltete: Erik von Nordenskjöld, Der Raum Schaumburg-
Lippe. Bd. 1: Grundlagen und Zusammenhänge, (Flensburg:) Verlag für „Scherz, Satire,
Ironie und tiefere Bedeutung“. Fastnacht 1932. Über das Entstehen dieser Broschüre vgl.
Georg Grabenhorst, Wege und Umwege, Bd. 1, Hildesheim 1979, S. 358. – Über die ausge-
sprochen ernste Opposition aus Oldenburg unterrichtet Albrecht Eckhardt, Oldenburg
und die Gründung des Landes Niedersachsen, in: Niedersächsisches Jahrbuch für Landes-
geschichte 55, 1983, S. 15-70, vor allem S. 21-25.

32 Für die Aktivitäten des Heimatbunds vgl. Andrea-Katharina Hanke, Die niedersäch-
sische Heimatbewegung im politisch-ideologischen Kräftespiel zwischen 1920 und 1945,
Hannover 2004, S. 97-143. – Zur Historischen Kommission vgl. von Reeken, wie Anm. 2,
S. 112-124.



kriegsverwaltungsrat in den Monaten des Kriegsendes zunächst in amerikani-
sche Internierung geraten und von dort in französische Kriegsgefangenschaft
überstellt, hatte an diesen Diskussionen keinen aktiven Anteil nehmen können.

Was nun die Gründung des Landes Niedersachsen angeht, so sind die Statio-
nen bekannt und müssen nur eben stichwortartig in Erinnerung gerufen wer-
den.33 Im Londoner Protokoll vom 12. September 1944 waren die Briten als
Besatzungsmacht in Norddeutschland vorgesehen worden. Nach der Besetzung,
die mit der Kapitulation deutscher Truppen Anfang Mai 1945 in Lüneburg ge-
genüber dem britischen Feldmarschall Montgomery abgeschlossen wurde, wur-
den Militärregierungen eingesetzt, deren Zuständigkeit sich zunächst an den
Verwaltungsgrenzen aus der Zeit der Weimarer Republik orientierten: Die Pro-
vinz Hannover und die Länder Oldenburg und Braunschweig wurden einer
gemeinsamen Militärregierung mit Sitz in Hannover unterstellt. Schaumburg-
Lippe wurde erst ein Jahr später, im Mai 1946, Hannover zugeschlagen. Damit
war der Gebietsstand, der dem späteren Land Niedersachsen entsprechen soll-
te, faktisch erreicht.

Es war das unstreitige Verdienst des Sozialdemokraten Hinrich Wilhelm Kopf,
der von den Briten zunächst in führende Positionen der Provinzialverwaltung be-
fördert worden war, dass aus diesem Gebietskonglomerat ein Land Niedersach-
sen werden sollte. Im September 1946 lagen für die Neugliederung der Britischen
Besatzungszone gleich mehrere Vorschläge vor, von denen derjenige Kopfs, der
auf den April 1946 zurückgeht, am genauesten der späteren Bundesländereintei-
lung entspricht. Was aber sah dieser Vorschlag vor? Hannover, Oldenburg,
Braunschweig und Schaumburg-Lippe sollte ein neues Bundesland Niedersach-
sen bilden. Daneben sollte Nordrhein-Westfalen als benachbartes Bundesland
entstehen.34

Was das Kopf-Gutachten aber in unserem Zusammenhang interessant werden
lässt, ist die Fußnote, nach der einige Gebiete des neuen Nordrhein-Westfalen
nur unter Vorbehalt diesem Bundesland zugeordnet werden sollten: Lippe-Det-
mold, der gesamte Regierungsbezirk Minden, Ravensberg und Tecklenburg soll-
ten zunächst nur für zwei Jahre dazu gehören. Dann sollte eine Abstimmung den
endgültigen Verbleib alternativ bei Niedersachsen oder bei Nordrhein-Westfalen
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33 Vgl. wiederum von Reeken, wie Anm. 9, sowie den Beitrag von Detlef Schmiechen-

Ackermann, Die nationalsozialistische Herrschaft im „völkischen Kernland“ des „Dritten
Reiches“. Politik und Gesellschaft in den NS-Gauen Osthannover, Südhannover-Braun-
schweig und Weser-Ems 1933-1945, in: Geschichte Niedersachsens 5, wie Anm. 9, S. 201-
452, besonders S. 449.

34 Vgl. zum Kopf-Gutachten und seinen Wirkungen außer von Reeken, wie Anm. 9,
S. 647-652, auch Ders., Niedersachsen – eine historische Erfindung. Regionalisierung und
ihre Träger in Nordwestdeutschland, in: „Mitteldeutschland“, wie Anm. 13, S. 409-417.



endgültig regeln. Damit war das Gutachten Kopfs präzise von derjenigen Grenz-
ziehung ausgegangen, die auch Brüning, Schnath und Peßler in ihrer Denkschrift
von 1929/31 vorgesehen hatten.

Jedoch sollte es zu einer solchen Abstimmung nicht mehr kommen: Die briti-
sche Besatzungsmacht schuf zuerst am 23. August 1946 das Land Nordrhein-
Westfalen in seinen heutigen Grenzen und vereinte dann mit Wirkung vom 1.
November 1946 Hannover, Oldenburg, Braunschweig und Schaumburg-Lippe
zum Land Niedersachsen. Lediglich Lippe-Detmold hatte die Entscheidungsfrei-
heit zugestanden bekommen und entschied sich erst im Januar 1947 für die Zuge-
hörigkeit zum Land Nordrhein-Westfalen.

*

Georg Schnath als Gründervater Niedersachsens und damit die Historische
Kommission in Gestalt ihres Vorsitzenden als diejenige Institution, die sich ge-
wissermaßen ihr eigenes Land geschaffen hat? Zugegebenermaßen ist diese
rhetorische Frage nicht ganz ernst gemeint. Das heißt aber nicht, dass sie zwangs-
läufig unernst beantwortet werden muss, ganz im Gegenteil. Aus der Begründung
eines Landes Niedersachsen im Rahmen der Reichsreformdiskussion der 1920er
Jahre wurde nach dem Ende des Dritten Reiches tatsächlich die Blaupause für
das neue Land. Kopf griff auf diese Planungen zurück, und dies auf Anraten des
ihm politisch nahestehenden Kurt Brüning. Schnaths historische Begründung
schwamm gewissermaßen im Kielwasser mit.

Schnaths Anteil an diesen Niedersachsen-Planungen war bemerkenswert und
erheblich, aber er hat das junge Land Niedersachsen in den Augen etlicher sei-
ner Bürger auch durchaus belastet. Wer sich in den ehemals nichtwelfischen Ge-
bieten des neuen Landes mit einer so deutlich welfischen Begründung für die
Schaffung des Landes und für die deutliche Setzung seines Schwerpunktes im
ehemals welfischen Gebiet ausgesetzt sah, der mochte um die eigene historische
Identität bangen.35 Besonders die Oldenburger und Schaumburg-Lipper trugen
an dieser Eindeutigkeit des Welfischen schwer. Wie andere Bundesländer auch
war Niedersachsen eben kein reines Kunstprodukt, sondern es beruhte auf einer
Zusammensetzung verschiedener historischer Einheiten, die sich erst auf die
Suche nach einer gemeinsamen Identität zu machen beginnen mussten. Noch
1975 gab es immerhin den Versuch von Volksentscheiden gegen Niedersachsen
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35 Das macht souverän und nachdenklich stimmend deutlich: Heinrich Schmidt,
Niedersachsenross und lokale Identitäten. Gibt es ein regionales Bewusstsein der Landes-
kinder?, in: Landesgeschichte im Landtag, hg. vom Präsidenten des Niedersächsischen
Landtages, Hannover 2007, S. 655-659.



in Oldenburg wie in Schaumburg-Lippe.36 Dass es letztlich gelungen scheint,
Niedersachsen im Inneren zu einen, ist gleichermaßen ein Ergebnis der Landes-
geschichte wie ein Verdienst der Landespolitik in den vergangenen Jahrzehn-
ten.37 Zu beidem hat Georg Schnath und mit ihm die Historische Kommission
einen Anteil beigetragen.

14 Thomas Vogtherr

36 Hans-Ulrich Evers, Oldenburg und Schaumburg-Lippe nach den Volksentscheiden
auf Wiederherstellung als Länder vom 19.1.1975, Hildesheim 1975.

37 Über die durchaus ambivalente Entwicklung des Landesbewusstseins in den 1970er
und 1980er Jahren vgl. Manfred von Boetticher, Die „Ära Albrecht“ (1976-1990), in: Ge-
schichte Niedersachsens 5, wie Anm. 9, S. 735-806, vor allem S. 800-806.



2.
Die Gründung der Historischen Kommission

für Niedersachsen und Bremen 1

Von Heinrich Schmidt

Das Historikerinteresse an der Hanse schuf den Rahmen für ein niedersächsi-
sches Gespräch. Während der Pfingsttagung 1909 des Hansischen Geschichts-
vereins in Münster nutzten drei Teilnehmer aus niedersächsischen Städten – Prof.
Dr. Karl Brandi, Ordinarius für mittlere und neuere Geschichte in Göttingen,
Prof. Dr. Karl Kunze, Direktor der Königlichen und Provinzialbibliothek in
Hannover, und der Geheime Archivrat Dr. Paul Zimmermann, Vorsteher des her-
zoglich braunschweigischen Landesarchivs in Wolfenbüttel – einen gemeinsa-
men Spaziergang, um die Idee der Gründung einer Historischen Kommission für
– nun, sagen wir vereinfachend schon – Niedersachsen zu erörtern.2 Mit größter

1 Unveränderter Abdruck des am 28. Mai 2010 auf der Jahrestagung der Historischen
Kommission für Niedersachsen und Bremen in Hannover gehaltenen Vortrags. Ihre breite-
ste Quellenbasis fand die Darstellung in den relevanten Archivalien der Historischen Kom-
mission (Niedersächsisches Landesarchiv – Hauptstaatsarchiv Hannover = NLA HStA
Hann., Dep. 85). Als besonders ergiebig erwiesen sich darin die Handakten Karl Brandis
(ebd. Nr. 2) sowie die von Karl Kunze (vgl. Anm. 2) geführten Akten betr. Vorbereitung und
Begründung der Historischen Kommission (ebd. Nr. 1), ferner die Nrn. 3 I, 5 I, 7, 100 I und
302 I (Protokolle der Ausschuss-Sitzungen). Eingesehen wurden zudem aus NLA – HStA
Hannover die Akten Hann. 122a Nr. 3530 sowie aus NLA – StA Wolfenbüttel die Aktenbän-
de 12 Neu 9 Nr. 4733, 36 Alt Nr. 134 und 184, 249 Nr. 65, 68 und 71. Ich danke den genann-
ten Archiven für ihre großzügige Hilfsbereitschaft. – Mein Text berührt sich mehrfach mit
der vorzüglichen, aber deutlich kürzeren Darstellung der Hiko-Gründungsgeschichte in:
Dietmar von Reeken, „gebildet zur Pflege der landesgeschichtlichen Forschung“. 100 Jahre
Historische Kommission für Niedersachsen und Bremen, Hannover 2010 (Veröffentlichun-
gen der Historischen Kommission für Niedersachsen und Bremen, 255), S. 13-22. Die bei-
den Darstellungen entstanden unabhängig voneinander.

2 Über Brandi vgl. jetzt den Aufsatz von Arnd Reitemeier, Karl Brandi (1868-1946): Uni-
versitätsprofessor und erster Vorsitzender der Historischen Kommission, in diesem Band
S. 33-50, mit den Literaturhinweisen ebd. Anm. 4, sowie von Reeken, 100 Jahre, wie oben
Anm. 1, bes. S. 27 f. mit Anm. 66. – Über Kunze s. Otto Heinrich May, Karl Kunze, in: Nieder-
sächsische Lebensbilder I, hrsg. v. Otto Heinrich May, Hildesheim 1939, S. 284-301, sowie



Wahrscheinlichkeit haben sie in diesem Zusammenhang auch das Projekt eines
Historischen Atlas’ für Niedersachsen besprochen. Von ihm war schon seit eini-
gen Jahren die Rede: seit nämlich der damals noch hannoversche Archivar Jo-
hannes Kretzschmar seine Wünschbarkeit und seine mögliche Gestaltung in der
Zeitschrift des Historischen Vereins für Niedersachsen skizziert hatte.3 Den Ge-
danken an eine Historische Kommission hatte er noch nicht mit diesem Karten-
werk verbunden. Aber wer Kretzschmars thematische Anregung aufnahm – und
Karl Brandi, zum Beispiel, nahm sie auf –, der musste sich darüber im Klaren
sein, dass ihre Realisierung nicht das Werk eines Einzelnen sein konnte. Sie setzte
die methodischen Erfahrungen, die regionalen Kenntnisse etlicher, über das
Land verteilter, vielleicht in irgendwie relevanten Einrichtungen, am ehesten
wohl in öffentlichen Archiven zu findender Mitarbeiter, sie setzte zugleich das In-
teresse, die anhaltende Zahlungsbereitschaft öffentlicher und privater Geldgeber
voraus; von vornherein war dabei auch an die Mitwirkung regionaler Geschichts-
vereine zu denken. Eine Institution allein wäre kaum bereit gewesen, Mittel in ein
Vorhaben zu investieren, das räumlich zwischen Ems und Elbe, Mittelgebirgen
und Küste mehrere Bundesstaaten des Kaiserreichs einbeziehen musste, um
wirklich sinnvoll zu sein. Die Sache war also sorgfältig zu planen, sie war langfri-
stig und in größerem Stil zu organisieren, angefangen damit, dass ein sie tragen-
des Interesse mancherorts überhaupt erst zu wecken war – und wer sich in den
Organisationsformen wissenschaftlich betriebener Landesgeschichtsforschung
im Deutschland des späteren 19., des frühen 20. Jahrhunderts auskannte, dem
wird die Idee kaum allzu fern gelegen haben, wie das gewünschte Unternehmen
und dann auch dieses und jenes andere, ebenfalls größer dimensionierte wissen-
schaftliche Arbeitsprojekt am besten ins Werk zu setzen sei: über die Gründung
nämlich einer übergreifenden Vereinigung, einer „Historischen Kommission“.
Dergleichen Einrichtungen gab es längst und mit beachtens-, ja, beneidens-
werten Erfolgen in etlichen anderen Gebieten des Reichs; sie nun endlich auch
für den als „niedersächsisch“ geläufigen Raum zu etablieren, war es durchaus an
der Zeit.4
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den Nachruf von Karl Brandi in: Niedersächsisches Jahrbuch 4, 1927, S. I ff. – Über Zimmer-
mann: Horst-Rüdiger Jarck, in: Braunschweigisches Biographisches Lexikon, 19. und 20.
Jahrhundert, hrsg. v. Horst-Rüdiger Jarck und Günther Scheel; Hannover 1996, S. 672-673,
und die dort genannte Literatur.

3 Johannes Kretzschmar, Der Plan eines historischen Atlasses für die Provinz Hanno-
ver, in: Zeitschrift des Historischen Vereins für Niedersachsen 1904, S. 391-410.

4 Über die Entwicklung Historischer Kommissionen in Deutschland allgemein noch
immer informativ: Hermann Heimpel , Über Organisationsformen historischer Forschung
in Deutschland, in: Theodor Schieder (Hrsg.), Hundert Jahre Historische Zeitschrift 1859-
1959. Beiträge zur Geschichte der Historiographie in den deutschsprachigen Ländern,
München 1959, S. 139-222, bes. S. 214 ff.



Die drei miteinander spazierenden niedersächsischen Teilnehmer der Hanse-
tagung in Münster, Pfingsten 1909 – Brandi, Kunze, Zimmermann –, waren darin
offenbar völlig gleicher Meinung. Nicht, dass sie schon konkrete Schritte geplant
hätten; Brandi erinnert sich später nurmehr an „flüchtige Projekte“. Aber sehr
bald schon, nur Tage nach Pfingsten – das „liebliche Fest“ fiel 1909 auf den
30./31. Mai – sahen sie sich genötigt, konkret zu werden. Der Anstoß dazu kam –
ganz und gar ungewollt – von außen: aus dem „Heimatbund Niedersachsen“.
Diese seit 1901 existierende Organisation wurde von der um 1900 allgemein
durch die deutschen Lande gehenden Woge der „Heimatbewegung“ getragen;
sie widmete sich entsprechend dem Schutze der Landschaft, der Natur, aber auch
einer als „heimatlich“ begriffenen, in Denkmälern und überkommenen Gewohn-
heiten noch immer offenbaren „Geschichte“ vor den verändernden, „zersetzen-
den“ Wirkungen von Industrialisierung und Urbanisierung. In Niedersachsen
speziell forderte sie die Bewahrung oder auch, wo geboten, die Rückkehr zu den
Lebens- und Erscheinungsformen einer für urtümlich und daher gesund gelten-
den, als altniedersächsisch gepriesenen „Stammesart“. Diese „Heimatbewegung“
verstand sich als eine aus dem „Heimatgefühl“, dem heimatlich schlagenden
Herzen lebende Gemeinschaft – was den Heimatbund Niedersachsen allerdings
nicht daran hinderte, seine Ambitionen schon bald auch auf eher wissenschaft-
lich zu bestellende Arbeitsfelder zu projizieren. Seit 1908 veranstaltete er „Konfe-
renzen für wissenschaftliche Heimatkunde Niedersachsens“; in ihrem Rahmen
befasste er sich dann Anfang Juni 1909 mit der ehrgeizigen Intention, einen
„physikalisch-statistisch-ethnographischen“ Atlas für Niedersachsen herauszu-
bringen.5

Sobald er davon Kenntnis erhielt, schrillten bei Karl Kunze, dem hanno-
verschen Bibliotheksdirektor, Alarmglocken. Wenn dieses Heimatbunds-Vorha-
ben in Gang kam, dann musste es das in Münster besprochene Projekt des „Histo-
rischen Atlas für Niedersachsen“ in mancherlei Hinsicht berühren, vor allem
aber: es würde zu seiner Realisierung – so schrieb Kunze am 10. Juni 1909 an
Brandi – seine finanziellen Mittel aus den gleichen Quellen schöpfen wollen, „die
wir uns für unsere Zukunftspläne“ erhoffen. Dem war zuvorzukommen; Kunze
hielt es daher für opportun, „mit unseren eigenen Plänen“ – der Kommissions-
gründung – „bald hervorzutreten“. Brandi schätzte die Situation in gleicher Sorge
ein; es drohe „unseren ernsthaften historischen Bestrebungen bereits Gefahr …
von dilettantischen Unternehmungen“, die – mit anderen Worten – sachlich
kaum ernst zu nehmen waren, aber doch das erst noch zu erweckende Interesse
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der relevanten, möglichst zu beteiligenden „Regierungen“ in schädlicher Weise
(von einer Kommissionsgründung) ablenken könnten.

Handeln war also geboten – und Brandi wurde alsbald aktiv. Am 8. Juli schrieb
er an Zimmermann in Wolfenbüttel, erinnerte an jenen hansischen Spaziergang,
auf dem man, so wörtlich, über den „Plan einer historischen Kommission für
Hannover und Braunschweig“ gesprochen habe, berichtete, dass man von Han-
nover aus jetzt zu Schritten dränge, dass er, Brandi, daher eine „Conferenz“ mit
interessierten Göttinger Kollegen über diese Angelegenheit vorhabe, und versi-
cherte Zimmermann in werbender Weise – Brandi verstand sich auf sie -, er wolle
bei allem „von vornherein im unmittelbaren Einverständnis mit Ihnen“ handeln
und den „Wunsch der Hannoveraner“ – was zunächst einfach nur heißt: Kunzes –
„auf stärkere Mitarbeit der Universität …in Fühlung mit Ihnen und den Braun-
schweiger Historikern“ beantworten. Das für den niedersächsischen Nordwesten
so fern und doch gefährlich glitzernde kulturpolitische Dreieck Hannover –
Braunschweig – Göttingen: hier bereitet sich sein Aufstieg auch am Kommissi-
onshimmel vor. Noch war er für Weser-Ems nicht wahrnehmbar. Aber man wür-
de sich dort schon bald an seiner Gravitationskraft stören; dafür stand in Olden-
burg allein schon der reizbare Archivar Georg Sello.

Paul Zimmermann teilte Brandi umgehend sein Einverständnis mit, hatte auch
schon – angeregt von dem Spaziergang in Münster – mit Braunschweiger Herren
gesprochen, die ganz seiner eigenen, positiven Auffassung waren, und prophezei-
te entsprechend: „Die Sache wird hier hoffentlich gar keine Schwierigkeiten ma-
chen“. Er hatte grundsätzlich recht damit – und überhaupt: Zimmermann, über
den eigentlich alle braunschweigischen Kontakte in der Kommissionsgründung
liefen, blieb für Brandi auch künftig ein stets ansprechbarer, zuverlässiger, loyaler
Partner.

Am 18. Juli – das Semester lief aus, aber noch war man nicht in die Ferien auf-
gebrochen – traf sich Brandi dann mit einer Gruppe ihm wichtiger, für die landes-
geschichtliche Forschung und damit für eine Historische Kommission in Nieder-
sachsen aufgeschlossener Göttinger Kollegen – Max Lehmann gehörte dazu, der
Jurist Beyerle, der an niedersächsischen Dingen lebhaft interessierte Ferdinand
Frensdorff, der Germanist Eduard Schröder, insgesamt an die zehn Herren -, und
gewann problemlos ihre Zustimmung für sein Vorhaben. Sie beschließen, die
„Errichtung einer historischen Kommission“ für die Provinz Hannover und die
ihr benachbarten, kleineren Bundesstaaten „in die Wege zu leiten“ und beauftra-
gen Brandi, die dafür erforderlichen Schritte zu tun und Kontakte mit Behörden,
historischen Vereinen, Staatsarchiven aufzunehmen. Sie wissen diese Sache bei
ihm in den besten, sie selbst entlastenden Händen – was ihnen das Einverständ-
nis mit dem ganzen Unternehmen sicher wesentlich erleichtert. So bieten sie
Brandi eine spezifische Legitimation; sie berechtigt ihn, seine Historische Kom-
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mission als eine Sache, ein Anliegen der universitären Wissenschaft von der Ge-
schichte zu propagieren. Es sieht so aus, als ginge die Universität selbst, personifi-
ziert in einem Kreis lebhaft interessierter Professoren, mit ihrem Bestreben nach
der Kommission auf die dafür relevanten Behörden und sonstigen Institutionen –
Archive, Bibliotheken, Museen und ihre Träger sowie die Geschichtsvereine – zu,
um deren Mitarbeit an einer wissenschaftlich betriebenen Landesgeschichtsfor-
schung zu gewinnen. Sie, die Universität, gibt dieser Forschung durchaus ihren
wissenschaftlichen Segen, vermittelt ihr gleichsam einen Anteil am universitären
Charisma. Von regionalen Geschichtsforschern konnte dies tatsächlich so emp-
funden werden: als wissenschaftliche Anerkennung ihres eigenen Bemühens und
damit auch als Steigerung ihrer Selbstwertgefühle. In einer Zeit, die andächtig zur
fast schon sakralen Autorität der Universitäten aufblickte und in der sich die
lokale, die klein-regionale Forschung gewissermaßen am unteren Ende der Wis-
senschaftshierarchie wusste, war solche Annäherung der universitären Ge-
schichtswissenschaft eine durchaus neue, bereichernde Erfahrung. Dass sie es
sein konnte, lag in Niedersachsen nicht zuletzt am persönlichen Auftreten, an der
einfühlsamen Überzeugungskraft Karl Brandis.

Während er in Göttingen zu werben begann, bemühte sich Karl Kunze in Han-
nover um die zweite Legitimationsbasis für die Kommissionsgründung: die Zu-
stimmung des „Historischen Vereins für Niedersachsen“. Er war – seit und da es
auch in Braunschweig, in Göttingen, in Osnabrück, in Oldenburg und zwischen
Weser und Elbe regionale, lokale Geschichtsvereine gab – mit seinen Mitglie-
dern und seinen Interessen weitgehend auf die althannoverschen Kerngebiete
mit ihren städtischen Zentren Hannover und Celle begrenzt, hielt aber an seinem
niedersächsischen Anspruch fest und blieb jedenfalls der angesehenste Ge-
schichtsverein in dem als Niedersachsen begriffenen Raume.6 Sein Vorsitzender
war seit 1907 der pensionierte, „z. D.“ gestellte General der Artillerie von Kuhl-
mann: historisch hoch interessiert, dabei auch für wissenschaftliche Organisati-
onsprobleme aufgeschlossen, in seiner Vereinsführung auf vornehm zurückhal-
tende Weise repräsentativ. Er wohnte in Alfeld, war daher von Göttingen wie von
Hannover relativ gut erreichbar und wurde dieser Situation auch in seiner offen-
sichtlich vermittelnden Art durchaus gerecht; Brandi und Kunze konnten sich
keinen besseren Partner auf der „Laien“-Seite wünschen. „Unsere Exzellenz“
nannten sie ihn gelegentlich in ihrem eigenen Briefwechsel und brachten so, mit
nur zarter ironischer Einfärbung, seine Nützlichkeit im Gewebe ihrer Grün-
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dungs-Kommunikationen, vor allem aber: ihre andauernde Hochachtung für die-
sen hilfsbereiten General zum vertraulichen Ausdruck.7

Kunze bereitete bei ihm vor, aber wiederum lag das Wesentliche bei Brandi:
Er wurde eingeladen, am 26. Juli 1909 dem „Ausschuss“ des Historischen Vereins
einen Vortrag über den grundsätzlichen Sinn, den wissenschaftlichen Nutzen, die
mögliche Organisationsform einer niedersächsischen „Historischen Kommissi-
on“ zu halten. Er kam dieser Einladung nach; Ergebnis seines Referats: der Aus-
schuss des Historischen Vereins beschloss, der Verein solle „an der Gründung
einer Historischen Kommission für die Provinz Hannover, das Großherzogtum
Oldenburg, das Herzogtum Braunschweig, das Fürstentum Schaumburg-Lippe“
mitwirken. Brandi wurde ersucht, seine Ausführungen über die Kommission in
einer Denkschrift vorzulegen. Er tat dies relativ rasch und formulierte damit die
Grundlage für die weitere Gründungsdiskussion.8 Kunze von Hannover, Brandi
von Göttingen, Zimmermann von Wolfenbüttel aus sandten im frühen Herbst
1909 die „im Auftrage des Historischen Vereins“ verfasste Denkschrift an ausge-
wählte Empfänger – darunter natürlich der Oberpräsident der Provinz Hannover
und, im Grunde dringlicher noch, die Spitze des für die provinziale Selbstverwal-
tung stehenden „Provinzialverbandes“: alsbald der wichtigste öffentliche An-
sprechpartner der Kommissionsgründer. Von ihm, von Provinziallandtag, Pro-
vinzialausschuss, Landeshauptmann, erhofften sie die wesentlichste finanzielle
Absicherung der Kommissionsexistenz.9

Brandi’s Denkschrift: Sie formuliert zunächst den Zweck historischer Kommis-
sionen, nämlich „durch Vereinigung von Arbeitskräften und Mitteln solche wis-
senschaftlichen Aufgaben in Angriff zu nehmen und durchzuführen, denen die
einzelnen Gelehrten und Geschichtsfreunde nicht gewachsen sind.“ Große, na-
tionale Vorbilder dafür bieten natürlich die „Monumenta Germaniae historica“
oder auch die bedeutenden Editionen der Historischen Kommission bei der
bayerischen Akademie der Wissenschaften, die Reichstagsakten etwa oder die
Chroniken der deutschen Städte – und vielleicht lässt sich hier auch noch der
1870 begründete Hansische Geschichtsverein mit national wie regional wichti-
gen Quellenwerken zuordnen. Erste sich im engeren, territorialen Sinne regional
konzentrierende Vereinigung ist dann die „Historische Kommission für die Pro-
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7 Über Kuhlmann s. Manfred Hamann, Aus der hundertfünfzigjährigen Geschichte des
Historischen Vereins für Niedersachsen, in: Hannoversche Geschichtsblätter Neue Folge
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für Niedersachsen 1909, S. 315-328.

9 Zur Struktur des Provinzialverbandes vgl. Heide Barmeyer, Hannovers Eingliederung
in den preußischen Staat, Hildesheim 1983, S. 150 ff.



vinz Sachsen“, begründet 1876. Andere folgen: die hier mitzuzählende „Gesell-
schaft für rheinische Geschichtskunde“, 1881, die Historischen Kommissionen
für Baden, für das Königreich Sachsen und, näher heran, für Westfalen, 1896, im
gleichen Jahr auch für Hessen-Kassel – und so fort.10 Zur Zeit, so Brandi 1909
wörtlich, arbeiteten „ringsum uns her“ Historische Kommissionen oder Gesell-
schaften – was die anspornende Vorstellung suggeriert, dergleichen Einrichtun-
gen seien längst eine Selbstverständlichkeit im landesgeschichtlichen Wissen-
schaftsbetriebe und man habe hierzulande einen dringlichen Nachholbedarf.
Brandi spricht gar von einer „Ehrensache“ – trotz oder vielleicht gerade wegen
der großen landesgeschichtlichen Tradition, die er in Namen wie Leibniz, Möser,
Pertz weithin leuchten sieht, ohne dabei schon richtig deutlich machen zu kön-
nen, um wessen „Ehre“ es hier eigentlich geht.

Historische Kommissionen suchen, so sagt er, „das Zerstreute zu sammeln“ –
Quellenedition also –, aber zugleich: „das Interesse an der heimatlichen Ge-
schichte zu pflegen und ihre Überlieferung in einer den Anforderungen moder-
ner Wissenschaft entsprechenden Weise zu erschließen“ – was auch an Interpre-
tation und Darstellung denken lässt. „Heimatliche Geschichte“: ein Gefühlsbe-
zug deutet sich an, wird aber sogleich verbunden mit den „Anforderungen
moderner Wissenschaft“. Modern: schon vor 100 Jahren also ein Zauberwort
auch unter Historikern. In ihm signalisiert sich ein wissenschaftliches Selbstver-
ständnis, das sich im methodischen Umgang mit den Quellen, in der Kenntnis
der wesentlichen und der jeweils relevanten Literatur, im souveränen Blick über
die Gefilde des geschichtlichen Lebens auf der so genannten Höhe der For-
schung, also, mit anderen, für 1910 sicher weitgehend noch richtigen Worten: an
der Universität zu Hause weiß. Gerade darum war es für die Kommissionsgrün-
der so wichtig, die Universitätsgelehrten mit im Boot ihrer Kommission zu wis-
sen, damit sie die Ufer und Landschaften des heimatlichen Interesses an der
Geschichte um so überzeugender, glaubwürdiger für die Fortschritte, die Moder-
nität ihrer Wissenschaft erschließen und gewinnen könnten.

„Moderne Wissenschaft“: die Historische Kommission in einer Art missionari-
scher Sendung. Die Landesgeschichte sei, sagt Brandi, „in enger Fühlung zu hal-
ten mit den Fortschritten wissenschaftlicher Methode und Erkenntnis“; zugleich
aber sollten, andererseits, „Wissenschaft und Lehramt“ auch Empfangende sein:
sie sollten den „belebenden Hauch landschaftlicher Studien und Stimmungen“
zugeführt bekommen. Was immer er damit konkret meinte – sieht man davon ab,
dass er vielleicht einigen Universitätskollegen empfehlen wollte, auch mal in re-
gionalen Geschichtszeitschriften zu blättern –: Brandi lässt es offen. Belebende
Stimmungen: man könnte hier einen Hauch Heimatbewegung bei ihm erspüren,
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vielleicht auch ein noch nicht ausformuliertes Bewusstsein vom Nutzen einer
Annäherung an das Regionale für den allgemeinen historischen Forschungsfort-
schritt. Möglicherweise wollte er zugleich der anderen Seite, den „Geschichts-
freunden“ in den historischen Vereinen, das zustimmungsbereiter machende
Gefühl vermitteln, sie seien beim Geschäft der Kommissionsgründung gleichwer-
tige Teilhaber.

Er geht dann ein auf die denkbaren, aus den älteren Vorbildern ablesbaren Or-
ganisationsformen der zu gründenden Kommission, stellt einzelne Typen vor:
„staatliche Stiftungen“ oder eher „Vereinscharakter“ als wichtigste Alternativen,
kommt auf die Finanzierungsfrage, für die staatliche Zuschüsse besonders wich-
tig seien (er muss in dieser Hinsicht ja auch die Vereine und sonstigen privaten
Spender beruhigen), und er stellt mögliche Projekte vor – vor allem natürlich den
Historischen Atlas, dieses wahrlich klassische Kommissionsvorhaben. Schon bei
der ersten, der Historischen Kommission für die Provinz Sachsen war der Atlas
zentrales Anfangsprojekt, und auch unsere Kommission rechtfertigte ihre Grün-
dung ja ganz wesentlich mit dem Atlaswerk. Aber Brandi, Kunze, Zimmermann
hatten auch schon andere Vorhaben diskutiert: die Regesten der Herzöge von
Braunschweig-Lüneburg, breite Ergänzung der Sudendorfschen Urkunden-
sammlung, an der ersten Stelle, die älteren Landtagsverhandlungen, ein Münz-
werk – Projekte genug. Die Fülle der Aufgaben für eine Historische Kommission
sei unbegrenzt, sagt Brandi, nur eben: die Kommission muss zunächst einmal
„für unsere nordwestdeutsche Heimat“ gegründet werden. Gab es ein „nordwest-
deutsches“ Heimatbewusstsein? Brandi lässt sich auf diese Frage gar nicht erst
ein; er orientiert den Zuständigkeitsraum der Kommission teils am historischen
Zusammenhang des alten Herzogtums Sachsen, teils dann aber auch – notwendi-
gerweise – am Vorhandensein älterer historischer Kommissionen in Nachbarge-
bieten; wir haben an Westfalen, Kurhessen, Sachsen-Anhalt zu denken. Bleibt
das von der Provinz Hannover und den kleineren Bundesstaaten Braunschweig,
Oldenburg, Schaumburg-Lippe ausgefüllte Gebiet, das als „Niedersachsen“ zu
bezeichnen Brandi allerdings vermeidet. Hier jedenfalls sei im Interesse der wis-
senschaftlichen Arbeit und ihrer Bewältigung – Exempel: der Atlas – ein „umfas-
sender Zusammenschluss“ geboten.

Seine Notwendigkeit bei den zu interessierenden Institutionen und Personen
erst einmal bewusst und einsichtig zu machen, ist wesentliche Aufgabe der Denk-
schrift. Brandi und Kuhlmann fungieren als ihre Absender: Universitätswissen-
schaft und Historischer Verein Hand in Hand. Sie wenden sich zunächst an
Adressaten im südlichen und mittleren Niedersachsen, wo sie sich am besten aus-
kennen; die nördlicheren Gegenden werden von Brandis Denkschrift nur verein-
zelt – wenn überhaupt – erreicht. Für den Westen wenden sie sich an den Ge-
schichtsverein und das Staatsarchiv in Osnabrück, beide personifiziert in dem so
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gelehrten wie eigenwilligen Archivar Bruno Krusch.11 Der reagiert auf distan-
zierte Weise positiv, hält die geplante „Konzentration der Arbeitskräfte für be-
achtenswert“, möchte aber vor definitiven Vereinsbeschlüssen erst einmal „die
Regelung der Organisations- und Finanzfragen abwarten.“ Auch sei der Osna-
brücker Verein „mit mir der Ansicht“, dass er in seinem eigenen Interesse auf die
Selbstständigkeit in der Auswahl und Ausführung der wissenschaftlichen Publi-
kationen zu Gunsten einer außerhalb der engeren Landesgrenzen befindlichen
Kommission nicht verzichten dürfe.

Da wuchert das Misstrauen, diese für Osnabrück landesfremde Kommission
könne dem Osnabrücker Verein innerhalb der eigenen Zuständigkeitsgrenzen
gleichsam der wissenschaftlichen Autonomie berauben. Keine jubelnde Zustim-
mung also – ganz anders als in Braunschweig, für dessen Geschichtsverein Paul
Zimmermann schon Ende Oktober 1909 mitteilt, die dort bestimmenden Herren
hätten „das Unternehmen mit Freuden“ begrüßt und der Verein werde sicherlich
nach den erforderlichen Beschlüssen Anfang des neuen Jahres für die Sache der
Kommission „ganz zur Verfügung“ stehen. Zimmermann hatte ihn rasch für ein
Unternehmen gewonnen, mit dem er selbst sich vorbehaltlos identifizierte – aber
die Braunschweiger Geschichtsfreunde fühlten wohl auch grundsätzlich, trotz
aller Konkurrenzen mit Hannover, historisch „niedersächsischer“ als die Osna-
brücker. Und natürlich: die von der Kommission geplanten „Regesten der Her-
zöge von Braunschweig-Lüneburg“ waren für Braunschweig von unmittelbarem
Belang; dagegen hatte das Stift (Osnabrück) – so Krusch an Brandi behutsam –
hier „weniger Interesse, da die territorialen Verhältnisse und die geographische
Lage mehr nach Münster“ wiesen. Beim Historischen Atlas für Niedersachsen lä-
ge die Sache freilich anders.

Ambivalenz in Osnabrück; der im dortigen Geschichtsverein höchst einfluss-
reiche (Gymnasialdirektor) Ludwig Schirmeyer bringt sie – bei eigenem Wohl-
wollen für die Kommission – auf die Formel, dass Osnabrück „durch seine Dop-
pelbeziehungen zu Westfalen und Hannover schwieriger gestellt“ sei „als andere
Landschaften“ (gemeint natürlich: der Provinz). Ganz außerhalb der Provinz lag,
weiter nördlich, das Herzogtum Oldenburg. Die Verbindung dorthin stellte Zim-
mermann von Wolfenbüttel aus her. Er war mit Georg Sello, dem Vorsteher des
Oldenburger Staatsarchivs, befreundet und hoffte auf ihn als Mithelfer.12 Sello
zeigte sich denn auch persönlich bereit, für die Kommissionsgründung zu tun,
„was in meinen Kräften liegt“, musste allerdings den Vorbehalt machen, dass er
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mit „unserem so genannten Geschichtsverein“ völlig zerstritten und daher nicht
bereit sei, sich „den zweifelhaften Größen dieses Vereins … irgendwie zu subor-
dinieren“. Was die oldenburgische Staatsregierung betrifft, so bleibt er skeptisch,
ob sie geneigt sein werde, beizusteuern. Selbstverständlich hat er Brandis Denk-
schrift genau gelesen – freilich nichts über Bremen, nichts über Ostfriesland dar-
in gefunden, und er fragt entsprechend kritisch zurück. Dass Bremen in Brandis
Entwurf nicht vorkam, war möglicherweise ein schlichtes Versehen; Ostfriesland
aber habe er – so Brandi entschuldigend an Zimmermann – in die Gesamtpro-
vinz Hannover einbegriffen. Mit anderen Worten: Er hatte dieses Gebiet mit
seiner spezifischen, weitgehend friesischen Tradition nicht als eine eigenständige
historische Landschaft im Blick. Sie lag außerhalb seines regionalen Alltagshori-
zontes; entsprechend nahm er die große Distanz des ostfriesischen Geschichts-
bewusstseins zu Hannover nicht richtig wahr. Anders Sello, für den es schon in
seiner oldenburgischen Nähe, erst recht aber wegen seines lebhaften persönli-
chen Interesses an der altfriesischen Geschichte selbstverständlich war, Ostfries-
land nicht eben nur als einen Bezirk der Provinz Hannover, sondern primär als
Teil einer eigenen historischen Welt zu begreifen; sie durfte für die Historische
Kommission nicht am Rande liegen bleiben. Sello, gebürtiger Brandenburger,
trat lebhaft für sie ein. Ostfriesen selbst zeigten sich dagegen nicht sonderlich be-
strebt, an einer übergreifenden wissenschaftlichen Organisationsentwicklung
teilzuhaben. „Ostfriesland ist ein für sich abgeschlossenes, inselartiges Gebiet“,
belehrte der Auricher Staatsarchivar Franz Wachter Karl Kunze, den hannover-
schen Helfer Brandis, und es war, bezeichnenderweise, der Emder Oberbürger-
meister Fürbringer, ebenfalls kein Ostfriese, der sich an der Ems als aufgeschlos-
senster Sympathisant der niedersächsischen Kommissionsgründung bekundete.

Für Brandi und seine Mitstreiter wurde das Bemühen, die Kommission auf
weiträumige Beine zu bringen, zu einer Art von regionalkundlichem Lernpro-
zess. Weitaus wichtiger freilich als ein positives Echo an der ferngelegenen Küste
war für sie – und möglichst rasch – die Aufmerksamkeit, das Einverständnis, die
materielle Unterstützung der zentralen Stellen in Hannover, des Oberpräsiden-
ten und, wichtiger noch, der provinzialen Selbstverwaltung. Am 16. Oktober tru-
gen Brandi und Kuhlmann, die offiziellen Initiatoren der Kommission, dem Lan-
deshauptmann von der Wense ihr Anliegen vor; sie gaben ihm dabei zu verste-
hen, dass sie einen möglichst engen Anschluss an den Provinzialverband
anstrebten: er solle bei dieser „Angelegenheit, die allein zu Nutz und Ehre der
Gesamtprovinz gereichen würde, die Führung“ übernehmen und „dauernd ei-
nen entscheidenden Einfluss auf die Leitung“ der Kommission ausüben. Von der
Wense reagierte mit zurückhaltendem Wohlwollen; er habe das Einverständnis
des Provinzialausschusses und die Bewilligung des Provinziallandtages abzu-
warten. – Und nun wurden zu deren Mitgliedern alte Kontakte erneuert, neue
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hergestellt, Briefe geschrieben, Gespräche geführt, Ratschläge und Argumente
gesucht, kurz: Aktivitäten entfaltet, die Karl Brandi und Karl Kunze als Hauptak-
teure neben ihren beruflichen Aufgaben zu bewältigen hatten. Als besonders ko-
operativ und hilfreich erwies sich ihnen der Geheimrat von Kricheldorff, Landrat
des Kreises Northeim und Mitglied des Provinzialausschusses; seine Erfahrung
mit den Provinzialstrukturen und ihren politischen Vernetzungen kamen den
wissenschaftlichen Kommissionsgründern in vielerlei Hinsicht zugute. Nicht,
dass die Provinz nun gerade auf eine Historische Kommission gewartet hätte;
auch blieben die Organe ihrer Selbstverwaltung von vornherein eher spröde ge-
genüber den institutionellen Anschlussbedürfnissen der Historiker; was aber die
Bewilligung von notwendigen Geldmitteln anging, so hatten Brandi, von Kuhl-
mann, Kunze schon bald so positive Signale empfangen, dass sie um die Jahres-
wende zu 1910 daran gehen konnten, eine erste größere Versammlung von Inter-
essenten vorzubereiten: Einladungslisten und Einladungen, Satzungsentwurf,
wissenschaftliches Programm – und so weiter.

Brandi und Kunze gerieten darüber in immer engeren brieflichen und mündli-
chen Gedankenaustausch. In ihrer Korrespondenz wechselte die Anrede von –
Brandi an Kunze – „sehr geehrter Herr Direktor“ über „verehrter Herr Kollege“
bis zum wechselseitigen „lieber Freund“: bezeichnend für die zunehmende Wär-
me in ihrer Zusammenarbeit. Nach Kunzes Tode, 1927, schrieb ihm Brandi einen
wahrlich warmherzigen „Nachruf“ ins Niedersächsische Jahrbuch.13 Er rühmte
darin seinen Anteil am Gründungswerk und seine Unentbehrlichkeit für die
Kommission – „eine Ausschusssitzung ohne ihn galt für unmöglich“ – und erin-
nerte ihn zusammenfassend als einen jener „innerlich vornehmen Menschen, die
in jedem Augenblicke ihres Lebens und in allem, was sie tun, mehr sind als sie (zu
sein) scheinen.“

Kunze, der Bibliotheksdirektor, wuchs wie selbstverständlich in die Funktion
des ersten HiKo-Schriftführers hinein; durch ihn wurde die Provinzialbibliothek,
so Brandi, „recht eigentlich das Herz der Kommission.“ Aber erst einmal musste
diese gegründet werden. Jene vorbereitende Versammlung kam am 22. Januar
1910 in Hannover zusammen. Der Landeshauptmann hatte bewusst vermieden,
als Einladender aufzutreten, war aber, nebst anderen Mitgliedern des Provinzial-
ausschusses, anwesend – zusammen mit einigen Göttinger Professoren, mit staat-
lichen und kommunalen Archivaren, Museumsleuten, Repräsentanten von Ge-
schichtsvereinen, Behördenvertretern. Der Oberpräsident hatte einen Regie-
rungsrat geschickt; aus Bückeburg erschien der hochinteressierte Staatsminister
von Feilitzsch. Der Bremer Senat ließ sich durch den Syndikus und Archivar
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Wilhelm von Bippen vertreten. Alles in allem 36 Teilnehmer – lauter Sympathi-
santen der Kommissionsgründung.

General von Kuhlmann übernahm, wie zuvor verabredet, den Vorsitz; er tat
überhaupt, wie Brandi später schreibt, „das meiste in der äußeren Vertretung un-
seres Planes.“ Brandi selbst hielt, natürlich, das einleitende Referat, mit Ausfüh-
rungen über die bisher getanen Schritte zur Gründung hin, über den wissen-
schaftlichen Sinn der Kommission und den der Wissenschaft förderlichen Nut-
zen ihrer die Landesteile, die regionalen Geschichtsvereine übergreifenden
Organisationsform, auch über das räumliche Arbeitsgebiet, dessen Kreis „zu-
nächst um Hannover mit Ostfriesland“ – Brandi hatte gelernt –, „Oldenburg,
Braunschweig und Schaumburg-Lippe gezogen ist.“ Dies sei „historisch und geo-
graphisch begründet; auch die Beteiligung von Bremen … erscheint innerlich ge-
boten und erwünscht.“

Ausführlicher, eindringlicher handelt das Referat vom geschichtswissenschaft-
lichen Erkenntniswert der „Einsicht in die erheblichen landschaftlichen und ört-
lichen Verschiedenheiten … Das eigentlich Historische“ – so weiß der Historiker
der Renaissance in Florenz und Rom – „liegt überall nicht im Generellen, son-
dern im Individuellen.“ Daher sei „das Landschaftliche“, das „lange vorwiegend
aus Heimatsinn und Herzensneigung gepflegt“ worden sei, „auch wissenschaft-
lich wieder eine höhere Stelle einzunehmen berufen.“ Wiederum, wie andeu-
tungsweise schon in der Denkschrift, die Spiegelung einer auf den universitären
Hochebenen der Geschichtswissenschaft neu sich anbahnenden Forschungsten-
denz; aber spürbar wird zugleich doch auch, wie Brandi sich hier bemüht, seine
aus dem Lande angereisten Zuhörer zu gewinnen. Er hatte allerdings leichtes
Spiel damit; der grundsätzliche Gedanke einer Historischen Kommission wurde
„allgemein aufgenommen und freudig begrüßt.“ So konnte sich die Diskussion
auf die eine, zentrale Frage konzentrieren: ob die Kommission sich als eine
„freiere, wesentlich auf die Beiträge von Stiftern und Patronen gegründete Ver-
einigung“ organisieren oder ob sie einen „möglichst engen Anschluss an die
Provinzialverwaltung von Hannover und die ihr durch Vertrag verbundenen Re-
gierungen der angrenzenden Bundesstaaten“ suchen solle.

Lange Debatte, in der sich der Bremer von Bippen besonders lebhaft für die
„freiere Vereinigung“ ins Zeug legte14 und die Gründungsväter, Brandi, vor allem
Kunze, ihre Hoffnung auf institutionellen Anschluss an den Provinzialverband
schwinden sehen mussten – zumal, nachdem der Landeshauptmann, von der
Wense, sich deutlich gegen eine solche Bindung ausgesprochen hatte. Ihre Ab-
lehnung hatte sich in der Provinzialverwaltung schon seit einiger Zeit vorbereitet
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und von der Wense begründete sie jetzt vor der Versammlung: Die „rein wissen-
schaftlichen Aufgaben“ der Kommission lägen doch „sehr weit außerhalb des
Wirkungskreises und auch der Sachverständigkeit“ von Provinzialausschuss,
Landesdirektorium, Provinziallandtag; also, mit anderen Worten: er beurteilte
die Kommission als Fremdkörper in der provinzialen Selbstverwaltung. Auch
würde ihre „Eingliederung“, so Wense weiter, schon deswegen zu erheblichen
Schwierigkeiten führen, weil sich die mit ihr zu verbindenden Staaten „kaum da-
zu verstehen würden, in eine gewisse Abhängigkeit von der preußischen Provinz
zu treten“: ein Argument, das offensichtlich besonders überzeugend wirkte.
Auch wäre es, so ergänzte der bestens vorbereitete Landeshauptmann seine über-
legt und überlegen wirkenden Ausführungen, „kaum möglich“, private Stifter
und Patrone heranzuziehen, „wenn das Unternehmen als ein solches der Provinz
aufgebaut“ werde. So schlug er, als beste Lösung, die Vereinsgründung vor. Er
fand positiven Widerhall – und Eduard Schröder, Universität Göttingen, drängte
auf eine Abstimmung; der Geheimrat befürchtete, die Versammlung würde sonst
ergebnislos auseinander gehen. Doch sie gedieh zu ihrem die Kommission bis
heute bindenden Ergebnis: die deutliche Mehrheit in dieser Zusammenkunft
vom 22.1.1910 entschied sich (ein Bericht sagt: „fast einstimmig“) für die Vereins-
lösung.

Ein Sechser-Ausschuss (Kuhlmann, Kricheldorff, Schröder, Brandi, Kunze,
Zimmermann – alles „südniedersächsische“ Herren) wurde gewählt, die eigentli-
che Kommissionsgründung vorzubereiten. Wichtigste Aufgaben: ein – für die
kommende Gründungsversammlung – abstimmungsfähiger Satzungsentwurf
und die möglichst rasche finanzielle Sicherung der Kommissionsexistenz. Für sie
bot die provinziale Selbstverwaltung grundsätzlichen Rückhalt; allerdings er-
reichte ihr fester Beitrag am Ende nicht ganz die Höhe, die sich die Gründerväter
erhofft hatten. Der vom Landesdirektorium ausgehende Versuch, den Oberpräsi-
denten der Provinz Hannover als regelmäßigen Beiträger zu beteiligen, scheiterte
am preußischen Kultusministerium; projektbezogene Zuschläge blieben indes
möglich.

In Braunschweig bemühte sich der rührige Zimmermann, das Staatsministeri-
um zu festen Zusagen zu bewegen, musste aber zunächst mit Bekundungen des
Wohlwollens fürlieb nehmen: man wollte der Entscheidung des Landesregenten
nicht vorgreifen. Immerhin nahm man Kontakte mit dem hannoverschen Lan-
desdirektorium und dem oldenburgischen Staatsministerium auf, um die Höhe
der zu bewilligenden Beitragssumme abzuklären. Auch aus Oldenburg und Bre-
men – mit Georg Sello und W. von Bippen als den Mittelsmännern zwischen hi-
storischer Wissenschaft und Staat – kamen positive Signale; allerdings verband
Oldenburg seinen in Aussicht gestellten Betrag mit dem ausdrücklichen Vor-
behalt, es müsse der „Arbeitsplan“ der Kommission „die historischen Spezialin-
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teressen des Herzogtums in ausreichender Weise berücksichtigen.“ Irgendwie
„niedersächsisch“ zu denken lag hier noch ziemlich fern.

Schaumburg-Lippe war dank seines historisch aufgeschlossenen Staatsmini-
sters von Feilitzsch von vornherein bei der Sache, wenn auch finanziell, notwen-
digerweise, am unteren Ende der staatlichen Stifterreihe. Weit oben stand der
hannoversche Provinzialausschuss; die von ihm ausgehende finanzielle Sicher-
heit erlaubte es jenem vorbereitenden Sechser-Komitee, am 8. April 1910 zum
30. April einzuladen: „behufs endgültiger Begründung der Kommission.“ Den
Geschichtsvereinen wurde dabei beruhigend versichert, es handele sich „bei der
geplanten Organisation“ für sie „lediglich“ um wissenschaftliche und finanzielle
Unterstützung der Kommission, „ohne dass dadurch die Selbständigkeit der Ver-
eine irgendwie gefährdet oder ihr Arbeitsgebiet“ – die Osnabrücker Sorge – „be-
einträchtigt werden dürfte.“ Bruno Krusch, damals gerade noch in Osnabrück,
nimmt das denn auch „mit Vergnügen“ zur Kenntnis und signalisiert jetzt die Be-
reitschaft seines Vereins, „einen jährlichen Patronatsbeitrag“ zu gewähren.

Beruhigungsgesten, wie sie für Osnabrück geboten schienen, waren für die
Vereine in Hannover und Braunschweig nicht erforderlich. Der Historische Ver-
ein für Niedersachsen identifizierte sich als Mitbegründer ohnehin mit der Sache
der Kommission, aber auch der Braunschweigische Geschichtsverein, den der un-
ermüdliche Paul Zimmermann zur Mitarbeit drängte, ließ sich problemlos für sie
überzeugen. Hannover und Braunschweig lagen sozusagen im Herzraum der
Kommission. Aber auch hier werden sich nur einzelne Vereinsmitglieder unmit-
telbar für sie interessiert haben – und so erst recht in Vereinen, die ganz aus ihrer
jeweiligen engeren Region und ganz für sie lebten, gedanklich weit entfernt von
Herrenhäuser Gärten und Braunschweiger Löwen. Der geschichtsfrohe und akti-
ve Pastor Rüther in Neuenwalde begrüßte die Kommissionsgründung schon des-
wegen, weil er seinen Verein, den „Heimatbund der Männer vom Morgenstern“,
der Gefahr von „Vereinsamung“ und „Verkümmerung“ ausgesetzt sah: sein Ur-
teil über die selbstgenügsame Begrenzung der Interessen in örtlichen Horizon-
ten. Sie war Normalität – im Elbe-Weser-Dreieck ebenso wie beispielsweise in
Ostfriesland. Um so mehr erhofften sich beweglichere Geister hier wie dort neue,
„kräftige Anregungen und Antriebe von außen“, und nun gar, über die Kommis-
sion, von der Universitätswissenschaft her, für die Karl Brandi stand; die fortan,
wie sie hofften, engere Verbindung mit „unserer Landesuniversität“ war für
Rüther und andere eine Hauptattraktion der Historischen Kommission.

Die Teilhabe der Geschichtsvereine an ihr ging aus von der Autorität der Ver-
einsvorstände. Einige Vereine – so die „Gesellschaft für Kunst und vaterländi-
sche Altertümer“ in Emden – scheuten vor den 50 Mark des jährlichen Patronats-
beitrages zurück, wobei nicht immer deutlich wird, wie weit sich Interesselosig-
keit hinter dem Mangel an Mitteln verbarg. Die Kommission musste sie auch bei
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ihrer Werbung um private Patrone wahrnehmen – selbst in Adelskreisen, in de-
nen man sich ein positiveres Echo erhofft hatte. Aber Geschichte haben und Ge-
schichtsforschung fördern sind eben unterschiedliche Dinge. In den größeren
Städten mit hauptamtlich verwalteten Archiven kamen sie einigermaßen zusam-
men, weil die Archivare dafür sorgten. Kleine Städte taten sich da schwerer. In
Linden zum Beispiel hielt man es für „wichtiger und nützlicher“, lokalhistorische
Vereine zu fördern, die sich auch um die – hier vor allem relevante – neuere Ge-
schichte bekümmerten. Northeim sah vom Kommissionspatronat ab, „weil wir
bereits dem Hansischen Geschichtsverein angehören“: Die Hanse hatte für das
lokale Selbstgefühl offenbar höheren Rang als der weitgehend abstrakte Raum
Niedersachsen. Und in Wolfenbüttel – immerhin ein zentraler Welfenort – lehnte
die Mehrheit der Stadtverordneten den Beitritt schon deswegen ab, weil sie nicht
in der Lage war, die Historische Kommission sachlich genauer einzuordnen.

Natürlich bemühten sich die Kommissionsgründer um den Beitrag des welfi-
schen Hauses Hannover. Karl Kunze führte seine Urlaubsreise im Sommer 1910
durch das österreichische Gmunden, um den Herzog von Cumberland dort über
die damals schon vollzogene Gründung zu informieren; er durfte die Gewissheit
mitnehmen, dass der Hohe Herr „von sich aus“ den Wunsch aussprach, der Kom-
mission als Patron beizutreten. „Unaufgefordert“: Brandi hob dies in einem spä-
teren Gespräch mit dem preußischen Oberpräsidenten in Hannover ausdrück-
lich hervor. Er wollte nicht in den Verdacht geraten, um den Welfen geworben zu
haben, und stimmte mit dem Oberpräsidenten durchaus darin überein, es müsse
vermieden werden, dass die „freigebige“ – für die Kommission tatsächlich eher
enttäuschend ausfallende – „Zuwendung des Herzogs von Cumberland von der
welfischen Partei agitatorisch ausgenutzt werden könnte.“ Bestes Mittel dagegen:
Auch Seine Majestät der Kaiser und König solle ein Patronat übernehmen, selbst-
verständlich mit einer den Herzog überbietenden Beitragssumme, um an der
Spitze der Patrone genannt werden zu können. Dies geschah – und wurde von
Kunze sogleich der Presse mitgeteilt. Die Folge: weitere, bisher – wir sind nun
schon im Februar 1911 – hinausgezögerte Beitritte; unter anderem des Kgl. Lan-
deskonsistoriums in Hannover und des Großherzogs von Oldenburg.

Am 30. April 1910 fand die Gründungsversammlung in Hannover statt – wie-
der unter dem Vorsitz des so repräsentativen wie moderationserfahrenen und
hilfsbereiten Herrn von Kuhlmann. Die Gründung der Kommission wurde ein-
stimmig beschlossen; es waren eben – vom Landeshauptmann von der Wense
über mehrere Göttinger Professoren bis zum Abgesandten der „Männer vom
Morgenstern“ – nur Sympathisanten anwesend.

Ebenso einmütig wurden die ersten, insgesamt 79 Mitglieder gewählt, darunter
12 Hochschullehrer, 14 staatliche, mehrere kommunale Archivare, aber auch ei-
nige wissenschaftliche „Laien“. Es ging den Gründungsvätern ebenso darum,
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wissenschaftlich ausgewiesene, zur Mitarbeit bereite Fachleute wie auch wissen-
schaftlich akzeptable Vertreter der Geschichtsvereine – und über sie: der histori-
schen Regionen des Arbeitsgebiets – in der Mitgliederversammlung präsent zu
wissen. Sie zahlenmäßig zu beschränken war ausdrücklich nicht vorgesehen:
vielleicht auch eine Konsequenz des Gedankens, die Kommission nicht nur auf
ihre Arbeitsvorhaben zu beziehen, sondern sie auch für eine intensivere Verbin-
dung von „moderner Wissenschaft“ und Heimatgefühl wirken zu lassen. Ihre
„jährlichen Versammlungen“ sollten den „Geschichtsvereinen und Geschichts-
freunden“ Anregungen vermitteln und Austausch ermöglichen – offenbar zu-
nächst nur auf der Grundlage von Berichten über die aktuellen Arbeitsprojekte
der Kommission. Dem Vorschlag, die Mitgliederversammlung durch wissen-
schaftliche Vorträge attraktiver zu machen, begegneten die Gründerväter mit ab-
wehrender Reserve; ihr missionarisches Sendungsbewusstsein erschöpfte sich
vorerst darin, die Jahrestagungen der Kommission durchs Land wandern zu las-
sen. Diese Idee allerdings war älter als die Satzung, Brandi hatte sie schon in sei-
ner Denkschrift von 1909 vorgetragen.

Die Mitgliederversammlung wählte den Ausschuss, genauer: jene neun Ver-
treter der Mitglieder und Patrone, von denen laut vorgelegtem (und selbstver-
ständlich akzeptiertem) Satzungsentwurf mindestens die Hälfte „Fachhistoriker“
sein sollten. Die beteiligten Staatsregierungen und andere „Stifter“ entsandten je
einen, der Provinzialverband Hannover aber zwei Vertreter in den Ausschuss:
Konsequenz seines besonderen finanziellen Engagements, aber auch Ausdruck
seiner von Brandi – Kuhlmann – Kunze gesuchten besonderen Nähe zur Kom-
mission. Sie, die Kommission, sei ja – so versicherte Karl Brandi, seiner alten
Wunschvorstellung folgend, noch Jahre später, „von vornherein in gewissem Sin-
ne als ein Organ der Provinz … gegründet worden.“ Andere sahen dies natürlich
– und ebenfalls von vornherein – ganz anders: so von Oldenburg aus der grimmi-
ge Georg Sello. Er bedurfte der Kommission zur persönlichen Selbstbestätigung
gegenüber dem verfeindeten Oldenburger Landesverein und musste schon des-
wegen ihre Relevanz auch für das nördliche Weser-Ems-Gebiet wünschen. Um
so misstrauischer verhielt er sich zu Kommissionsprojekten, die sich auf den wel-
fischen Raum konzentrierten, und um so kritischer konstatierte er die südnieder-
sächsische Vorherrschaft in Ausschuss und Vorstand und damit in der Kommissi-
on insgesamt; er witterte gar – 1912 – die grässliche Intention, alle nichthanno-
verschen Kommissionsmitglieder regelrecht „an die Wand zu drücken“.

Brandi – der Sello’s Mitarbeit sehr (und in gewisser Weise auch ängstlich) zu
schätzen wusste – lag dergleichen ziemlich fern. Aber sein Ansehen, seine Auto-
rität in der Kommission waren überhaupt zu groß, als dass er je eine wirkliche
Opposition zu befürchten gehabt hätte. Als sei er dazu geboren, wurde er 1910
zum Vorsitzenden gewählt – mit Paul Zimmermann als seinem Stellvertreter,
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Karl Kunze als Schriftführer, dem stadthannoverschen Bankier Narjes als
Schatzmeister. Dieser erste Vorstand unserer Historischen Kommission ver-
schärfte allerdings schon in seiner bloßen Zusammensetzung das – vom Norden
aus gesehen – südniedersächsische Profil, das weitgehend auch Ausschuss und
Mitgliederversammlung aufwiesen. Doch war dies auf eine gleichsam elemen-
tare Weise vorgegeben in der geographischen Verteilung der personellen, der
institutionellen, der materiellen Ressourcen, auf die sich die Kommission not-
wendig zu stützen hatte. Von diesen Voraussetzungen her musste sie nun einmal
– ich spreche von ihren Anfängen – als eine vorwiegend hannoversche Angele-
genheit erscheinen.

In ihrem Entstehungsraum war denn auch zuweilen von einer „Historischen
Kommission für die Provinz Hannover“ die Rede. Auch die Gründer bezeichne-
ten sie untereinander nicht unbedingt schon als „niedersächsisch“; eher sprachen
sie von „unserem Arbeitsgebiet“ – was sich vor allem auf den Atlas bezog. Ande-
re nannten sie auch anfangs schon „niedersächsisch“, aber nicht etwa, indem sie
ihrem niedersächsischen Herzen nachgaben – das blieb dem „Heimatbund“
überlassen – , sondern in einer gewissen begrifflichen Verlegenheit oder in Reak-
tion auf den politisch geforderten, aber sprachlich recht sperrigen, offiziellen Na-
men: „Historische Kommission für die Provinz Hannover, das Großherzogtum
Oldenburg, das Herzogtum Braunschweig, das Fürstentum Schaumburg-Lippe
und die Hansestadt Bremen“. Ein Bericht weiß, der Vorstand habe bei der Ver-
eins-Anmeldung der Kommission auf dem hannoverschen Amtsgericht tatsäch-
lich die Bezeichnung „für Niedersachsen“ vorgeschlagen, sei aber damit abgewie-
sen worden: dies würde nur zu Verwechslungen, etwa mit dem „Heimatbund
Niedersachsen“ führen.

Also blieb es vorerst bei dem umständlichen Gründungsnamen. Er spiegelt auf
seine Weise, dass unsere „HiKo“ nur sehr bedingt als Naturgewächs aus heimatli-
cher Stammeswurzel anzusehen ist. Sie entstand primär aus dem Organisations-
bedürfnis einer Tendenz der Geschichtswissenschaft, die gewissermaßen – und
damals schon seit einiger Zeit – aus dem Allgemeinen in die Landschaft zurück-
zukehren begann. Der Vorgang zog sich durch Jahrzehnte; die Historische Kom-
mission wurde darüber zu einer niedersächsisch-bremischen Selbstverständlich-
keit. Sie hat offensichtlich, was ihren wissenschaftlichen Mitglieder-Zuwachs im
Lande angeht, kein Aussterben zu befürchten. Aber sie hat, wie alles, was exi-
stiert, auch keinen Anspruch auf Selbstverständlichkeit. Sie muss – das wussten
schon ihre Gründer – ihre Existenz durch Leistung rechtfertigen, auch wenn das
eine oder andere Vorhaben darüber auf der Strecke zu bleiben scheint. Sie muss
zugleich ihre Leistung gesellschaftlich verständlich machen können. Hochtra-
bender gesagt: Sie muss ihr Bemühen um die methodisch solide Erforschung, die
sachlich genaue Vermittlung der Landesgeschichte im Gleichklang zu halten su-
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chen mit den Bewegungen, den Verständnismöglichkeiten der eigenen Gegen-
wart. Wieder banaler gesprochen: Die Historische Kommission kann es sich
nicht leisten, auszuruhen auf der Kontinuität von 100 Jahren. Kontinuitäten kön-
nen trügen. Wir müssen unzufrieden bleiben mit uns selbst – nur dann dürfen wir
auch einmal, vorübergehend und natürlich selbstkritisch, zufrieden sein mit uns.

32 Heinrich Schmidt



3.
Karl Brandi (1868–1946)

Universitätsprofessor und erster Vorsitzender
der Historischen Kommission

Von Arnd Reitemeier

Hochgeehrter Herr Geheimrat! (…) wir würden es auf das Lebhafteste bedauern, wenn
die mannigfaltigen, überaus erfolgreichen Beziehungen, die Sie mit den Niedersächsi-
schen Landen verknüpfen, gelöst werden sollten. Ganz besonders schwer und hart würde
Ihr Fortgang (…) die Historische Kommission treffen, deren Gründung, deren Aufstieg
bis auf den heutigen Tag im wesentlichen Ihrer sicheren verständnisvollen Leitung zu
danken ist. (…) Aus innerster Überzeugung können und müssen wir es als unser Aller
einmütigen Wunsch aussprechen, dass Sie fernerhin die Leitung unserer Kommission in
der Hand behalten möchten. Mit ganzem Vertrauen, in Treue und Dankbarkeit werden
wir versuchen, es Ihnen zu lohnen.1

Schreiben wie dieses erreichten Karl Brandi im Januar 1930 von den Ge-
schichtsvereinen in Niedersachsen. Zu diesem Zeitpunkt hatte Brandi den Vor-
sitz der Historischen Kommission seit nunmehr 20 Jahren inne. Er gehörte seit
langem zu den national und international führenden deutschen Historikern und
war ebenso in der Wissenschaft wie in der Politik aktiv. Anfang des Jahres 1930
hatte Brandi einen Ruf auf den Lehrstuhl für die Geschichte des Mittelalters an
der Friedrich-Wilhelms-Universität in Berlin erhalten, so dass eine gewisse Ge-
fahr bestand, dass er Göttingen und damit Niedersachsen verließ.2

Ziel des folgenden Beitrags ist die Untersuchung der Bedeutung Brandis für die
Entwicklung der Historischen Kommission für Niedersachsen und Bremen, wie
sie seit 1973 heißt. Werden in einem ersten Schritt sein Werdegang und sein wis-

Ich danke den Damen und Herren Katharina Trittel, Sophia Klein sowie besonders Jenny
van den Heuvel und Sascha Standke für ergänzende Recherchen.

1 NLA HStA Hannover, Dep. 6c AKz 4/93 Nr. 135.
2 Georg Schnath, Karl Brandi, in: Edgar Kalthoff (Hrsg.), Niedersächsische Lebens-

bilder Bd. 6, Hildesheim 1969, S. 1-48, hier: S. 4.



senschaftliches Schaffen untersucht, so steht das Wirken Brandis in der Histori-
schen Kommission im Zentrum des zweiten Abschnitts.

Brandi veröffentlichte mehr als 100 Schriften, wobei viele seiner Bücher in
mehreren Auflagen erschienen.3 Die unter seiner Leitung bei der Historischen
Kommission entstandenen Akten sind vollständig erhalten. Im Universitätsar-
chiv Göttingen wurden Dokumente seiner Tätigkeit als Ordinarius gesammelt,
während sein Nachlass in der Universitätsbibliothek Göttingen aufbewahrt wird.
Die Analyse dieser Quellen lässt sich durch die Auswertung der biographischen
Skizzen über Brandi ergänzen.4 Hervorzuheben sind hierbei besonders die Ab-
handlungen von Schnath und v. Reeken, die ausführlich auf Brandis Wirken in
der Historischen Kommission eingehen.5 Auch werden die Untersuchungen zur
Geschichte der Universität Göttingen einbezogen, an der Brandi mehr als fünf
Jahrzehnte tätig war.6

Karl Brandi wurde am 20. Mai 1868 in Meppen geboren. Sehr wenig ist über
sein Verhältnis zu seiner Mutter bekannt. Seine 1921 publizierte Auswahl von
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3 Publikationsverzeichnis bei Schnath, Brandi, wie Anm. 2, S. 31-40.
4 Biographische Skizzen über Brandi: Leonid Arbusow, Göttinger Universitäts-Zeitung

7, 1946, S. 18-19; Willy Andreas, Nachruf, in: Historische Zeitschrift 169, 1949, S. 666; Wal-
ter Berges, in: Aloys Bömer (Hrsg.), Westfälische Lebensbilder 11, Aschendorf 1975,
S. 7-26; Walter Goetz, Jahrbuch der Bayerischen Akademie der Wissenschaften 1949
(1950), S. 106-110; Karl Jordan, Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters 8, 1951,
S. 250-251; Sabine Krüger, Neue Deutsche Biographie 2, München 1955, S. 523; Otto Graf
Looz-Corswarem, Historisches Jahrbuch der Görresgesellschaft 62-69, 1949, S. 908-909;
Engelbert Plassmann, Karl Brandi zur 25. Wiederkehr seines Todestages, eingeleitet von
Diez Brandi, Bochum 1972, Georg Schnath, Karl Brandi, in: Neues Archiv für Landes- und
Volkskunde von Niedersachsen 2, 1948, S. 183-185; Otto Heinrich May, Karl Brandi zum
Gedächtnis, in: Niedersächsisches Jahrbuch für Landesgeschichte 20, 1947/48, S. 3-10;
Ludwig Schirmeyer, Gedenkworte auf Karl Brandi, in: Mitteilung des Vereins für Ge-
schichte und Landeskunde von Osnabrück 62, 1947, S. 1-8; Percy Ernst Schramm, Karl
Brandi, in: Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Germanistische Abteilung
65, 1948, S. 464-477; Heinrich Ritter von Srbik, Almanach der Österreichischen Akademie
der Wissenschaften 97, 1947, S.255-278; Rudolf Smend, Mitteilungen des Universitätsbun-
des Göttingen 25, 1947, S. 1-2; Erich Weniger, Die Sammlung 1, 1945/1946, S. 605-607;
Wolfgang Petke, Karl Brandi und die Geschichtswissenschaft in Göttingen, in: Hartmut
Boockmann (Hrsg.), Geschichtswissenschaft in Göttingen, Eine Vorlesungsreihe, Göttingen
1987, S. 287-320.

5 Schnath, Brandi, wie Anm. 2; Dietmar von Reeken, „… gebildet zur Pflege der lan-
desgeschichtlichen Forschung“. 100 Jahre Historische Kommission für Niedersachsen und
Bremen 1910 – 2010, Hannover 2010.

6 Robert P. Ericksen, Kontinuität konservativer Geschichtsschreibung am Seminar für
Mittlere und Neuere Geschichte. Von der Weimarer Zeit über die nationalsozialistische Ära
bis in die Bundesrepublik, in: Heinrich Becker, Hans-Joachim Dahms, Cornelia Wegeler

(Hrsg.), Die Universität Göttingen unter dem Nationalsozialismus, 2. Aufl. München 1998,



Schriften von Justus Möser jedoch trug als Widmung Meiner Mutter und der Osna-
brücker Heimat.7 Nachweisbar stand Karl Brandi seinem Vater sehr nahe.8 Dessen
Familie war erst drei Generationen zuvor aus Italien stammend über Frankreich
nach Deutschland gekommen.9 Hermann Brandi war zunächst als Lehrer tätig,
wurde dann 1872 als Leiter der für die Schulaufsicht zuständigen Abteilung des
katholischen Konsistoriums in Osnabrück eingesetzt und schließlich 1891 als Ge-
heimer und Vortragender Rat in das Ministerium der Geistlichen-, Unterrichts- und
Medizialangelegenheiten nach Berlin berufen.10 Vater und Sohn standen stets in
engem Kontakt miteinander.

Karl Brandi ging in Osnabrück auf das maßgeblich von katholischen Geistli-
chen geführte Gymnasium Carolinum.11 Nach seinem Abitur strebte er zunächst
an, Lehrer zu werden, und begann im April 1886 ein Studium in München, wo er
sich für die Fächer Geschichte, Germanistik und Geographie einschrieb.12 Ein
wichtiges und völlig selbstverständliches Netzwerk eröffnete sich ihm mit der
Mitgliedschaft in einer Burschenschaft.13 Ende 1887 wechselte Brandi nach
Straßburg, wo er bereits im Jahr 1890 seine Dissertation mit dem Titel „Kritisches
Verzeichnis der Reichenauer Urkunden des 8. bis 12. Jahrhunderts“ einreichte,
die noch im selben Jahr von der Badischen Historischen Kommission veröffent-
licht wurde.14 Mit dem bis heute einschlägigen Werk arbeitete Brandi einen früh-
und hochmittelalterlichen Urkundenbestand mustergültig auf und stellte zu-
gleich seine ausgezeichneten hilfswissenschaftlichen Kenntnisse unter Beweis.15
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S. 427-453; Hartmut Boockmann (Hrsg.), Geschichtswissenschaft in Göttingen, Eine Vorle-
sungsreihe, Göttingen 1987.

7 Justus Möser; Gesellschaft und Staat: eine Auswahl aus seinen Schriften, hg. und ein-
geleitet v. Karl Brandi, München 1921.

8 Schnath, Brandi, wie Anm. 2, S. 1-2; hierzu ausführlich Karl Brandi, Hermann Brandi,
in: Otto Heinrich May (Hrsg.), Niedersächsische Lebensbilder 2, Hildesheim 1954, S. 37-61.

9 Schnath, Brandi, wie Anm. 2, S. 2.
10 Reiner Hehemann (Hrsg.), Biographisches Handbuch zur Geschichte der Region Os-

nabrück, Bramsche 1990, S. 41; ausführlich Brandi, Brandi, wie Anm. 8.
11 Vgl. Josef Schwetje, Das Gymnasium Carolinum im 19. und 20. Jahrhundert, in:

Gymnasium Carolinum (Hrsg.), 1150 Jahre Gymnasium Carolinum Osnabrück, Festschrift
zum Gedenkjahr 1954, Osnabrück 1954, S. 26-56.

12 Schnath, Brandi, wie Anm. 2, S. 2-3, Petke, Brandi, wie Anm. 4, S. 290
13 Vgl. Harald Lönnecker, „… welfischen Umtrieben vorzubeugen“ – Die Burschen-

schaftliche Historische Kommission und die Gründung der Historischen Kommission für
Niedersachsen und Bremen 1909/10, in: Friedhelm Golücke, Peter Krause, Klaus Gerstein,
Harald Lönnecker (Hrsg.), GDS-Archiv für Hochschul- und Studentengeschichte 9, Köln
2008/2009, im Druck. Ich danke Herrn Lönnecker für zahlreiche ergänzende Hinweise.

14 Siehe die Rezension von Paul Kehr, in: Historische Zeitschrift 67, 1891, S. 537-539
und 75, 1895, S. 292-293.

15 Petke, Brandi, wie Anm. 4, S. 292



Noch im selben Jahr wechselte Brandi mit seinem Lehrer Scheffer-Boichorst
nach Berlin und legte dort 1891 das Staatsexamen in den Fächern Geschichte,
deutsche Philologie und Geographie ab.16 Unmittelbar darauf kehrte Brandi
nach München zurück, da ihm die Ordnung des Nachlasses seines jüngst verstor-
benen Lehrers August von Druffel durch die Historische Kommission bei der
Bayerischen Akademie der Wissenschaften angetragen worden war.17 Zugleich
sollte Brandi den vierten Band von Druffels „Beiträgen zur Reichsgeschichte
1553-1555“ fertigstellen.18

Der nunmehr 25jährige erhielt dann 1893 vom Preußischen Ministerium das
Angebot, sich in Bonn zu habilitieren und anschließend dort eine konfessionell
gebundene Professur zu erhalten. Brandi lehnte ab, da er sich in seiner wissen-
schaftlichen Arbeit keinen Vorannahmen beugen wolle.19 Vielmehr ging er nach
Göttingen, wo auch sein Vater studiert hatte, und habilitierte sich 1895 bei Alfred
Kehr mit einer (ungedruckten) Arbeit über Landfrieden und Bündniswesen.20

Zum Wintersemester 1897 wurde Brandi dann nach Marburg berufen und leitete
die folgenden Jahre das Seminar für Historische Hilfswissenschaften.21 Im Jahr
1900 publizierte er sein knapp 300 Seiten umfassendes Buch über „Die Renais-
sance in Florenz und Rom“, das zum einen den zukünftigen Arbeitsschwerpunkt
Brandis zeigte und zum anderen sein Talent zu gut lesbaren Gesamtdarstellun-
gen offenbarte.22

Seine eigene Familie begründete Karl Brandi 1898, als er Hedwig Regelsber-
ger heiratete, die Tochter des Professors für römisches Recht Ferdinand Regels-
berger, der nacheinander Ordinariate in Zürich, Gießen, Breslau und seit 1884 in
Göttingen innehatte.23 Mit dem Ruf nach Göttingen im Jahr 1902 zog er mit sei-
ner Familie in die Stadt seiner Schwiegereltern. Hedwig und Karl Brandi hatten
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16 Schnath, Brandi, wie Anm. 2, S. 3; Petke, Brandi, wie Anm. 4, S. 293; zu Scheffer-
Boichorst ausführlich Max Braubach, Paul Scheffer-Boichorst und Aloys Schulte, in: Ar-
chiv für Kulturgeschichte 40, 1958, S. 97-121, insb. S. 99-102; Hermann Bloch, Paul Schef-
fer-Boichorst, in: Historische Zeitschrift NF 53, 1902, S. 54-71.

17 Ausführlich Max Cossen, August von Druffel. Biographische Skizze, München 1892.
18 Schnath, Brandi, wie Anm. 2, S. 3; Petke, Brandi, wie Anm. 4, S. 290-292.
19 Schnath, Brandi, wie Anm. 2, S. 3-4; Petke, Brandi, wie Anm. 4, S. 293; vgl. Wolf-

gang Weber, Priester der Klio, Frankfurt /Main 1984, S. 256.
20 Schnath, Brandi, wie Anm. 2, S. 3; Petke, Brandi, wie Anm. 4, S. 294.
21 Schnath, Brandi, wie Anm. 2, S. 3; Petke, Brandi, wie Anm. 4, S. 294.
22 Siehe die Rezension von Walter Goetz, in: Historische Zeitschrift 88, 1902, S. 492-

493; kurz Petke, Brandi, wie Anm. 4, S. 296.
23 Zu Ferdinand Regelsberger kurz Schnath, Brandi, wie Anm. 2, S. 3-4; Manfred Just,

Erinnerungen an den Pandektisten Ferdinand Regelsberger, in: Peter Baumgart (Hrsg.), Vier-
hundert Jahre Universität Würzburg, Neustadt /Aisch 1982, S. 437-460; siehe auch Uwe Die-

derichsen, 100 Jahre Juristisches Seminar Göttingen, in: Georgia Augusta 1994, S. 25-33.



drei Söhne und zwei Töchter. Ihr Haus in der Herzberger Landstraße 44 bot viel
Platz für die Kinder und grenzte nach hinten an die Schillerwiesen, wo Brandi
gerne spazieren ging.24

Nach seinem 1902 ergangenen Ruf auf ein Extraordinariat an der Universität
Göttingen entfaltete der Achtunddreißigjährige eine außerordentlich breite wis-
senschaftliche Aktivität.25 Seine Antrittsvorlesung hielt er zum Thema „Das Wer-
den der Renaissance“.26 Von 1906 bis 1914 publizierte er zahlreiche Aufsätze. Im
Jahr 1906 gründete er gemeinsam mit Harry Bresslau, der an Brandis früheren
Studienort Straßburg tätig war, und mit Michael Tangl, der Brandi in Marburg ge-
folgt war, die Zeitschrift „Archiv für Urkundenforschung“.27 Im Zentrum der
Zeitschrift standen die Historischen Hilfswissenschaften in ihrer gesamten zeitli-
chen Breite, wobei die Urkundenlehre besonderes Gewicht einnahm. Brandi fun-
gierte bis 1944 als Mitherausgeber.28 Brandi sah in den Hilfswissenschaften das
Fundament des wissenschaftlich fundierten Arbeitens und lehrte dies aktiv in
Göttingen.29 Entsprechendes publizierte er 1913 in ein Grundlagenwerk „Urkun-
den und Akten, für akademische Übungen zusammengestellt“.30 Bis 1946 betreu-
te Brandi insgesamt 122 Dissertationen – bis 1914 waren es allein 48.31 Den 1913
aus Straßburg ergangenen Ruf lehnte er ebenso ab wie 1915 den Ruf der Univer-
sität Leipzig.32

Brandi hatte ein Semester nach Aufnahme seines Studiums bei einem Mün-
chener Regiment seinen Militärdienst abgeleistet. Im August 1914 meldete sich
Brandi freiwillig und führte eine Kompanie der Hannoverschen Landwehr in den
Weltkrieg.33 Nach einem kurzen Einsatz in der Festung Metz wurde seine Einheit
nach Lothringen verlegt, und war sodann über mehrere Monate auch in vorder-
ster Front im Einsatz.34 Brandi verarbeitete seine Erfahrungen in einem längeren
Bericht mit dem Titel „Stellungskrieg“, den die Universität Göttingen als eigenen
Druck zu Weihnachten 1915 ihren Angehörigen im Felde übersandte.35 In vielerlei
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24 Schnath, Brandi, wie Anm. 2, S. 9-10.
25 Petke, Brandi, wie Anm. 4, S. 295-296.
26 Hierzu kurz Schnath, Brandi, wie Anm. 2, S. 13.
27 Hierzu ausführlich Petke, Brandi, wie Anm. 4, S. 298-300.
28 Siehe auch Petke, Brandi, wie Anm. 4, S. 315-318.
29 Plassmann, Brandi, wie Anm. 4, S. 14; hierzu auch Schnath, Brandi, wie Anm. 2,

S. 11-12.
30 Karl Brandi, Urkunden und Akten, für akademische Übungen zusammengestellt,

Leipzig 1913, 2. Aufl. Leipzig 1921, 3. erw. Auflage Berlin /Leipzig 1932.
31 Schnath, Brandi, wie Anm. 2, S. 18-19.
32 Schnath, Brandi, wie Anm. 2, S. 4.
33 Schnath, Brandi, wie Anm. 2, S. 6.
34 Petke, Brandi, wie Anm. 4, S. 290.
35 Karl Brandi, Stellungskrieg. Die Georgia Augusta und ihren Angehörigen im Felde.



Hinsicht die positive Wahrnehmung des Kriegsausbruchs besonders des Bürger-
tums fortsetzend sah Brandi im Krieg eine ganze Reihe positiver Aspekte: Der
Stellungskrieg ist militärisch und technisch zur Kunst entwickelt. Er wird getragen vorzüg-
lich in der einen vordersten Linie, von den kleinsten Einheiten, von dieser anspruchslosen
Perlenschnur stiller Helden. Seine moralischen Anforderungen greifen in die Tiefe der See-
len derer, die ihn tragen. Was sie nicht mitbringen, kann keine Kunst ihnen geben. Aber eben
dieses macht uns so stark und zuversichtlich; wir sind des festen Zutrauens, daß unsere Ju-
gend überall jene unverbrauchten Schätze der Seele hegt und spürt.36 Von allen Professo-
ren der Universität Göttingen wurde zuerst Brandi das Eiserne Kreuz zweiter und
im April 1915 auch das Eiserne Kreuz erster Klasse verliehen.37 Ab 1915 diente er
dann als Erster Adjutant des Gouverneurs der Festung Metz, später dann als
Kommandant des Forts Lothringen, das er 1918 auch erst mit dem letzten Zug
verließ. Zweifelsfrei prägten die Kriegserlebnisse Brandi in vielerlei Hinsicht
nachhaltig. Brandi hatte zwar teilweise an vorderster Front gekämpft, er hatte
aber auch in zahlreichen Vorträgen den Soldaten seine Sicht auf die deutsche Ge-
schichte zu vermitteln versucht. Diese verarbeitete er 1919 zu einem Buch und
machte darin seine Überzeugung deutlich, dass das Deutsche Reich den Krieg
nicht verloren hätte.38

Seine wissenschaftlichen Schwerpunkte behielt er nach dem Weltkrieg bei,
widmete sich aber immer stärker dem 16. Jahrhundert, besonders dem Leben
und Werk Karls V., auf den er bereits in seiner Straßburger Studienzeit gestoßen
war.39 In ihm flossen Brandis diverse Interessen zusammen: über weite Bereiche
Europas verstreute Quellen, die den Besuch zahlreicher Archive im In- und Aus-
land nach sich zogen; die Untersuchung von politischen, kulturellen und religiö-
sen Entwicklungen, die Notwendigkeit der Rezeption und Zusammenführung
von Forschungsarbeiten aus nahezu allen europäischen Ländern sowie die Aus-
einandersetzung um die Bedeutung der beiden für die deutsche Geschichte der
Frühen Neuzeit zentralen Konfessionen.40 Hierüber handelte er auch ausführ-
lich in seinem 1927 erschienenen zweibändigen Werk „Deutsche Reformation
und Gegenreformation“.41 So wichtig Brandi die Hilfswissenschaften und das

38 Arnd Reitemeier

Weihnachten 1915, hier nach: Karl Brandi, Ausgewählte Aufsätze, Oldenburg/Berlin 1938,
S. 575-583, hier: S. 582-583.

36 Brandi, Stellungskrieg, wie Anm. 35, S. 582-583.
37 Schnath, Brandi, wie Anm. 2, S. 6.
38 Karl Brandi, Deutsche Geschichte, Berlin 1919, insb. Kapitel X „Weltpolitik und

Weltkrieg“ S. 230-232; siehe die Rezension von Karl Hampe, in: Historische Zeitschrift 122,
1920, S. 137-140; zum Entstehen des Buchs Schnath, Brandi, wie Anm. 2, S. 6; Petke, Bran-
di, wie Anm. 4, S. 300.

39 Vgl. Schnath, Brandi, wie Anm. 2, S. 13-14; Petke, Brandi, wie Anm. 4, S. 292.
40 Ausführlich auch Petke, Brandi, wie Anm. 4, S. 318-320.
41 Schnath, Brandi, wie Anm. 2, S. 14-17; Rezension von Gerhard Ritter, in: Histori-



16. Jahrhundert auch waren: Persönlichkeiten machen Geschichte, Persönlichkeiten ge-
stalten sie, und Persönlichkeiten zu bilden, bleibt letzten Endes ihr schönstes Recht. Jeder,
der Geschichte lehrt, muß sie gestalten aus Wesen und Wärme seiner Persönlichkeit von Ort
und Stunde. Weit entfernt, daß der akademische Geschichtsunterricht Vorrang und letzte
Form für sich in Anspruch nähme, dient er vielmehr seinem Wesen nach in erster Linie den-
jenigen, die lehren sollen und dafür gestalten.42 Mit diesem personalen Ansatz bekann-
te sich Brandi im weitesten Sinn zur Schule Rankes, auch wenn er die beispiels-
weise von der Wirtschafts- und Sozialgeschichte ausgehenden Ansätze durchaus
wahrnahm. Im Jahr 1922 veröffentlichte er eine schmale Schrift „Einführung in
die Geschichtswissenschaft und ihre Probleme“. Für ihn von zentraler Bedeutung
waren die Quellen: Die ungeheure Hinterlassenschaft der Vergangenheit bildet das Mate-
rial für den forschenden Historiker. Seine vornehmste Aufgabe ist, für die Gebiete seiner
Wahl dies Material zu kennen; soweit es noch nicht gesichtet und beurteilt ist, es richtig ein-
zureihen und kritisch so zu säubern, daß eine deutliche Vorstellung gewonnen wird von
dem, was zwischen jeder Vergangenheit und uns liegt; daß der Weg zur ursprünglichen
Form der Mitteilung frei liegt.43 Mit der konsequenten Betonung dieser ebenso posi-
tivistischen wie historisch-kritischen Methode, an der er sein ganzes Leben fest-
hielt, wuchs Brandi immer stärker in die internationale Gelehrtenwelt hinein: Er
war ordentliches Mitglied der Göttinger Akademie, korrespondierendes Mitglied
der Akademien in Berlin, München, Budapest, Kopenhagen, Ehrenmitglied der
Wiener Akademie und Ehrendoktor der Universität Cambridge.44 Erst nach Ab-
schluss seiner akademischen Tätigkeit im engeren Sinn 1937 erschien dann der
erste Band seiner Biographie Karls V., im Folgejahr der zweite mit umfangreichen
Quellenbelegen.45 Brandi widmete sein Werk den Akademien der Wissenschaften
(…) von Berlin, Budapest, Kopenhagen, München und Wien und fügte im Vorwort hin-
zu: Die Widmung dieses Buches soll ein Ausdruck des Dankes sein; zugleich ein Bekenntnis
zu seiner wissenschaftlichen Haltung.46

Brandis Schaffen ab 1918 aber war auch von großem gesellschaftlichem und
teilweise auch politischem Engagement geprägt. Recht bald akzeptierte er die
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sche Zeitschrift 144, 1931, S. 344-351.
42 Karl Brandi, Einführung in die Geschichtswissenschaft und ihre Probleme, hier

nach: Karl Brandi, Ausgewählte Aufsätze, Oldenburg /Berlin 1938, S. 3-32, hier: S. 32.
43 Brandi, Einführung, wie Anm. 42, S. 19.
44 Zusammenstellung der Mitgliedschaften bei Schnath, Brandi, wie Anm. 2, S. 7-8;

Petke, Brandi, wie Anm. 4, S. 288.
45 Günther Franz, in: Historische Zeitschrift 161, 1940, S. 592-594 und Historische

Zeitschrift 166, 1942, S. 601-602.
46 In keiner Rezension dieses Werks wurde Brandi mangelnde Wissenschaftlichkeit

vorgeworfen, so dass Ericksen, Kontinuitäten, wie Anm. 6, S. 436, etwas weit geht, wenn er
fragt, ob Schramm und Brandi „Göttingen (…) in ein Zentrum für Studien zur Ostfrage“ ver-
wandelten.



Weimarer Verfassung, konnte sich aber nicht mit dem Frieden von Versailles an-
freunden.47 Besonders trat Brandi für die Belange der Universität Göttingen und
ihrer Studierenden ein: Zur Unterstützung der Universität und ihrer Studieren-
den wurde 1918 der Göttinger Universitätsbund gegründet, den Brandi von 1919
bis 1946 leitete und der dann auch als Veranstalter der seit 1920 stattfindenden
Händelfestspiele fungierte.48 Während der folgenden anderthalb Jahrzehnte be-
mühte er sich unablässig darum, seiner Universität zusätzliche Gelder zuzufüh-
ren, die sowohl zur Unterstützung von Forschung und Lehre als auch zur Unter-
stützung von Studierenden verwendet wurden. Dabei blieb er zweifelsfrei dem
konservativen Bürgertum und besonders der Schicht der akademisch geprägten
Verwaltungsbeamten verbunden. Seit 1921 engagierte er sich in der Stiftung Va-
terlandsdank, einer privaten Stiftung für bedürftige Studierende mit dem Ziel
(…) zu verhindern, dass bei den guten alten Kreisen der Sohn herabsinkt aus der Ge-
sellschaftsschicht seines Vaters.49 Von 1920 bis 1921 war er Rektor der Universität
Göttingen und musste diese durch in einer Phase steuern, die durch politische
Umbrüche, eine enorme Zunahme der Zahl der Studierenden, tiefgreifende so-
ziale und ökonomische Probleme geprägt war. Neben allem Engagement für die
Universität Göttingen nahm er schließlich in den Wintersemestern 1929/30 und
1930/31 Lehraufträge an der Technischen Hochschule Hannover wahr.50

Bereits vor dem Krieg war Brandi der Nationalliberalen Partei beigetreten, die
sich 1918 als Deutsche Volkspartei neu konstituierte und für die Brandi sich 1919
erfolgreich für den hannoverschen Provinziallandtag zur Wahl stellte.51 Bis 1924
gehörte er dem Landtag an und fungierte von 1921 bis 1924 sogar als Vizepräsi-
dent. Dabei baute er nahtlos auf seinen schon lange existierenden Netzwerken
auf und arbeitete mit zahlreichen politischen Beamten zusammen, von denen er
viele schon seit langem kannte. Zahlreiche Redebeiträge Brandis sind belegt, in
denen er immer wieder als Sprecher des konservativ-liberalen Lagers auftrat, oh-
ne dabei aber den Kampf mit den Sozialisten zu suchen, auch weil ihm die Sache
wichtiger war als der politische Streit.52 Bei den Haushaltsberatungen im Land-
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47 Schnath, Brandi, wie Anm. 2, S. 6-7; siehe hierzu kurz auch Ericksen, Kontinuitä-
ten, wie Anm. 6, S. 428.

48 Wilhelm Ebel , Kleine Geschichte des Universitätsbundes, in: Georgia August 1968,
S. 3-20, insb. S. 8-18; Walter Meyerhoff, Chronik der Göttinger Händelfestspiele, in: Die
Göttinger Händel-Festspiele, Göttingen 1953, S. 41-53, hier: S. 41-43.

49 Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen Cod. MS K. Brandi
81 Nr. 15 vom 1.11.1921.

50 Paul Trommsdorff, Der Lehrkörper der Technischen Hochschule Hannover 1831-
1931, Hannover 1956, S. 123.

51 Schnath, Brandi, wie Anm. 2, S. 7.
52 Stenographischer Bericht über die Verhandlungen des 56. Hannoverschen Provinzial-

landtags vom 25. bis 27.1.1922 und vom 9.5. bis 16.5.1922, bspw. S. 87-93, S. 258, S. 272-274.



tag setzte er sich wiederholt für die Belange der Universität Göttingen und auch
des Universitätsbunds ein.53 Seine Sprecherfunktion im Landtag kam nicht von
ungefähr: Brandi gehörte von 1920 bis 1921 dem Zentralvorstand der DVP an.54

Auch wenn er kaum jemals an den Leitungssitzungen in Berlin teilnahm, so ge-
hörte er doch zweifelsfrei zu denjenigen Historikern in Deutschland, die auf der
politischen Bühne zu den präsentesten gehörten.

Im Jahr 1921 unterzeichnete er einen Aufruf zur Stiftung einer sog. Deutschen-
hilfe mit dem Ziel, das deutsche Kulturleben in den 1918 vom Reich abgetretenen
Gebieten zu fördern. Diese Stiftung wurde maßgeblich von Dietrich Schäfer als
Ordinarius für Geschichte an der Friedrich-Wilhelms-Universität vorangetrie-
ben. Den Aufruf von 1921 unterzeichneten 44 Professoren aller Fachrichtungen,
unter denen Brandi einer der wenigen Historiker war. Ende der zwanziger Jahre
verstärkte Brandi dann sein Engagement um die im Osten abgetretenen Gebiete
und agierte zunehmend national bis nationalistisch.55 Im November 1930 wurde
unter seiner Führung an der Universität Göttingen eine sog. Ostmarkwoche ver-
anstaltet, in der die Studierenden aller Fächer Grundlagenkenntnisse über die
Geschichte, Geographie, Wirtschaft und Kultur der verlorenen Gebiete erfahren
sollten.56 Vielfach agierte Brandi hierbei gemeinsam mit Percy Ernst Schramm,
der 1929 an die Universität Göttingen berufen worden war. Schramm besuchte
im August 1931mit Studierenden Danzig und fuhr dann nach Ostpreußen.57 Mit-
te April 1932 reisten Brandi und Schramm durch Schlesien.58

Zunehmend verknüpfte Brandi sein Engagement mit seiner wissenschaftli-
chen Arbeit. Diese und viele weitere Initiativen prägten Brandis politisches En-
gagement, das er mit seinem Prestige und seinem zunehmenden internationalen
Einfluss verband. Hatte der erste internationale Historikertag nach dem Krieg im
Jahr 1923 noch ohne deutsche Beteiligung stattgefunden, so durften die Deut-
schen ab 1926 teilnehmen.59 Für viele deutscher Historiker war es ein Affront,
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53 Stenographischer Bericht über die Verhandlungen des 55. Hannoverschen Provinzi-
allandtags 15.3. bis 18.3.1921, vom 26.4. bis 4.5.1921 und vom 18.5. bis 19.5.1921, S. 145;
Stenographischer Bericht über die Verhandlungen des 56. Hannoverschen Provinzialland-
tags vom 25. bis 27.1.1922 und vom 9.5. bis 16.5.1922, S. 102.

54 Ludwig Richter, Die Deutsche Volkspartei 1918-1933, Düsseldorf 2002; Eberhard
Kolb, Nationaliberalismus in der Weimarer Republik. Die Führungsgremien der Deutschen
Volkspartei 1918-1933, Düsseldorf 1999; Wolfgang Hartenstein, Die Anfänge der Deut-
schen Volkspartei 1918-20, Berlin 1958.

55 Vgl. Ericksen, Kontinuitäten, wie Anm.6, S. 435, der das nationale ausgerichtete
Agieren Brandis erst Ende der zwanziger Jahre verortet.

56 Ericksen, Kontinuitäten, wie Anm. 6, S. 435-436.
57 David Thimme, Percy Ernst Schramm und das Mittelalter: Wandlungen eines Ge-

schichtsbildes, Göttingen 2006, S. 315; Ericksen, Kontinuitäten, wie Anm. 6, S. 435-436.
58 Thimme, Schramm, wie Anm. 57, S. 315.



59 dass die polnischen Historiker die internationale Gemeinschaft der Geschichts-
wissenschaftler zu einer Konferenz nach Warschau einluden, da nun die Gefahr
bestand, dass beispielsweise die Kriegsschuldfrage kontrovers diskutiert und wo-
möglich gar ein Beschluss zuungunsten Deutschlands getroffen würde.60 Auch
ging es um die Rechte Deutschlands an den abgetretenen Ostgebieten. Brandi,
der seit 1926 dem Beirat des Conseil international des Science historiques ange-
hörte, stand auf dem Standpunkt, dass es eine Wahrheit der deutschen Kultur gä-
be, die international durchgesetzt werden könne, wenn sich die deutschen Histo-
riker auf ihre methodischen und hilfswissenschaftlichen Stärken besännen und
klar und überzeugend argumentierten.61 Brandi bereitete daher den 18. Deut-
schen Historikertag 1932 in Göttingen vor, auf dem er selbst zum Vorsitzenden
des Verbands der Historiker Deutschlands gewählt wurde, und der insgesamt alle
zentralen Themen der bevorstehenden internationalen Tagung aufgriff.62 Aus
seiner Sicht war die nachfolgende Reise der Deutschen nach Warschau ein voller
Erfolg, da die deutsche Delegation den Argumenten insb. der Franzosen und
Polen Paroli bieten konnte.63 Kehrseite der Medaille aber war die ab 1932 außer-
ordentlich verstärkte Konzentration der deutschen Geschichtswissenschaft auf
die Ostforschung.64

Brandi und die Historische Kommission

Brandi übte entscheidenden Einfluß sowohl bei der Gründung der Historischen
Kommission als auch bei der Formulierung ihres wissenschaftlichen Pro-
gramms aus.65 Anders als andere Gründungsmitglieder kannte Brandi die Ar-
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59 Kurz Schnath, Brandi, wie Anm. 2, S. 7.
60 Ingo Haar, Historiker im Nationalsozialismus. Deutsche Geschichtswissenschaft

und der „Volkstumskampf “ im Osten, Göttingen 2000, insb. S. 116-126.
61 Petke, Brandi, wie Anm. 4, S. 301 und 304-305; vgl. Albert Brackmann (Hg.),

Deutschland und Polen. Beiträge zu ihren geschichtlichen Beziehungen, München 1933,
S. iii-iv; hierzu ausführlich Arnd Reitemeier, Der 18. Deutsche Historikertag 1932 in Göt-
tingen und die politische Radikalisierung der Geschichtswissenschaft, in: Göttinger Jahr-
buch 2011, im Druck.

62 Bericht über die 18. Versammlung deutscher Historiker in Göttingen vom 2.–5. Au-
gust 1932, München, Leipzig 1933, S. 23.

63 Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen, Cod. Ms. Brandi 51
Nr. 46: Vertraulicher Bericht über das Comité International des Sciences Historiques und
über die Tätigkeit der deutschen Delegation auf dem VII. Internationalen Historiker-
kongress in Warschau und Krakau 21. bis 29. August 1933, o.D.

64 Haar, Historiker im Nationalsozialismus, wie Anm. 60, S. 97 ff.
65 Siehe hierzu ausführlich den Beitrag von Heinrich Schmidt in diesem Band; grundle-

gend auch Reeken, Pflege, wie Anm. 5, S. 14-19; Karl Brandi , Fünfundzwanzig Jahre Histori-
sche Kommission, in: Niedersächsisches Jahrbuch für Landesgeschichte 12, 1935, S. 25-48.



beit, die Strukturen und Finanzierungsmöglichkeiten anderer historischen Kom-
missionen aus eigener Anschauung, so dass er auf diesem Wissen aufbauen und
die wichtigsten Elemente der Satzung fundiert selbst entwickeln konnte.66 Für
Brandi stand ohne jeden Zweifel die akademisch gestützte wissenschaftliche For-
schung im Zentrum der Kommissionsarbeit. Auch der breiten Vermittlung histo-
rischer Erkenntnisse maß Brandi substantielle Bedeutung zu, wobei er selbst ein
Meister der Feder war.67

Bereits in seiner die Arbeit der Kommission begründenden Denkschrift hatte
Brandi zahlreiche Vorhaben aufgelistet, denen sich die Kommission widmen
sollte: Die Erstellung und Herausgabe der Regesten der Herzöge von Braun-
schweig-Lüneburg, der historische Atlas von Niedersachsen, die Edition der
Landtagsverhandlungen, die Erstellung eines Urkundenbuchs des Erzstifts Bre-
men, Untersuchungen über den Übergang der geistlichen Staaten in weltliche
Verwaltung, eine Geschichte des niedersächsischen Kreises, Quellen und For-
schungen zur Städtegeschichte der Neuzeit, Hannoversche und Braunschweigi-
sche Heeresgeschichte, Kirchenvisitationsakten und Synodalprotokolle.68 Viele
dieser Unternehmungen ging die Kommission ab 1910 an.69 Das mit Abstand
größte Vorhaben war der Historische Atlas, dem die Kommission große Bedeu-
tung als Grundlagenvorhaben wie als integratives Projekt zumaß, und das in zahl-
reiche Unterprojekte wie beispielsweise die Herausgabe der historisch-statisti-
schen Grundkarten zu Niedersachsen, den Städteatlas Niedersachsen sowie die
eigens begründete Reihe der Studien und Vorarbeiten zum Historischen Atlas
zerfiel.70 Fast die Hälfte der bei Brandi angefertigten Dissertationen galt Themen
der Landesgeschichte Niedersachsens; und viele von diesen erschienen in der
Reihe der ‚Studien und Vorarbeiten‘.71 Verfolgte Brandi somit einmal gesetzte
Ziele mit großer Hartnäckigkeit und Konsequenz, so öffnete er sich doch auch

Karl Brandi (1868–1946) 43

66 Petke, Brandi, wie Anm. 4, S. 297; Karl Brandi, Denkschrift über eine historische
Kommission für Hannover, Braunschweig, Oldenburg und Schaumburg-Lippe, in: Zeit-
schrift des Historischen Vereins für Niedersachsen, 1909, S. 315-328, hier: S. 321-325.

67 Vgl. Bernd Mütter, Zur Vorgeschichte der geisteswissenschaftlich-bildungstheoreti-
schen Geschichtsdidaktik: Karl Brandi (1868-1946), in: Heinz Dollinger, Horst Gründer,
Alwin Hanschmidt (Hrsg.), Weltpolitik Europagedanke Regionalismus. Festschrift für
Heinz Gollwitzer zum 65. Geburtstag am 30.1.1982, Münster 1982, S. 461-481.

68 Brandi, Denkschrift, wie Anm. 66, S. 315-328, kurz Reeken, Pflege, wie Anm. 5, S. 15.
69 Überblick bei Reeken, Pf lege, wie Anm. 5, S. 98-104
70 Karl Brandi, Grundfragen historischer Geographie und der Plan des historischen

Atlas, in: Zeitschrift des Historischen Vereins für Niedersachsen, 1909, S. 329-352; siehe
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Zeitschrift des Historischen Vereins für Niedersachsen, 1904, S. 391-410.

71 Schnath, Brandi, wie Anm. 2, S. 25 und S. 40-48; kurz Petke, Brandi, wie Anm. 4,
S. 298.



neuen Forschungsfeldern, indem er in Niedersachsen beispielsweise von 1929 bis
1935 den Vorsitz der Wirtschaftswissenschaftlichen Gesellschaft Niedersachsens
innehatte.72

Die eigentliche Arbeit der Kommission vollzog sich auf zwei Ebenen:
A. Der Ausschuss sollte sich der Ursprungssatzung zufolge zweimal im Jahr

treffen.73 Tatsächlich wurde dies bereits nach dem I. Weltkrieg auf eine Sitzung
im Jahr verkürzt, die jeweils vor der Mitgliederversammlung stattfand. Diese wie-
derum wurde unmittelbar vor der Jahrestagung der Kommission abgehalten, die
von Jahr zu Jahr in einer anderen Stadt des Untersuchungsgebiets der Kommissi-
on durchgeführt wurde. Einerseits bemühten sich Brandi und der Ausschuss dar-
um, in möglichst allen Regionen des Kommissionsgebietes tätig zu sein, doch tat-
sächlich wurden viele Tagungen im südlichen Niedersachsen abgehalten, wobei
sogar mit Duderstadt, Einbeck, Hildesheim und Goslar wiederholt Orte nahe bei
Göttingen gewählt wurden. Hannover wurde keine Bedeutung beigemessen,
doch bereits die vierte Jahresversammlung galt Brandis Heimatstadt Osnabrück.
Berücksichtigt man die im Vergleich zur heutigen Zeit deutlich schlechteren
Verkehrsverbindungen der Zeit muss das Bemühen der Kommission hervor-
gehoben werden, jedes Jahr an anderem Ort zu tagen und dort Mitglieder zu mo-
bilisieren.74

B. Die organisatorische Hauptarbeit lag beim Vorsitzenden. Im Alltag war
eine substantielle Korrespondenz zu erledigen. Von sehr wenigen Unterbrechun-
gen wie dem Weltkrieg abgesehen war Brandis Haus in der Herzberger Landstra-
ße über fast drei Jahrzehnte hinweg gleichsam die Kommunikationszentrale der
Historischen Kommission. Erst nach seiner Amtszeit wurde das Hauptstaatsar-
chiv in Hannover stärker einbezogen.

Der Vorsitzende war für die Mitglieder besonders bei der Ausschusssitzung
und Mitgliederversammlung präsent, von denen Brandi nicht eine versäumte.
Viele der Ausschusssitzungen dauerten anderthalb Tage und hatten teils dreißig
und mehr Tagesordnungspunkte. In der Regel leitete Brandi die Jahrestagung
der Kommission. Brandi übernahm im Allgemeinen eine moderierende und
ausgleichende Rolle. Gab es bei einzelnen Vorhaben wie beispielswiese dem
Renaissanceprojekt lange Verzögerungen, fiel Brandi eine integrative Funktion
zu. Hierbei half ihm, dass er trotz aller sonstigen Verpflichtungen stets umfas-
sende Detailkenntnisse der Kommissionvorhaben hatte. Folglich lassen die Ak-
ten auch an keiner Stelle erkennen, dass irgendjemand Kritik an Brandis Füh-
rungsstil äußerte.
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72 Petke, Brandi, wie Anm. 4, S. 288.
73 Zum Ausschuss und seiner Tätigkeit ausführlich Reeken, Pflege, wie Anm. 5, S. 39-42.
74 Reeken, Pf lege, wie Anm. 5, S. 46-52 und S. 82-85.



Im Alltag galt das Hauptaugenmerk des Vorsitzenden der Finanzierung der
zahlreichen Projekte.75 Hierüber wurde auf den Sitzungen des Ausschuss aus-
führlich und teilweise auch kontrovers debattiert.76 Konsequent setzt man unter
Brandi darauf, dass weniger die Mitglieder des Vorstands der Historischen Kom-
mission als vielmehr jüngere Wissenschaftler die Vorhaben durchführen soll-
ten.77 Diese aber musste man zunächst finden und dann bezahlen, was alles ande-
re als einfach war. Wichtige Mittelgeber waren der Provinzialverband Hannover
sowie die anderen Territorialregierungen. Auch die Geschichtsvereine wurden
von Anfang an einbezogen. Bereits im Jahr 1910 trat die Kommission bspw. an
die Land- und Ritterschaften der Regionen heran, um diese als Patrone zu gewin-
nen, und mit derselben Intention schrieb Brandi an die Magistrate der großen
Städte wie Braunschweig, Göttingen, Harburg, Hildesheim, Osnabrück, Hanno-
ver.78 Bald auch wurden die mittelgroßen Städte als Patrone zu werben versucht.
Bereits im Jahr 1911 verfügte die Kommission über 53 Patrone. Brandis Arbeit
wurde nicht eben dadurch erleichtert, dass sich Projekte wie die Beschreibung
und Untersuchung der Renaissanceschlösser Niedersachsens, die Abfassung ei-
nes Stadtbuchinventars für Niedersachsen oder die Erstellung der Regesten der
Herzöge von Braunschweig-Lüneburg über sehr lange Zeiträume hinzogen.79

Brandis wissenschaftliches Ansehen und seine Verbindungen zu den Monu-
menten in München sowie zur Reichsregierung nach Berlin ermöglichten wie-
derholt Auswege aus finanziellen Krisen. Brandi setzte beispielsweise die Idee
der Notgemeinschaft um, ein zentrales Publikationsorgan für Niedersachsen zu
schaffen, was zunächst auf erhebliche lokale Widerstände stieß.80 Wiederholt
stellte die Notgemeinschaft substantielle Druckkostenzuschüsse zur Verfügung.81

Ohne Brandis Kontakte wäre der von Brüning und Schnath vorangetriebene
Handatlas mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht zustande ge-
kommen, gelang es Brandi doch innerhalb eines halben Jahres, Geld für insge-
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75 Vgl. schon Brandi, Denkschrift, wie Anm. 66, S. 323-326; ausführlich Reeken, Pf le-
ge, wie Anm. 5, S. 56-58.

76 Vgl. Reeken, Pf lege, wie Anm. 5, S. 21.
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vom 16.9.1911.
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Anm. 5, S. 100-101.
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81 Siehe etwa NLA HStA Hannover Dep. 85, Nr. 2, V: 18. Ausschusssitzung der Histori-

schen Kommission vom 4. April 1923, S. 4.



samt fünf Stellen zu bekommen, so dass das Kartenprogramm bereits nach nur
drei Jahren fertiggestellt war.82 Die Bedeutung der nimmermüden Bemühungen
Brandis, möglichst alle Vorhaben der Kommission zu finanzieren, sind nicht ge-
ring zu achten, erst recht als die gedruckten Werke der Kommission Erfolge und
Reputation verschafften. Gerade in seiner Fähigkeit, die zahlreichen Projekte
von Dritten finanzieren zu lassen, zeigte sich das Talent Brandis.83

Brandis Kontakte ermöglichten es, dass die erste Jahrestagung der Histori-
schen Kommission 1911 im Kontext des zwölften Deutschen Historikertags in
Braunschweig abgehalten werden konnte.84 1922 fielen die Jahrestagung der
Historischen Kommission und die Pfingsttagung des Hansischen Geschichtsver-
eins zusammen.

Brandi selbst verfasste ca. 20 wissenschaftliche Beiträge zur Geschichte Nie-
dersachsens, davon mehrere Aufsätze schon in frühen Jahren zur Geschichte
Osnabrücks.85 Sein eigener Forschungsschwerpunkt aber lag jenseits von Nie-
dersachsen. Viel Mühe und Zeit wandte Brandi auf die Herausgabe der Histo-
risch-statistischen Grundkarten auf, die gemeinsam mit dem Geographischen
Seminar der Universität Göttingen erstellt wurden. Viele wichtige Mitglieder der
Kommission waren Inhaber von Lehrstühlen an der Universität Göttingen.86

Schließlich versuchte Brandi nach seiner Emeritierung, wesentliche Teile seines
Schaffens in ein Institut für Landeskunde an der Universität Göttingen hinüber-
zuretten.87 Hierzu gehörte auch der wissenschaftliche Anspruch, denn selbst
wenn Brandi in öffentlichen Vorträgen gerade der 30er Jahre eine gewisse Nähe
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82 Georg Schnath (Hg.), Geschichtlicher Handatlas von Niedersachsen, Berlin 1939;
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83 Reeken, Pf lege, wie Anm. 5, S. 35-38.
84 Reeken, Pf lege, wie Anm. 5, S. 46; zum Braunschweiger Historikertag Peter Schu-
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Göttingen, Bielefeld 2008, S. 49; vgl. Karl Brandi, Die Beziehungen der Landesuniversität
zum niedersächsischen Lebensraum; Ziele und Möglichkeiten des Universitätsbundes, in:
Mitteilungen des Universitätsbundes Göttingen 15, 1933, S. 7-22; siehe Dietmar von Reeken,
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über „Niedersachsen“ 1910-1945. Ein Beitrag zur regionalen Wissenschaftsgeschichte, in: Nie-
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Heinz Roosch, Die Landesuniversität bekennt sich zu dem eigentlichen Sinn ihres Namens.



zur Raum- und Volkstumsideologie erkennen ließ, so gab doch stets die metho-
disch einwandfrei durchgeführte Forschung den Ausschlag über die Bedeutung
eines jeden wissenschaftlichen Werks.88

Zentrales Problem der Historischen Kommission war die Frage nach dem Ar-
beitsfeld der Kommission und damit auch nach dem der Kommission zugrunde-
liegenden Niedersachsenbegriff.89 Brandi selbst hatte die Zusammensetzung der
Kommission in seiner Denkschrift von 1910 wie folgt definiert: So wird man, teils
nach der historischen Zusammengehörigkeit des alten Herzogtums Sachsen, teils nach dem
Vorhandensein historischer Kommissionen in den Nachbargebieten, ihren Bereich am
zweckmäßigsten bestimmen durch Hannover, Braunschweig, Oldenburg und Schaum-
burg-Lippe, d.h. durch denjenigen Teil des alten Herzogtums Sachsen, dem nach der Teilung
von 1180, die Westfalen an Köln gab, wenigstens seit dem 13. Jahrhundert das Haus
Braunschweig–Lüneburg dominierte; in diesem Sinne gehört für die Neuzeit nach dem
Wechsel der Fürstbischöfe auch Osnabrück aufs engste dazu. Oldenburg und Schaumburg,
deren alte Dynastien zwar über die Elbe nach dem Nordosten hinüberwirken, einzuladen
und die Landesgeschichte dieser Gebiete in ihrem weiteren landschaftlichen Zusammen-
hang zu pflegen, empfiehlt sich auch aus geographischen Gründen. Brandi vermied da-
mit jeden Bezug auf das welfische Fürstenhaus, vielleicht auch weil es im Vorfeld
der Kommissionsgründung Befürchtungen gegeben hatte, dass die neue Kom-
mission möglicherweise nicht national ausgerichtet agieren werde.90 Im Alltag
der Historischen Kommission gestaltete sich besonders das Zusammenwirken
zwischen Hannover und Braunschweig als unproblematisch. Der Ausschuss soll-
te die regionalen und lokalen Schwerpunkte und Ansprüche repräsentieren. Dies
aber gelang nur zum Teil, und so gab es besonders aus Oldenburg immer wieder
teils sehr scharfe Kritik an der Politik der Kommission. Es war besonders der Lei-
ter des Oldenburgischen Zentralarchivs, Georg Sello, der wiederholt beklagte,
dass sich viele Vorhaben der Historischen Kommission mehr auf die ehemaligen
welfischen Territorien als auf Niedersachsen bezögen.91 Dieser Vorwurf war
nicht völlig von der Hand zu weisen, da sich beispielsweise die in der Reihe der
Studien und Vorarbeiten erschienenen Publikationen nahezu ausschließlich mit
ehemals welfischen Räumen beschäftigten. Auch stammten die meisten Patrone
aus diesem Raum, der jedoch neben Bremen auch die wesentlichen ökonomi-
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Zur Gründung der Universitätsstelle für Landeserschließung und Verkehr, in: Niedersachsen
39, 1934, S. 229-231; hierzu kurz Reeken, Wissenschaft, S. 82-83.

88 Reeken, Wissenschaft, wie Anm. 87, S. 48-49.
89 Reeken, Pf lege, wie Anm. 5, S. 61-64.
90 Hierzu ausführlich Lönnecker, welfischen Umtrieben, wie Anm. 13, im Druck.
91 Vgl. Reeken, Pf lege, wie Anm. 5, S. 62-71; zu Georg Sello siehe ausführlich Hans

Friedl , Georg Sello, in: Hans Friedl u.a. (Hrsg.), Biographisches Handbuch zur Geschichte
des Landes Oldenburg, Oldenburg 1993, S. 667-669.



schen Zentren Niedersachsen umfasste. Den gesamten Zeitraum über blieben
der Begriff Niedersachsen wie der Arbeitsraum der Kommission umstritten.92

Die Kommission unter ihrem Vorsitzenden Brandi musste also zwischen di-
versen Ansprüchen und Einflüssen aus Wissenschaft, Politik und Verwaltung ih-
ren Weg finden: Der Löwenanteil der Mittel speiste sich aus den Zuwendungen
der Regierungen, so dass sich die Arbeit der Kommission in einem durchaus von
der Politik beeinflussten Raum abspielte, wie die vereinzelten Interventionen der
Oldenburger Regierung zeigen. Anfang der dreißiger Jahre mehrten sich dem
Zeitgeist entsprechend Forderungen nach der Integration völkischer Ansätze:
Ende Mai 1933 schlug der Leiter des Staatsarchivs Bremen, Hermann Entholt,
dem Ausschuss vor, auch Werke zu beginnen, die nicht nur die Vergangenheit berüh-
ren, sondern mehr Lebens- und Gegenwartsnähe haben.93 Als Themen nannte er unter
anderem das Schicksal unseres Bauerntums, siedlungs- und bevölkerungspolitische Pro-
bleme. Offenbar stimmten nicht sofort alle Sitzungsteilnehmer zu, denn es wurde
betont, dass das Politische an solcher Arbeit (…) heute, wo dessen Verbindung mit Partei
und Parlament und die dadurch entstandene Entartung beseitigt seien, nicht abschrecken
dürfe.94 Bereits zu diesem Zeitpunkt lief alles darauf hinaus, dass mit Brandis
Schüler Schnath zukünftig ein Mitglied der NSDAP die Kommission leiten soll-
te.95 Im Jahr 1935 und somit nach 25jähriger Tätigkeit als Vorsitzender bat Bran-
di den Ausschuss, den Vorsitz an Schnath abgeben zu können, doch bat dieser
dann wiederum Brandi, die Geschäfte noch ein Jahr weiterzuführen. Erst 1938
wurde die Geschäftsübergabe endgültig vollzogen.96 Unter geänderten Vorzei-
chen aber von vergleichbarer Qualität wurde damit das symbiotische Verhältnis
zwischen Teilen der historischen Wissenschaft auf der einen und Teilen der Poli-
tik auf der anderen Seite fortgesetzt.97

All dies nun heißt: Für Karl Brandi war die Historische Kommission nur ein Tä-
tigkeitsfeld unter anderen. In seinem Innersten war er ein Wissenschaftler, der
nicht davor zurückscheute, sein wissenschaftliches Wirken wertkonservativ und
patriotisch einzusetzen. Geprägt von der hilfswissenschaftlichen Methodik arbei-
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92 Reeken, Wissenschaft, wie Anm. 87, S. 70-72.
93 Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen Cod. Ms. Brandi 54

Nr. 16, 30. Ausschusssitzung am Mittwoch und Donnerstag, den 24. und 25. Mai 1933.
94 Ebd; vgl. Reeken, Pf lege, wie Anm. 5, S. 112-120.
95 Zur Biographie von Schnath: Heinrich Schmidt, in: Niedersächsisches Jahrbuch

für Landesgeschichte 62, 1990, S. 485-490; Dietmar von Reeken, Wissenschaft, wie Anm.
87, S. 58-60.

96 NLA HStA Hannover, Hann 122 a Nr. 3530: Notiz der Historischen Kommission,
Hannover, den 27. Mai 1938, S. 2; Schnath, Brandi, wie Anm. 2, S. 30; ausführlich Reeken,
Pf lege, wie Anm. 5, S. 28-30.

97 Reeken, Wissenschaft, wie Anm. 87, S. 59-60 und 74-75.



tete er ebenso präzise wie er sich zu den Ansätzen Rankes bekannte. Sein wissen-
schaftliches Spektrum war enorm, doch seine Liebe galt dem 16. Jahrhundert.
Seine Kontakte nutzte er sowohl zugunsten seiner wissenschaftlichen Ziele als
auch zum Nutzen seiner Schüler. Sein organisatorisches Geschick, sein Reisen
und seine umfangreiche Korrespondenz ermöglichten es ihm, hohe Ämter – De-
kan der Philosophischen Fakultät, Rektor der Universität Göttingen, Abgeordne-
ter des Hannoverschen Provinziallandtags, Vorsitzender des Verbands der
Historiker Deutschlands, stellvertretender Vorsitzender des Internationalen Hi-
storikerverbands und viele weitere – auszuüben. Über mehr als drei Jahrzehnte
begleitete er die Historische Kommission und lenkte eine Generation lang deren
Geschicke. Auch wenn er aus Meppen resp. Osnabrück stammte und in Göttin-
gen lebte, so bot ihm doch die Geschichte Niedersachsens keine wissenschaftli-
che Heimat, aber vor allem seinen Schülern vermittelte er mediävistische landes-
historische Themen. Vielen eröffnete er damit Wege in den Staatsdienst. Brandi
wirkte somit auf vielen Feldern integrierend und war zugleich von außerordentli-
cher Integrität – was die Historische Kommission für Niedersachsen und Bremen
mehr als 25 Jahre lang prägte und wissenschaftlich voranbrachte.
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4.
Karl Lamprecht und die Historischen

Kommissionen in Deutschland
vor 1914

Zur „Konferenz der landesgeschichtlichen Publikationsorgane“
während der Deutschen Historikertage

Von Wilfried Reininghaus

Dieser Beitrag hat eine Vorgeschichte. Eingeladen, zum Jubiläum der Nachbar-
kommission einen Beitrag von außen zu liefern, machte ich auf, die Geschichte
der 14 Jahre älteren Historischen Kommission für Westfalen abzuklopfen auf
Quervergleiche zu Niedersachsen und Bremen. Mir fiel auf, daß die westfälische
Gründung 1896 geprägt war von Protagonisten der Auseinandersetzungen mit
und um Karl Lamprecht, nämlich Heinrich Finke, erster Vorsitzender der Kom-
mission, sein Vertreter war Georg von Below. Später stabilisierte sich die Kom-
mission unter Aloys Meister.1 Er hatte erste organisatorische Erfahrungen im
Umfeld der Rheinischen Gesellschaft für Geschichtskunde erworben, also jener
Gründung, an der 1881 Lamprecht wesentlich mitgewirkt hatte. Je länger ich
mich mit der westfälischen und anderen Historischen Kommissionen im späten
Kaiserreich beschäftigte, um so deutlicher wurde mir bewußt, daß sie mittelbar
oder unmittelbar von Lamprecht geprägt waren. Spätestens seit 1894 beeinfluß-
te Lamprecht über Sachsen hinaus auch die Organisationsformen der landesge-
schichtlichen Forschung in Deutschland. 1894 fand unter unter seiner Regie der
2. Deutsche Historikertag in Leipzig statt, auf der eine regelmäßige „Konferenz
der landesgeschichtlichen Publikationsinstitute“ [künftig „Konferenz“] während
der Historikertage ins Leben gerufen wurde. Sie fand unter Lamprechts bzw.

1 Bernd Mütter, Historische Wissenschaft und nationale Pädagogik. Heinrich Finke,
Aloys Meister und die Anfänge der Historischen Kommission für Westfalen, in: Westfäli-
sche Forschungen 52, 2002, S. 159-184 (mit der älteren Literatur); Aloys Meister, 25 Jahre
Historische Kommission für Westfalen, in: Westfalen 11, 1921/22, S. 65-84; zu Finke vgl.
Gerhard Oestreich, Die Fachhistorie und die Anfänge der sozialgeschichtlichen Forschung
in Deutschland, in: Historische Zeitschrift 208, 1969, S. 326-363, 352 f.



Kötzschkes Leitung bis 1937 regelmäßig statt, ist aber in der historiographischen
Forschung bisher gelegentlich erwähnt, aber nicht intensiver untersucht worden.
Sie fanden schon zeitgenössisch „nur geringe publizistische Resonanz“ (P. Schu-
mann).2

An der „Konferenz“ nahmen Kommissionen und historische Gesellschaften
unterschiedlicher Rechtsformen teil. Diese Heterogenität wirft weitere Fragen
auf. Wer die Protokolle der „Konferenz“ und die Geschichte der dort vertretenen
Einrichtungen liest, muß zweifeln, ob Hermann Heimpel recht hat mit seiner Po-
sitionierung der Historischen Kommissionen in der Abfolge von Organisationen
der Geschichtswissenschaften. Bekanntlich hat sie der Verfasser der „Halben
Violine“ in die gerne wieder aufgegriffene Formel gekleidet: Die Forschung
„führt auf dem landesgeschichtlichen Felde, kurz gesagt, vom Verein über die
Kommission zum Institut“.3 Notwendig ist deshalb, zunächst die an der Konfe-
renz beteiligten Historischen Kommissionen und ihrer funktionalen Äquivalente
auf die internen Strukturen, die materiellen Bedingungen und die jeweilige Pro-
grammatik zu untersuchen. Dies ist der erste Teil meines Beitrags. In Teil 2 wird
zu klären sein, wie die Kooperation in den „Konferenzen“ während der Histori-
kertage seit 1894 funktionierte, ob und wie dort die Landesgeschichte gefördert
wurde.

Der Erste Weltkrieg bildete eine Zäsur, auf die Zwischenkriegszeit werde ich
nur kurz eingehen. Ich werde im folgenden nicht näher auf den mit dem Namen
Lamprecht verbundenen Methodenstreit eingehen, sondern setze ihn als be-
kannt voraus.4 Gerechtfertigt erscheint dies einerseits wegen der aktuell andau-
ernden methodologischen und historiographischen Selbstvergewisserung der
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2 Erwähnungen bei: Hermann Heimpel, Über Organisationsformen historischer For-
schung in Deutschland [1959], in: Beiträge zur Organisation der historischen Forschung in
Deutschland aus Anlaß des 25jährigen Bestehens der Historischen Kommission zu Berlin am
3. Februar 1984, Berlin/New York 1984, S. 47-136, 129; Matthias Middell, Weltgeschichts-
schreibung im Zeitalter der Verfachlichung und Professionalisierung. Das Leipziger Institut
für Kultur und Universalgeschichte 1890-1990, Leipzig 2005, Bd. 1, S. 139 f.; Louise Schorn-

Schütte, Karl Lamprecht. Kulturgeschichtsschreibung zwischen Wissenschaft und Politik,
Göttingen 1984, S. 239-241; Peter Schumann, Die deutschen Historikertage von 1893 bis
1937. Die Geschichte einer fachhistorischen Institution im Spiegel der Presse, Diss. Marburg
1974, S. 46 f.; Alfred Wendehorst, 150 Jahre Gesamtverein der deutschen Geschichts- und
Altertumsvereine, in: Blätter für deutsche Landesgeschichte 138, 2002, S. 1-66, 38; Alois Ger-

lich, Geschichtliche Landeskinde des Mittelalters, Darmstadt 1986, S. 66 ff.
3 Heimpel, wie Anm. 2, S. 100.
4 Schorn-Schütte, wie Anm. 2; Roger Chickering, Karl Lamprecht. A German Aca-

demic Life (1856-1915), Atlantic Highlands, New York 1993; Oestreich, wie Anm. 1; Stefan
Haas, Historische Kulturforschung in Deutschland 1880-1930, Köln /Weimar /Wien 1994,
S. 98 ff.; Horst Walter Blank, Historiographiegeschichte als Historik, Stuttgart-Bad Cann-
statt 1991, S. 393-474.



Geschichtswissenschaften, anderseits wegen der jüngeren Publikationen zu
Lamprecht selbst wie auch zu seinen Zeitgenossen und Kontrahenten Kötzschke,
Ermisch, Breysig, Below, Schmoller, Sombart, Max Weber und anderen.5 Völlig
aussparen läßt sich der Methodenstreit jedoch nicht, denn seine Folgen sind im-
mer wieder mit zu bedenken, auch im abschließenden Teil, in dem ich ausloten
möchte, ob die Landesgeschichtsforschung vor 1914 Chancen genutzt oder ver-
säumt hat.

1. Historische Kommissionen in Deutschland vor 1914: Gründung, Finanzen, Ar-
beitsprogramme, Publikationen

Für Historische Kommissionen in Deutschland gibt es keine allgemeingültige
schlüssige Definition.6 Dies liegt an ihren unterschiedlichen Zwecksetzungen. Es
gibt heute z. B. solche der Parteien und des Deutschen Buchhandels. Wenn allge-
mein Kommissionen solche Gruppen sind, die Expertenwissen versammeln,
dann vereinigen die vor 1914 gegründeten landesgeschichtlichen Historischen
Kommissionen typologisch folgende Merkmale auf sich: Sie sind formal organi-
siert, die Mitgliedschaft ist nicht frei, sondern geschieht durch Zuwahl. Voraus-
setzung für die Mitgliedschaft ist akademische Qualifikation in einem histori-
schen Fach. Ziel der Kommissionen ist es, durch Editionen und Darstellungen zu
einem begrenzten Raum die historische Forschung zu fördern. Die Finanzierung
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5 Zu Kötzschke: Rudolf Kötzschke und das Seminar für Landesgeschichte und Siedlungs-
kunde an der Universität Leipzig, Beucha 1999; zu Ermisch: Jana Lehmann, Hubert Ermisch,
Köln 2001; zu Breysig: Bernhard vom Brocke, Kurt Breysig, Lübeck 1971; zu Below: Otto
Gerhard Oexle, Ein politischer Historiker: Georg von Below (1858-1927), in: Notker Ham-
merstein (Hrsg.), Deutsche Geschichtswissenschaft um 1900, Stuttgart 1988, S. 283-312;
Hans Cymorek, Georg von Below und die deutsche Geschichtswissenschaft um 1900, Stutt-
gart 1998, zu Schmoller: Karl Heinrich Kaufhold, Gustav von Schmoller (1838-1917) als
Historiker, Wirtschafts- und Sozialpolitiker und Nationalökonom (1988), in: Markus A.
Denzel /Hans-Jürgen Gerhard (Hrsg.), Wirtschaftliches Geschehen und ökonomisches
Denken. Ausgewählte Aufsätze von Karl Heinrich Kaufhold hrsg. aus Anlaß seines 75. Ge-
burtstages, Stuttgart 2007, S. 475-510; zu Sombart: Friedrich Lenger, Werner Sombart 1863-
1941. Eine Biographie, München 1994; zu Max Weber : Joachim Radkau, Max Weber, Mün-
chen 2005.

6 Heimpel , wie Anm. 2, S. 128: „Verbände von Fachhistorikern bei sachlicher Abgren-
zung“ im Gegensatz zu Vereinen von Geschichtsfreunden; Meinrad Schaab, Der Beitrag der
Historischen Kommissionen zur geschichtlichen Landesforschung, in: Hans Eugen Specker

(Hrsg.), Aufgabe und Bedeutung historischer Vereine in unserer Zeit, Ulm 1992, S. 49-70,
50; Georg Kunz, Verortete Geschichte. Regionales Geschichtsbewußtsein in den deutsche
Historischen Vereinen des 19. Jahrhunderts, Göttingen 2000, S. 74-77. Die ebd., S. 75 gefun-
dene Definition setzt eine Berufung durch die Regierung voraus. Dieses Kriterium trifft
nicht zu.



erfolgt nicht durch Mitgliedsbeiträge, sondern durch private und/oder öffentli-
che Zuwendungen. Je nach Bündelung dieser Kriterien konnten Historische
Kommissionen auf dreifache Art entstehen: durch Staatsgründung; durch Um-
wandlung aus privatrechtlichen Vereinen oder als Privatgründung. Der Name
mußte nicht zwangsläufig „Historische Kommission“ sein. Es gab vor 1914 Verei-
ne oder Gesellschaften, die die Funktionen von Historischen Kommission ausüb-
ten; die „Gesellschaft für Rheinische Geschichtskunde“ war darunter die bekann-
teste. Nähe oder Distanz zum Staat hing von der territorialen Ausdehnung ab.
Überall dort, wo Kommissionen sich über mehr als einen Staat oder eine Provinz
erstreckten wie in Thüringen oder in Niedersachsen 1910, wählten sie verein-
sähnliche Strukturen. Karl Brandi erinnerte sich: Seine Kommission wollte nicht
an die Provinzialregierung in Hannover angebunden werden und wählte die
freiere Form, „schon wegen des Zusammenschlusses mit den Nachbarländern“.7

Aus diesem Beispiel kann jedoch nicht der Schluß gezogen werden, allgemeine
habe eher das vereinsmäßige Modell vorgeherrscht.8 Vor allem die wichtigen
Gründungen in der preußischen Provinz Sachsen, in Baden und Württemberg
trugen einen „stärkeren gouvernementalen Zug“ und stießen gerade deshalb li-
berale Geister wie Georg Knapp in Tübingen ab.9

Für die Namensgebung und mehr noch für das Programm der landesgeschicht-
lichen Kommissionen war die Historischen Kommission bei der Bayerischen
Akademie der Wissenschaften Vorbild. Paradoxerweise war diese Gründung des
Jahres 1858 jeglichem Partikularismus abhold war. Ranke lehnte eine Verbin-
dung mit den Geschichts- und Altertumsvereinen ab, weil die deutsche Ge-
schichte auf der Idee der Gesamtheit beruhe und die Ganze mehr als die Summe
der Teile sei.10 Vorbild wurde die Münchener Kommission aber nicht wegen die-
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7 Karl Brandi, 25 Jahre Historische Kommission für Niedersachsen, in: Niedersächsi-
sches Jahrbuch für Landesgeschichte 12, 1936, S. 25-48, 30. Desselben „Denkschrift über ei-
ne Historische Kommission für Hannover, Braunschweig, Oldenburg und Schaumburg-Lip-
pe“, in: Zeitschrift des Historischen Vereins für Niedersachsen 1909, S. 315-328 liefert eine
Analyse der damals bestehenden Kommissionen sowie ein Programm für die ein Jahr später
gegründete in Niedersachsen. Nach Abfassen dieses Beitrags erschien Dietmar von Reeken,
„… gebildet zur Pflege der landesgeschichtlichen Forschung. 100 Jahre Historische Kom-
mission für Niedersachsen und Bremen 1910-2010, Hannover 2010. Vgl. weiterhin den Bei-
trag von Arnd Reitemeier zu Karl Brandi in diesem Band.

8 So Schaab, wie Anm. 6, S. 50.
9 Max Miller, 70 Jahre landesgeschichtliche Forschungsarbeit, in: Zeitschrift für Würt-

tembergische Landesgeschichte 21, 1962, S. 1-235, 26f.
10 Franz Schnabel , Die Idee und die Erscheinung, in: Die Historische Kommission bei

der Bayerischen Akademie der Wissenschaften 1858-1958, Göttingen 1958, S. 35; vgl. Scha-

ab, wie Anm. 6, S. 50. Neuerdings Lothar Gall (Hrsg.), „… für deutsche Geschichts- und
Quellenforschung.“ 150 Jahre Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der
Wissenschaften, München 2008.



ser leitenden Idee, sondern wegen ihrer Praxis: die innere Verfaßtheit als „freie
Gelehrtenvereinigung“; die Konzentration auf Editionen zu unterschiedlichen
Epochen; die Gliederung der Stoffe in Reihen und Teilprojekte. All dies kehrte
bei den landesgeschichtlichen Kommissionen wieder. Als ein Multiplikator der
Kommissions-Idee wirkte Heinrich von Sybel, der als Erster Sekretär die Mün-
chener Kommission in ihrer Konstituierungsphase nachhaltig geprägt hatte.11

Sybels Kontakte zu Mevissen stammten noch aus dem Vormärz und beeinflußten
die Gründung der rheinischen „Gesellschaft“ im zweiten Anlauf 1881.12 Sybel
stellte hier wie im Falle von Baden seine spezifische Organisationsbefähigung zur
Verfügung. Der Badischen Historischen Kommission gab er 1882 in einem Gut-
achten an Kultusminister Nokk fast progressiv zu bezeichnende Vorschläge mit
auf den Weg: „… besonders würde ich mich freuen, wenn neben der Edition mit-
telalterlicher Urkunden und Urkundenregesten die Geschichte der Landes- und
Ortsverwaltung seit dem 16. Jahrhundert, die Entwicklung der Preise und Löhne,
die Lage der arbeitenden Klassen, die Leistungen von Ackerbau, Industrie, Han-
del und Handwerk in Betracht gezogen würden. Mittelalterliche Urkundenbü-
cher besitzen wir in Fülle, Arbeiten der bezeichneten, evident höchst wichtigen
Art, die allerdings durch die Zersplitterung des hl. Römischen Reiches deutscher
Nation erschwert sind, nur in kümmerlichen Maße.“ 13 Sybels Schüler Carl von
Weech wurde zur zentralen Persönlichkeit der Badischen Kommission.

Daß die Münchener Kommission 1876 auch als Vorbild für die Gründung der
„Historischen Kommission für die [preußische] Provinz Sachsen“ diente, ist zu
vermuten.14 Treibende Kräfte waren der Quedlinburger Bürgermeister Gustav
Heinrich Brecht (1830-1905), wie Sybel ein „1848er“, und Pfarrer Franz Winter
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11 Volker Dotterweich, Heinrich von Sybel. Geschichtswissenschaft in politischer Ab-
sicht (1817-1861), Göttingen 1978, S. 285-319.

12 Sybels Verhältnis zur Gründung der Gesellschaft für rheinischen Geschichtskunde
1881 ist bisher kaum thematisiert worden, nur das Scheitern eines älteren Plans 1858; Ursula
Lewald, Karl Lamprecht und Rheinische Geschichtsforschung, in: Rheinische Vierteljahrs-
blätter 21, 1956, S. 279-304, 284 Anm. 24; Schorn-Schütte, wie Anm. 2, S. 44 ff.

13 Zit. nach John Herwig John, „Zur Förderung der Kenntnis der Geschichte des Groß-
herzoglichen Hauses und des Badischen Landes“. Die ersten fünf Jahrzehnte der Badischen
Historischen Kommission, in: Meinrad Schaab (Hrsg.), Staatliche Förderung und wissen-
schaftliche Unabhängigkeit der Landesgeschichte. Beiträge zur Geschichte der Histori-
schen Kommission im deutschen Südwesten, Stuttgart 1995, S. 173-200, 178. Die themati-
sche Weite des Gutachtens von Sybel wirft Fragen hinsichtlich seiner Gegenposition zu
Lamprecht auf, vgl. dazu schon Oestreich, wie Anm. 1, S. 327. Wenig hilfreich ist Folkert
Haferkorn, Soziale Vorstellungen Heinrich von Sybels, Stuttgart 1976, der S. 28 ausdrück-
lich die Zeit ab 1875 ausklammert.

14 Walter Möllenberg, Fünfzig Jahre Historische Kommission für die Provinz Sachsen
und für Anhalt, in: Sachsen und Anhalt 2, 1926, S. 1-18; Josef Hartmann, 125 Jahre Histori-
sche Kommission 1876-2001, in: Sachsen und Anhalt 23, 2001, S. 9-52.



aus Altenweddingen bei Magdeburg15 sowie als Wissenschaftler der Ranke-
Schüler Ernst Dümmler aus Halle. Brecht, Mitglied des Provinziallandtags, ver-
schaffte der Kommission erhebliche Mittel der Provinz und finanzierte so ein
Programm, das dem der Geschichts- und Altertumsvereine ähnlich war. In einer
Provinz, die mehrere Territorien des Alten Reiches umfaßte, konnte die Kommis-
sion als Mittel zur Stärkung der regionalen Identität dienen. Die Vereine waren
deshalb mit Sitz und Stimme in der Kommission vertreten neben dem Provinzial-
ausschuß, dem Staatsarchiv, Dümmler als Vertreter der Universität Halle und
weiteren zugewählten Wissenschaftlern. Bedingung für die Aufnahme von Ver-
tretern der Vereine war die Herausgabe einer wissenschaftlichen Zeitschrift.

Die Gründung der Gesellschaft für rheinische Geschichtskunde 1881 ist weit-
hin durch die Lamprecht-Literatur bekannt.16 Mit Gustav von Mevissen und
Lamprecht als Promotoren gelang eine dauerhafte Kombination von finanziel-
len und wissenschaftlichen Potenzen, die relativ staatsfern blieb. Es war eine
großbürgerliche Gründung, keine staatliche, wenngleich Städte und Provinzial-
ausschuß als Patrone der Gesellschaft beitraten. Das unterschied das Rheinland
von Baden, wo fast gleichzeitig 1882 Großherzog Friedrich I. selbst die Initiative
ergriff und binnen Jahresfrist die Badische Historische Kommission ins Leben
rufen ließ.17 Auch die Gründung in Baden war wohldotiert. Spätestens die badi-
sche Kommission löste eine Sogwirkung aus. Das Königreich Württemberg
wollte 1891 hinter seinem Nachbarn nicht zurückstehen.18 Vom Rheinland
sprang durch Lamprecht der Funken nach Sachsen über, wo es zwei Jahre bis
1898 dauerte, bevor der Widerstand des Leiters des Dresdner Staatsarchivs, Has-
sel, überwunden wurde.19 Mitte der 1890er Jahre konstituierten sich Kommis-
sion in Kurhessen und Hessen-Darmstadt sowie Nassau und in Westfalen und
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15 Walter Grosse, Gustav Heinrich Brecht, in: Mitteldeutsche Lebensbilder, Bd. 1, Mag-
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sche Biographie 44, S. 539 f.
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Mevissen und Karl Lamprecht. Zur rheinischen Kulturpolitik von 1880-1890, in: Rheini-
sche Vierteljahrsblätter 17, 1952, S. 180-196; Max Braubach, Landesgeschichtliche Bestre-
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Thüringen.20 Die letztgenannten Kommissionen koppelten sich aus den land-
schaftsgebundenen Geschichts- und Altertumsvereinen aus. Der Übergang in
der preußischen Archivverwaltung von Sybel auf Koser 1896 kam den Kommis-
sionen in den Provinzen zugute, denn Koser förderte dort die landesgeschichtli-
chen Studien, stellte Staatszuschüsse in Aussicht und ließ sie nicht zurücktreten
zugunsten der gesamtpreußischen Perspektive.21

Das gesamtdeutschen Netz der landesgeschichtlichen Kommissionen wurde
aber bis 1914 noch nicht komplettiert. Die niedersächsische Gründung von 1910
diente ausdrücklich dazu, eine von mehreren Lücken zu schließen. Die Histori-
sche Kommission für Pommern war 1911 die erste in den preußischen Ostpro-
vinzen, maßgeblich von Lamprechts Freund Bernheim und seinem Schüler
Curschmann betrieben.22 Die Lücken in Preußen erklären sich durch die Publi-
kationstätigkeit der staatlichen Archive, die Sybel 1878 mit einigem Ehrgeiz ins
Leben begründete und ursprünglich auch territorialgeschichtliche Ausrichtung
besaßen. So enthielt Sybels Ursprungsplan auch historisch-geographische Wör-
terbücher für die Rheinprovinz.23 Dort, wo es keine Kommissionen gab wie in
der Mark Brandenburg, in Ost- und Westpreußen24 sowie in Schleswig-Hol-
stein, sprangen Geschichtsvereine oder -gesellschaften ein, von denen die für die
Mark Brandenburg die prominenteste war. Schmoller, Meinecke, Hintze, Koser
und andere besaßen hier auch eine landesgeschichtliche Basis, auf der unterhalb
der gesamtpreußischen Ebene agierten.25 In Bayern scheiterte die Gründung ei-
ner landesgeschichtlichen Kommission nicht etwa an der existierenden gesamt-
deutschen in der Akademie, sondern am Inhaber des Lehrstuhls für bayerische
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20 Zu Hessen: Walter Heinemeyer, Die Historische Kommission für Hessen 1897-1997.
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Landesgeschichte in München. Damit wurde der Weg für eine eigene fränkische
Gründung, die sich 1905 bis in die Namensgebung am rheinischen Modell ori-
entierte.26

Schon wegen der Teilnahme ausländischer Kommissionen an den Historiker-
tagen und Konferenzen zwischen 1894 und 1913 lohnt ein Blick über Deutsch-
lands Grenzen. Die regionalen Organisationsformen der Geschichtswissenschaf-
ten dort hatten zwei Ursprünge. Den Typus der freien wissenschaftlichen Gelehr-
tenvereinigung verkörperten die Historisch Genootschap aus Utrecht und die
Allgemeine Geschichtsforschende Gesellschaft der Schweiz, deren Präsident
Gerold Meyer von Knonau (1843-1939) mehrfach die Historikertage besuchte.
Dauergast waren auch die Historische Landeskommission für die Steiermark (ge-
gründet 1892) und die belgische Commission royale d’histoire, die durchweg
Henri Pirenne vertrat. Sie wurde 1834 von König Leopold I. eingesetzt, die stei-
ermärkische Kommission 1892 vom Landeshauptmann Reichsgraf v. Wurm-
brand-Stuppach, der ihr auch wie seine Nachfolger selbst vorstand. Beide sind
repräsentativ für einen anderen, gouvernementalen Typus.

Das Verhältnis der Kommissionen zum Staat hatte unmittelbare Auswirkun-
gen auf ihre Finanzen. Je näher eine Kommission dem Landesherrn oder Pro-
vinzialverwaltung stand, um so größer fielen ihre Spielräume.27 Die Badische
Historische Kommission lag in dieser Hinsicht vor dem Ersten Weltkrieg mit ei-
nem Jahreszuschuß von 24.000 Mark an der Spitze der Kommissionen, gefolgt
von der „Gesellschaft für rheinische Geschichtskunde“. Sie verfügte 1908 über
3.000 Mark von der Provinzialverwaltung und knapp 15.000 Mark aus Patro-
natsbeiträgen.28 In Württemberg gelang es der Kommission, den staatlichen Zu-
schuß auf 15.000 Mark aufzustocken, um gegenüber Baden nicht abzufallen.
Sachsen gewann über die 10.000 Mark des Staates hinaus weitere Möglichkeiten
durch zahlreiche Subskribenten der Kommissionsschriften, die Lamprecht im
Jahr 1900 auf 10.000 Mark kalkulierte.29 In der preußischen Provinz Sachsen er-
hielt die Kommission 1892/93 14.500 Mark als Zuschuß des Provinziallandtags;
sie akquirierte weitere Mittel von Städten, über deren Geschichte sie Quellen-
werke herausgab.

Die Bemühungen, Stifter und Patrone nach rheinischem Vorbild zu gewinnen,
fielen unterschiedlich aus. In Westfalen schlugen vor 1914 alle Versuche fehl, auf
diesem Wege die finanzielle Basis der Kommission zu erweitern; sie war fast aus-

58 Wilfried Reininghaus

26 Alfred Wendehorst, Die Gesellschaft für fränkische Geschichte und die Kommissi-
on für bayerische Landesgeschichte, in: Wilhelm Volkert /Walter Ziegler (Hrsg.), Im
Dienst der bayerischen Geschichte, München 1999, S. 145-160.

27 Miller, wie Anm. 9, S. 107f.
28 Brandi, Denkschrift, wie Anm. 6, S. 324.
29 Lamprecht, Alternative zu Ranke, wie Anm. 16, S. 348.



schließlich auf die vergleichsweise bescheidenen 3.500 Mark angewiesen, die die
Provinzialverwaltung über den Altertumsverein ihr zukommen ließ. In Franken
mobilisierte Anton Chroust die fränkische Reichsritterschaft für seine Gesell-
schaft. Im ersten Vierteljahrhundert ihres Bestehens kam sie auf 16 Stifter und
138 Patrone.30 Die niedersächsische Kommission wählte 1910 T. T. neue Wege in
der Finanzierung.31 Sie bezog Beiträge von Stiftern und Patronen (1914 zusam-
men über 9.000 Mark), Zinsen aus einem Stammkapital, die Provinz und der
Stadt Hannover in Form zweier Anleihen angelegt hatten (1914: 650 Mark) sowie
unregelmäßigen Beiträgen, u.a. ein Zuschuß der Klosterkammer. Mit verfügba-
ren 12.440 Mark rangierte sie 1914 unter den Kommisionen in Deutschland im
vorderen Mittelfeld.

„Beste Bedingungen“ für landesgeschichtliche Kommissionen beschrieb
Lamprecht so: „eine kombinierte Tätigkeit zwischen Landes- und Provinzialre-
gierung, wissenschaftlichen Kräften und politisch und sozial einflußreichen
Kreisen der betreffenden Heimat“. Landesgeschichtliche Forschung gedeihe
dann am besten, wenn alle drei Faktoren zusammenwirken.32 Die finanziellen
Möglichkeiten gaben vor, wie die Arbeitsprogramme der einzelnen Kommissio-
nen umgesetzt werden konnten. Am Anfang der Arbeit jeder Kommission stand
nämlich eine Beschreibung der zu erledigenden Aufgaben in Form von Ent-
würfen und Projekten. Für historiographische Fragestellungen sind die Projekt-
beschreibungen aufschlußreich, liefern sie doch Material, um Lamprechts
Behauptung aus dem Jahr 1900 zu prüfen, „die landesgeschichtliche Publikati-
onsinstitute“ und ihre Produkte seien „ein Ausdruck der seit den siebziger Jahren
immer mehr anschwellenden kulturgeschichtlichen Strömung“.33 Wer die Pro-
gramme der Kommissionen und ihre tatsächlich erschienenen Publikationen bis
1914 mustert, wird auf den ersten Blick nicht die von Lamprecht apostrophierte
Wendung zur Kulturgeschichte erkennen können. Alle Kommissionen führten
begonnene Urkundenbücher fort und nahmen neue Editionsprojekte an. Insbe-
sondere die Archivare setzten sich mit dem Mengenproblemen des 14. und 15.
Jahrhunderts auseinander oder empfahlen Regestenwerke anzulegen. Neu war
die Sorge um das nichtstaatliche Archivgut. Vor allem Adelsarchive wurden
durch Inventare erschlossen, vor allem in Westfalen. Hier setzte die Historische
Kommission systematisch junge Wissenschaftler ein, die kreisweise Bestände
durch Kurzverzeichnung aufnahmen. Am ehesten fielen Editionsprojekte zu
Weistümern und Urbaren unter dem zeitgenössischem Rubrum Kulturgeschich-
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te, denn das waren die Quellengattungen, die Lamprecht selbst für sein dreibän-
diges „Deutsches Wirtschaftsleben im Mittelalter“ ausgewertet hatte und zu de-
nen er Quellenübersicht für die Gesellschaft für Rheinische Geschichtskunde er-
stellt hatte. Seine Editionstechnik ließ freilich viele Wünsche offen. Erst Rudolf
Kötzschkes Ausgabe des Werdener Urbars setzte Maßstäbe. Bei der Herausgabe
ländlicher wie städtischer Rechtsquellen kam den Historischen Kommissionen
ein Alleinstellungsmerkmal zu. Die „Oberrheinischen Stadtrechte“ und die
„Württembergischen Geschichtsquellen“ haben deshalb bis heute nichts von ih-
rem Wert für die Forschung eingebüßt. Freilich schlossen diese Editionen nicht
das 16. bis 18. Jahrhundert ein. Für die Reformationszeit und später konzentrier-
ten sich Kommissionen auf Publikationen zur politischen Geschichte. Der
Schwerpunkt lag auf diplomatischen Korrespondenzen, der Dokumentation be-
stimmter Epochen und den Landtagsakten. Die Landtagsakten von Jülich-Berg
von 1400 bis 1589, erschienen 1895 und 1907, bearbeitete kein geringerer als Ge-
org von Below. Sie stellen wie die Edition der Württembergischen Landtagsakten
von 1498 bis 1620, abgeschlossen zwischen 1910 und 1919, eine Pionierleistung
dar; in Westfalen z. B. scheiterte ein vergleichbares Projekt mehr oder minder
kläglich. Neuland bedeuteten wirtschaftsgeschichtliche Editionen und Darstel-
lungen. Im Rheinland zog vor allem Köln und seine Potenz in Handel und Ge-
werbe des Mittelalters das Interesse der ‚Gesellschaft’ auf sich. Schon in der
Gründungsdenkschrift rückte sie die Reichsstadt in den Vordergrund und kon-
zentrierte zahlreiche Einzelvorhaben auf sie. Die Ausgabe mit den Schreinsur-
kunden des 12. Jahrhunderts, herausgegeben von Robert Hoeniger,34 eröffnete
1884 die Schriftenreihe der Gesellschaft. Als wirtschaftsgeschichtliche Darstel-
lung suchte Eberhard Gotheins Wirtschaftsgeschichte des Schwarzwaldes von
1892 im Kaiserreich ihresgleichen, auch wenn Band 2 und 3 ausblieben.35 Die in
Westfalen durch maßgebliche Kommissionsmitglieder verfaßte Geschichte der
gewerbereichen Grafschaft Mark war ein Sammelwerk und erschien außerhalb
der Kommissionsreihe.36 In Sachsen blieb der Plan, die Genese der regionalen
Fabrikindustrie zu erfassen, schon in den Anfangsstadien stecken. Sybels Anre-
gung, „die Lage der arbeitenden Klasse“ aufzuarbeiten, fand kein Gehör. Sozial-
geschichte fand in den Historischen Kommissionen bis weit in das 20. Jahrhun-
dert nicht statt.
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Neuland betraten die Kommissionen auch mit ihren Atlas- und Kartenwerken,
auf die noch einzugehen wird. Sie arbeiteten auf diesem Gebiet mit Geographen
zusammen, so wie sie anfangs auch die Kunstgeschichte mit abdeckten. In Sach-
sen-Anhalt gehörte die Inventarisation der Bau- und Kunstdenkmäler noch zu
den Gründungsvorhaben von 1876. Lamprecht selbst war an der Edition der Trie-
rer Ada-Handschrift beteiligt und nahm in Sachsen Bände zur Tafelmaleierei des
15./16. Jahrhundert und der Porträts von Anton Graff in die allererste Agenda
auf. Die zwischen 1898 und 1903 erschienenen Bände verkauften sich gut und
trugen damit zur Verstetigung der Kommissionsarbeit bei. Doch in der Folgezeit
verschwanden kunstgeschichtliche Themen aus den Programmen der Kommissi-
on. Die Denkmalpflege verselbständigte sich, auch die regionale Archäologie
nahm eine andere Entwicklung und zwar weg von den Altertumsvereinen, aber
auch nicht zu Historischen Kommissionen, sondern in eigenen Fachvereinigun-
gen. In Westfalen sorgte der Begründer der Historischen Kommission, Heinrich
Finke, 1896 zeitgleich für die Gründung der Altertumskommission.

Das Beispiel Westfalen macht deutlich: Die Spezialisierung bedeutete Gewinn
und Verlust. zugleich. Den Historischen Kommissionen gelang es in der Regel
nicht mehr, andere als die Themenbereiche der mittelalterlichen und frühneu-
zeitlichen Geschichte abzudecken. Sie verloren ihre ursprünglich interdiszipli-
när breite Ausrichtung. Wenn sie wie in Thüringen 1907 ein regionales Wörter-
buch anregten, kam ein solches Projekte manchmal erst im späten 20. oder 21.
Jahrhundert zum Abschluß.37 Die Kommissionen mußten also die Herausbil-
dung benachbarter neuer Disziplinen hinnehmen, doch kam die Spezialisierung
der Professionalität der Landesgeschichte zugute. Der strenge Maßstab histori-
scher Kritik, den die Kommissionen bei ihrer Editionsvorhaben anlegten, trugen
zu ihrem Renomee in der etablierten Geschichtswissenschaft bei. Eindeutig
drängten die Editionsvorhaben Darstellungen zurück. Manche Kommissionen
verzichteten völlig auf sie. Immerhin legten die meisten Kommissionen vor 1914
Sammelbiographien als „Lebensbilder“ oder unter ähnlichen Bezeichnungen
auf. Sie folgten zwar den seinerzeit geläufigen Heldengeschichtsschreibung, ent-
hielten aber genug Substanz, um eine biographiefeindliche Zeit in der allgemei-
nen Geschichtswissenschaft nach 1945 überbrücken zu helfen. Beliebt waren die
Neujahrsblätter in Baden und Württemberg, die die Möglichkeit boten, kleinere
Abhandlungen unter 100 Seiten zu publizieren. Längere Darstellungen erschie-
nen vor allem in Württemberg, während in Baden oft Quellenedition und daraus
abgeleitete Abhandlungen Band 1und 2 einer Veröffentlichung ausmachten. Un-
terschiedliche Antworten gab es auf die Frage, ob die Kommissionen eine eigene
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Zeitschrift herausgeben sollten. In Baden, Württemberg und Niedersachsen ge-
hörte dies von Anfang zum Profil der Kommissionen, in Rheinland überließ man
anderen dieses Gebiet, in Westfalen war die Kommission zu schwach aufgestellt,
um sich an eine eigene Zeitschrift heranzuwagen.

Läßt sich für die Zeit vor 1914 eine Zwischenfazit über die Publikationstätigkeit
der Kommissionen geben? Zwar schwankten fast alle zwischen systematischen
und ekklektischem Vorgehen, wie A. Meister die beiden Pole ihrer Veröffentli-
chungspolitik skizzierte.38 Vieles ging viel langsamer, als die Kommissionsgrün-
der dachten. Manche Projekte benötigten viele Jahrzehnte bis zu ihrer Verwirkli-
chung. Zu fragen ist, ob die Kommissionen Möglichkeiten nutzen, Synergieeffek-
te zu erzielen, Doppelarbeit zu verhindern und sich in ihrer Methodik gegenseitig
zu befruchten. Hier kommt Lamprechts Initiative von 1894 ins Spiel.

2. Die Konferenz der landesgeschichtlichen Publikationsinstitute
auf den Deutschen Historikertagen von 1894 bis 1913

1894 nutzte Lamprecht seine Funktion als Organisator des zweiten Deutschen
Historikertags und setzte Landesgeschichte an zentraler Stelle auf die Agenda.39

Damit bezweckte er in Anwesenheit sächsischer Meinungsbildner auch, die von
ihm geplante Gründung einer Historischen Kommission in Sachsen als unab-
weisbar zu deklarieren. Lamprecht lud Berichterstatter aus der Steiermark, dem
Rheinland, Schlesien, Ostpreußen und aus der preußischen Provinz Sachsen ein.
Diese lieferten eindrucksvolle Belege für ihre Produktivität ihrer Einrichtungen.
Anschließend beantragte er, eine ständige Konferenz dieser und vergleichbarer
Publikationsinstitute während der Historikertage einzurichten. Weil die Träger-
schaft landesgeschichtlicher Veröffentlichungen sehr heterogen war, gab es zu
Lamprechts Antrag einige Nachfragen. H. Ermisch gab zu bedenken, daß auch
Städte und Provinzen Urkundenbücher herausgaben. Lamprecht erwiderte ihm,
künftig auch ausgewählte Vereine einzuladen. Sein Antrag wurde aber einstim-
mig angenommen, ein Arbeitsprogramm ein Jahr später in Frankfurt beschlos-
sen, wo die Konferenz endgültig verstetigt wurde.

Kurz etwas zu ihrer Organisationsform: Bevor wir uns ihren Themen zuwen-
den, müssen wir kurz die Organisationsform der „Konferenz“ besprechen.40 Sie
verzichtete auf eine jegliche Stabilisierung jenseits einer losen Interessengemein-
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schaft, die sich ohne Zwang und Verpflichtung am Rande der Historikertage traf.
Nicht einmal ihr Name war einheitlich, die Bezeichnung „Konferenz der landes-
geschichtlichen Publikationsorgane“ bürgerte sich allmählich ein. Lamprecht
amtierte seit 1895 als ihr Vorsitzender und Geschäftsführer. War er verhindert,
vertrat ihn Joseph Hansen, der Kölner Stadtarchivar. 1903 wurde die Geschäfts-
führung Rudolf Kötzschke übertragen. Seit 1909 stand diesem auf Vorschlag von
Harry Breßlau zwischen den Historikertagen ein kleiner Ausschuß zur Verfü-
gung. Zur Finanzierung der Geschäftsführung zahlten die Teilnehmer der Konfe-
renz 30 Mark pro Jahr. Ein Stamm von elf bis zwölf Mitgliedern bildete sich im
Lauf der Zeit heraus, die aber nicht immer zu den Konferenzen erschienen. Stän-
dige Teilnehmer und harter Kern der Konferenz waren die Historischen Kom-
missionen von Sachsen-Anhalt, Sachsen (seit 1897), Baden, Württemberg, Thü-
ringen und Steiermark sowie bis 1906 die Commission royale d’histoire de Belge,
vertreten durch Henri Pirenne.41 Sein Name belegt, daß es der Konferenz nicht
an illustren Besuchern, Rednern und Diskussionsteilnehmern fehlte. Lamprechts
Geburtshilfe und überragende Rolle in der Anfangsphase hinderten seine Kon-
trahenten Below, Rachfahl und Finke nicht, die Konferenz zu besuchen. Auch
Friedrich Meinecke finden wir zeitweilig als aktiven Mitarbeiter. Neben Lamp-
recht und Kötzschke ist vor allem auch Hansen zu nennen, der seit 1894 dauernd
präsent war, oft unterstützt von Aloys Schulte.

Bemerkenswert war das völlige Fehlen Alt-Bayerns, während seit 1907 die Ge-
sellschaft für fränkische Geschichte an den Konferenzen mit Anton Chroust aktiv
teilnahm. Deutet das Fernbleiben Münchener Einrichtungen ein gespanntes Ver-
hältnis zur Historischen Kommission der bayerischen Akademie an? Vermutlich
nicht. Das Verhältnis zwischen „Konferenz“ und den Münchenern ist eher durch
gegenseitiges Ignorieren gekennzeichnet ist. Zu den Monumenta war das Ver-
hältnis weniger kompliziert. Oswald Redlich vom Institut für österreichische Ge-
schichtskunde, der den Historikertag und die „Konferenzen“ besuchte, baute
Brücken, weil er der Historischen Geographie aufgeschlossen gegenüberstand.
Gleichfalls fehlten Kontakte nach Berlin und den dort ansässigen Instituten,
wenn man vom Intermezzo Meineckes zwischen 1896 und 1903 absieht. Meinek-
ke wirkte allerdings für den Verein für die Geschichte der Mark Brandenburg mit
und nicht als Vertreter des Geheimen Staatsarchivs. Das ausgesprochen defensi-
ve Organisationsverhalten der Konferenz hat ihren Sinn wahrscheinlich in einer
bewußten Distanz zu staatlichen Einrichtungen. Da einige Teilnehmer der Kon-
ferenz von staatlichen Zuschüssen abhängig waren, wollten sie diese nicht in ir-
gendeiner Weise gefährden, so ließ es das Konferenzprotokoll 1896 in Nürnberg
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durchscheinen. Die Beziehungen zum „Gesamtverein“ waren nicht frei von
Spannungen. Darauf wird anläßlich der Grundkarten-Erstellung noch zurück-
zukommen sein. Gegenüber dem agilen Lamprecht und seinen Schöpfungen
wirkte der Gesamtverein behäbig und 1895 nicht mehr recht zeitgemäß. Wegen
personeller Doppelanbindungen (z. B. Ermisch) kam es nicht zum offenen Bruch,
die Konferenzen und der Gesamtverein arbeiteten ohne Abstimmung parallel
nebeneinander her.

Eine erste thematische Ausrichtung der Konferenz gab Lamprecht 1895 in ei-
nem Grundsatzreferat vor. Er lenkte den Blick auf einen Quellenstoffunterschied
kleinere von großen Einrichtungen wie die Zentraldirektion der Monumenta, die
– angeblich – besonders die politische Geschichtsforschungen förderten. Dane-
ben traten regional oder lokal begrenzte Vereine mit ihren Quellenveröffentli-
chungen und Zeitschriften. „Die Bewegung in dieser Richtung“ habe eine Steige-
rung durch besondere „Kommission oder Gesellschaften“ erfahren, „die sich aus-
schließlich der Publikation regional begrenzten Quellenstoffes widmen … Er ist
im wesentlichen kulturgeschichtlichen Charakters“.42 Darunter verstand
Lamprecht die Entwicklung von Verfassung, Recht, Wirtschaft, Kunst, Literatur
und Wissenschaft. Es sei notwendig, der Autonomie der regionalen und lokalen
Publikationen „eine gemeinsame zentrale Verständigung über gewisse Richtun-
gen dieser Thätigkeit zur Seite zu stellen“. Im Sinne einer Arbeitsteilung schlug
Lamprecht die Verständigung über die zu behandelnden Gegenstände („die Ab-
grenzung gewisser Materien“) sowie überhaupt einen Erfahrungsaustausch über
„Zwecke und Ziele regionaler und lokaler Quellenveröffentlichung“ herbeizufüh-
ren. Lamprecht dürfte nach Ausweis des Protokolls „in lebhafter Debatte“ Wider-
spruch gefunden haben, doch die Konferenz schloß sich „den vom Vorsitzenden
aufgestellten Zielen im allgemeinen“ an. Für den kommenden Historikertag wur-
de ein 8-Punkte-Programm aufgestellt zu folgenden, kooperativ zu betreibenden
Publikationsvorhaben: Weistümer und „Ertragsregister“43; Flur- und Grundkar-
ten; mittelalterliche Stadtbücher; Offizialatsakten als Quellen zur Geschichte des
religiösen und kirchlichen Lebens; Verwaltungsgeschichte; territoriale oder in-
stitutionelle Urkundenbücher; kulturgeschichtliche Quellen; landesgeschichtli-
che Bibliographien. Als Bearbeiter waren renommierte Namen im Gespräch.
U.a. wollten sich die „Ertragsregister“ Finke, Lamprecht und Aloys Schulte vor-
nehmen. Bei den Karten sollten August Meitzen, Grotefend, Thudichum und

64 Wilfried Reininghaus

42 Der Tagungsbericht zu Frankfurt 1895 wurde erst später gedruckt, Bericht über die
vierte Versammlung deutscher Historiker zu Innsbruck 11. bis 14. September 1896, Leipzig
1897, S. 61-64, hier S. 62f.

43 Gemeint sind mit „Ertragsregistern“ wohl Urbare.



Hansen mitwirken, Pirenne bei den Urkundenbüchern, Steinhausen bei den kul-
turgeschichtlichen Quellen.

Wie, mit welchen Prioritäten und mit welchem Erfolg wurde die Agenda abge-
arbeitet?

Ein durchgängiges Thema beschäftigte die Konferenz von 1894 bis 1913 be-
schäftigte: historische Karten und Atlanten. Lamprecht brachte dieses Thema
schon aus seinem Studium bei August Meitzen mit und war um 1880 mit seinem
Lehrer in der Eifel unterwegs.44 Die Rheinische Gesellschaft nahm seine Anre-
gungen auf und setzte einen „großen Geschichtsatlas der Provinz“ sofort auf ih-
ren Arbeitsplan. Als internes Hilfsmittel wurden Grundkarten eingesetzt.
Grundkarten sind definiert als Karten, die je zwei Sektionen der Generalstabskar-
te des Deutschen Reichen im Maßstab 1:100.000 umfassen und nur das hydrogra-
phische Netz, Gemeindeorte und –grenzen enthalten.45 Das Verdienst, auf den
Wert dieser Karten für zu publizierende historische Themenkarten aller Art auf-
merksam gemacht zu haben, gebührt dem Tübinger Rechtshistoriker Friedrich
Thudichum. Dieser überzeugte 1891den „Gesamtverein“ davon, durch seine Mit-
glieder solche Grundkarten für ganz Deutschland erstellen zu lassen oder Sach-
verständige zu benennen.46 Dem Gesamtverein gelang es aber nicht, für das am-
bitionierte Vorhaben eine Koordinierungsstelle zu finanzieren. Ein Vorstoß bei
Reichskanzler Caprivi bewirkte zwar ein Lob des „förderungswürdigen Unter-
nehmens“, für das das Reich aber kein Geld zur Verfügung stellte.47 Einzelne Ver-
eine und Kommissionen übernahmen die Arbeiten an der Grundkarte. Sehr för-
derlich wirkte die Unterstützung der königlich-sächsischen Kommission, die so-
fort nach ihrer Gründung landesweit Grundkarten herstellen ließ. Lamprecht
setzte anschließend das Vorhaben auf die Agenda der „Konferenz“ und erregte
damit den Argwohn des Gesamtvereins. Otto Grotefend ließ daraufhin mehrfach
nachfragen, in welchem Verhältnis die Konferenz eigentlich zum Gesamtvereine
stehe.48 Der Gesamtverein fand nie Zeit, sich mit dieser Frage zu befassen, vertag-
te sich mehrfach und mußte zusehen, wie Lamprecht das Grundkarten-Projekt
mehr und mehr nach Leipzig zog.
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auch Schönebaum, wie Anm. 16, S. 189.
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Entscheidende Impulse erhielt die Idee der landesgeschichtlichen Kooperati-
on bei Karten und Atlanten durch den Historikertag in Innsbruck 1896. Der
Grazer Geograph Richter stellte die Planungen für einen historischen Atlas der
Alpenländer vor und betonte – wie A. Meitzen – die retrograde Methode: „Der
historische Atlas kann nur rückläufig gemacht werden“.49 Für jedes Land gebe es
unterschiedliche Ausgangspunkte, für das Rheinland 1789, für Österreich 1848.
In der Diskussion plädierte Thudichum für den einheitlichen Maßstab 1:100.000
bei Grundkarten und die Einzeichnungen der heutigen Gemarkungsgrenzen, die
aufgrund seiner Untersuchungen für Hessen und Schwaben aus dem frühen Mit-
telalter stammten. Obwohl in Innsbruck Eberhard Gothein die Notwendigkeit
einheitlicher Karten für Gesamtdeutschland bestritt und obwohl etwas später
Lamprechts Leipziger Kontrahent Seeliger die Stabilität der Grenzen seit dem
Mittelalter bestritt,50 hatte Lamprecht jetzt genug Rückenwind, um das Grund-
karten-Projekt jetzt durchzuziehen. In Nürnberg beschloß die Konferenz im
April 1898, „die Bearbeitung der Grundkarten als der allgemeinen für historisch-
statistische Forschungen unentbehrlichen Grundlage in jeder Weise zu fördern.
Als Ziel wurde dabei angesehen, daß diese Grundkarten für den ganzen Bereich
des Konferenzgebietes vorhanden sind“ und möglichst billig an Geschichtsfor-
scher abgegeben werden können.51 Ein halbes Jahr später, auf der Versammlung
des „Gesamtvereins“ in Münster im Herbst 1898, schlug ausgerechnet der skepti-
sche Grotefend vor, die vorgesehene Zentralstelle in Leipzig einzurichten.52 1899
wurde die Zentralstelle tatsächlich eingerichtet mit den von Lamprecht besorg-
ten Geldern des sächsischen Kultusministeriums. Von Leipzig aus gelang es,
Grundkarten flächendeckend zu sammeln und die Forschung weiter voranzutrei-
ben. Selbst die Historische Kommission für Westfalen fügte sich 1899 zähneknir-
schend dem von Lamprecht erzeugten Druck und konnte ihre Einbeziehung
nicht durch das Argument der in Westfalen vorherrschenden Einzelhofbesied-
lung und Bauerschaften abwiegeln.53 Die Historische Kommission für Nieder-
sachsen legte 1911/12 als erste ihrer Arbeiten Grundkarten für ihren Bereich vor,
obwohl sie, vor allem Brandi, einige Bedenken trug wegen der von Thudichum
behaupteten Konstanz der Gemeindegrenzen.54

Auf der Basis der Grundkarten entwickelten sich die weitere Arbeiten an Hi-
storischen Atlanten und historischen Themenkarten. Unterstützt aus Württem-
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berg verpflichtete Kötzschke die Beteiligten, Flurkarten als Urmaterial für sied-
lungsgeschichtliche Forschungen zu nehmen. 1903 erhielt er von der „Konfe-
renz“ den Auftrag, eine Denkschrift über den Druck historischer Kartenwerke
und die Anwendung einheitlicher Standards zu erstellen. Diese Denkschrift kam
allerdings nie zustande. Deshalb verkümmerte die Behandlung von Karten und
Atlanten oft zu einer Präsentation von ausgewählten Beispielen am jeweiligen Ta-
gungsort. In Braunschweig 1911 gab es einen frischen Impuls, als die neugegrün-
dete niedersächsische Kommission über ihre Vorhaben berichtete, A. Wolken-
hauer über Karten seit dem 16. Jahrhundert, die als Quellen für den Historischen
Atlas von Niedersachsen zu nutzen waren, P. J. Meier (Braunschweig) über den
geplanten Städteatlas für Niedersachsen.

Nach Häufigkeit und Heftigkeit der Diskussionen rangierte bei der „Konfe-
renz“ die Gestalt von Urkundenbüchern auf Platz 2. Dies Thema muß erweitert
werden um die bei den allgemeinen Sektionen der Historikertage behandelten
Themen Öffnung der Archive für die Forschung und Ausgestaltung von Aktene-
ditionen der Neuzeit. Dahinter steckt der übergreifende Aspekt, wie die Masse
des in Archiven lagernden historischen Materials der Forschung zugänglich ge-
macht werden kann, schließlich dienen Repertorien und Findbücher, Regesten-
werke und Urkundenbücher gleichermaßen diesem Zweck. Nach einer ersten
Anregung in München 1893 debattierten drei Historikertage von 1894 bis 1896
über die Grundsätze zur Herausgabe der Aktenstücke zur neueren Geschichte.
Am Ende standen Empfehlungen, die die späteren von J. Schultze vorweg-
nahmen. Prägend war einerseits das Unbehagen, wie man „dem maßlosen An-
wachsen der Aktenpublikationen … steuern“ könne,55 andererseits der Wunsch,
überhaupt Zutritt zu Archiven zu erhalten. Otto Dobenecker ( Jena) beschwerte
sich 1895 darüber, daß Archivvorstände Forschern die Benutzung von Akten ver-
wehrten. Anlaß war die Verwehrung von Akteneinsicht zum Thema Ermordung
der französischen Gesandten auf dem Rastatter Kongreß 1799. In Innsbruck wur-
de 1896 eine ganze Sektion Dobeneckers Anfrage gewidmet: „Welche Wünsche
haben die Historiker gegenüber dem Archivverwaltungen auszusprechen?“ 56

Das Leitreferat von Hans Prutz (Königsberg) forderte deutlich die Öffnung der
Archive und deren unkontrollierte Benutzung, ebenso bessere Repertorien. Strit-
tig blieb die Zeitgrenze für die Öffnung. Das Ende der 1840er Jahre „sei“, so Prutz,
„das Maximum, welches noch gestattet werden könne“. Gustav Schmoller wider-
sprach ihm und verwies auf Verwaltungen, die jüngere Registraturen öffneten.57
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Die Resolution des Innsbrucker Historikertages sprach den „Wunsch“ aus, Ak-
ten, die nicht durch Staatsinteresse geschützt waren, benutzen zu können.

Die Debatten um die Gestalt der Urkundenbücher, die nicht in den allgemei-
nen Sektionen des Historikertages, sondern „nur“ in der „Konferenz“ ausgetra-
gen wurde, besaßen insofern eine neue Qandere Qualität, weil die Veröffentli-
chung der Urkunden nach 1300 ein Massenproblem darstellte. von mittelalterli-
chen Urkunden lange der Edition neuzeitlicher Akten vorangegangen war.
Spätestens mit dem Erreichen des 14. Jahrhundert gerieten die Urkundeneditio-
nen aber in eine Krise, weil sie die Massen nicht mehr bewältigen konnten. Weni-
ger die Ursprungsfrage nach territorialem oder institutionellem Urkundenbuch
beschäftigte daher zwischen 1904 und 1907 die Konferenz, sondern eher die Be-
herrschung der Urkundenmassen, über die v. Ottenthal (Wien) und Ilgen (Düs-
seldorf) referierten. Wie konnten angesichts von mehr als 75.000 Urkunden des
14./15. Jahrhunderts allein in Düsseldorf hilfswissenschaftliche Standards einge-
halten werden? Regesten als naheliegende Lösung akzeptierte G. von Below –
und wohl nicht nur er – „höchstens als Provisorium“.58 Als Hinderungsgrund für
die systematische Anlage von Regesten führte die Forschung wiederum „den
Mangel brauchbarer Archivrepertorien“ an.59 Die komplexe Materie, wie man
zu Regestenwerken komme könne, wurde 1907 einem Ausschuß von fünf Gut-
achtern (Kötzschke, Redlich, Rietschel, A. Schulte, Steinacker). Ihre Empfehlun-
gen, 1907 verabschiedet, nahmen eine aus heutiger Sicht überraschende Wen-
dung. Für den Zeitraum bis 1250 oder 1273 sollte fotografische Reproduktionen
angefertigt werden – ein Vorschlag, den Lamprecht eingebracht hatte. Für die
Zeit danach wurden territoriale Regestenwerke anempfohlen mit gelegentlichem
Vollabdruck. Als Ersatz sollten die interne Regestierung bei staatlichen Archiven
und summarische Inventare bei nicht-staatlichen Inventaren dienen. Sogar die
fotografische Reproduktion von Urkunden wurde 1911noch einmal aufgegriffen,
als weitere technische Lösungsmöglichkeiten erörtert wurden. Deutlich sind die
Verbindungslinien zu dem, was Edmund E. Stengel seit 1928 im Marburger
Lichtbildarchiv älterer Urkunden verwirklichte.

Unter dem Eindruck der Diskussion über Urkunden- und Akteneditionen kam
das Thema „Städtische Rechtsbücher“ in abgewandelter Form auf die Tagesord-

68 Wilfried Reininghaus

tigkeit der Historischen Kommissionen um 1900 und Benutzungsfrequenzen vgl. Peter Wie-
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nung der Konferenz.60 Nicht die mittelalterlichen Stadtbücher wurden Gegen-
stand, sondern die Quellen zur städtischen Rechtsgeschichte. A. Overmann (Er-
furt) schlug vor, sie bis in die Zeit um 1800 auszudehnen. Hintergrund seines
Referats waren seine eigene Publikationserfahrungen bei der Historischen Kom-
mission für Westfalen und das Scheitern einer Edition der von Gengler nachgelas-
senen Manuskripte zu Stadtrechten des 17. und 18. Jahrhunderts. Die Bayerische
Akademie konnte hierzu keine Mittel aufbringen, der Historikertag ebenfalls
nicht. Die Idee mußte deshalb an die Kommissionen zurückgegeben werden.

Der Plan, über Offizialatsakten des späteren Mittelalters vergleichend zu bera-
ten, wurde nie aufgegriffen. Es tauchte allerdings 1898 auf Vorschlag von Fried-
rich Meinecke, damals noch Archivar in Berlin, ein Projekt zur „Bearbeitung ei-
ner historisch-kirchlichen Geographie Deutschlands“ auf.61 Ein Ausschuß, dem
er selbst, Hansen, von Weech (Karlsruhe), Richter und Sieglin (Leipzig) angehör-
ten, sollte – nicht erhaltene – Richtlinien entwickeln und Historische Kommis-
sionen zur Mitarbeiten gewinnen. Meinecke flankierte diesen Plan mit einer
Miszelle in der Historischen Zeitschrift und legte dabei die Herkunft des Projekts
offen.62 Heinrich von Sybel hatte nach der Übernahme der Leitung der Preußi-
schen Staatsarchive 1875 den Geographen Heinrich Theodor Menke (1819-1892)
damit beauftragt, eine achtbändige Historische Geographie Deutschlands zu ver-
fassen.63 Der Abschluß dieser Arbeiten verzögerte sich, Menke klammerte krank-
heitsbedingt schließlich trotz einiger Vorarbeiten (Menkes „Kollektaneen“ im
Geheimen Staatsarchiv) die kirchliche Geographie aus. Meinecke schwebte vor,
daß die landesgeschichtlichen Publikationsinstitute Menkes Arbeit für ihre jewei-
ligen Sprengel vollendeten, und regte sogar die Erweiterung auf Klöster und Stif-
te an. Meinecke, inzwischen Lehrstuhlinhaber in Straßburg, verabschiedete sich
aus der Konferenz 1903 mit der optimistischen Bemerkung, für die Diözesen
Brandenburg und Meißen stünde die Veröffentlichung kurz bevor.64 1906 veröf-
fentlichte Fritz Curschmann den Band für die Diözese Brandenburg, mit der er
sich habilitierte.65 Mit ihm legte Curschmann ein Pionierwerk der Historischen
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60 Vgl. dazu Andreas Petter, Mittelalterliche Stadtbücher und ihre Erschließung.
Grundlagen und Gestaltung quellenkundlicher Arbeiten zur mitteldeutschen Überliefe-
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Geographie vor, in dem er zugleich Gaue, innere Grenzen und Ostsiedlung er-
faßte. Die beiden von ihm angekündigten Arbeiten zu den Diözesen Meißen und
Kammin sind nicht erschienen.

Das Nicht-Zustandekommen der Arbeiten an Weistümern und Ertragsregi-
stern seit 1894 hing sicher mit dem Lamprecht-Streit zusammen, denn ausge-
rechnet Finke, sein Freund Aloys Schulte66 und Lamprecht sollten bei der Erar-
beitung von Editionsrichtlinien zusammenarbeiten. Die „Konferenz“ ließ – wohl
unter dem Einfluß von Kötzschke – die Pläne aber nicht fallen. Auf dem Histori-
kertag in Salzburg 1904 sprachen Alfons Dopsch und er über die Herausgabe von
Quellen zur Agrargeschichte, die Konferenz forderte anschließend die beteilig-
ten Institute zur systematischen Verzeichnung auf.67 1906 wurden Beispiele vor-
gestellt, Kötzschkes eigene Edition der Werdener Urbare, österreichische und
fränkische Weistümer. Nur am Rande kamen die Mengen- und damit die Perso-
nalprobleme bei der Bewältigung dieser Aufgabe zur Sprache.

Der Vorschlag, kulturgeschichtliche Quellensammlungen zu behandeln, kam
auf die Tagesordnung des Historikertages selbst. Georg Steinhausen68 stellte sei-
ne Vorüberlegungen im Germanischen Nationalmuseum Nürnberg 1895 an ei-
nem besonders geeigneten Platz vor und erreichte, daß sein Antrag auf „umfas-
sende Publikation der wichtigsten Quellen für die deutsche Kultur“ als „ein wirk-
liches Bedürfnis“ einstimmig verabschiedet wurde. Allein, Folgen hatte dieser
Beschluß nicht, das Projekt versandete. Ähnlich erging es den Vorhaben der
Konferenz zur Verwaltungsgeschichte und zu Bibliographien, die stillschweigend
von der Agenda abgesetzt wurden.

Dagegen erschienen neue Themen auf der Tagesordnung. Die anstehende
Herausgabe von Münzwerken im Rheinland rief 1904 und 1906 Experten wie
Luschin von Ebengreuth, Kuske und dem preußischen Chefnumismatiker Mena-
dier auf den Plan, die den Blick über die reine Beschreibung der Münzen bis zu
ihrer Bedeutung für die Preisgeschichte lenkten. Luschin von Ebengreuths Plä-
doyer für die Bildung eines Quellenarchivs zur Preisgeschichte nahm das vorweg,
was Moritz J. Elsas in den 1930er Jahren tatsächlich unternahm.69 Die Sammlung
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und Herausgabe wirtschaftsgeschichtlicher Quellen griffen 1907/09 und 1911
weitere Forscher auf. Armin Tille, einer der Begründer von Archiven der Wirt-
schaft,70 plädierte für eine Einbeziehung sogar des 19. Jahrhunderts in Editions-
projekte. Er riet, sich nicht auf einzelne Zweige der Wirtschaft, Handwerk oder
Handel, zu beschränken, sondern den gesamten Bereich der Wirtschaft als For-
schungsobjekt zu wählen, vor allem aber, den Privatsektor einzubeziehen. Das
gleiche Anliegen hatte Jakob Strieder, der für die Kommission bei der Bayeri-
schen Akademie handelsgeschichtliche Quellen des 14. bis 16. Jahrhunderts
edieren sollte. Er warb für eine Kooperation mit den landesgeschichtlichen Kom-
missionen, wie sie ebenfalls von Anton Chroust (Würzburg) angemahnt wurde.
Chroust selbst besorgte später die Edition älterer Nürnberger Handelsbücher für
die fränkische Gesellschaft.

3. Erfolge und Mißerfolge der „Konferenzen“

Was hat die „Konferenz“ vor 1914 bewirkt, was nicht? Nachgeborenen fällt leicht,
eine Überforderung der Kapazitäten landesgeschichtlicher Kommissionen zu
konstatieren. Lamprechts Plan von 1895, acht Projekte binnen eines Jahres we-
nigstens anzustoßen, war zweifellos eine solche Überforderung. Seine eigene
reizbare Ungeduld kam hier zum Vorschein. Kötzschke nahm mit längerem
Atem später manches wieder auf, ohne verhindern zu können, daß sich die Editi-
onsprojekte der Kommissionen in einer kaum noch zu überschauenden Breite
entwickelten. Viele Kommissionen in Deutschland sind noch heute davon ge-
prägt und schon 1905 kam Kritik an der „stillen Maulwurfsarbeit“ und an der
„Zersplitterung“ der Kräfte auf.71

Das Ausufern der Projekte hatte nachvollziehbare Gründe. Die von Lamp-
recht inaugurierte Abkehr von der politischen Geschichte unter dem Signum
Kulturgeschichte lenkte das Interesse auf eine Vielfalt von Sujets, die in ihrer Ge-
samtheit nur schwer beherrschbar waren und sich einer schnellen Priorisierung
entzogen. Wo sollte man anfangen, was sollte verschoben werden? Entscheidun-
gen darüber zu treffen, fiel umso schwerer, als zur Jahrhundertwende die systema-
tische Erschließung der nachmittelalterlichen Archivbestände erst am Anfang
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stand und selbst das Spätmittelalter für die Forschung wegen der Erschließungs-
rückstände kaum zugänglich war. Die „Konferenz“ hat sich deshalb 1895 ein
Programm vorgenommen, das eher in einem Jahrhundert als in einem Jahrzehnt
zu bewältigen war. Deshalb kann nicht überraschen, daß die Konferenz und die
Kommissionen bis 1913 manches besprachen, was erst z. T. viel später verwirk-
licht wurde oder noch heute aktuell ist. Ich nenne nur die Arbeit an den Städteat-
lanten, den Umgang mit Flur- und Katasterkarten, die Bewältigung der spätmit-
telalterlichen Quellenmassen, Fotosammlungen von Urkunden (in analoger und
digitaler Form), die Germania Sacra, die andauernde Edition von Urbaren,
Schatzungsregistern und Weistümern, die Edition oder Erschließung handelsge-
schichtlicher Quellen, Zeitungen als Quellen. Die Überlegungen zwischen 1894
und 1913 enthielten ein Potential, das auch in der Gegenwart längst nicht ausge-
schöpft ist. Sie beflügelten die einzelnen Historischen Kommissionen, für ihre
Sprengel neue Projekte zu initiieren. So läßt sich z. B. in den Arbeitsprogrammen
der westfälischen Kommission, die erst 1911 offiziell der „Konferenz“ beitrat, ge-
nau nachvollziehen, wie sie deren Vorhaben nachvollzog und auf ihren eigenen
Arbeitsplan setzte.

Auffällig sind Leerstellen. Die „Konferenz“ widmete sich im Laufe der Zeit
ausschließlich Themen, die in den engeren Kanon der Geschichtswissenschaft
gehörten und klammerte nach und nach alle Projekte aus, die eine Einschaltung
anderer Disziplinen, z. B. der Kunstgeschichte verlangt hätten. Gerade weil zum
einen Lamprecht ein großer Anreger der sich etablierenden Kunstgeschichte
war72 – u.a. studierte Aby Warburg bei ihm – und weil zum anderen die Ge-
schichts- und Altertumsvereine durch die Denkmalpflege der Kunstgeschichte
verbunden waren, kann diese Engführung nur als Teil einer abgrenzenden Pro-
fessionalisierung gesehen werden. Sie geschah in Abgrenzung zu einem ur-
sprünglich sehr weiten Aktionsplan der Geschichts- und Altertumsvereine, der in
den Historischen Kommission und in der „Konferenz“ vor 1914 weitgehend abge-
schmolzen wurde.

Das faktische Arbeitsergebnis der vereinigten landesgeschichtlichen Kommis-
sionen und ihrer Konferenz zeitigte mittelfristig negative Folgen: (1.) Die „Konfe-
renz“ – und weitgehend wohl auch die Kommissionen in Deutschland insgesamt
– diskutierten fast nur über Editionen und Kartenerstellung. Einige veröffentlich-
ten zwar Darstellungen, doch systematisch haben die Kommissionen vor 1914 nie
über die Auswertung der von ihnen edierten Quellen unterhalten.73 Dies führte
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72 Kathryn Brush, Der Kulturhistoriker Karl Lamprecht. Wirkungen und Einflüsse auf
die Entwicklung der Kunstgeschichte, in: Rheinische Vierteljahrsblätter 60, 1996, S. 204-232.

73 Die Kommissionen haben den Kompromiß zwischen ‚gründlich kommentierten Editi-
onen‘ aus den ‚Schätzen der Magazine’ und „dem Wunsch nach gestalterischer Verar-



(2.) zu einer Distanz zur allgemeinen Geschichtswissenschaft schon vor dem Er-
sten Weltkrieg. Landesgeschichte fand praktisch seit 1906 auf Historikertagen
selten oder gar nicht mehr statt.74 (3.) Auffällig ist bei den Konferenzen die man-
gelnde Präsenz methodischer Fragen jenseits der Editionstechnik. Wie und war-
um Landesgeschichte überhaupt betrieben werden sollte und konnte, wurde
nicht diskutiert. Der Blick auf Nachbardisziplinen fehlte – mit einer Ausnahme.
Oswald Redlich sprach 1906 in Stuttgart im Hauptprogramm über die histori-
sch-geographische Methode und plädierte wegweisend für eine Öffnung zur
Landschafts- und Klimageschichte auf.75 Sein Vortrag blieb jedoch folgenlos,
wobei sich Lamprecht in der Diskussion fast ablehnend hielt, weil er für das The-
ma Klimageschichte erst einmal „eine vollständige Materialbeschaffung“ einfor-
derte, bevor an Darstellungen gedacht werden könne. Spätestens jetzt meint man
im Lamprecht als Organisator der „Konferenz“ und überregional wirkenden Pro-
jektmanager eine andere Person als den zügig schreibenden Verfasser der „Deut-
schen Geschichte“ zu erkennen. Das Schwankende in ihm bemängelten ja schon
seine Zeitgenossen.

Eine gewisse Sterilität der landesgeschichtlichen Bemühungen der Kommis-
sionen vor 1914 ist nicht zuverkennen. Sie setzten – beinahe selbstversonnen – ho-
he professionelle Standards bei der Behandlung landesgeschichtlicher Quellen
durch, ihnen gelang aber von dort nicht der Sprung in die eigene Gegenwart. Die
Absetzung von den historischen Vereinen seit den 1870er Jahren und die mit ih-
nen erreichte Arbeitsteilung schuf einen quasi politikfreien Zwischenraum fürdie
Kommissionen. Dies sollte sich erheblich ändern nach dem Ersten Weltkrieg.
Die Folgen des Krieges entrissen die Kommissionen jäh diesem Zustand. Die Ta-
gungsprotokolle der Konferenz, die erstmals mit dem Historikertag 1924 wieder
zusammentrat, weisen deutlich die Instrumentalisierung von Landesgeschich-
te durch die Volkstumsforschung durch Hermann Aubin und andere nach.76
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Die „Konferenz“ tagte zwar noch bis 1937,77 hatte aber ihre beste Zeit lange hin-
ter sich.

74 Wilfried Reininghaus

und deutschen Osten. Der Historiker Hermann Aubin und die deutsche Ostforschung, Düs-
seldorf 2005.

77 Hoppe, wie Anm. 45, S. 35, kolportierte 1951, die Konferenz sei im Gesamtverein auf-
gegangen. Das Bestehen der ‚Konferenz‘ im Jahr 1937 ist belegt bei Klaus Neitmann, Willy
Hoppe, die brandenburgische Landesgeschichtsforschung und der Gesamtverein der deut-
schen Geschichts- und Altertumsvereine in der NS-Zeit, in: Blätter für deutsche Landesge-
schichte 141/142, 2005/2006, S. 19-60.



5.
Erstrebte Kontinuität und erzwungener Wandel?

Die Historische Kommission in den Modernisierungs-
prozessen des 20. Jahrhunderts

Von Dietmar von Reeken

1. Einleitung 1

Was ist das Besondere an einer Historischen Kommission, was zeichnet sie aus,
im Vergleich zu anderen Organisationen und Institutionen, die sich in wissen-
schaftsförmiger Weise mit der Vergangenheit befassen? Das Besondere ist ihr in-
termediärer Charakter, ihre Mittel- und Vermittlerstellung zwischen zwei wichti-
gen Größen: der sozusagen klassischen wissenschaftlichen Forschung, wie sie vor
allem an Universitäten und Forschungsinstitutionen betrieben wird, und den
Menschen „im Land“, die nicht professionell an solchen Einrichtungen arbeiten,
sich aber gleichwohl für Geschichte interessieren, zum Teil wissenschaftlich aus-
gebildet wurden und in Archiven, Museen, Bibliotheken, Schulen und Vereinen,
der Geschichtsdidaktiker würde sagen: in geschichtskulturellen Institutionen
und Organisationen tätig sind. Sie alle einte und eint das Interesse an Landesge-
schichte, an professionell betriebener Landesgeschichte. Die Tatsache aber, dass
sich hier nicht nur ein ganz kleiner Kreis wissenschaftlicher Experten trifft, die
das gemeinsame akademische Interesse an einem Spezialthema zu einer Tagung,
vielleicht auch zu einem Arbeitskreis zusammen bringt, sondern ein deutlich
breiteres Spektrum an professionellen und nichtprofessionellen Produzenten
und Rezipienten historischen Wissens einschließlich der durch sie repräsentier-
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ten Einrichtungen, lässt eine Historische Kommission zugleich – zumindest po-
tenziell – gleichsam „dichter dran“ sein an Gesellschaft und Politik. Dies gilt für
die Historische Kommission als Organisation insgesamt wie auch für die sie tra-
genden Einzelpersonen.

Das Verhältnis zwischen den gesellschaftlichen und politischen Entwicklun-
gen auf der einen, den Strukturen, Diskursen, Forschungen und Haltungen der
Historischen Kommission, ihrer Repräsentanten und Mitglieder auf der anderen
Seite soll im folgenden Beiträg näher beleuchtet werden. Dies geschieht im
Längsschnitt durch die gesamte Geschichte der Historischen Kommission für
Niedersachsen und Bremen, fokussiert aber vor allem auf besonders interessante
Zeiten, nämlich zum einen die Gründungszeit um 1910, in der wichtige Weichen
gestellt wurden (vgl. hierzu auch den Beitrag von Heinrich Schmidt in diesem
Band), zum anderen bedeutsame Krisen- und Umbruchszeiten, symbolisiert
durch einige der zentralen Daten der deutschen Geschichte des 20. Jahrhunderts:
1933, 1945 und 1968.

2. Die Gründungszeit: Weichenstellungen

Die oben geschilderte intermediäre Stellung der Historischen Kommission präg-
te schon deren Gründungsgeschichte: Die Initiative ging von wenigen Experten
aus, die sowohl in der Universität als auch in wichtigen geschichtskulturellen In-
stitutionen der Region verankert waren:2 Die Universität Göttingen mit den dort
arbeitenden Historikern, allen voran Karl Brandi, der Historische Verein für Nie-
dersachsen als bedeutsamster Geschichtsverein der Region, vertreten vor allem
durch seinen Vorsitzenden, den pensionierten General Ernst von Kuhlmann, die
Provinzialbibliothek Hannover in Gestalt ihres Direktors Karl Kunze und das
Braunschweigische Landeshauptarchiv in Wolfenbüttel durch seinen Leiter Paul
Zimmermann, der gleichzeitig Vorsitzender des Braunschweigischen Geschichts-
vereins war. Karl Brandi hatte schon vor der Gründung der Kommission 1910 be-
tont, dass sich heute die Wünsche der Freunde heimatlicher Geschichte und die echtesten
Bedürfnisse der Wissenschaft gegenseitig entgegenkommen.3

Eine breite Verankerung in der Region prägte nach der Gründung ihre perso-
nelle Zusammensetzung und institutionelle Vernetzung – die Zusammenfassung
aller wesentlichen Akteure aus Universität, Archiven, Bibliotheken, Schulen (vor
allem Gymnasien) und historischen Vereinen sicherte ihr eine entsprechende
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2 Zur Geschichtskultur in Niedersachsen in jener Zeit vgl. jetzt: Dietmar von Reeken,
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wissenschaftliche Expertise, um die geplanten Projekte in Angriff nehmen zu
können. Dass in dieser Zeit aber nie an eine reine wissenschaftliche Akademie
gedacht war, zeigt die Tatsache, dass der Kommission z. B. im Ausschuss als ent-
scheidendem Leitungsgremium zwar Expertise wichtig war – Fachhistoriker
mussten mindestens die Hälfte der Ausschussmitglieder stellen – , aber genauso
wichtig war auch die Repräsentanz des Landes, indem immer wieder peinlich
darauf geachtet wurde, alle historisch und aktuell wichtigen Teile Niedersach-
sens (das damals ja nur als Idee existierte) im Ausschuss vertreten zu sehen. Wie
wichtig ihr die Verbindung zum Land war, zeigen auch die Einrichtungen der
wandernden Mitgliederversammlungen und des Patronats: Mit seinem bereits
nach der Gründung beginnenden Ritual, die Mitgliederversammlung in jedem
Jahr in einem anderen Ort der Region stattfinden zu lassen, betrieb die Kommis-
sion zum einen Werbung für ihre Anliegen, z. B. durch die bald dort gehaltenen
Vorträge, die an ein breiteres Publikum gerichtet waren; wie Georg Schnath
noch in den 1960er Jahren einem Vortragenden im Vorfeld mitteilte, möchten
(wir) eine Speise, die nicht zu schwer verdaulich ist, dabei aber durchaus wohlschmeckend
und gehaltvoll sein kann und soll.4 Zum anderen sollte die Veranstaltung der Kom-
missionstagung auch eine Stärkung der landesgeschichtlich interessierten Kräfte
vor Ort sein; um noch einmal Georg Schnath zu Wort kommen zu lassen: Große
Massenveranstaltungen sind es nicht, aber sie haben schon oft dazu beigetragen, den histori-
schen Sinn in den Gast-Städten (und selbst in den Gaststätten) zu verstärken und zu vertie-
fen. Das ist auch mit ein Grund dafür, dass wir mit Vorliebe in die kleineren Städte gehen,
wo kein eigenes Amt oder hauptamtlich bestallter Archivar für die Pflege der Geschichte
Sorge trägt.5

Auch durch die Einrichtung des „Patronats“ versuchte die Kommission, neben
der notwendigen finanziellen Unterstützung, das Land insgesamt an die Kom-
mission und ihre Anliegen zu binden. Dies gelang durchaus erfolgreich – viele
Städte der Region, Landschaften und Ritterschaften und historische Vereine tra-
ten der Kommission (neben einer Reihe von geschichtsinteressierten Einzelper-
sonen) als Patrone bei. Dass sie allerdings nicht überall mit offenen Armen aufge-
nommen wurde, zeigt das Beispiel der Industriestadt Linden, die 1910 auf die ent-
sprechende Anfrage mit Ablehnung reagierte: Die für die Interessen älterer
Hannoverscher Städte förderliche und wirksame Tätigkeit der Historischen Kommission
hat für die Stadtgemeinde Linden, welche auf eine erhebliche geschichtliche Entwicklung
nicht zurückblicken kann, zur Zeit eine ins Gewicht fallende Bedeutung nicht, und wird
diese auch voraussichtlich für längere Zeit nicht gewinnen. Für uns sind die Bestrebungen
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der lokalhistorischen Vereine wichtiger und nützlicher. Wir haben aus diesem Gesichts-
punkt dem Historischen Verein für Niedersachsen seit längeren Jahren einen Jahresbeitrag
von 100 M gezahlt und wünschen unser Interesse an der Heimatforschung auch fernerhin in
dieser Richtung zu betätigen. Wir halten die Fortgewährung dieser Unterstützung für umso
notwendiger, als wir in der Entwicklung der Historischen Kommission für eine gedeihliche
Entwicklung der Lokal-Vereine eine gewisse Gefahr erblicken.6 Landesgeschichte war
also keineswegs ein sich selbst erklärendes und durchsetzendes Erfolgsmodell,
wie die Kommission und ihre Repräsentanten auch in späteren Jahren noch
manches Mal schmerzlich erfahren mussten.

Dennoch war die Kommissionsgründung im Sinne ihrer Initiatoren durchaus
erfolgreich. Allerdings zeigte sich auch schon in der Anfangszeit, dass die ge-
wählte Form der Kommission gerade in politisch bewegten Zeiten auch Proble-
me mit sich bringen konnte. Zwei Beispiele mögen dies illustrieren: Zum einen
verbanden sich mit landesgeschichtlicher Forschung durchaus auch geschichts-
politische Erwartungen, gerade in einer historisch aufgeladenen konfliktreichen
Region wie dem Nordwesten: In einem Kommentar der welfischen Deutschen
Volkszeitung in der Zeit, als über die Gründung der Kommission öffentlich disku-
tiert wurde, begann der Autor zunächst mit einer Spitze gegen Karl Brandi, da
dieser bisher keine Erklärung dafür geliefert habe, warum hier im Vergleich zu
anderen Regionen erst so spät an die Gründung einer Historischen Kommission
gedacht worden sei. Der Kommentar lieferte denn auch gleich eine Erklärung,
nämlich weil Preußen daran kein Interesse gehabt habe: Durch nichts würde die von
den nationalliberalen Helfershelfern so oft und emphatisch verfochtene Legende von der Un-
haltbarkeit der hannoverschen Zustände unerbittlicher zerstört werden als durch die wis-
senschaftliche Arbeit einer über die Lokalverbände hinausgehenden, großzügigen und auto-
ritativen historischen Kommission. Sieghaft würde das vorbildliche Verdienst der welfi-
schen Fürsten um ihre Erblande zu Tage treten, und zur Lächerlichkeit würde sich durch die
Arbeiten dieser Kommission endlich verurteilt sehen die Fabel von dem undeutschen Trach-
ten des Welfenhauses. (…) Eine historische Kommission großen Stiles wird schneller wir-
ken und mit der nationalliberalen Geschichtsfälschung unerbittlich aufräumen. Denn eine
nachträgliche Annexion Hannovers auch in der Vergangenheit durch betriebsame Wissen-
schaftler, wie es deren leider nicht wenige gegeben hat, ist vor dem Areopage europäischer
Geschichtsforschung denn doch nicht möglich.7

Auch wenn die Kommission durch ihre Forschungsarbeit in den nächsten Jah-
ren wohl die welfischen Hoffnungen auf Legitimation eigener Ansprüche ent-
täuschte, so zeigt dieser Kommentar doch die politische Potenz der landesge-
schichtlichen Arbeit. Dies galt noch stärker für das zweite Beispiel: die Konflikte
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innerhalb des Kommissionsgebietes selbst. Während die Unterstützung für eine
niedersächsische Kommission in den meisten Teilregionen offenbar unproble-
matisch war, gab es in Oldenburg deutliche Vorbehalte, die der dortige Vertreter,
der Archivdirektor Georg Sello, bei jeder Gelegenheit zum Ausdruck brachte.
Sello achtete peinlich darauf, dass die Forschungsvorhaben der Historischen
Kommission nicht zu sehr eine hannoversche Schlagseite bekamen (auch wenn
er einräumte, dass Hannover am meisten zahlte), und er legte Protest ein, falls das
aus seiner Sicht der Fall war – und das kam in den Anfangsjahren häufiger vor.
Zwar hatte man bei der Kommissionsgründung darauf geachtet, die Bindung an
die Staaten nicht zu eng zu gestalten, um die Wissenschaft nicht in Abhängigkei-
ten kommen zu lassen, doch die gewählte Mischform (eingetragener Verein unter
maßgeblicher Beteiligung der Provinzialverwaltung und der beteiligten Staatsregierungen
an der Leitung der Kommission 8 ) und die hohe Abhängigkeit von den finanziellen
Zuschüssen der Staaten bedeutete faktisch eben doch, dass die Regierungen und
ihre Repräsentanten die wissenschaftliche Unabhängigkeit zumindest potenziell
einschränken konnten – und bei landesgeschichtlicher Arbeit, die ja in hohem
Maße auf die historischen, aber eben auch die aktuell vorhandenen „Länder“ be-
zogen war, ist eine solche Bindung auch nicht wirklich überraschend. Für die
Kommissionsarbeit im Wissenschaftsmanagement, wie man dies heute wohl nen-
nen würde, und in der konkreten Forschungsarbeit bedeutete dies aber, dass in
politischen Konflikt- und Umbruchszeiten auch sie selbst immer in hohem Maße
von politischen Erwartungen und Versuchen der Einflussnahme betroffen sein
konnte.

3. Die 1930er Jahre: Krisenzeiten

Dies zeigte sich besonders in der Krisenzeit der 1930er Jahre. Die – wohl alterna-
tivlose – finanzielle Abhängigkeit von den beteiligten Ländern war in der Wirt-
schafts- und Finanzkrise fatal, brachte sie doch eine drastische Kürzung der Kom-
missionsmittel mit sich und damit auch eine Einschränkung ihrer Forschungs-
und Publikationsmöglichkeiten. Vor allem aber bedeutete die Fundamentalpoli-
tisierung der Zeit auch eine Herausforderung für das Selbstverständnis der Kom-
mission und ihrer Mitglieder. Die Reaktionen auf diese Situation möchte ich in
zwei Perspektiven beleuchten: im Hinblick auf den fortgesetzten und jetzt eska-
lierten innerniedersächsischen Streit zwischen Hannover und Oldenburg, bei
dem die Kommission eine nicht zu unterschätzende Rolle spielte, und im Hin-
blick auf den Umgang der Kommission und ihrer Repräsentanten mit der Her-
ausforderung des Nationalsozialismus.
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Die Ursachen für die Eskalation der innerniedersächsischen Konflikte lagen in
den Reichsreformdiskussionen.9 Bemerkenswert in unserem Zusammenhang
war, dass die Historische Kommission bereits frühzeitig in die Debatten einbezo-
gen wurde, und zwar vor allem durch ihren Vorsitzenden Karl Brandi selbst. Die-
ser informierte vertraulich Georg Schnath im Juli 1928 über die aktuellen Ent-
wicklungen: In unserer hannoverschen Heimat sind seit Jahr und Tag Bestrebungen im
Gange, angesichts der immer wieder auftretenden Projekte zur Umbildung des Reiches unse-
re landschaftlichen Interessen zu vertreten und dabei zugleich den alten Hader zu begraben,
der Welfen und ‚Nationale’ seit 1866 trennte. Graf Bernstorff und Schatzrat Heintze auf
der einen Seite, Dr. Jänecke und Regierungsrat Hecker von der Ilseder Hütte auf der anderen
Seite sind an mich herangetreten, und ich habe schon im vorigen Winter die Bedeutung die-
ser Bestrebungen durch meine Beteiligung anerkannt. Mittlerweile sind ähnliche Tendenzen
in Hamburg, in Westfalen, in Berlin und im Bund der Landwirte hervorgetreten, - diesmal
im Sinne einer allgemeinen Reform des Reichs. Auf allgemeines Verlangen hat der frühere
Reichskanzler Dr. Luther den Vorsitz übernommen …10 Für Georg Schnath dürften
dies allerdings keine grundsätzlich neuen Informationen gewesen sein, denn
Kurt Brüning von der „Wirtschaftswissenschaftlichen Gesellschaft zum Studium
Niedersachsens“ hatte ihn schon zwei Monate zuvor gebeten, eine kleine Untersu-
chung … über die zwischen den niedersächsischen Staaten bestehenden Staatsverträge und
die bisher bereits erfolgten staatlichen Zusammenschlüsse zu verfassen, und Schnath
hatte zugesagt.11 Diese Arbeit sollte die Grundlage für die historische Argumen-
tation in der Denkschrift sein, die Brüning im Auftrag des Provinziallandtags zu
verfassen hatte.12 Schnath schrieb innerhalb weniger Wochen sein Manuskript
„Die Gebietsentwicklung Niedersachsens“, das 1929 im Druck erschien. Brandi
gratulierte Schnath in einem Schreiben vom Dezember 1928: Ihre Darstellung ist
wirklich ganz vortreff lich, ich glaube auch nicht zu breit, sondern für diesen Zweck höchst
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geeignet. Wenn wir bei der Neugliederung des Reiches mit unserem Lande etwas bedeuten
wollen, so ist es sehr würdig, dass wir mit diesem historischen Selbstbewusstsein und Be-
kenntnis an der Spitze aller weiteren Erörterungen hervortreten. Es freut mich, dass dabei
auch die Arbeit der Historischen Kommission praktisch wird.13 Dies war ein bemerkens-
wertes Bekenntnis; der Vorsitzende der Historischen Kommission dokumentier-
te damit die enge Bindung der Kommission an die Provinz Hannover und sein
Bedürfnis, die wissenschaftliche Arbeit der Kommission auch gegenwartsorien-
tiert zu legitimieren.

Dass Brandi dergleichen nicht öffentlich verkündete, sondern nur im Kreise
von Gleichgesinnten oder solchen, von denen er dies begründet vermuten konn-
te, überrascht nicht, denn innerhalb der Kommission wäre eine solche Haltung
keineswegs gestützt worden, im Gegenteil: Mindestens in Oldenburg musste ei-
ne solche Parteinahme auf Unmut, ja auf Widerstand stoßen, auch wenn sie ja
zunächst eher gegen westfälische Ansprüche als gegen Oldenburg gerichtet war
– aber sie gefährdete ja in letzter Konsequenz die oldenburgische staatliche
Selbstständigkeit. Ganz offenbar beobachtete man daher die hannoverschen Ak-
tivitäten in Oldenburg mit Argusaugen. Jedenfalls dokumentieren die oldenbur-
gischen Ministerialakten, dass man hier bereits 1928 misstrauisch wurde; im No-
vember begann eine interne Debatte über die Kommission und ihre Beteiligung
an den Niedersachsen-Bestrebungen.14 Die Feststellung, die Historische Kom-
mission verfolge rein wissenschaftliche Gedanken und politische Fragen sind nie erör-
tert, beendete vorerst die Überlegungen – aber nur für ein Jahr, denn Ende 1929
flammten die Diskussionen erneut auf und führten jetzt dazu, dass Oldenburgs
Regierung sich aus Protest gegen die Haltung der Kommissionsführung tatsäch-
lich entschloss, den Stifterbeitrag für 1930 nicht mehr zu zahlen! In der Kommis-
sion sorgte dies natürlich für Beunruhigung; Schriftführer May schrieb an Karl
Brandi: Das ist doch eigentlich ein unmögliches Vorgehen! Die Oldenburger hatten ohne-
hin schon im letzten Jahr ihren Stifterbeitrag von 500,- auf 300,- RM hinuntergesetzt.
Was können wir dagegen unternehmen? 15 Außer Protestieren gab es kaum Möglich-
keiten, zumal Oldenburg seine Kontakte zur Kommission nicht völlig abreißen
ließ, denn das Ministerium genehmigte ausdrücklich die Beteiligung seines Ver-
treters an der Mitgliederversammlung 1930. Die Bitte Brandis um Wiederauf-
nahme des früheren Beitrags im April 1931 führte zu einer erneuten Diskussion
in der oldenburgischen Regierung – da aber nicht einwandfrei festzustellen (war),
ob die Kommission sich mit Arbeiten befasst, die die Selbständigkeit Oldenburgs zu gefähr-
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den geeignet sind,16 blieb es bei der Haltung, Oldenburg verweigerte weiter seinen
Stifterbeitrag.

Dass die Befürchtungen Oldenburgs nicht ganz unbegründet waren, zeigt ein
Brief, den Brandi im Oktober 1931 an das hannoversche Landesdirektorium
schrieb, nachdem dieses seinerseits den Stifterbeitrag Hannovers wegen der
schweren Finanznöte gekürzt hatte. Zur Begründung der Bitte um Freigabe der
Mittel schrieb Brandi u.a.: In dem Kampf um die Selbständigkeit und den Zusammen-
halt der heute in der Historischen Kommission zusammengefassten nordwestdeutschen Län-
der haben die Arbeiten am historischen Atlas und die an ihnen geschulten Kräfte eine immer
größere Bedeutung gewonnen. (…) Angesichts der sehr lebhaften und sehr kostspieligen Tä-
tigkeiten in den Nachbarprovinzen dürften wir auf diesen Gebieten nicht rasten. (…) Ohne
den Fortgang dieser Dinge wäre nach seinen Bemerkungen die Arbeit des Archivrats Dr.
Schnath über die Gebietsentwicklung Niedersachsens nicht möglich gewesen; so wenig wie
die weitere notwendige Abwehr.17 Natürlich war ein Teil der Argumentation der Not-
wendigkeit geschuldet, die gegenwartspolitische Bedeutung der eigenen Arbeit
gegenüber dem Geldgeber vielleicht etwas stärker herauszustellen, als sie dies ei-
gentlich tatsächlich war. Aber dass die führenden Köpfe der Kommission sich zu-
mindest in einer hannoverschen Abwehrfront gegenüber westfälischen Rauman-
sprüchen befanden, war völlig eindeutig – schon im Juli 1931 hatte es daher eine
Besprechung der Führungsriege der Kommission (Brandi und May, dazu
Schnath) mit den Provinzmitarbeitern Kurt Brüning und Georg Grabenhorst in
der Provinzialverwaltung mit Landeshauptmann Hagemann und Schatzrat Dr.
Heintze gegeben, in der über den Umgang mit dem mittlerweile erschienenen
westfälischen Raumwerk verhandelt wurde und über die ein Protokoll von May
vorliegt.18 Die Kommissionsvertreter, insbesondere Georg Schnath, fungierten
dabei als Politikberater, die darlegen sollten, ob bzw. dass die westfälische Schrift
tendenziös und wissenschaftlich angreifbar sei. Schnath bestätigte dies und wurde
erneut gebeten, eine leichte unverbindliche Broschüre, die sich mit der Denkschrift be-
fasst, zu verfassen. Diese erschien dann 1932 unter dem Titel „Hannover und
Westfalen in der Raumgeschichte Nordwestdeutschlands“ – wobei Schnath sie in
einer Selbstanzeige im Niedersächsischen Jahrbuch 1932 als Gelegenheitsschrift ei-
nes Einzelnen19 bezeichnete, die wahren politischen Hintergründe damit verber-
gend. In der Besprechung wurden weitere, öffentlichkeitswirksame Aktionen ge-
gen Westfalen vereinbart. Das alles war zwar nach außen gerichtet, hatte aber na-
türlich auch „innerniedersächsische“ Auswirkungen, die den Anwesenden wohl

82 Dietmar von Reeken

16 Aktennotiz in: NLA-StAOl Best. 134 Nr. 4904.
17 NLA-HStAH Dep 85 Nr. 101, Brandi an Landesdirektorium v. 19.10.1931.
18 In: NLA-HStAH Nds 119 Acc. 6/88 Nr. 90. Die folgenden Zitate stammen, falls nicht
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bewusst waren. Brandi schlug daher – aus taktischen Gründen? – vor, in Zukunft
anstelle des Namens ‚Niedersachsen‘ den Namen ‚Hannover‘ zu verwenden. Das alte
Königreich Hannover soll als Einheit zusammenbleiben, wenngleich in Einzelheiten Kor-
rekturen möglich sind. Das Königreich Hannover sei natürlich gewachsen, nicht aber
Niedersachsen. Doch der Landeshauptmann widersprach ihm deutlich: Herr Hage-
mann weist darauf hin, dass es gewisse Gefahren birgt, den Namen Niedersachsen durch
Hannover zu ersetzen. Man darf die anderen niedersächsischen Länder nicht vergessen, die
ja letzten Endes doch den Wunsch haben, sich mit Hannover zu vereinigen, wenn die äuße-
ren Umstände dazu geeignet sind. Für die zukünftigen Verhandlungen mit anderen Län-
dern ist das Feldgeschrei ‚Niedersachsen‘ besser geeignet als ‚Hannover‘.

Das war nun freilich, zumindest was Oldenburg angeht, eine dreiste Verfäl-
schung der Tatsachen – hier gab es wenigstens auf Regierungsseite keineswegs
den Wunsch, „sich mit Hannover zu vereinigen“, weshalb hier ebenfalls Gegen-
propaganda getrieben und ein „Raum Weser-Ems“ proklamiert wurde.20 Dies
hinderte aber Karl Brandi nicht, in einem Schreiben an das Landesdirektorium
vom Dezember 1931 (in dem es erneut um die Freigabe von Stifterbeiträgen für
die Kommission ging), wiederum die politische Funktion der Kommission zu do-
kumentieren: Die augenblicklich im Leben der Provinz so überaus wichtigen Erwägungen
und Bemühungen, die den Zusammenhalt der Provinz Hannover und die wirtschaftlich
durchaus wünschenswerte Eingliederung von Braunschweig, Schaumburg und Oldenburg
mit umfassen, haben seit mehr als zwanzig Jahren durch die Existenz und durch die Arbei-
ten der Historischen Kommission die bedeutendste innere und äußere Förderung erfahren.
Deutlicher konnte man die Funktion der historischen Politikberatung für die han-
noversche Provinzialführung durch die Historische Kommission kaum beschrei-
ben – im Begleitschreiben an Landeshauptmann Hagemann formulierte Brandi
denn auch: Das Wesentlichste dürfte doch wohl sein, dass unsere Arbeiten in so engen Be-
ziehungen zu den Zielen stehen, die politisch gegenwärtig der Provinz gesteckt sind.21 Dass
im Ausschuss der Kommission, der ja regional deutlich breiter aufgestellt war,
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20 Vgl. die beiden Denkschriften des Jeveraner Bürgermeisters Müller von 1932 und
1933: Georg Müller, Der Raum Weser-Ems, Oldenburg 1932 und Ders., Der Raum Weser-
Ems. Nordwestmark des Deutschen Reiches, Oldenburg 1933; vgl. hierzu auch die Akte im
Nachlass Hermann Lübbing: NLA-StAOl Best. 271-62 Nr. 738. Lübbing selbst nahm in meh-
reren Zeitungsartikeln Stellung zu den Diskussionen, woraufhin Brüning im Einklang mit
Brandi für die Wirtschaftswissenschaftliche Gesellschaft Lübbings Vorwürfe zurückwies,
man diene „verkappten großwelfischen Bestrebungen“; Lübbing blieb aber bei seinen Vor-
würfen (vgl. den Briefwechsel vom Februar /März 1932 in: NLA-StAOl Best. 271-62 Nr. 385).

21 Beide Schreiben vom 1.12.1931, in: NLA-HStAH Dep 85 Nr. 101. Und wenige Wo-
chen zuvor hatte Brandi explizit gegenüber dem Landesdirektorium festgestellt, die Kom-
mission stehe „eigentlich überhaupt nicht in der Reihe der von der Provinz unterstützten
Organisationen, sondern sie ist eine Kommission der Provinz selbst …“ (Ebd., Brandi an
Landesdirektorium v. 19.10.1931).



über diese Fragen ausweislich der Protokolle überhaupt nicht diskutiert wurde,
überrascht nicht, denn hier wären Kontroversen über die Haltung des Vorstandes
zu befürchten gewesen.

Nach der nationalsozialistischen Machtübernahme schien der Propaganda-
krieg Hannover – Westfalen – Oldenburg zunächst beendet, da die Frage der
Reichsreform öffentlich nicht mehr diskutiert werden durfte. Und die Kommissi-
onsführung, allen voran Georg Schnath, bemühte sich auch um Beruhigung der
Gemüter, vor allem durch die Berufung des Oldenburgers Hermann Lübbing
zum stellvertretenden Kommissionsvorsitzenden – jenes Lübbing, der öffentlich
und intern die Schwerpunktsetzungen der Kommission immer wieder deutlich
kritisiert hatte. Tatsächlich aber schwelte der Konflikt weiter und wurde dann seit
1938 durch den Gauleiter Carl Röver forciert, der den Austritt Oldenburgs und
Bremens aus der Historischen Kommission betrieb, mit diesem Vorhaben aber
während des Krieges vor allem am Widerstand der Bremer scheiterte.22

Damit sind wir schon in der NS-Zeit angelangt und damit beim zweiten inter-
essanten Feld: dem Umgang der Kommission mit der Herausforderung des Na-
tionalsozialismus. Ob und wie sehr Teile der Kommissionsmitgliedschaft schon
vor 1933 die Nationalsozialisten oder zumindest einen politischen Wechsel zu ei-
nem autoritären Staat unterstützten, lässt sich aus dem zur Verfügung stehenden
Quellenmaterial nicht beurteilen; es wären eingehendere Untersuchungen zur
Mitgliedschaft der Kommission notwendig, die hier nicht geleistet werden kön-
nen. Sicher galt dies für beträchtliche Teile des deutschen Bürgertums, und die
Historiker dürften da keine Ausnahme dargestellt haben, wie wir ja aus den For-
schungen der letzten Jahre auch tiefe Einblicke in die (Selbst-)Einbindung der
deutschen Geschichtswissenschaft in das nationalsozialistische System nach
1933 erhalten haben. Und dass der kommende Vorsitzende Georg Schnath 1933
unter dem Eindruck des Tags von Potsdam in die NSDAPeintrat, dürfte auch kein
Einzelfall gewesen sein. Ähnlich wie viele Heimatbewegte, die mit großen Illu-
sionen über eine Förderung ihrer Zielsetzungen durch die Nationalsozialisten in
die neue Zeit gingen (und eng mit ihnen verbunden), hofften die Landeshistori-
ker auf eine Förderung landschaftlicher Geschichte. Und dass Karl Brandi seine
im Rahmen eines Lehrauftrags geplante Vorlesung 1933 an der Technischen
Hochschule Hannover zum Thema Renaissance und Humanismus abänderte in Ge-
schichte des deutschen Volkes und Staates bis zur Gegenwart 23 war ebenfalls ein Indiz
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für die Wahrnehmung des Zusammenhangs zwischen politischem Umbruch und
eigener geschichtswissenschaftlicher Arbeit.

Umgekehrt sind die Erwartungen der Nationalsozialisten an die Kommission
ebenso wenig exakt zu greifen. Vor 1933 war die Kommission aus ihrer Sicht si-
cher zu unbedeutend, als dass sich die Nationalsozialisten in der Region um sie
gekümmert hätten. Nach der Machtübernahme allerdings bemühten sich die re-
gionalen Parteigrößen sogleich, ihre Ansprüche deutlich zu machen, indem sie
versuchten, die landesgeschichtliche Arbeit argumentativ in die Kulturpolitik des
neuen Staates einzubinden. Der schaumburgische nationalsozialistische Landes-
präsident Dreier formulierte dies in seiner Begrüßungsrede auf der Mitglieder-
versammlung im Mai 1933 folgendermaßen: Wir wollen den Staat der Zukunft grün-
den auf die Vergangenheit, und Sie haben das Fundament freizulegen, auf dem wir bauen
können. Dies Fundament heißt nicht Kapital, nicht Gold, Geld und Gut, dies Fundament
heißt: ‚Arisches Blut, germanischer Boden, deutscher Geist‘. Auf diesem Fundament wollen
und müssen wir bauen den kommenden Staat, das völkische, das großdeutsche, das heilige
‚Dritte Reich‘ deutscher Nation.24

Wie ging die Kommission mit dieser neuen politischen Situation um? Insge-
samt lassen sich drei Reaktionsformen finden:

(1) Verbale Reverenzen an die neue ideologische Lage, zum Teil sicher auch
aus eigener Überzeugung, vor allem bei öffentlichen Anlässen und entsprechen-
den Publikationen

(2) (sehr) beschränkte Anpassungen an nationalsozialistische (Selbst-)Erwar-
tungen in der wissenschaftlichen Arbeit, z. B. durch die Aufstellung eines Fünf-
jahresplans, durch die Entwicklung des neuen Forschungsschwerpunkts Bauern-
tumsforschungen und in manchen Vorträgen und Veröffentlichungen Georg
Schnaths und ansonsten

(3) der Versuch, die bisherige Arbeit weitgehend unverändert fortzusetzen, wo-
von die im Wesentlichen gleich gebliebene Struktur der Kommission und die
personelle Zusammensetzung von Vorstand, Ausschuss und Mitgliedschaft eben-
so zeugen wie zahlreiche Veröffentlichungen der Zeit wie das kaum nazifizierte
Niedersächsische Jahrbuch.25

Ob und wie die Kommission nach einem gewonnenen Krieg überhaupt weiter
existiert hätte, ist allerdings ungewiss. Sehr deutlich nahm der neue starke Mann
der Kommission, Georg Schnath, die Gefahren wahr, die sich aus der politischen
Entwicklung des NS-Staates und seinen Ordnungsvorstellungen für die Kommis-
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sionsarbeit ergaben – für ihn zeichnete sich ab, dass die Gaue die neuen domi-
nanten politischen Einheiten sein würden, dies hatten ihm nicht zuletzt Ausein-
andersetzungen mit den Ambitionen des Oldenburger Gauleiters Röver und des
südhannoverschen Gauleiters Lauterbacher in der Kulturpolitik ihrer Gaue seit
1939 eindrücklich gezeigt.26 Ob hier für eine gauübergreifende Einrichtung wie
die Historische Kommission überhaupt noch Platz gewesen wäre, erscheint über-
aus fraglich.

4. Nach 1945: Kontinuitäten

Nach 1945 hatten sich die Geschäftsgrundlagen dann plötzlich deutlich geän-
dert: Die Gründung des Landes Niedersachsen 1946 bedeutete die Realisierung
des Traums der Niedersachsenbefürworter, die in der Kommission wie in der
Heimatbewegung stark vertreten waren – und die weitgehende Übereinstim-
mung von Staatsgebiet und Kommissionsgebiet schien ja nicht gerade hinderlich
zu sein für die Durchsetzung der eigenen wissenschaftspolitischen und wissen-
schaftlichen Interessen, im Gegenteil. Doch die Erwartungen wurden rasch ent-
täuscht – schon 1950 musste Schnath feststellen: Alle Hoffnungen, dass für unsere Sa-
che mit der Errichtung eines Landes Niedersachsen eine große Konjunktur kommen würde,
erweisen sich als Trugschluss. Das genaue Gegenteil ist eingetreten. Kein Interesse, kein
Geld, wo Sie auch anklopfen.27 Und auch im beginnenden Wirtschaftswunder fühlte
sich die Kommission vom Zug der Zeit abgehängt – 1956 formulierte Schnath re-
signiert: Dem Tantalos gleich stehen wir in der goldenen Flut der Dividenden und Über-
schüsse, die zurückweicht, wenn wir daraus schöpfen wollen! Reichtum und Geschichts-
freundlichkeit scheinen nirgends beieinander zu wohnen.28

So blieb der Kommission angesichts der politischen und gesellschaftlichen La-
ge nur die Alternative einer mühevollen Aufbauarbeit. Sie war, cum grano salis,
in den ersten Jahren durch zwei Aspekte geprägt: Zum einen waren sich die füh-
renden Köpfe der Kommission darin einig, dass man eigentlich weitgehend
bruchlos an die bisherige Arbeit anknüpfen konnte und sollte. Dies galt vor allem
für Georg Schnath selbst, der jetzt – wir haben ja bereits darüber gehört – zur zen-
tralen Figur der Kommission aufstieg. Schnath verfasste 1948, noch während der
Zeit seiner Entnazifizierung, anonym eine Denkschrift über Leistungen und Auf-
gaben der Kommission.29 Selbstkritik im Hinblick auf die eigene Vergangenheit
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während der nationalsozialistischen Zeit findet man in diesem Text kaum. Dies
zeigt auch ein Vergleich des Entwurfs mit der endgültigen Fassung der Denk-
schrift: Begann die Entwurfsfassung noch mit einem Auszug aus Conrad Ferdi-
nand Meyers „Huttens letzte Tage“ aus dem Abschnitt „Die Beichte“:

… Mich reut mein allzuspät erkanntes Amt,
Mich reut, dass mir zu schwach das Herz gef lammt,
Mich reut, dass ich in meine Fehden trat
Mit schärf ’ren Streich nicht und kühnrer Tat!
Mich reut – ich beicht’ es mit zerknirschtem Sinn –
Dass nicht ich Hutten stets gewesen bin!,

was man durchaus als Ansatz zu einem Schuldbekenntnis hätte werten können,
so fiel dieser Beginn in der endgültigen Fassung ersatzlos weg. Außer in der kur-
zen Einleitung ging Schnath nur nach der Würdigung der Bauerntumsforschun-
gen auf die eigene Rolle der Kommission in der NS-Zeit ein: Die Historische Kom-
mission hat keinen Anlass, diese Veröffentlichungen zu bedauern oder gar zu verleugnen,
wie überhaupt ihre Haltung gegenüber den Ereignissen und Erscheinungen der Jahre 1933
bis 1945 auch in kritischer Rückschau keinen Tadel verdient. Das darf mit aller Deutlich-
keit hervorgehoben werden. Wir haben uns weder das Ziel noch die Richtung, ja nicht ein-
mal das Tempo unseres Marsches von den pseudowissenschaftlichen Forderungen der Hetzer
und Schwätzer diktieren lassen, sondern den bewährten Kurs in bescheidener Stille weiter-
verfolgt, wie es unseren Überlieferungen entsprach.

Das war an dieser Stelle weniger eine kritische Rückschau als ein trotziges:
„Wir haben alles richtig gemacht!“ So ganz unrecht hatte er mit dieser Haltung
nicht, wie wir oben gesehen haben, sie blendete mit ihrer Betonung einer völlig
unbelasteten Forschung aber doch die Einbindung von wissenschaftlicher Arbeit
in den NS-Staat aus – ein wirklich selbstkritischer Blick auf die eigene Vergan-
genheit hätte anders ausgesehen, doch das hieße wohl, von der Historischen
Kommission und ihren Repräsentanten mehr zu verlangen als von der Ge-
schichtswissenschaft insgesamt, die ja auch erst in den letzten gut zehn Jahren in-
tensiver daran gegangen ist, ihre NS-Vergangenheit gründlich aufzuarbeiten.

Der Wunsch nach Kontinuität spiegelte sich auch in den Strukturen und der
personellen Zusammensetzung der Kommission wider: Strukturell änderte sich
nach 1945 zunächst gar nichts, die Mitgliederschaft blieb – abgesehen von den
Kriegsverlusten – konstant, revolutionär war höchstens die erste Mitgliedschaft
durch eine Frau (aber auch sie blieb lange Zeit alleine …). Alternativen aber hätte
es ja auch kaum gegeben – man hätte höchstens politisch eindeutig belastete Mit-
glieder ausschließen können (was nach Lage der Akten nie diskutiert wurde), an-
dere, neue Mitglieder aber waren natürlich kaum zu finden, da für die Mitglied-
schaft ja eine historische Expertise erforderlich war und die Kommission bereits
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das entsprechende Potenzial in der Region ausgeschöpft hatte. Personelle Konti-
nuitäten, die in anderen Bereichen der deutschen Politik und Gesellschaft (z. B. in
der Justiz, Polizei, Medizin, Wirtschaft usw.) je- ner Jahre überaus problematisch
waren, waren in der Kommission nur schwer zu vermeiden.

Auch inhaltlich blieb die Kommissionsarbeit nach 1945 weitgehend in den al-
ten Bahnen landesgeschichtlicher Forschungsarbeit, revolutionäre Neuerungen
oder Schwerpunktverlagerungen finden sich nicht. Für das Ansehen der Histori-
schen Kommission bedeutsam war allerdings, dass sie aus landespolitischer Sicht
eine wichtige Funktion zugewiesen bekam bzw. – in Gestalt von Georg Schnath –
sich selbst zugewiesen hat: die Funktion zur Stärkung der Landesidentität und
Sicherung der Landesintegration.30

5. Um 1970: Die Reformzeit

Damit kommen wir zum letzten Abschnitt, den ich oben mit dem Jahr 1968 ge-
kennzeichnet habe. Dies mag zunächst überraschen, denn was sollte die Histori-
sche Kommission etwa mit den Studentenunruhen jener Jahre zu tun haben, au-
ßer vielleicht, dass sich einzelne ihrer universitären Mitglieder mit renitenten Stu-
denten herumärgern mussten? Tatsächlich aber waren die Jahre um 1970 für die
Kommission und ihr Selbstverständnis eine ganz zentrale Phase, in der wichtige
Weichen gestellt wurden – und gleichzeitig war dies auch die Abenddämmerung
der jahrzehntelangen Ära Schnath. Man könnte die wichtigsten Diskussionen
und Veränderungen jener Jahre mit dem Stichwort „Professionalisierung und
Verbreiterung der Kommissionsarbeit“ zusammenfassen, wobei über das Selbst-
verständnis der Kommission jetzt auch erstmals intern intensiv und über Jahre
diskutiert wurde – vielleicht trug auch der allmähliche Rückzug der schier über-
mächtigen Vaterfigur Schnath zur Freisetzung von Diskursenergien bei. Jetzt
kam es auch zu Änderungen der Satzung (wobei auch hier die Kontinuitäten
überwogen), wichtiger aber waren andere Entwicklungen, die ich nur knapp nen-
nen will:

– Während lange Zeit, nicht zuletzt zur Stärkung der Kommissionsbeziehungen
zu anderen Organisationen, z. B. der Heimatbewegung, so manche Nicht-
Fachleute unter den Mitgliedern zu finden waren, ging ihre Zahl jetzt immer
stärker zurück. Gleichzeitig wurde die Zahl der Mitglieder, die in den 1950er
und 1960er Jahren stark gewachsen war, immer deutlicher kritisiert: Ich kenne
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jedenfalls keine Historische Kommission, so der Vorsitzende des Osnabrücker Ge-
schichtsvereins und Staatsarchivdirektor Penners in einem Schreiben an den
damaligen Geschäftsführer, in der die Mitgliedschaft so sehr zu einer bloßen Ehrung
degradiert ist wie bei uns.31 Eine starke Absenkung der Mitgliederzahl, die man-
che zur Effektivierung der Kommissionsarbeit anstrebten, gelang aber nicht –
dagegen sprachen andere Tendenzen wie der jetzt endlich ansteigende Anteil
von Frauen und die verstärkte Öffnung zu anderen, benachbarten wissen-
schaftlichen Disziplinen. Durch die Schaffung der „Arbeitskreise“ in der revi-
dierten Satzung sollte ein Element eingeführt werden, das mittelfristig eben-
falls zur Professionalisierung und Verbreiterung der Kommissionsarbeit bei-
trug, indem es zum einen die Kommission verstärkt für Nicht-Mitglieder und
jüngere Wissenschaftler, vor allem aus den ausgebauten niedersächsischen
Universitäten, öffnete und zum anderen ein wichtiges Diskussionsforum bot,
das auch zur Konzeptualisierung neuer Forschungsvorhaben führte.

– Zur Professionalisierung trug auch der veränderte Charakter der Jahrestagun-
gen bei, die seit 1971 tatsächlich den Namen „wissenschaftliche Tagung“ ver-
dienten – es entwickelte sich ein Modell, wie es bis heute besteht, mit einem
wissenschaftlichen Tagungsthema, landesgeschichtlich, aber auch allgemein-
geschichtlich relevant, möglichst interdisziplinär fokussiert und häufig an die
historischen und/oder aktuellen Besonderheiten des Tagungsortes angepasst.
In diesen Kontext gehören auch die endlich erfolgreiche Etatisierung der
staatlichen Zuschüsse und die Verlagerung der Zuständigkeit für die Histori-
sche Kommission im Niedersächsischen Kultusministerium in die Wissen-
schaftsabteilung.

– Und auch der Prozess der Selbstverständigung über die eigene Forschungsar-
beit wurde in jener Zeit intensiviert: Es ist wohl kein Zufall, dass am Beginn
der Reformzeit in den 1960er Jahren kontroverse Debatten über das Verhält-
nis zur Laienforschung standen. Das ehedem sehr enge Verhältnis zur Hei-
matbewegung (vgl. hierzu den Beitrag von Carl-Hans Hauptmeyer in diesem
Band) lockerte sich jetzt, und auf einer theoretischen Ebene trug vor allem
Heinrich Schmidts berühmter Aufsatz über „Heimat und Geschichte. Zum
Verhältnis von Heimatbewußtsein und Geschichtsforschung“ im Niedersäch-
sischen Jahrbuch 1967 zur Klärung des Verhältnisses bei.32
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Heimat im 20. Jahrhundert, in: Christine van den Heuvel, Bernd Kappelhoff, Thomas



Nimmt man alle diese Entwicklungen zusammen, so änderte sich die Histori-
sche Kommission um 1970 zwar nicht revolutionär – wie ja auch die deutsche Ge-
sellschaft jener Jahre nicht – , aber es wurden doch wichtige Diskussionen ange-
stoßen und Veränderungen angebahnt, die z. T. erst mittelfristig ihre Wirkung
entfalteten und für eine Modernisierung der Kommissionsarbeit sorgten. Gesell-
schaftliche Reformatmosphäre, das Engagement vor allem vieler jüngerer Kom-
missionsrepräsentanten und eine selbstkritische Analyse der Schwächen und De-
fizite der Kommissionsarbeit gingen hierbei eine fruchtbare Liaison ein.

6. Resümee

Ich spare mir jetzt einen Ausblick auf die folgenden Jahrzehnte der Kommissi-
onsgeschichte und komme zu einem knappen Fazit: Die Historische Kommissi-
on ist im 20. Jahrhundert lange Zeit durch Kontinuitäten geprägt – Kontinuitäten
in der strukturellen Verfasstheit, Kontinuitäten in der personellen Zusammenset-
zung, vor allem auf der Führungsebene, und Kontinuitäten im Selbstverständnis.
Diese Kontinuitäten waren häufig funktional, sie waren manchmal notwendig,
manchmal aber auch nicht unproblematisch, wie der Mangel an Bereitschaft zur
Selbstreflexion nach 1945 zeigte. Veränderungen bahnten sich nur dann an,
wenn der wahrgenommene Problemdruck besonders groß war, weil sich die Be-
dingungen in den Referenzfeldern Staat bzw. Gesellschaft auf der einen, Wissen-
schaft auf der anderen Seite gravierend änderten. Veränderungen konnten aber
auch schleichend geschehen, wie sich Gesellschaft, wie sich Mentalitäten, außer
in revolutionären Zeiten, ja auch nicht sprunghaft ändern, sondern eher in länge-
ren Zeitdimensionen, so z. B. im Wechsel der Generationen oder durch den Wan-
del von Lebens- und Denkstilen – jedenfalls würde Karl Brandi, könnte er eine
heutige Hiko-Tagung verfolgen, im Vergleich zu seinen eigenen Erfahrungen der
1920er und 1930er Jahre vermutlich ziemlich stark „fremdeln“.

Lassen Sie mich zum Abschluss des Vortrags noch kurz auf den Anfang zu-
rückkommen, auf die behauptete Besonderheit der Kommission als intermediä-
rer Einrichtung. Hat die Landesgeschichte wegen dieser engeren Bindung an
Menschen und Einrichtungen außerhalb des etablierten Wissenschaftsbetriebs
eine besondere Rolle, gar eine besondere Verantwortung? Auf der einen Seite
nicht – die Verantwortung des Landeshistorikers unterscheidet sich nicht von der
des Wissenschaftlers schlechthin. Auf der anderen Seite aber ist das schon ein be-
sonderes Verhältnis, das Verhältnis zwischen dem „Land“ und seiner Geschich-
te: Es kann problematisch sein, nämlich dann, wenn sich Landesgeschichte von
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Vogtherr (Hrsg.), Land, Dorf und Kirche. Gemeindebildungen vom Mittelalter bis zur Neu-
zeit in Nordwestdeutschland, Hannover 2009, S. 169-180.



Identitätsstiftern in den Dienst nehmen lässt oder das selbst zu ihrer Sache macht,
es kann aber auch fruchtbar sein, wenn die Landesgeschichte das Interesse von
Menschen in der Region an historischer Selbstvergewisserung ernst nimmt und
ihnen hier wissenschaftlich verantwortete Angebote der Orientierung, der Bera-
tung, der Kooperation macht und damit die Relevanz von historischer Wissen-
schaft für gegenwärtige und zukünftige Orientierungsbedürfnisse unter Beweis
stellt – und aus meiner ganz persönlichen Sicht kann das ein Pfund sein, mit dem
eine Historische Kommission auch im zweiten Jahrhundert ihres Bestehens
durchaus wuchern kann.
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6.
Die Historische Kommission und der

Niedersächsische Heimatbund

Von Carl-Hans Hauptmeyer

1. 2010, 1983, 1967: drei persönliche Erfahrungen

Themengemäß wird die in einem niedersächsischen Dachverband organisierte
institutionalisierte Heimatbewegung, also der Niedersächsische Heimatbund
e.V.,1 im Mittelpunkt stehen: Über Vorhaben etlicher Archive und Archivare zur
Kooperation der Forschung mit Laien, über einzelne Heimat- oder Geschichts-
vereine, über die wichtigen Aufgaben, die mittlerweile die Landschaftsverbände
wahrnehmen, oder aber über kurzzeitig bedeutende Aktivitäten wie diejenigen
der Geschichtswerkstätten, wird im Folgenden nicht berichtet, auch nicht über
Probleme des regionalen Geschichtsunterrichts oder die Bedeutung örtlicher
Museen.

Drei persönliche Erfahrungen aus den Jahren 2010, 1983 und 1967 seien vor-
angestellt.

Am 7. und 8. Mai 2010 veranstaltete der NHB seinen 91. Niedersachsentag in
Verden (Aller). Hatte nicht bereits 1934 ein Niedersachsentag in Verden statt-
gefunden, und habe dieser nicht zum Gedenken an das „Verdener Blutgericht“
der Idee des Aufbaus eines Sachsenhains gegolten, so fragte man sich beim
NHB? Entsprechende Informationen erwiesen sich insofern als falsch, als es
nicht der Niedersächsische Heimatbund war, der die Verdener Veranstaltung am
23. und 24. Juni 1934 durchgeführt hatte, sondern auf Initiative von Alfred Ro-
senberg der regionale NS-Gau: Anlässlich einer fünfstündigen Großkundgebung
mit ca. 60.000 Menschen im Verdener Reiterstadion hielt Rosenberg eine Rede,
in der er die NS-Politik als die Vollendung des Widukindschen Kampfes gegen
die Franken sah und Sachsenkult, Germanenverherrlichung und Blut-und-
Boden-Strategien in völkischem Mythos stilisierte. Der sodann konzipierte
„Sachsenhain“ existiert als Reihung von Findlingen und einzelnen Häusern noch
heute. Dies war Anlass genug für die Fachgruppe Geschichte im NHB, im Rah-

1 Im Folgenden stets abgekürzt „NHB“.



men jenes Niederachsentages 2010 eine Fachveranstaltung zum Thema „NS-
Volkstumsideologie und ihre Nachwirkungen: der Sachsenhain bei Verden im
Vergleich“ durchzuführen,2 und zwar mit Beiträgen zum Sachsenhain, zum „Ver-
dener Blutgericht“, zu Stedingsehre in Bookholzberg und zu den Reichsernte-
danktagen bei Hameln. Es hätten der Landtagsplatz in Hösseringen ebenso wie
die „Reichbauernstadt“ Goslar behandelt werden können und viele Einzelheiten
mehr, so die zahlreichen örtlichen Hitlereichen. In der Diskussion jener Veran-
staltung wurde schnell einmal mehr klar: Niedersachsen war ein Kernland des
Nationalsozialismus über das Genannte weit hinaus: Zwangsarbeitslager und
KZ’s, Rüstungsindustrie und Truppenübungsplätze u.v.a.m. Gerade Rassenideo-
logie und Blut- und Bodenkult bereiteten mit ihren Massenveranstaltungen die
Menschen auf bedingungsloses Gehorchen vor, auf das Überwinden moralischer
Schranken hin zu Verbrechen.

In der Zusammenfassung am Ende der Veranstaltung sagte ich, dass eine sol-
che kritische Auseinandersetzung im Jahr 1983, als ich erstmalig zum Vorsitzen-
den der Fachgruppe Geschichte im NHB gewählt wurde, nicht möglich gewesen
wäre. Für etliche ältere der Heimatbewegung verbundene Menschen hätte ich
vor knapp 30 Jahren mit diesem Thema wohl immer noch als der das Nest unser
Heimat beschmutzende junge Mann gegolten; eben typisch für diese „68er“.

Damit zu 1983: die wissenschaftliche Landesgeschichtsforschung besaß kaum
mehr Kontakte zur Heimatforschung. Am 7. Oktober 1983 verabschiedete daher
die frisch gegründete Fachgruppe Geschichte im NHB eine Stellungnahme zu
den Aufgaben und Arbeitsweisen der Fachgruppe. Hierin heißt es:3

Die Fachgruppe Geschichte sieht ihre Aufgaben darin, innerhalb der Arbeit des NHB die
niedersächsische Regional- und Lokalgeschichte in die ihr zustehende Bedeutung zu erhe-
ben, das Präsidium in landesgeschichtlichen Angelegenheiten zu beraten und diese mit ihm
durchzusetzen. Die Fachgruppe will mit keiner der bewährten Institutionen konkurrieren,
die zum Nutzen der niedersächsischen Landesgeschichte arbeiten. Sie will vielmehr beraten,
anregen, politisch durchsetzen, nicht aber forschen, edieren, publizieren …
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Niedersächsi-
sches Landesamt für Denkmalpflege (Hg.), Die Reichserntedankfeste auf dem Bückeberg
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Hameln 2010. – Rainer Stommer, Die inszenierte Volksgemeinschaft. Die Thing-Bewegung
im Dritten Reich. Marburg 1985.

3 Die im Nachfolgenden genannten Informationen aus der Fachgruppe Geschichte im
NHB entstammen meinen privaten Akten. Der NHB führt seinerseits die zentralen Akten
der Fachgruppen.



Niedersächsische Regional- und Lokalgeschichte wird nur in der Minderheit von haupt-
beruflich tätigen Historikern betrieben, in der Mehrheit von nebenberuflich und ehrenamt-
lich tätigen Historikern. Die Kontakte zwischen beiden Historikergruppen müssen vertieft
und die Möglichkeiten des Erfahrungsaustausches und der Fortbildung für nebenberuflich
arbeitende Historiker intensiviert werden. Eine für diese Aufgabe zu schaffende Koordi-
nierungsstelle am NHB sollte unter der Obhut der Fachgruppe Geschichte stehen …

Wissenschaftliche Forschungsarbeiten und wissenschaftlich betreute Museen garantieren
einen soliden Grundstock für landesgeschichtliche Informationen. Darüber hinaus müssen
allgemeinverständliche – und zugleich wissenschaftlich abgesicherte – landesgeschichtliche
Informationen angeboten werden, die viel stärker als bisher einem Publikum zugänglich
gemacht werden sollten, das dem Angebot der Geschichts- und Heimatvereine beispielsweise
noch nicht aufgeschlossen gegenübersteht. Neue Formen und neue Medien der historischen
Information müssen auch in die Vermittlung von Landesgeschichte eingehen.

Diese Aussagen gelten nahezu gleichlautend auch knapp 30 Jahre später. Ist al-
so eine Entwicklung „verschlafen“ worden? Müssen wir heute an dieser mit den
Zitaten benannten Stelle einmal mehr neu beginnen?

Was heute aber normal und unspektakulär wirkt, war 1983 nur gegen deutli-
chen Widerstand von Seiten der wissenschaftlichen Landesgeschichte zu errei-
chen. Gerade die einleitenden Formulierungen waren bewusst gewählt, um ei-
nen Konflikt mit dem Ausschuss der Historischen Kommission zu vermeiden.
Nach meiner Erinnerung waren es vor allem die Fachgruppenmitglieder Hein-
rich SCHMIDT – als damaliges Ausschussmitglied der Historischen Kommission
für Niedersachsen und Bremen e.V.4 – und Dieter Brosius – als damaliger
Geschäftsführer der Historischen Kommission –, die mögliche Barrieren abbau-
en halfen, erinnere ich mich doch an ein Gespräch mit Hans Patze, dem damali-
gen Vorsitzenden der Historischen Kommission, der jenen Vorhaben im NHB
äußerst skeptisch gegenüber stand.

Auch dem jungen Geschäftsführer des NHB, Werner Hartung, war es 1983 an
einer Professionalisierung der Heimatgeschichte und einer Öffnung der wissen-
schaftlichen Landesgeschichte für den Kontaktbereich Heimat und Geschichte
gelegen. Der damals neu amtierende Präsident, Heinrich Reimers, brachte das
notwendige unternehmerische „Know How“ zur Umsetzung ein. Hierbei ging es
zugleich um eine neue Form der niedersächsischen Landeskunde: nicht deskrip-
tiv, sondern zukunftsgerichtet auf regionale Entwicklung und Politik. Eines war –
wenigstens von 1983 bis 1996 – erfolgreich, nämlich Brücken zwischen professio-
neller Forschung und nebenberuflich bzw. ehrenamtlich betriebener Forschung
zu bauen: die „Kontaktstelle Regionalforschung“ und die Herausgabe der Schrif-
tenreihe „Bausteine zur Heimat- und Regionalgeschichte“.
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Weiteres jedoch blieb ohne Ertrag: bis heute hat sich die professionelle klein-
räumig orientierte Forschung nicht zu einer „landeskundlichen Öffnung“ ent-
scheiden können. Eine angewandte Regionalgeschichte ist kaum etabliert, eine
regionale historische Wahrscheinlichkeitsforschung zum Nutzen von regionaler
Planung und Politik gibt es nicht und eine direkte Kooperation zwischen Ge-
schichtswissenschaft, Planung und Politik, bis hin zu entsprechenden universitä-
ren Studiengängen oder verstetigten Weiterbildungsprojekten, bleibt Utopie.
Erst recht sind private heimat- und regionalorientierte Internetforen o.ä. weder
von der Heimatforschung noch von der professionellen Landesgeschichte in den
Blick genommen.

Schließlich zu 1967: In diesem Jahr hatte Heinrich Schmidt die Grundlage ge-
legt für das, was um 1983 beim NHB begonnen werden konnte und anlässlich des
Niedersachsentages 2010, also mehr als vierzig Jahre später, in der o.g. Fachver-
anstaltung des NHB Selbstverständlichkeit geworden ist. Mit seinem Aufsatz
über Heimat und Geschichte 5 deckte Schmidt am niedersächsischen Beispiel die
ideologischen Verquickungen zwischen Heimat und Geschichte auf und löste ei-
ne kräftige Kontroverse aus. Ich weiß nicht mehr wann, aber allemal im Verlaufe
meines 1967 begonnenen Studiums hatte ich den Aufsatz gelesen. Als heimat-
verbunden erzogenes Kind – das Löns und Raabe gelesen hatte und dessen
Einschulungsfoto von 1955 sich nicht von einem Bild aus dem Jahr 1935 un-
terscheidet –, sah ich, wie Schmidt Begriffe, die mir bis dahin unreflektiert als
selbstverständlich erschienen, als Geschichtsklitterung und ideologische Verbie-
gung entlarvte. Beispielhaft steht weiterhin ein Zitat aus dem Jahr 1935, das
Schmidt voranstellte, und zwar aus einer Rede von Georg Schnath, in der er sag-
te, wie Heimatgesinnung zur Beschäftigung mit Landesgeschichte hinführe – und
nutzte die Begriffe, die mir so vertraut waren: … die Liebe zur Heimat, die uns und
unsere Väter geboren hat, deren Boden uns trägt und ernährt, deren Wälder uns rauschen
und deren Sprache wir sprechen, in deren Erde wir wurzeln.6 Dagegen aber Schmidt:
„Die Wissenschaft von der Geschichte ist keinem ‚Erbe der Väter‘ und keiner För-
derung des ‚Heimatgedankens‘ verpflichtet, sondern der sachlichen Suche nach
Wahrheit“.7

1935, erinnert sei u.a. an den erwähnten Sachsenhain, genau in jener Zeit
dieses Zitats, hatte der NS-Germanen- und Blut-und-Bodenkult in Nordwest-
deutschland, im ehemaligen Siedlungsgebiet der Sachsen, seinen Höhepunkt
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5 Heinrich Schmidt, Heimat und Geschichte. Zum Verhältnis von Heimatbewußtsein
und Geschichtsforschung, in: Niedersächsisches Jahrbuch für Landesgeschichte 39, 1967,
S. 1-44.

6 Ebd., S. 1.
7 Ebd., S. 37.



erreicht, um dann allerdings gegenüber der Kriegsvorbereitung in den Hinter-
grund zu treten.

Parallel zu dem ideologiekritischen Aufsatz von Schmidt fand ab 1964 eine –
durch von Reeken ausführlich dokumentierte8 – heftige und persönliche Ausein-
andersetzung innerhalb der Historischen Kommission statt, beginnend mit einer
Rezensionsäußerung von Carl Haase, die historische Laienforschung erreiche
kaum mehr den Rang, wissenschaftlich ernst genommen zu werden. Die Details
des Konflikts um das Werk von Hermann von Bothmer zur niedersächsischen
Forstgeschichte im Mittelalter sollen hier nicht interessieren, wohl aber die Tatsa-
che, dass innerhalb der Historischen Kommission eine fachliche Diskussion
verknüpft wurde mit dem Streit um angeblich an die DDR gelieferte Verfilmun-
gen von niedersächsischen Personalakten aus der Zeit von 1918-1945, ebenso wie
mit der Auseinandersetzung um charakteristische, der Heimatbewegung ent-
stammende Leitbilder der niedersächsischen Geschichte.

Dies war kein Generationenkonflikt, wie man leicht annehmen könnte, also
zwischen Archivaren, die vor und nach dem Krieg ausgebildet waren, sondern
eher ein Streit zwischen Traditionalisten und Modernisierern: ein Konflikt, der in
der Niedersächsischen Heimatbewegung nach der Publikation des Aufsatzes von
Schmidt fortgeführt wurde. Vereinfacht gesagt, setzten sich in der Historischen
Kommission die Modernisierer damals durch. Die Distanz zum NHB wuchs.
Dieser wiederum sah sich konfrontiert mit raschem Einflussverlust. Die
Bildungsreformdebatte seit dem Ausgang der 1960er Jahre stellte u.a. den Sinn
des Heimatkundeunterrichts in Frage, und die alsbald nachrückende Generation
derjenigen, die um 1968 herum studierten, konnte mit herkömmlicher Heimatbe-
wegung ohnehin wenig anstellen und fand ihre Position in den Argumenten von
Heinrich Schmidt.

3. NHB und Historische Kommission in der Gründungsphase

Offenbar war die Zeit von Ende der 1960 Jahre bis heute eine Phase des Aus-
einandergehens und späten wieder Aufeinanderzuschreitens von organisierter
Landesgeschichte und Heimatbewegung. Die 1920er und frühen 1930er Jahre er-
scheinen dagegen eher als eine Zeit des engen Kontaktes, wie eines Scharniers,
das bis in die 1960er Jahre hin hielt, versinnbildlicht vielleicht in einem Zitat zur
Jahrestagung der Historischen Kommission 1931: „Eine Besonderheit war die Ta-
gung 1931, die zum größten Teil nicht in einer Stadt, sondern auf der Diele eines
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von alten Eichen umrauschten Bauernhofes im Artland stattfand, weil sich damit, so
Brandi, zum ersten Mal die Gelegenheit böte, auf das Land zu gehen und in unmittel-
bare Verbindung mit den dortigen, starkes Interesse für unsere Arbeit bekundenden Kreise zu
treten.“ 9

Das erinnert an eine Assoziation, die vom NHB ein Jahr nach Gründung der
Historischen Kommission anlässlich des Niedersachsentages 1911 geweckt wor-
den war, als der dem Heimatschutze dienenden Historischen Kommission.10 Diese war
freilich eine Fehleinschätzung. Die Gründung der Historischen Kommission hat-
te, wird auf die beteiligten Personen geschaut, kaum etwas mit dem kurz zuvor er-
folgten Zusammenschluss der Heimatbewegung auf niedersächsischer Ebene zu
tun. Richtig hebt von Reeken hervor: „Der Erfolg der Kommissionsgründung
stand und fiel mit der Profilierung und Durchführung überzeugender lan-
desgeschichtlicher Forschungen – und hierbei kam es vor allem auf eine Profes-
sionalisierung der Arbeit sowohl in der Kommission selbst als auch, durch diese
angeregt, im Lande insgesamt an.“11

Nichtsdestoweniger: „Karl Brandi hatte schon vor der Gründung der Kommis-
sion 1910 betont, dass sich heute die Wünsche der Freunde heimatlicher Geschichte und
die echtesten Bedürfnisse der Wissenschaft gegenseitig entgegenkommen, pflegte in den
kommenden Jahrzehnten enge Kontakte zur Heimatbewegung und hielt die
Hauptvorträge auf den Niedersachsentagen 1930, 1935 und 1937. Sein Projekt
der Schaffung eines Instituts für Landeskunde an der Universität Göttingen hatte
seine entscheidende Zielperspektive in dem Ausbau der Verbundenheit von
Wissenschaft und Heimatpflege, in dem den angehenden Wissenschaftlern Hei-
matliebe vermittelt und der Heimatpflege durch Wissenschaft eine solide Basis
verliehen werden sollte. 1937, im Jahr des Universitätsjubiläums, stand der Nie-
dersachsentag ausdrücklich unter dem Motto Wissenschaft im Dienste der Hei-
mat …“12

Die Veröffentlichungen von Diedrich Steilen von 1944 bzw. vom Ende der
1950er Jahre blieben für längere Zeit die einzige Darstellung der Geschichte der
Heimatbewegung und des überregionalen Heimatbundes, also ursprünglich der
Vertreterversammlung der Heimatvereine. Eine wissenschaftlich-analytische
Vertiefung blieb einstweilen aus.13 Erst in jüngerer Zeit erschienen Arbeiten, die

98 Carl-Hans Hauptmeyer

9 Ebd., S 51.
10 Schmidt, Heimat und Geschichte, wie Anm. 5, S. 37.
11 Von Reeken, 100 Jahre, wie Anm. 8, S. 22.
12 Ebd., S. 92.
13 Diedrich Steilen, Werden und Wachsen des Heimatgedankens in Niedersachsen, in:

Archiv für Landes- und Volkskunde in Niedersachsen 5 (1944), S. 453-558. – Ders., 50 Jah-
re Niedersächsischer Heimatbund e.V. Arbeitsgemeinschaft und Spitzenvertretung der Hei-
matvereine und der an der Heimatpflege beteiligten Behörden und Körperschaften in Nie-



sich kritisch mit der Geschichte des Heimatgedankens und der Heimatbewegung
auseinandersetzen. So thematisieren die Publikationen von Werner Hartung

und Andrea-Katharina Hanke die Geschichte der Heimatbewegung für die Zeit-
räume 1895-1919 und 1920-1945.14 Hinzu kommen vor allem Arbeiten von Diet-
mar von Reeken, die sich u.a. mit der Ostfriesischen Landschaft 1918-1949 sowie
der Nachkriegszeit und der Rolle der Flüchtlinge und Vertriebenen für die Hei-
matbewegung nach 1945 beschäftigen.15 Zum 100jährigen Jubiläum des NHB er-
schien 2005 eine Publikation, die sich unter anderem auch den geschichtlichen
Aspekten widmet.16

Hartung bestätigt die aus der theoriegeleiteten Literatur gewonnene Hypo-
these, die Heimatbewegung sei aus konservativer Zivilisationskritik abzuleiten,
die regionale Identität stifte, um auf diese Weise eine Ideologie des (Bildungs-)
Bürgertums zu schaffen, die es mit den sozialen, politischen und Umweltverände-
rungen der Industrialisierung versöhnen half. Er stellt die Positionen der entste-
henden Heimatbewegung vor, erläutert die Haltungen ihrer wichtigen Verfechter
und verdeutlicht die Wandlungen von der Frühphase bis über den Ersten Welt-
krieg hinweg. Im Siedlungsgebiet der Sachsen wurde die vermeintlich heile bäu-
erliche Welt als Gegenbild zu Industrialisierung und Proletarisierung gepriesen,
und zwar vom städtischen Bürgertum.

Basis des NHB waren und sind regionale Heimatvereine. Der NHB als solcher
entstand in seiner bis heute reichenden Organisationsform, als sich am 6.
Oktober 1905 der „Vertretertag niedersächsischer Vereine“ zu seiner konstituie-
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dersachsen, angeschlossener Landesverband im Deutschen Heimatbund 1906-1956. Han-
nover 1956 (2. Auflage Hannover 1958 unter dem Titel: Werden und Wachsen des
Heimatgedankens in Niedersachsen. Zum 50jährigen Bestehen des Niedersächsischen Hei-
matbundes).

14 Werner Hartung, Konservative Zivilisationskritik und regionale Identität am Bei-
spiel der niedersächsischen Heimatbewegung 1895 bis 1919. Hannover 1991. – Andrea-Ka-
tharina Hanke, Die niedersächsische Heimatbewegung im ideologisch-politischen Kräfte-
spiel zwischen 1920 und 1945. Hannover 2004.

15 Dietmar von Reeken, Heimatbewegung, Kulturpolitik und Nationalsozialismus. Die
Geschichte der „Ostfriesischen Landschaft“ 1918-1949. Aurich 1995. – Ders., Konservative
Kontinuität und beginnende Modernisierung. Die Heimatbewegung in Niedersachsen
1945-1960, in: Bernd Weisbrod, (Hg.), Von der Währungsreform zum Wirtschaftswunder.
Wiederaufbau in Niedersachsen. Hannover 1998, S. 57-74. – Ders., „Das Land als Ganzes!“.
Integration durch Heimatpolitik und Landesgeschichte in Niedersachsen nach 1945, in:
Habbo Knoch (Hg.), Das Erbe der Provinz. Heimatkultur und Geschichtspolitik nach 1945.
Göttingen 2001, S. 99-116. – Ders., Heimatbewusstsein, Integration und Modernisierung.
Die niedersächsische Heimatbewegung zwischen Landesgründung und „Grenzen des
Wachstums“, in: Niedersächsisches Jahrbuch für Landesgeschichte 79, 2007, S. 297-324.

16 Zukunft Heimat Niedersachsen. 100 Jahre Niedersächsischer Heimatbund. Del-
menhorst, Berlin 2005.



renden Sitzung traf. Zweck dieses Vertretertages, der sich 1908 in „Nieder-
sächsischer Ausschuss für Heimatschutz“ umbenannte, war die Mitwirkung an
Organisation und Durchführung des 1902 vom „Heimatbund Niedersachsen“
(dem regionalen Heimatverein im Raum Hannover) ins Leben gerufenen Nie-
dersachsentages. Ende der 1920er Jahre formierte sich der „Ausschuss“ als Spit-
zenvertretung der Heimatpflege im gesamten niedersächsischen Raum und
übernahm 1929 die alleinige Veranstaltung der Niedersachsentage. 1934 erfolgte
die Anmeldung im Vereinsregister als „Niedersächsischer Heimatschutz e.V.“,
seit 1937 lautet der Name „Niedersächsischer Heimatbund e.V.“

Die z.T. unabhängig voneinander zu Beginn des 20. Jahrhunderts entstehen-
den Ansätze des niedersächsischen Bürgertums für den Heimatschutz, gerade
durch die hannoversche Geograpische Gesellschaft und den rührigen Prof. Julius
Iwan Kettler (1852-1921), übernahmen Leitvorstellungen von Ernst Rudorff

(1840-1916), setzten aber auch andere Schwerpunkte. Das lag nicht zuletzt an der
Auseinandersetzung mit dem Preußentum, die nach den Ereignissen von 1866
für das zentrale Niedersachsen Hinwendung zu welfischen Werten hieß. Mit die-
sen verbunden, mussten sich besondere regionale Eigenheiten beweisen lassen,
die man im „Niederdeutschtum“ fand. Mit dem Ersten Weltkrieg wurde der Ge-
danke des Heimatschutzes einerseits auf das Reich ausgedehnt, andererseits auf
Familie und Individuum verengt. „Niederdeutschtum“ wurde mehr und mehr ex-
pansiv interpretiert und bruchlos nach der Niederlage 1918 als rassistisches Boll-
werk gegen Revolution, Demokratie und Marxismus verstanden. Das Postulat
der „Überparteilichkeit“ fiel einem völkischen Aktivismus zum Opfer. Hartungs

Aussagen führen letztlich zu der Konsequenz: Das Bildungsbürgertum des aus-
gehenden 19. und des frühen 20. Jahrhunderts, das vom expansiven Kapitalismus
profitierte, arrangierte eine rückwärtsgewandte Ideologie des Heimatschutzes,
die kosmetische Ablenkungsmanöver vorführte, um ungehinderte Industrialisie-
rung und Modernisierung zu ermöglichen. Mehr als psychisch entlastende kon-
troverse Kompensationen erreichte sie nicht.

Andrea-Katharina Hanke setzte partiell die Forschungen von Hartung bis
1950 fort. Die antipreußische, antipluralistische und antidemokratische Haltung
schien dem NHB nach 1918 in der Provinz Hannover zunächst ein Randdasein zu
bescheren. Das Scheitern der Pläne für ein „Reichsland Niedersachsen“ 1921
sprach dafür. Eine neue Koalition – und auch eine neue Generation – von Vertre-
tern der Wirtschaft, der Bildungs- und Kultureinrichtungen sah allerdings die
Chance, zum Zweck einer wirtschaftsräumlichen Neuordnung die Ziele der Hei-
matbewegung heranzuziehen. Für alle bot die Heimatbewegung eine institutio-
nelle Basis, auf der wirtschaftliche Innovation mit Heimatideologie wachsend
völkischer Couleur in Verbindung trat und die anzustrebende Schaffung eines
Landes Niedersachsen nunmehr wissenschaftlich begründen half. Für die Zeit
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von 1933 bis in den Zweiten Weltkrieg hinein zeigt Hanke das bisweilen übereif-
rige Bemühen der Heimatbewegung um Anerkennung durch den Nationalsozia-
lismus. Dies passte zwar alsbald nicht mehr in Autarkiepolitik und Kriegsvorbe-
reitung, doch verblieb der Heimatbewegung in dem charakteristischen Kompe-
tenznebeneinander des NS-Staates bis 1943 ein organisatorischer Freiraum. Das
Argument, die Dachorganisation sei letztlich im NS-Staat aufgelöst worden,
brachte 1945 den „Persilschein“, wenngleich dieselben Personen mit ähnlichen
Argumenten weiterarbeiteten und eben jene Gedanken, die Ende der 1920er Jah-
re ein Land Niedersachsen vorbereiten helfen sollten, nun zur Gründung des
Landes durch die britische Militärregierung führten.

Institutionalisierung und Professionalisierung von Landesgeschichte auf der
einen Seite gingen auf der anderen Seite also einher mit der Ideologisierung von
Geschichte im heimatlichen Sinne zum Zweck einer spezifischen Identitätsbil-
dung. Eine zentrale Rolle spielte dabei die „Wirtschaftswissenschaftliche Gesell-
schaft zum Studium Niedersachsens e.V.“ Karl Brandi saß ihr von 1929 bis 1935
vor und Georg Schnath war ab 1932 ihr „forschendes Mitglied“ und wurde 1936
sowie erneut 1961 in den Beirat gewählt.17

3. Heimat und Geschichte vereint: die 1920 bis 1960er Jahre

So entstand eine Allianz, die von der Historischen Kommission für Niedersach-
sen und Bremen über die Wirtschaftswissenschaftliche Gesellschaft zum Studium
Niedersachsens bis zur Handelskammer Hannover reichte, vom Göttinger
Geschichtsprofessor Karl Brandi über den hannoverschen Geographen Kurt
Brüning bis zum hannoverschen Fabrikanten Heinz Appel. 1923 wurde die „Ar-
beitsgemeinschaft zum Studium Niedersachsens und seiner wirtschaftlichen Zu-
kunft“ gegründet. Wirtschaft, Heimatbewegung und Landesgeschichte gingen
aufeinander zu. Mindestens die Hälfte der Kommissionsmitglieder war in den
1920er und 1930er Jahren Mitarbeiter der Zeitschrift „Niedersachsen“ des
NHB.18 Dies Ineinandergreifen ähnlicher Interessen drückte sich auch in der or-
dentliche Mitgliederversammlung und Jahrestagung der Historischen Kommissi-
on am 5. April in Celle aus. „Die Tagung wurde gemeinsam mit dem Nie-
derdeutschen Verband für Volks- und Heimatkunde durchgeführt, aus dessen
Reihen mehrere durch Lichtbilder und Demonstrationen erläuterte Vorträge aus seinem
Forschungsgebiet veranstaltet wurden“.19
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17 Von Reeken, 100 Jahre, wie Anm. 8, S. 91.
18 Dietmar Von Reeken, Wissenschaft, Raum und Volkstum. Historische und gegen-

wartsbezogene Forschung in und über „Niedersachsen“ 1910-1945, in: Niedersächsisches
Jahrbuch für Landesgeschichte 68, 1996, S. 43-90, S. 86.

19 Uwe Ohainski, Verzeichnisse zur Geschichte der Historischen Kommission für Nie-



Rolf Kohlstedt untersucht in einem aktuellen Dissertationsvorhaben20 die per-
sonalen Netzwerke der ausgehenden 1920er Jahr bis in die 1950er Jahre anhand
der heutigen „Wissenschaftliche Gesellschaft zum Studium Niedersachsens e. V.“
(WIG). Sie wurde 1925 als „Wirtschaftswissenschaftliche Gesellschaft zum Studi-
um Niedersachsens e. V.“ (WiWiG) gegründet, die wiederum 1923 aus der vorge-
nannten Arbeitsgemeinschaft hervorgegangen war. In der WiWiG fanden sich
zunächst Dozenten der sechs niedersächsischen Hochschulen sowie Vertreter
von Wirtschaft und Verwaltung (Handels- und Handwerkskammern, Kommu-
nen, Unternehmen) in der Überzeugung zusammen, dass „Grundlagen und
Struktur, Gesetze und Eigenarten des Wirtschaftslebens im niedersächsischen
Gebiet zwischen Holland und der Niederelbe und von der Nordsee bis ins Mittel-
gebirge systematisch durchforscht werden müssen“.21 Insofern stehe die WiWiG
„nicht im Dienst des Wirtschaftskampfes oder einer Partei, sondern hat nur das
eine grosse Ziel, ein wissenschaftlich einwandfrei durchgearbeitetes und absolut
sicherstehendes Material über die Struktur des niedersächsischen Gebietes zu
schaffen und zu veröffentlichen“.22

Das Mitgliederverzeichnis von 1931 liest sich wie ein Who-is-Who in Wirt-
schaft, Politik, Verwaltung und Wissenschaft der Provinz Hannover; so setzte sich
in diesem Jahr der Vorstand aus dem Vorsitzenden Prof. Dr. Karl Brandi und sei-
nen Stellvertretern Prof. Dr.-Ing. Ernst Vetterlein sowie Generaldirektor Ri-
chard Platz (zugleich Vorsitzender des Wirtschaftsbundes Niedersachsen-Kassel
und Präsident der Industrie- und Handelskammer Hannover) und Rittergutsbe-
sitzer Georg von Reden-Reden (zugleich Präsident der Landwirtschaftskammer
für die Provinz Hannover) zusammen, also jeweils zwei Vertretern aus Wissen-
schaft und Wirtschaft.23

Große Bedeutung erlangte die WiWiG schon bald nach ihrer Gründung, als
1928 im Zuge einer öffentlichen Diskussion über eine Reichsneugliederung24 der
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dersachsen und Bremen, in: von Reeken, 100 Jahre, wie Anm. 8, S. 145-231, S. 184.
20 Das Folgende im Wesentlichen aus dem laufenden Vorhaben von Rolf Kohlstedt,

Personelle und institutionelle Netzwerke in Wissenschaft und Wirtschaft der 1920er bis
1950er-Jahre am Beispiel der Geschichte der WIG (Arbeitstitel).

21 Kurt Brüning, Die Aufgaben der Wirtschaftswissenschaftlichen Gesellschaft zum
Studium Niedersachsens e.V. Hannover 1930, S. 1.

22 Ebd., S. 2.
23 Mitgliederverzeichnis der Wirtschaftswissenschaftlichen Gesellschaft zum Studium

Niedersachsen e.V. Hannover 1930, Liste I.
24 Vgl. Kurt Brüning, Niedersachsen im Rahmen der Neugliederung des Reiches. 2

Bände. Hannover 1929/31. – Ulrich Reuling, Zwischen politischem Engagement und wis-
senschaftlicher Herausforderung. Der Beitrag der Landesgeschichte zur Reichsreformde-
batte der Weimarer Republik im regionalen Vergleich, in: Westfälische Forschungen 46,
1996, S. 275-315. – Vgl. von Reken, 100 Jahre, wie Anm. 8, S. 63-68.



Hannoversche Provinziallandtag gemeinsam mit der WiWiG eine Denkschrift
zum Thema „Niedersachsen“ plante und den geschäftsführenden Schriftwart der
WiWiG, Kurt Brüning, damit beauftragte.25 Fortan bis in die frühen 1960er Jahre
war Kurt Brüning die zentrale und starke Persönlichkeit. Er wurde unterstützt
von dem Landeshistoriker Georg Schnath und dem Volkskundler Wilhelm Peß-

ler. Der erste Band dieser Denkschrift „Niedersachsen im Rahmen der Neuglie-
derung des Reiches“ erschien bereits ein Jahr darauf, der zweite 1931.26 Ein vor-
gesehener dritter Band wurde nicht mehr publiziert, da die Nationalsozialisten
1933 die Diskussion um eine Reichsneugliederung beendeten und die Hoheits-
rechte der Länder 1934 stark beschnitten.

In der Folge dieser vielbeachteten, aber außerhalb der Provinz Hannover
durchaus umstrittenen Denkschrift (etwa im Emsland oder in Oldenburg, das
seine staatliche Selbständigkeit gefährdet sah, sowie in Westfalen, das mit einem
Gegengutachten antwortete) stieg Brüning parallel zu seiner akademischen Kar-
riere in der hannoverschen Provinzialverwaltung auf, nach der Gründung des
Bundeslandes Niedersachsen in dessen Landesverwaltung. Er leitete ab 1930 die
im Zusammenhang mit den beiden Denkschriften vom hannoverschen Provin-
ziallandtag neu eingerichtete Provinzialdienststelle „Archiv für Landeskunde
und Statistik der Provinz Hannover“. Dadurch arbeitete er eng mit dem Lan-
desdirektorium, dem obersten Verwaltungsgremium in der Provinz Hannover
zusammen, insbesondere zu Fragen der Landeskunde und den vielfältig disku-
tierten Aspekten des Themas „Niedersachsen“ inklusive einer möglichen Lan-
desgründung. Diese Berufung zum Leiter des „Archivs für Landeskunde und Sta-
tistik der Provinz Hannover“ bildete für Brüning darüber hinaus das Fundament
für seine landesplanerische und wirtschaftsgeographische Erforschung des nord-
westdeutschen Raumes, zugleich war dies die erste Einrichtung der Provinz Han-
nover, die sich institutionell mit Themen der Landeskunde beschäftigte. 1935
wurde Brüning Referent für Landesplanung beim Oberpräsidenten der Provinz
Hannover und 1939 Direktor des „Provinzialinstituts für Landes- und Volkskun-
de von Niedersachsen“ (1942 umbenannt in „Provinzialinstitut für Landespla-
nung und niedersächsische Landes- und Volksforschung“), das seit dem 200-jäh-
rigen Jubiläum der Georg-August-Universität in Göttingen 1937 eine Zweigstelle
unterhielt, die eng mit der hannoverschen Landesverwaltung kooperierte. Auch
dessen Direktor wurde Brüning: Er erhielt einen Lehrauftrag für die Landeskun-
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25 Brüning bekleidete das Amt des geschäftsführenden Schriftwarts durchgängig von
1927 bis zu seinem Tod 1961. Zu den Themen Reichsneugliederung und Entwicklung der
Idee eines Landes „Niedersachsen“ nach dem Ersten Weltkrieg siehe Hanke, Heimatbewe-
gung, wie Anm. 14, mit weiterführenden Literaturhinweisen.

26 Brüning, Neugliederung, wie Anm. 24.



de Niedersachsens und arbeitete eng mit Landeshauptmann Ludwig Geßner

zusammen, unter anderem im Rahmen der WiWiG, dessen Vorsitzender Geßner

von 1934 bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges war.27

Darüber hinaus vereinigte Brüning in seiner Person zahlreiche wichtige Lei-
tungsfunktionen, etwa als – nach dem Kriege – Direktor des „Niedersächsischen
Amts für Landesplanung und Statistik“ oder als Leiter der „Akademie für Raum-
forschung und Landesplanung“ (ARL). Hinzu kommt eine umfangreiche Pub-
likationstätigkeit als Autor und Herausgeber, etwa mit den Schriftenreihen der
WiWiG.28 Seine Arbeiten aus den 1920er und 1930er Jahren, ein weiteres Gut-
achten und seine Nähe zu Hinrich Wilhelm Kopf trugen 1946 maßgeblich zur
Gründung des Landes Niedersachsen bei.

Zurück aber zu der spezifischen Begegnung zwischen NHB und Historischer
Kommission im Zusammenhang der Reichsreformdebatte ab 1928 und der
WiWiG. Karl Brandi, der zeitweilig den Vorsitz der Historischen Kommission
mit demjenigen der WiWiG vereinte, argumentierte, nicht zuletzt um Oldenbur-
ger Interessen nicht zu verletzen, nach außen sehr behutsam, unterstützte aber in-
haltlich die Sichtweise von Georg Schnath, der resultierend aus dem altsächsi-
schen Siedlungsgebiet eine historische Kontinuität für den niedersächsischen
Raum bis in die Gegenwart skizzierte: die Konstruktion einer Stammesidentität,
um wirtschaftsräumliche Interessen zu legitimieren. In diesem Sinne wandte sich
der NHB am 28. Dezember 1933 an Reichsinnenminister Dr. Wilhelm Frick, um
eine mögliche Einbeziehung Hamburgs und Schleswig Holsteins in einer Neu-
gliederung des deutschen Nordwestens zu verhindern:

… Als einer der größten der niedersächsischen Heimatvereine […] erlaubt er sich dem
Reichsministerium des Innern in aller Dringlichkeit zum Ausdruck zu bringen, daß eine
Lösung, wie sie bislang in der Öffentlichkeit vorgeschlagen wurde, nicht den tatsächlichen
völkischen Verhältnissen in Niedersachsen entspricht.

Gerade, wenn von völkischen Gesichtspunkten ausgegangen werden soll, ist es unzu-
treffend, die Provinzen Schleswig-Holstein und Hannover samt Hamburg in einen Raum
zusammenzufassen zu wollen. Niedersachsen ist kulturell und volkstumsmäßig nicht mit
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27 Der am 30. Juli 1886 in Crumstadt geborene Ludwig Geßner, ein promovierter Che-
miker, war u. a. als Hochschulassistent, Betriebsleiter und Fabrikant tätig, von 1934 bis 1945
als Nachfolger Professor Brandis Vorsitzender der WiWiG, von 1933 bis 1945 Landeshaupt-
mann der Provinz Hannover und 1933 Mitglied des Preußischen Staatsrats. Geßner berei-
tete 1937 in seiner Funktion als Landeshauptmann die Einrichtung des Instituts für Landes-
kunde an der Universität in Göttingen mit vor.

28 Ein Gesamtverzeichnis der Arbeiten Brünings findet sich in Emil Meynen, Dietrich
Fliedner, Otto Wilhelm, Verzeichnis der Arbeiten von Kurt Brüning und der von Kurt
Brüning herausgegebenen Zeitschriften, Schriftenreihen, Buchwerke sowie Karten und At-
laswerke, in: Neues Archiv für Niedersachsen 12, 1963, S. 31-57.



Niederdeutschland gleichzusetzen. Insbesondere verkennt eine Unterstellung des nieder-
sächsischen Gebietes unter das eigenständige Hamburg uralte Kulturgegebenheiten …

So haben sich bereits vor 28 Jahren die Heimatvereinigungen Niedersachsens (der Pro-
vinz Hannover und der Länder Braunschweig, Bremen, Oldenburg und beider Lippe) zu ei-
ner umfassenden Spitzenorganisation (dem Niedersächsischen Ausschuß für Heimatschutz)
zusammengeschlossen, in dem sie noch heute fest verankert sind, wie es alljährlich in den
völlig unpolitischen ‚Niedersachsentagen’ zum Ausdruck kommt.

Der Heimatbund Niedersachsen bittet das Reichsministerium des Innern ergebenst, die
Neugliederung in Nordwestdeutschland den tatsächlichen Verhältnissen anzupassen, daß
Zusammengehöriges nicht zum Schaden des Ganzen auseinandergerissen wird, daß insbe-
sondere das Gebiet zwischen Holland, Teutoburger Wald, Harz und Niederelbe als ein in
sich geschlossener und gefestigter Lebensraum nicht gegen seinen Willen der Weltstadt Ham-
burg mit ihren ganz anders gerichteten Belangen unterstellt wird, sondern daß das in sich
durch Wirtschaft, Verkehr, Kultur und Volkstum zusammengehörige Gebiet Niedersachsen
als eigener Verwaltungsbezirk bei der Reichsreform berücksichtigt wird.

Ebenso wenig wie eine Bevormundung durch Hamburg in kultureller Hinsicht ist aber
auch eine Zerschlagung des niedersächsischen Gebietes in einzelne Teile durch Querverbin-
dungen oder gar die völlige Absplitterung wie in der Frage Osnabrücks für die volkstums-
kräftigen und kulturellschöpferischen Quellen Niedersachsens tragbar. Nur ein Gebiet, wie
es in der Denkschrift des Landesdirektoriums ‚Niedersachsen im Rahmen der Neugliede-
rung des Reiches’ eindeutig und beweiskräftig umrissen ist, kann den Kern eines neuen Nie-
dersachsens bilden. Lediglich in einem solchen Gebietsraume ist die Gewähr gegeben, die in
Niedersachsen seit je vorhandenen kulturellen Kräfte für die hohen Aufgaben der völkischen
Erneuerung Deutschlands, für die deutsche Zukunft überhaupt lebendig und wertschaffend
zu erhalten.

Heimatbund Niedersachsen e. V.

Heinz Appel, Konsul, 1. Vorsitzender; Dr. jur. Walther Lampe, 2. Vorsitzender 29

Die Reichsneugliederung erfolgte nicht. Das Verhältnis zwischen NHB und NS-
Organisationen gestaltete sich schwieriger, als bei zunächst ähnlicher Zielsetzung
bis Ende der 1930er Jahre erwartet. 1943 wurde der NHB aufgelöst. An seine
Stelle traten drei Gauheimatwerke mit nahezu identischer personeller Mitwir-
kung bis zur Einstellung der Tätigkeiten aufgrund der Kriegssituation im Herbst
1944.30 Eineinhalb Jahre später wurde der NHB wiederbegründet, und zwar aus-
drücklich als Fortführung des einstigen NHB und mit, sofern sie den Krieg
überlebt hatten, denselben Personen.31
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29 Mitteilung von Rolf Kohlstedt: Stadtarchiv Hannover, HR 15 Nr. 738 (Unterstrei-
chungen im Original).

30 Hanke, Heimatbewegung, wie Anm. 14, S. 129-143.
31 Ebd., S. 145-154.



Durch die nach Ende des Zweiten Weltkriegs ins Leben gerufenen Institutio-
nen erwuchs der WiWiG, die bis dato nahezu konkurrenzlos an wissenschaftlich
fundierten Beschreibungen und Analysen der wirtschaftlichen Entwicklungs-
möglichkeiten Niedersachsens gearbeitet hatte, nach ihrer Wiedergründung
1948 jedoch zunehmend Konkurrenz auf dem Gebiet der Landeskunde. In der
Folge arbeitete die WiWiG eng mit dem von Brüning geleiteten „Niedersäch-
sischen Institut für Landeskunde und Landesentwicklung an der Universität
Göttingen“ zusammen. Es war 1937 als „Provinzialinstitut für Landes- und Volks-
kunde von Niedersachsen“ anlässlich der 200-jährigen Jubiläums der Georg-
August-Universität vom Oberpräsidenten der Provinz Hannover als Zweigstelle
des gleichnamigen Provinzialinstituts in Hannover eingerichtet worden; in Han-
nover sollte die Forschung, in Göttingen die Lehre ihren Sitz haben. Es firmierte
ab 1946 als „Institut für Landesplanung und niedersächsische Landeskunde an
der Universität Göttingen“, ab 1959 als „Niedersächsisches Institut für Landes-
kunde an der Universität Göttingen“ und ab 1962 als „Niedersächsisches Institut
für Landeskunde und Landesentwicklung an der Universität Göttingen“. Die Ge-
schichte des Instituts ist eng mit der WiWiG und Kurt Brüning verknüpft; stan-
den anfangs historische, landeskundliche und geographisch-kartographische
Themen im Vordergrund der Institutsarbeit, so waren es später Aspekte der Lan-
desentwicklung, die von der Raumordnung und Landesplanung bis zur Landes-
pflege und zum Umweltschutz reichten. Die WiWiG gab gemeinsam mit dem In-
stitut das „Neue Archiv für Niedersachsen“ heraus, das zugleich für die wissen-
schaftlichen Mitarbeiter als Publikationsorgan fungierte.

Aufgrund einer immer weniger auf wirtschaftswissenschaftliche Themen aus-
gerichteten Interessenlage arbeitete die WiWiG seit Anfang der 1970er Jahre
nicht mehr selbst wissenschaftlich, sondern konzentrierte sich zusehends auf die
Wissenschaftsförderung, insbesondere die Anregung, Unterstützung und Förde-
rung landeskundlicher Vorhaben, vor allem des Göttinger Instituts, aber auch an-
derer Einrichtungen. Zu nennen wären diverse Atlanten und Kartenwerke, Kreis-
beschreibungen und Schriftenreihen. Die Schließung des Instituts in Göttingen
führte 1987, zusammen mit dem Wegfall der Professorenstelle für Landeskunde
an der Universität Hannover im Jahr darauf, zu einer Krise der niedersächsischen
Landeskunde und somit auch der WiWiG, die sich daraufhin inhaltlich neu aus-
richtete. „Die Gesellschaft erklärte sich bereit, die Funktion einer Informations-
vermittlungs- und Arbeitsstelle für Landesforschung zu übernehmen und so für
mehr Transparenz in der niedersächsischen Forschungslandschaft zu sorgen“.32
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32 Annedörthe Anker, Rainer Ertel , Zur Geschichte der Wissenschaftlichen Gesell-
schaft zum Studium Niedersachsens und des Neuen Archivs für Niedersachsen, in: Neues
Archiv für Niedersachsen 1996, H. 2, S. 23-45, S. 26.



Dieser geänderten Zielsetzung entsprechend, erfolgte 1989 die Umbenennung in
„Wissenschaftliche Gesellschaft zum Studium Niedersachsens e.V.“. Mittlerweile
sind, und hier scheint sich der Kreis zu schließen, die Leitung des NHB und der
WIG in einer Hand.

Erhalten blieb nach 1946 für fast zwei Jahrzehnte der enge Kontakt zwischen
Historischer Kommission und NHB, primär in der Person von Georg Schnath.
Er war Beiratsmitglied im NHB, hielt eine Fülle von Vorträgen in Heimatverei-
nen sowie beim Niedersachsentag und wurde zum Ehrenmitglied des NHB ge-
wählt. 1956 veranstaltete der NHB in Lüneburg während des Niedersachsenta-
ges einen „Tag der niedersächsischen Geschichte“. Kultusminister Langeheine

begrüßte die Teilnehmer, und unter den vier Rednern war Georg Schnath, der
über das Selbstverständnis der niedersächsischen Landesgeschichtsschreibung
sprach.33 Der NHB setzte sich sodann für eine teilweise Freistellung Schnaths

ein, damit dieser – nicht zuletzt für die Lehrerfort- und Weiterbildung und mit
deutlicher Spitze gegen heimatvertriebene und geflohene Lehrer aus den ehema-
ligen Ostgebieten – einen, in dieser Form offenbar nicht verwirklichten Über-
blick der niedersächsischen Landesgeschichte schreiben solle.34

Umgekehrt wurde Georg Grabenhorst, seit Ende der 1920er Jahre im NHB
aktiv und mittlerweile Ministerialbeamter, im Jahr 1960 in die Historische Kom-
mission aufgenommen. Die politischen Entwicklungen von 1945/46 hatte Gra-

benhorst im Juni 1946 noch als demokratisches Theater beschrieben.35 „Und das
gleiche galt auch 1949 für die Wahl Dietrich Steilens, eines der Vorkämpfer der
Heimatbewegung, dessen Wahl als Nicht-Fachmann Schnath 1950 nachträglich
mit den Worten kommentierte: und auch dies nicht ganz ohne Bedenken; den Ausschlag
gab letztlich der ‚prachtvolle Kerl‘, als den wir ihn schätzen “.36 1961 wurde auch der
NHB-Vorsitzende Herbert Röhrig, ein Kaufmann, zum Mitglied der Histori-
schen Kommission gewählt.37

Wenn das Netzwerk der 1920er bis 1960er Jahre bewertet werden soll, so besaß
die WiWiG die wichtigste institutionelle Bedeutung, während die herausragen-
den Persönlichkeiten zuvörderst Karl Brandi und Kurt Brüning waren. NHB und
Historische Kommission waren eng miteinander verquickt.
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4. Distanz und neue Nähe: die Zeit seit den 1960er Jahren

Seit Ende der 1960er Jahre löste sich die Bindung zwischen NHB und Histori-
scher Kommission und beide gerieten in gewisse Bedrängnis. Charakteristisch
hierfür ist die bereits genannte Auseinandersetzung innerhalb der Historischen
Kommission Mitte der 1960er Jahre und die Kontroverse im NHB über den Auf-
satz von Heinrich Schmidt.

Im Gefolge der gesellschaftspolitischen Anstöße der 1960er Jahre in der dama-
ligen Bundesrepublik Deutschland war die dominierende politisch- und ereigni-
sorientierte Geschichte fragwürdig geworden.38 Die Geschichtswissenschaft öff-
nete sich in makroskopischer Betrachtungsweise gegenüber den Sozialwissen-
schaften. Als Folge der Theoriedebatten änderten sich die vorherrschenden
Erkenntnisziele der allgemeinen Geschichte. Kategorien wie Konflikt, Herr-
schaft, Interesse oder Emanzipation rückten in den Mittelpunkt; das Schwerge-
wicht historischer Forschung verlagerte sich auf die neue und neueste Zeit. Bald
zeigte sich ein Mangel an Detaildaten, die nur aus dem regionalspezifischen Zu-
sammenhang zu gewinnen waren.Die Ergebnisse der nun gedeihenden struktur-
geschichtlich orientierten Regionalstudien produzierten neue Fragen, z.B. nach
der Mentalität sozialer Gruppen, nach dem Alltagsleben der Menschen, nach
dem Geschlecht als historische Kategorie, nach dem Verhalten der Menschen in
ihrer Umwelt sowie nach dem identitätsstiftenden Wert der Geschichte für das
einzelne Leben. Die sozialwissenschaftlich-anthropologische Wendung der Ge-
schichtswissenschaft half, den Alltag der Menschen von einst, ihre Lebenswelt
und das individuelle Schicksal der einzelnen Frau oder des einzelnen Mannes
wirkungsbezogen zu betrachten. Strukturorientierte Regionalgeschichte und le-
bensweltorientierte Alltagsgeschichte durchmischten sich.

Region ist in einem solchen Kontext eine durch qualitative Kriterien benannte
Untersuchungseinheit, eine flexible, aber nicht beliebige Struktur der mittleren
Ebene, die es je nach Untersuchungsinteresse ermöglicht, zwischen der Mikro-
ebene und der nationalen bis globalen Makroebene sinnvolle Untersuchungs-
felder festzulegen. Regionale Identität verbindet sich auf diese Weise mit einem
offenen Heimatverständnis. „Grabe, wo Du stehst“, politisch motivierte Ge-
schichtswerkstätte, neue lokale Identität durch Protest z.B. gegen ein Atomend-
lager, Landfrauen als Gästeführerinnen, Internetforen wie „my Heimat“ 39 – alles
dies muss kein Gegensatz mehr sein.
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Aber wie ließ sich das in Organisationen wie der Historischen Kommission
oder dem NHB verarbeiten? Für die 1970er Jahre hat es den Eindruck, als müsse
die Antwort „gar nicht“ lauten. Die Historische Kommission setzte ihre lan-
desgeschichtliche Arbeit fort und der NHB lamentierte gegen das Streichen der
Heimatkunde aus dem Schulunterricht. Ende der 1970er Jahre allerdings konnte
sich die Historische Kommission nicht mehr gegen die neue Regionalgeschichte
stellen, und im NHB begann eine Diskussion um eine interne fachbezogene
Umstrukturierung.

Sinnbilder für die Öffnung von Historischer Kommission und Niedersächsi-
schem Heimatbund waren auf der einen Seite die interne Neuorganisation des
NHB mit der Einrichtung von Fachgruppen und speziell der Fachgruppe Ge-
schichte ab 1983, die ihrerseits die Schaffung der „Kontaktstelle Regionalfor-
schung“ zur Heimatforscherfortbildung 40 und die Herausgabe der „Bausteine zur
Heimat- und Regionalgeschichte“ als Basisinformationsmaterialien in die Wege
leitete. Auf der anderen Seite war es die Jahrestagung der Historischen Kommis-
sion des Jahres 1984, als Ernst Hinrichs als Vorreiter einer neuen Regionalge-
schichte referierte und diplomatisch von einer „offenen Landesgeschichte“
sprach. Der NHB dokumentierte seine neue Position 1986 mit der Durchführung
einer Tagung zur aktuellen Positionierung der kleinräumig orientierten Ge-
schichte.41

Seit den 1980er Jahren verfolgte der NHB im Kontext historischer Arbeit zwei
Leitziele: Professionalisierung der Heimatforschung und Neustart einer nieder-
sächsischen interdisziplinären Landesforschung. Die Fachgruppe Geschichte ist
seit ihrer Gründung zumeist mehrheitlich mit Mitgliedern der Historischen Kom-
mission besetzt. Die Fachgruppe hat sich, wenn ich auf die Protokolle der Fach-
gruppe Geschichte zurückschaue, offenbar mit allen relevanten Themen der
kleinräumig orientierten Geschichte befasst, die Sachverhalte zu Stellungnah-
men für die „Rote Mappe“ zusammengefasst und stets, wenngleich oft nicht zu-
frieden stellende, Antworten in der „Weißen Mappe“ erhalten. Das Spektrum
deckte ab: Heimat- und Regionalgeschichte im Unterricht, regionale Unter-
richtsmaterialien, Lehrerfort- und Weiterbildung, didaktische Konzepte lokaler
und regionaler Museen, Kooperation zwischen Schulen, Museen und Archiven,
Probleme der Kommunalarchive, Weiterbildung ehrenamtlich Tätiger und ganz
speziell und intensiv die Heimatforscherfortbildung, Herausgabe der Schriften-
reihe „Bausteine zur Heimat- und Regionalgeschichte“, Kulturlandschaftspflege,
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Neu- und Wiederaufbau einer niedersächsischen Landeskunde bzw. Landesfor-
schung, Seminare und Symposien zum Verhältnis von Heimatgeschichte und
Landesgeschichte, unterstützende Maßnahmen für bestehende oder zu konzipie-
rende Einrichtung der historischen Regionalforschung und deren Vermittlung,
u.v.a.m.

Im Auftrag des NHB hatte ich in Kooperation mit dem Historischen Verein für
Niedersachsen und der Geschichtswerkstatt Hannover im Herbst 1987 eine Fra-
gebogenaktion im Raum Hannover durchgeführt, die aufschlussreiche Aussagen
über aktuelle Probleme des Verhältnisses von Heimat-, Regional- und Landesge-
schichte bot und Konsequenzen für die zukünftige Kooperation zwischen den
verschiedenen Zugangsweisen zur kleinräumig orientierten Geschichte ebenso
ziehen half wie über den Sinn der Beschäftigung mit Geschichte der Menschen in
kleinen räumlichen Einheiten überhaupt. Viele Defizite deckte die Befragung
auf. Die Schaffung der „Kontaktstelle Regionalforschung“ und ihre erfolgreiche
Arbeit hätte noch um ein Vielfaches ergänzt werden können, doch statt dessen
wurde sie im Jahr 1996 mangels weiterer finanzieller Unterstützung durch das
Land Niedersachsen aufgelöst.

1988 beauftragte der NHB eine von mir geleitete Arbeitsgruppe, in Kooperati-
on mit der Akademie für Raumforschung und Landesplanung eine Denkschrift
zur Niedersächsischen Dorf- und Landesentwicklung zu verfassen.42 Gemein-
sam mit Heinar Henckel und Hans-Hermann Wöbse, sowie unter Mitbeteili-
gung von Joachim Grube, Albert Ilien, Karsten Reinecke und Klaus Schäfer

wurde ein interdisziplinäres Konzept zur Erforschung der regionalen Entwick-
lungsdynamik und seiner Interpretation für zukünftige Planungen samt einem
Weiterbildungsplan für beteiligte Personen vorgelegt. Dies regte eine entspre-
chende Diskussion in den Fachgruppen des NHB an, auch entstand ein regiona-
les Forschungsprojekt. Eine tiefe Wirkung blieb allerdings aus. Die Ideen wurden
von den in der Historischen Kommission organisierten Fachhistorikern nicht auf-
gegriffen. Angewandte historische Regionalforschung ist bis heute kein Thema
der Historischen Kommission.

Nichtsdestoweniger sah sich der NHB weiterhin als Sachwalter der kleinräu-
mig orientierten Geschichte. Am 17. April 1994 legte ich im Auftrag des NHB ei-
ne Stellungnahme „Zur Situation der niedersächsischen Landes- und Regional-
geschichte im letzten Jahrzehnt“ vor: Die Situation der niedersächsischen Lan-
des- und Regionalgeschichte war in den vorangegangenen 10 Jahren von zwei
gegenläufigen Entwicklungen geprägt. Zum einen nahm das öffentliche Interes-
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se stetig zu, was insbesondere zur Förderung von kurzfristigen Aktivitäten anreg-
te (vorrangig regionalgeschichtliche AB-Maßnahmen für z.B. Ortschroniken
oder lokalgeschichtliche Ausstellungen). Zum anderen nahm im Verhältnis zur
Aufgabenfülle die Ausstattung der landes- und regionalgeschichtlichen Institu-
tionen ab, was zu wachsenden Überlastproblemen der diesbezüglichen kommu-
nalen und staatlichen Einrichtungen führte (z.B. Archive, Bibliotheken, Museen,
Universitäten). Eine nachhaltige Unterstützung durch das Land Niedersachsen,
z.B. die Schaffung einer kontinuierlich arbeitenden Koordinations- und For-
schungsstelle Landeskunde, blieb aus. Insgesamt gesehen war die staatliche För-
derung der Regional- und Landesgeschichte im Vergleich zur Mehrheit der übri-
gen Bundesländer, insbesondere der süd- und westdeutschen, unbefriedigend.

1999 griff der NHB die wissenschaftliche Debatte um die Landesgeschichte in
einer von mir geleiteten Tagung mit Beiträgen von Karl Heinrich Kaufhold,
Carola Lipp, Hans Otte, Adelheid von Saldern, Ernst Schubert und Otto Ul-

bricht erneut auf.43 Leitaussagen gelten ungebrochen: Niedersachsen hat keine
Koordinationsstelle für die vielen Aktivitäten der Landesgeschichte und Landes-
kunde. Dadurch ist die Kenntnis über die unterschiedlichen Vorhaben sogar un-
ter den Insidern nicht optimal. Nur die inzwischen mit Arnd Reitemeier besetzte
Professur des Göttinger Instituts für Historische Landesforschung ist in Nieder-
sachsen allein der Landesgeschichte gewidmet. Doch gerade wegen des geringen
Institutionalisierungsgrades ist in Niedersachsen die Verzahnung von ehrenamt-
licher und nebenberuflicher Forschung mit derjenigen der „Vollprofis“ wichtig.
Die Heimatforscherfortbildung, die einst der NHB durchgeführt hatte, kann aus
Finanzmangel bis heute nicht fortgesetzt werden.

Nach Schließung des Göttinger Instituts für Landeskunde und Streichung der
Professur von Hans-Heinrich Seedorf für geographische Landeskunde an der
Universität Hannover, hat sich der NHB immer wieder um eine integrative Lan-
deskunde mit starker historischer Unterfütterung eingesetzt. Hieran haben sich
etliche Mitglieder der Historischen Kommission beteiligt, allemal, wenn sie zu-
gleich Mitglieder der Fachgruppe Geschichte im NHB waren. Am 10. August
2001 hielt ich beim NHB einen diese Sachverhalte zusammenfassenden Vortrag
zum Thema „Landeskunde in der Geschichtsforschung“. Auch hier gilt, dass 10
Jahre später die damals hervorgehobenen Thesen weiterhin Gültigkeit haben: Es
gibt in Niedersachsen zwar eine differenzierte Regional- und Landesgeschichte,
aber keine integrative Landesforschung. Eine Landeskunde dient aus Sicht der
Geschichtswissenschaft der Erforschung und Kenntnisvermittlung eines be-
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stimmten Raumes in der Gesamtheit seiner externen und internen gestaltenden
Faktoren. Geschichtliche Landeskunde hat sich innerhalb dieser komplexen
Aufgabe den historischen Prozessen, den Kontinuitäten und Brüchen, dem Wan-
del und der Stagnation zu widmen. Eine neue niedersächsische Landesforschung
und Landeskunde müsste folgende Themen zum Inhalt haben: Innovationsfä-
higkeit (Landesforschung und Modernisierung Niedersachsens), Nachhaltigkeit
(Entwicklungspotentiale durch Regionalisierung), ganzheitliche Forschung (Ko-
ordinierungs- und Integrationsstrukturen), landesweite Akteursnetze (Planung
als vernetzte Dezentralisation), lernendes Niedersachsen (Aus- und Weiter-
bildung für die Praxis), Landesentwicklung als Politikschwerpunkt (Leitlinien
und Szenarien der Landesentwicklung).

5. Folgerungen

NHB und Historische Kommission sind weiterhin „Honoratiorenverbände“ ähn-
licher Art. Sie beruhen ganz wesentlich auf ehrenamtlicher Tätigkeit von Perso-
nen, die sich ihrerseits professionell mit Einzelaufgaben der jeweils von den bei-
den Verbänden vertretenen Inhalte beschäftigen.

Die Historische Kommission für Niedersachsen und Bremen präsentiert sich
heute im Internet u.a. mit folgenden Worten: „Die Kommission sieht ihr Ziel dar-
in, die landesgeschichtliche Forschung in allen ihren Erscheinungsformen und
Richtungen voranzutreiben. In erster Linie nimmt sie sich solcher Vorhaben an,
die die Kräfte der regionalen Geschichtsvereine oder einzelner Forscher über-
steigen“.44 Im Geleitwort von Thomas Vogtherr zur Publikation von Dietmar
von Reeken heißt es mit Blick auf die Zukunft: „Mehr denn je wird es darum ge-
hen, auch die nichtakademische Heimatforschung in den Kreis der Kooperati-
onspartner einzubeziehen, nicht um die unterschiedlichen Interessen zu vermi-
schen, sondern um das Gemeinsame in den Zielsetzungen stärker zu betonen als
bisher“.45

Wenn ich auf den fast dreißigjährigen Vorlauf unter der Ägide der Fachgruppe
Geschichte im NHB schaue, hätte ich mir eine solche Aussage bereits von frü-
heren Vorsitzenden der Historischen Kommission gewünscht. Etliche weitere
Kooperationsvarianten hat sich die Historische Kommission aus meiner Sicht
allerdings entgehen lassen: Geschichtswerkstätten, „Grabe, wo Du stehst Bewe-
gung“, regionalgeschichtliche Lehrerfortbildung, Schülerforschungsprojekt „Ge-
schichts@tlas Niedersachsen“, Integration der „ABM-Historikergeneration“ der
1980 und 1990er Jahre, Anleitungen im Sinne eines neuen „Methodischen Hand-
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buches für Heimatforschung“, alles um angewandte Regionalgeschichte von Kul-
turlandschaftsinventarisation bis Kooperation in regionaler Planung, Beteiligung
an Zukunftsvisionen, professionelle Vorbereitung für Sponsoring, Entwickeln
von regionalen Zukunftsszenarien.

Die großen geschichtswissenschaftlichen Leistungen der Historischen Kom-
mission sollen damit in keiner Weise geschmälert werden. Doch ich kenne eine
Vielzahl von Menschen, die an Landes-, Regional oder Lokalgeschichte sehr in-
teressiert sind und aktiv arbeiten: viele von ihnen wünschen sich eine breitere
Öffnung der regionalen Geschichtswissenschaft. Hier bietet nach meiner Auffas-
sung die Historische Kommission kein zureichendes Forum für Kreativität, für
Querdenken, für Anpassung an Neues; mehr Flexibilität zeigen ihre Arbeits-
kreise. Viele Mitglieder der Historischen Kommission sagen, die der Satzung
verpflichtete Struktur habe sich in ihren behutsamen Anpassungen stets sehr gut
bewährt. Ich persönlich halte diese Struktur allerdings für veraltet. Der Aus-
schuss entscheidet, wer der Mitgliederversammlung zur Neuaufnahme in die
Kommission genannt wird, welche Personen für den Ausschuss zur Wahl gestellt
werden, und er interpretiert die Satzung so, dass er der Mitgliederversammlung
anlässlich der Wahl für den Kommissionsvorsitz nur eine Person vorschlägt. Die-
se Kooptationsform lässt, ich spitze bewusst zu, die Historische Kommission aus
meiner Sicht „ordensartig“ erscheinen, und ich gebe zu bedenken: Selbstrekrutie-
rung ist kaum Synonym für zeitgemäßen Wandel, sondern eher für stets ähnlich
denkende und handelnde Stringenz.

Der NHB erscheint dagegen, wenn ich in gleicher Weise Schwarz-Weiß-Male-
rei betreibe, „chaotisch“. Das Aufgabenspektrum des NHB ist deutlich breiter als
dasjenige der Historischen Kommission: wer hier etwas macht, darf aktiv sein. So
nennt die Homepage des Niedersächsischen Heimatbundes als erstes das
Folgende:

„Heimat-, Geschichts- und Bürgervereine, Initiativen des Natur- und Um-
weltschutzes, Städte, Gemeinden und Landkreise, Landschaften und Land-
schaftsverbände – all diesen Institutionen liegen Schönheit und Einzigartigkeit
Niedersachsens und das natürliche und kulturelle Erbe der Landschaften, Städte
und Dörfer am Herzen. Und all diese Organisationen haben sich zum Nieder-
sächsischen Heimatbund e.V. (NHB) zusammengeschlossen.

Als Dachverband der auf dem Gebiet der Heimatpflege tätigen Vereine und
Institutionen und in Arbeitsgemeinschaft mit den Kommunen bündelt der NHB
landesweit die lokalen und regionalen Aktivitäten. Er versteht sich als kon-
struktiv kritischer Berater des Landes und der Kommunen wie auch als Impulsge-
ber und Ansprechpartner seiner Mitglieder“.46
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Doch auch hier seien kritische Fragen gestattet: Was hat denn die Heimatbe-
wegung in den letzten Jahrzehnten versäumt? Hat sie wesentlich dazu beigetra-
gen, drohende Umweltkastastrophen zu mindern? Ist es ihr gelungen, um Heimat
soziale Integrationsmodelle aufzubauen? Wen locken Trachten, Grünkohlessen
oder plattdeutsche Anekdoten? Kann sie überhaupt die Menschen, und zwar von
den Internationalisten bis zu den in prekären Verhältnissen lebenden, „abho-
len“? Ist sie in ihrer Mediennutzung nicht rückständig? Überaltern nicht ihre
Mitgliedsvereine? Es gelingt dem NHB offenbar noch nicht, Zuwanderungskul-
turen zu integrieren. Die ökologische Bewegung hat ihn in vielen Belangen über-
holt. Er hat kaum die neuen lokalen, ungemein reichhaltigen Kulturszenen inte-
griert. Und hinsichtlich der Geschichte lässt sich alles für die Historische Kom-
mission in gleicher Zuspitzung Erwähnte auch für den NHB wiederholen.

Wiederum: auch die Leistungen des NHB sollen damit keineswegs geschmä-
lert werden. Doch, um den Vergleich fortzusetzen, ich kenne eine Vielzahl von
Menschen, die an Heimatlichem sehr interessiert sind und aktiv arbeiten: aber
wo immer ich über Niedersachsentag oder „Rote Mappe“ und „Weiße Mappe“
berichte, folgt zumeist die stets von mir nie einfach zu beantwortende Frage, ob
denn etwas erreicht werde. Dem NHB fehlt es vor allem an Durchsetzungsmög-
lichkeiten. Ein ehrenamtliches Präsidium und eine personell viel zu knapp
besetzte Geschäftsstelle können die Vielfalt der Aufgaben nicht bewältigen. So
bleiben viele gute Anregungen Stückwerk. Da der NHB gleichsam „chaotisch“
organisiert ist: Böte es sich da nicht an, die hierzu passenden modernen Kommu-
nikationsformen zu nutzen, also das Wiki-Prinzip oder Netzwerkvarianten wie
Facebook und Twitter? Falls dies der internen Kommunikations- und Informati-
onsdichte dienlich sein sollte, so wäre extern eine professionellere Ideenver-
marktung und -durchsetzung vonnöten. Hier ließe sich beim NHB viel von den
mächtigen politischen Lobbygruppen lernen.

Synergieefekte zum Nutzen der regionalen Geschichte werden NHB und Hi-
storische Kommission weiterhin erzielen. Dies setzt nach meiner Erfahrung vor-
aus, dass nicht nur wie bisher eine kleine Gruppe von Personen gleichzeitig in
beiden Verbänden aktiv ist und man sich im Übrigen gegenseitig wohlwollend
zur Kenntnis nimmt, sondern dass die Vorhaben wechselseitig besser abgestimmt
werden und vielleicht auch eine klare Arbeitsteilung vereinbart wird. Sollte die
Historische Kommission zukünftig primär für die wissenschaftliche Seite ver-
antwortlich sein, der NHB für die politische?

Wer aber nähme sich dann der Interessen der nebenberuflichen, ehrenamtli-
chen und nicht-professionellen historisch Interessierten und Aktiven an? Nach
meinem Dafürhalten kommt die Historische Kommission langfristig nicht um-
hin, diese Klientel mehr zu pflegen und besser zu integrieren, wenigstens den Hi-
storischen Vereinen eine orientierende Gestaltungshilfe zu geben. Dies gilt ins-
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besondere, weil in der seit einem Jahrzehnt anhaltenden Pensionierungswelle
wichtiger Fachkräfte die freien Stellen nur partiell wiederbesetzt wurden und
werden. Wer im Amt ist, sieht sich daher von einer zunehmenden Fülle von Auf-
gaben überhäuft.

Zugleich gibt es eine große Zahl von freiberuflich tätigen Historikerinnen und
Historikern, die ihrerseits oft vorzügliche Fachkräfte sind, die aber traditionellen
Honoratiorenaufgaben, also ehrenamtlichen Nebentätigkeiten im Sinne des Fa-
ches und für die Heimatpflege, gar nicht nachkommen können, weil Zeit für sie
immer Geld ist. Dieses Dilemma lässt sich offenbar nur durch verstärktes Einwer-
ben von zusätzlichen Mitteln lösen, aus denen, mehr noch als bisher, Aufgaben
der Historischen Kommission und des NHB zu finanzieren wären. Mäzene und
Sponsoren finden im heute verschärften Wettbewerb um Mittel nur diejenigen,
die auch gebührend auf sich aufmerksam machen. Dazu reicht es nach meiner
Meinung für beide Verbände nicht aus, primär die Vergangenheit zu erforschen
oder die Tradition zu pflegen. Die Gegenwart ist zu erklären und die Zukunft
vorstellbar zu machen. Potentiellen Mäzenen und Sponsoren muss zunehmend
verdeutlicht werden, warum es sich lohnt, Geschichte zu fördern. Dies verlangt
langfristig professionelle Öffentlichkeitsarbeit und, ich weiß, dass viele Historike-
rinnen und Historiker aus guten Gründen anderer Ansicht sind, auch zukunftsan-
wendbare Forschung.

Die Voraussetzungen dazu erscheinen nicht schlecht. In einer Phase der Ent-
staatlichung und der Überforderung der Kommunen ist eigenständiges Handeln
vor Ort nach dem Subsidiaritätsprinzip und im Sinne einer neuen Bürgergesell-
schaft unabdingbar. Damit rücken Heimat und Geschichte gerade in dem globa-
lisierten und beschleunigten Alltag zunehmend in den Focus. Dies sollte kreativ
für die Zukunft genutzt werden, und zwar unter dem Motto, das Heinrich
Schmidt bereits 1967 niederschrieb: „… ohne doch die Heimat über alle Ge-
schichte hin zu verabsolutieren …“47
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47 Schmidt: Heimat und Geschichte, wie Anm. 5, S. 35.





Landesverwaltung während des Lüneburger
Erbfolgekriegs

Die Vogteirechnung des Segeband Vos
in Winsen an der Luhe (1381/1382)

Von Heinrich Dormeier

In der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts erlebte das Herzogtum Braunschweig-
Lüneburg bekanntlich einschneidende politische Veränderungen. Nachdem das
Alte Haus Lüneburg 1369 mit Herzog Wilhelm ausgestorben war, belehnte Kaiser
Karl IV. die Herzöge von Sachsen-Wittenberg und Kurfürsten von Sachsen mit
dem welfischen Fürstentum. Die Askanier Albrecht und dessen Onkel Wenzel
konnten sich mit Hilfe der Stadt Lüneburg im darauf folgenden Lüneburger Erb-
folgekrieg gegen Herzog Magnus II. von Braunschweig-Wolfenbüttel durchsetzen
und einigten sich 1373 mit Friedrich und Bernhard, den Söhnen des in jenem Jahr
gefallenen Herzogs Magnus.1 Den Vereinbarungen gemäß übernahmen zunächst
die Sachsenherzöge Albrecht und Wenzel die Regierung in Braunschweig-Lüne-
burg. Albrecht heiratete 1374 Katharina, die Witwe Magnus’ II. und beteiligte seit
1376 Herzog Bernhard von Braunschweig an der Herrschaft. Die Regierungszeit
der beiden landfremden Herzöge Albrecht (†1385) und Wenzel (†1388) währte
zwar nicht einmal zwei Jahrzehnte, doch sie hinterließ in der Verfassung und Ver-
waltung des Landes nachhaltige Spuren. Celle entwickelte sich mehr und mehr
zur wichtigsten landesherrlichen Residenz. Die Bemühungen der Sachsenherzö-
ge um die Durchsetzung ihrer Herrschaftsrechte und um eine effiziente Nutzung
der wirtschaftlichen Ressourcen zeigten sich vor allem in der verglichen mit ande-
ren deutschen Territorien außergewöhnlich frühen und dichten Überlieferung
von informativen Vogteirechnungen, einer Quellengattung, die in den letzten
Jahrzehnten mit Recht wieder stärker in das Blickfeld der Forschung gerückt ist.2

1 Zum historischen Hintergrund und zur Bedeutung des Lüneburger Erbfolgekriegs für
die Landesgeschichte vgl. Ernst Schubert (Hrsg.), Geschichte Niedersachsens, begründet
von Hans Patze, 2. Bd., T. 1: Politik, Verfassung, Wirtschaft vom 9. bis zum ausgehenden 15.
Jahrhundert, Hannover 1997, S. 749-771.

2 Vgl. Hartmut Boockmann /Heinrich Dormeier, Konzilien, Kirchen- und Reichsre-
form 1410-1495, Stuttgart 2005, S. 13 f.; Mark Mersiowsky, Die Anfänge territorialer Rech-



Gut ein halbes Jahrhundert, bevor im Lüneburger Landesteil und in den übrigen
welfischen Territorien mehr oder weniger geschlossene Serien dieser Amtsrech-
nungen einsetzten,3 haben Vögte unter dem Regiment der askanischen Herzöge
in den Jahren 1378-1384 vornehmlich in Celle, aber auch in Rethem, Dorfmark,
Bodenteich und Lüchow entsprechende Verzeichnisse über ihre Ausgaben und
Einnahmen vorgelegt. Diese Rechnungen hat Hermann Sudendorf fast aus-
nahmslos bereits im 19. Jahrhundert nach den damaligen Maßstäben abgedruckt,
kommentiert und im Hinblick auf ihre historische Bedeutung gewürdigt.4 Dage-
gen hat man eine weitere interessante Rechnung aus derselben Zeit bisher fast
völlig übersehen.5 Sie enthält Ausgaben und Einnahmen der Jahre 1381/82 in
Winsen an der Luhe, dem neben Celle bevorzugten Aufenthaltsort der Herzöge
und wichtigsten Verwaltungszentrum im Fürstentum Braunschweig-Lüneburg.6

In jenen turbulenten Jahren des Lüneburger Erbfolgekriegs dürfte das Schloss
Winsen mehrfach im Brennpunkt des Geschehens gestanden haben. Denn nach-
dem die herzogliche Burg auf dem Kalkberg in Lüneburg 1371 von den Bürgern
der Stadt zerstört worden war, leistete die Burgbesatzung in Winsen den askani-
schen Herzögen von Sachsen-Wittenberg und der mit ihnen verbündeten Stadt
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nungslegung im deutschen Nordwesten. Spätmittelalterliche Rechnungen, Verwaltungspra-
xis, Hof und Territorium, Stuttgart 2000; vgl. auch Computatio. Die Marburger Seite zu
Rechnungen des späten Mittelalters und der Frühen Neuzeit: http://online-media.uni-mar-
burg.de/ma_geschichte/computatio (mit Spezialliteratur und Beispielen für moderne Amts-
monographien).

3 Heinrich Dormeier, Verwaltung und Rechnungswesen im spätmittelalterlichen Für-
stentum Braunschweig-Lüneburg, Hannover 1994, bes. S. 15-31 (Überblick über die ein-
schlägige Überlieferung in den welfischen Territorien); Ulrich Schwarz, Die Rechungen des
Wolfenbütteler Amtmanns Hilbrand van dem Dyke 1445-1450, in: Ders. (Hrsg.), Auf dem
Weg zur herzoglichen Residenz Wolfenbüttel im Mittelalter, Braunschweig 2003, S. 285-379.

4 Hans Sudendorf (Hrsg.), Urkundenbuch zur Geschichte der Herzöge von Braun-
schweig und Lüneburg und ihrer Lande, Bd. I-X, Bd. XI (Register von Clemens Sattler),
Hannover und Göttingen 1859-1883, die einschlägigen Rechnungen in den Bänden V und
VI (vgl. unten Anlage II); zur Bedeutung der Amtsrechnungen insbes. ebd. Bd. VI, Einlei-
tung S. XCII f.; allerdings wurden diese Amtsrechnungen bislang nur selektiv ausgewertet –
vgl. etwa Reinhard Gresky, Die Finanzen der Welfen im 13. und 14. Jahrhundert, Hildes-
heim 1984, bes. S. 247-279; Horst Masuch, Das Schloß in Celle. Eine Analyse der Bautätig-
keit von 1378 bis 1499, Hildesheim 1983, S. 42-48; unter den lokalgeschichtlichen Arbeiten
z.B. Achim Gercke, Hermannsburg. Die Geschichte eines Kirchspiels, Adensen 1965; Paul
Gimmler, Mellendorf. Geschichte eines wedemärkischen Dorfes, Bd. I: Das alte Mellendorf,
Mellendorf 1970.; vgl. die Übersicht unten Anhang I.

5 Die Rechnung wird auch nicht erwähnt von Manfred Hamann, Quellen zur ländlichen
Sozialgeschichte im Niedersächsischen Hauptstaatsarchiv in Hannover, Göttingen 1975;
vgl. dagegen den knappen Hinweis von Dieter Brosius, Geschichte des Landkreises Har-
burg, in: Ders. (Hrsg.), Heimatchronik des Kreises Harburg, Köln 1977, S. 23–94, hier S. 41.

6 Vgl. unten Anhang II (Edition).



Lüneburg erfolgreich Widerstand und hat sich erst nach dem Vertrag von 1373
den neuen Machthabern beugen müssen.7 Anschließend hat der „Vogt von Lüne-
burg“ die (verbliebenen) landesherrlichen Rechte und Prärogative vermutlich
vom nahen Winsen aus wahrgenommen. Namentlich sind in jenen Jahren Hin-
rich Hertoge (1372) und Johann von Rostock (1377/78) als Vögte in Lüneburg
bzw. von Winsen bezeugt.8 Winsen an der Luhe scheint nach der Schleifung der
landesherrlichen Burg auf dem Kalkberg in Lüneburg zwar nicht, wie man früher
meinte, ein „Träger und Hort des Landes Lüneburg“, aber tatsächlich doch so et-
was wie eine „Ersatzresidenz“ der Herzöge im Norden des Landes geworden zu
sein, wie nicht zuletzt die unten kommentierten und publizierten Aufzeichnun-
gen von 1381/82 bestätigen.9 Militärisch gewann die Burg insbesondere während
des Satekrieges von 1396 erneut an Bedeutung, als die Herzöge gewaltsam die für
sie ungünstigen Bedingungen des Landfriedensbundes (Sate) ändern wollten, den
sie 1392 angesichts der finanziellen Probleme mit den vereinigten Ständen der
Prälaten, Ritter und Städte eingegangen waren.10 Herzogliche Amtleute auf Win-
sen bereiteten damals der Stadt Lüneburg großen Ärger.11 Auch nach diesen Aus-
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7 Zur vergeblichen Belagerung Winsens 1371 durch die Lüneburger vgl. Wilhelm Fried-
rich Volger (Hrsg.), Urkundenbuch der Stadt Lüneburg, Bd. 2, Hannover 1875, S. 69
Nr. 690; Wilhelm Reinecke, Lüneburgs ältestes Stadtbuch und Verfestungsregister, Hanno-
ver und Leipzig 1903, S. 205; spätere chronikalische Angaben, wonach Winsen 1374 erst-
mals an Lüneburg verpfändet und von dem städtischen Schlosshauptmann Busso von Al-
vensleben in Besitz genommen worden sein soll, lassen sich urkundlich nicht bestätigen; da-
zu Theodor Meyer (Hrsg.), Die Lüneburger Chronik des Propstes Jakob Schomaker,
Lüneburg 1904, S. 23; vgl. Hans-Joachim Behr, Die Pfandschloßpolitik der Stadt Lüneburg
im 15. und 16. Jahrhundert, Lüneburg 1964, S. 22 Anm. 32.

8 Volger, Urkundenbuch der Stadt Lüneburg 2, wie Anm. 7, S. 146f. Nr. 777 vom 29.
März 1372 (Hinrich Hertoge als Vogt von Winsen); Klaus Jaitner (Hrsg.), Urkundenbuch
des Klosters Ebstorf, Hildesheim 1985, S. 251 f. Nr. 361 (14. März 1377; unter den Zeugen Jo-
hann von Rostock, voghed to Luneborch ); Dieter Brosius (Hrsg.), Urkundenbuch des Klosters
Scharnebeck, Hildesheim 1979, S. 294 Nr. 438 (4. Dezember 1377) und S. 295f. Nr. 440 (9.
April 1378): Johann von Rostock, Vogt zu Lüneburg, mit Vollmacht des Herzogs Albrecht
von Sachsen und Lüneburg als Schlichter in einem Streit zwischen dem Kloster Scharne-
beck und den Einwohnern (den buren) von Brietlingen; ungenau und ergänzungsbedürftig ist
die Liste über „Schloss Winsen: Vogt-Amtmann-Landrat“, zusammengestellt von Eberhard
Scharenberg (Döhle), in: Marsch und Heide 26, 1971, [ohne Seitenangabe].

9 Vgl. die ältere Auffassung bei Wilhelm Carl Conrad von Hammerstein-Loxten, Der
Bardengau, eine historische Untersuchung über dessen Verhältnisse und über den Güterbe-
sitz der Billunger, Hannover 1869, S. 13; als „Ersatzresidenz“ bezeichnet von Schubert, wie
Anm. 1, S. 761 und 783.

10 Zur Sate vgl. ebd., S. 771-782; Michael Reinbold, Die Lüneburger Sate. Ein Beitrag
zur Verfassungsgeschichte Niedersachsens im späten Mittelalter, Hildesheim 1987.

11 Vgl. etwa Sudendorf, Urkundenbuch zur Geschichte der Herzöge VIII, wie Anm. 4,
S. 9f. Nr. 15 (14. Februar 1395: Busso von Ristorp als Vogt zu Winsen).



einandersetzungen haben die Landesherren bis ungefähr 1428 häufig in Winsen
Hof gehalten und hier womöglich ihre neue „Residenz“ geplant.12 Eine herausra-
gende Stellung in der Landesverwaltung nahm etwa der Knappe Berthold von
Vermessen ein, der von ungefähr 1390 bis gegen 1417 Vogt in Winsen an der Luhe
und zeitweise womöglich gleichzeitig auch Pfandinhaber von Bleckede war.13 In
einem Vertrag vom 11. März 1457 verbot Herzog Friedrich der Ältere seinen Söh-
nen Bernhard und Otto, Celle und Winsen an der Luhe zu verpfänden, und hob
damit noch einmal die besondere Rolle Winsens als Verwaltungsmittelpunkt des
Bardengaus hervor.14 Ungeachtet dieses Veräußerungsverbots sind Schloss und
Vogtei bereits 1433 und auch in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts mehrfach
und dauerhaft vor allem an die Stadt Lüneburg verpfändet worden und damit ge-
genüber der landesherrlichen Hauptresidenz in Celle endgültig ins Hintertreffen
geraten.15 Die wirtschaftlichen Ressourcen in diesem Teil des Landes waren im
Übrigen begrenzt. Darüber kann auch das informative Winsener Schatzregister
von 1450 nicht hinwegtäuschen, in dem der Umfang des ausgedehnten Amtes so-
wie der Grundbesitz und die Rechte der welfischen Landesherren eingehend be-
schrieben werden.16 Auf diesem ausführlichen Verzeichnis der Schatzpflichtigen
aus der Mitte des 15. Jahrhunderts und auf späteren Besitzbeschreibungen basie-
ren im Wesentlichen die Amtsbeschreibungen der älteren Forschung.17 Die alten
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12 Dormeier, wie Anm. 3, S. 38 f.; vgl. auch Dietrich Kausche (Hrsg.), Regesten zur Ge-
schichte des Harburger Raumes 1059 bis 1527, Hamburg 1976, S. 451 (Register unter Winsen
a. d. Luhe, Vogtei).

13 Dormeier, wie Anm. 3, S. 38 f., 390 mit Anm. 252.
14 Thomas Vogtherr (Hrsg.), Urkundenbuch der Stadt Uelzen, Hildesheim 1988, S. 426-

431, hier S. 428 Nr. 416 (11. März 1457); vgl. von Hammerstein-Loxten, wie Anm. 9, S.133; kor-
rigiert von Martin Krieg, Die Entstehung und Entwicklung der Amtsbezirke im ehemaligen
Fürstentum Lüneburg, Göttingen 1922, Neudruck Osnabrück 1975, S. 8 (mit Einzelbelegen).

15 Behr, wie Anm. 7, S. 103-106; Krieg, wie Anm. 14, S. 8; Dormeier, wie Anm. 3,
S. 40 f.

16 Das Schatzregister von 1450/51 edierte Rudolf Grieser, Schatz- und Zinsverzeichnis-
se des 15. Jahrhunderts aus dem Fürstentum Lüneburg. Quellen zur Bevölkerungsgeschichte
der Kreise Harburg, Dannenberg, Gifhorn und Uelzen, 1450-1497, 2. Aufl. (Nachdruck der
1. Aufl. von 1942, Meisenheim/Glan), Hildesheim 1961, S. 8-66; ergänzende Besitzstands-
verzeichnisse und Heberegister aus dem 15. Jh. jetzt bei J. F. Heinrich Müller, Lüneburger
Geschichtsquellen, in: Lüneburger Blätter 32 (2010), S. 7-106. Zu den begrenzten wirtschaft-
lichen Ressourcen im Norden des Fürstentums vgl. Dormeier, wie Anm. 3, S. 40.

17 Vgl. vor allem Urban Friedrich Christoph Manecke, Topographisch-historische Be-
schreibungen der Städte, Aemter und adelichen Gerichte im Fürstenthum Lüneburg, Bd. 1,
([Nachdr. d. Ausg.] Celle 1858), Hannover-Döhren 1977-1978, S. 249-292; in mancher Hin-
sicht problematisch die Darstellung von Hammerstein-Loxten, wie Anm. 9, bes. S. 211-364;
ferner Krieg, wie Anm. 14, S. 6-22; zum Vergleich auch Ernst Rüther /Heinrich Schulz-

Egestorf, Das Lagerbuch des Amtes Winsen von 1681, Lüneburg o. J. [1936], hier S. 129-
146; Jürgen Peter Ravens, Großvogtei, Großamt, Großkreis: Sitz: Schloß Winsen an der Lu-



Erkenntnisse und Hypothesen können nun mit Hilfe der erwähnten Abrechnung
von 1381/82 in mancher Hinsicht korrigiert und ergänzt werden.

Als herzoglicher Vogt in Winsen nennt sich zu Beginn der Rechnung Segeband
Vos. Spätestens am 2. Februar 1381 ist er vermutlich von Herzog Albrecht einge-
setzt worden, wie aus dem Eingangsprotokoll hervorgeht (Abb. 1). Der Knappe
Segeband Vos war vermutlich wie seine Amtskollegen der Typ des kampferprob-
ten Haudegens. In den Wirren des Erbfolgestreits (1369-1388) gehörte er zu den
entschiedenen Parteigängern und unentbehrlichen Gläubigern der askanischen
Herzöge. Danach zählte er zu den führenden Männern der Sate und hat auf meh-
reren Burgen im Norden des Fürstentums als Schlosshauptmann (und Pfandinha-
ber) gewirkt. Als Vogt mit nicht näher bezeichnetem Amtssitz taucht Segeband
Vos erstmals im Februar 1380 auf, und zwar in einem Verzeichnis der Einnahmen
und Ausgaben zur Abtragung der Schulden der Stadt Lüneburg aus der Saline.18

Dann übernahm er wie gesagt im Februar 1381 die Vogtei Winsen an der Luhe,
doch bereits im November desselben Jahres ist er vorzeitig nach Celle abberufen
worden und hat dort vom 11. November 1381 bis Ende Mai 1382 in unmittelbarer
Nähe Herzog Albrechts von Sachsen und Lüneburg die Verwaltung von Schloss
und Vogtei Celle übernommen.19 Möglicherweise ist er einige Monate lang als er-
ster „Großvogt“ in Personalunion für Winsen an der Luhe und Celle zugleich zu-
ständig gewesen.20 Vielleicht hat aber auch ein Untervogt wie in Dorfmark im Na-
men des Vogtes von Celle (ex parte advocati) die Aufgaben in Winsen an der Luhe
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he, in: Harburger Kreiskalender (1987), S. 36-39; zu einem Teil des Winsener Amtsgebietes
vgl. knapp (und ohne Einzelnachweise), aber luzide Brosius, Geschichte des Landkreises
Harburg, wie Anm. 5, bes. S. 38-42, 50-55 (zum Kreis Winsen an der Luhe).

18 Sudendorf, Urkundenbuch zur Geschichte der Herzöge V, wie Anm. 4, S. 215 Nr. 169
vom 17. Februar 1380; unter den Ausgaben: Vosse dem voghede XVI mark van eines weghene van
Northusen; vgl. dazu ebd., Einleitung S. CXXI f.

19 Einnahmen des Segeband Vos als Vogt von Celle vom 12. November 1381 bis 31. Mai
1382, Sudendorf, Urkundenbuch zur Geschichte der Herzöge V, wie Anm. 4, S. 261 ff.
Nr. 226; Ausgaben des Segeband Vos als Vogt von Celle vom 12. November 1381 bis zum
31. Mai 1382, Sudendorf, Urkundenbuch zur Geschichte der Herzöge V, wie Anm. 4,
S. 266 ff. Nr. 227; vgl. auch Sudendorf, Urkundenbuch zur Geschichte der Herzöge VI, wie
Anm. 4, S. 24 Nr. 28 vom 30. November 1382 (Vogt Segeband Vos als Bürge der Herzöge);
diese und die folgenden Angaben, noch ohne Kenntnis der Winsener Vogteirechnung be-
reits zusammengestellt von Dietrich Kausche, Segeband Vos, Knappe und Hamburger Bür-
ger, in: Zeitschrift für Niederdeutsche Familienkunde 37 (1962), S. 162-165.

20 Als „Großvogt“ ( groten voghede to Winssen uppe der Lu ) wird allerdings erst Otto Have-
renber in einem Brief des Lüneburger Rates vom 1. Juli 1467 bezeichnet: Stadtarchiv Lüne-
burg: Br. 94/11; anders Krieg, wie Anm. 14, S. 8, der als ersten Beleg für diese Bezeichnung
eine Urkunde von 1474 (NLA – Hauptstaatsarchiv Hannover: Cop. IX 98, fol. 158) ausge-
macht hat.
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Abb. 1: HStA Hannover, Celle Br. 61 Nr. 758, fol. 1r.



übernommen.21 In Celle wurde er von Ludeke Juncher abgelöst und begegnet
1383 wiederum als Vogt von Winsen an der Luhe. In dieser Zeit beglich er ver-
schiedentlich Schulden seiner Landesherrn bei ihren Kriegsmannen oder auch
gegenüber dem Hamburger Kaufmann Vicko von Geldersen.22 Nach dem Tod
Herzog Albrechts übernahm er spätestens 1386 (zusätzlich) das Schloss Lüchow,
das im September jenes Jahres an Lüneburg verpfändet wurde, aber erst für den
Fall, dass die Rückzahlung einer Pfandsumme ausbliebe, in den Besitz Lüneburg
übergehen und von einem Lüneburger Amtmann besetzt werden sollte.23 Im Sep-
tember 1387gelobten die Herzöge Wenzel und Bernhard darüber hinaus, dass oh-
ne Rat und Bewilligung der Ratsherren der Stadt Lüneburg weder Segeband Vos
vom Schloss Lüchow entsetzt noch ein anderer Vogt dort eingesetzt werden und
dass sein Nachfolger sich ihnen in derselben Weise wie er verpflichten solle.24

Als Amtmann des Herzogs Wenzel und Vogt von Lüchow bekam Segeband
Vos 1387 Streit mit dem Ritter Dietrich von Bodenteich, der sich gegen den Vor-
wurf der Treulosigkeit und des Meineids bis in die höchsten Instanzen zur Wehr
setzte.25
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21 Sudendorf, Urkundenbuch zur Geschichte der Herzöge V, wie Anm. 4, S. 272-274 Nr.
228 mit den Ausgaben und Einnahmen auf Dorfmark unter den Vögten Fricke und Heinrich
Louwe vom 12. November 1381 bis 31. Mai 1382 im Namen des Vogtes von Celle; vgl. unten
Anhang I.

22 Sudendorf, Urkundenbuch zur Geschichte der Herzöge VI, wie Anm. 4, S. 36-50 Nr.
48 (Ausgaben auf Schloss Celle unter dem Vogt Ludeke Juncher, 29. März 1383-3. März
1384); Sudendorf, Urkundenbuch zur Geschichte der Herzöge VI, wie Anm. 4, S. 69 Nr. 62
vom 22. Juli 1383: Herzog Albrecht von Sachsen und Lüneburg, Burchard von Lutter, Sege-
band Vos, Vogt zu Winsen, und Ludeke Juncher, Vogt zu Celle, geloben, den Gebrüdern Ra-
bodo, Henning und Cord Wale und dem Rabode von Wirte die ihnen schuldigen 100 Mark
löthigen Silbers am nächsten 11. November zu bezahlen; Hans Nirrnheim (Hrsg.), Das
Handlungsbuch Vickos von Geldersen, Hamburg 1895, S. 77 Nr. 452, wonach Herzog Al-
brecht dem Hamburger Kaufmann 100 Mark schuldet, dede Seghebant Vos, sin voghet to Winsen;
vgl. Kausche, Segeband Vos, wie Anm. 19, S. 163.

23 Volger, Urkundenbuch der Stadt Lüneburg 2, wie Anm. 7, S. 398/401-406 Nr. 1034-
1037 (4. Aug. 1386: Vos als voged to Winsen; 1. September 1386: Vos als voghed to Winsen und to
Luchow; 2. September 1386: Vos als unse voghed to Luchow; 4. September 1386: Vos als voghed
to Luchow).

24 Sudendorf, Urkundenbuch zur Geschichte der Herzöge VI, wie Anm. 4, S. 205 f.
Nr. 190; Volger, Urkundenbuch der Stadt Lüneburg 2, wie Anm. 7, S. 443-446 Nr. 1072 (7.
September 1387).

25 Sudendorf, Urkundenbuch zur Geschichte der Herzöge VI, wie Anm. 4, S. 200 f.
Nr. 184 sowie Volger, Urkundenbuch der Stadt Lüneburg 2, wie Anm. 7, S. 439 f. Nr. 1069
(19. Juli 1387): Entscheidung König Wenzels gemäß den Erkenntnissen des Hofgerichts im
Streit zwischen Herzog Wenzel, der Stadt Lüneburg und Dietrich von Bodenteich; dazu
Volger, Urkundenbuch der Stadt Lüneburg 2, wie Anm. 7, S. 437 ff. Nr. 1066-1068 ( jeweils
1387): Bitten des Dietrich von Bodenteich an den Rat von Lüneburg in dieser Sache.



In der Schlacht von Winsen an der Aller (1388) zwischen Herzog Wenzel, der
von der Stadt Lüneburg unterstützt wurde, und den Braunschweigern kämpfte
Vos auf Seiten der Lüneburger, geriet dabei gemeinsam mit den Rittern Brand
vamme Huse, Gerd und Ortgis Klencke, den Lüneburger Bürgermeistern Niko-
laus Schomaker und Albrecht von der Molen in Gefangenschaft und wurde im Ju-
li des genannten Jahres nach Zahlung eines Lösegeldes durch die Stadt Lüneburg
wieder frei.26 Danach scheint er zunächst erneut Schloss und Vogtei Winsen an
der Luhe übernommen zu haben.27

Im September 1392 beschwor er als Vogt des (verpfändeten) Schlosses Harburg
auf Geheiß der Herzöge Bernhard I. und Hinrich I. von Braunschweig-Lüneburg
den Satevertrag.28 Während der Sate (1392-1396) vertrat er als selbstbewusster
Ständevertreter der Ritterschaft bis September 1394 gemeinsam mit Ludolf von
Estorff, Pardam von Knesebeck, dem Lüneburger Bürgermeister Johann Lange
und den Ratsherren Albert von der Molen und Johan Hoyman und dem Ülzener
Bürgermeister Hinrik Redebern den lüneburgischen Landesteil.29 Als Schloss-
hauptmann in Harburg hatte er sich 1394 und 1395 unter anderem in mehreren
Fehden und Scharmützeln derStiftsmannen aus Bremen zu erwehren und sah sich
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26 Wilhelm von Hodenberg, Hodenberger Urkundenbuch, Hannover 1858, Nr. 166; Su-

dendorf, Urkundenbuch zur Geschichte der Herzöge VI, wie Anm. 4, S. 227 f. Nr. 211 (11.
Juli 1388); Kausche, Regesten, wie Anm. 12, S. 100 Nr. 351.

27 Hermann Grotefend (Hrsg.), Urkundenbuch der Familie von Heimbruch, Bd. 1,
Frankfurt a.M. 1882, S. 192 Nr. 99c (30. Aug. 1390): Die Stadt Lüneburg verpflichtet sich
Heinrich von Heimbruch gegenüber und zu ihrer treuen Hand Segeband Voss, Vogt zu Win-
sen, Ludelf von Heimbruch, Vogt zu Moisburg, und anderen zur Zahlung von 600 Mark.

28 Sudendorf, Urkundenbuch zur Geschichte der Herzöge VII, wie Anm. 4, Nr. 132;
vgl. Kausche, Regesten, wie Anm. 12, S. 104f. Nr. 365; vgl. auch das Verzeichnis der Sates-
leute und der zur Sate gehörenden Schlösser und Weichbilder in der Herrschaft Lüneburg –
wonach Harburg damals verpfändet gewesen sein muss, während Winsen an der Luhe,
Lüchow, Celle und einige andere damals von den Herzögen direkt verwaltet wurden; ebd.
VII, S. 155f. Nr. 132 o.D.) sowie (mit Nennung des Segeband Vos) ebd. VII S. 135 Nr. 112 =
Vogtherr, Urkundenbuch der Stadt Uelzen, wie Anm. 14, S. 207 f. Nr. 210 (21. Oktober
1392).

29 Sudendorf, Urkundenbuch zur Geschichte der Herzöge VII, wie Anm. 4, S. 129 f.
Nr. 109 (29. September 1392); vgl. Kausche, Regesten, wie Anm. 12, S. 105 Nr. 366; vgl. Su-

dendorf, Urkundenbuch zur Geschichte der Herzöge VII, wie Anm. 4, S. 270-273 Nr. 253 (7.
Mai 1394): Bündnis des Markgrafen Jobst von Brandenburg mit Lüneburger Satesleuten,
darunter auch der Knappe Segeband Vos; Sudendorf, Urkundenbuch zur Geschichte der
Herzöge VII, wie Anm. 4, S. 279 Nr. 266 bzw. Kausche, Regesten, wie Anm. 12, S. 110 Nr.
383 (28. Juni 1394): Kündigung des Segeband Vos als Mitglied des Sateausschusses; anschei-
nend noch unveröffentlicht ist die Einladung des Hunre von Königsmark, des Hauptmanns
von Arneburg, an Segeband Vos und andere hovetlude zu einer Tagfahrt (Stadtarchiv Lüne-
burg: Br 62/72 [1394]) und ein Brief der Sateleute in Lüneburg an Segeband Vos, Vogt zu
Harburg (Stadtarchiv Lüneburg: Br. 191/76 vom 12. November 1394).



gezwungen, die Satesleute in eindringlichen Appellen um Hilfe zu bitten.30 Der
ewigen Auseinandersetzungen überdrüssig, wollte er das Schloss Harburg zu-
nächst von den Landesherren wieder einlösen lassen, hat es dann aber nach har-
tem Streit mit den Welfenherzögen Bernhard und Heinrich 1395 auf Druck der
Stadt Lüneburg und getreu den Sateverträgen dem Lüneburger Rat und den mit
ihm verbündeten Grafen von Schauenburg anvertraut. In jenem Jahr übernah-
men die Satemitglieder Dietrich von Mandelsloh, Statius von Mandelsloh und
Burchard Busche die strategisch wichtige Burg vor den Toren Hamburgs.31 Wäh-
rend Segeband Vos danach in den Urkunden und Briefen der Herzöge nicht mehr
auftaucht, erscheint seine Name im September 1395 unvermittelt in den Hambur-
ger Stadtbüchern. Vermutlich hat sich der langjährige herzogliche Amtmann aus
dem politischen Leben zurückgezogen und hatte in Hamburg das Bürgerrecht
erlangt – eines der wenigen gut belegbaren Beispiele für den Wechsel eines Ange-
hörigen des niederen ministerialischen Adels in das gehobene städtische Bürger-
tum. Warum sich Segeband Vos zu diesem Schritt entschlossen hat, wissen wir
nicht. Möglicherweise hat er sein Vermögen in der Stadt, mit der er seit längerem
geschäftliche Beziehungen hatte, in Sicherheit bringen wollen. Standesgemäß hat
er sich in der Hansestadt niedergelassen und ist in den Erbe- und Rentenbüchern
mehrfach als Geldgeber und Käufer von Grundstücksrenten erwähnt. Zwischen
1417 und 1420 muss er im Alter von ungefähr 70 Jahren in Hamburg gestorben
sein.32

In unserem Zusammenhang interessieren aber nicht so sehr die spätere Karrie-
re und der lange Lebensabend, sondern die Anfänge dieses kampferprobten, zu-
verlässigen Parteigängers der sächsischen Herzöge und seine Verdienste um die
Verwaltung der Vogtei Winsen an der Luhe zu Beginn der 80er Jahre des 14. Jahr-
hunderts. Formal nimmt die Aufzeichnung der Ausgaben und Einnahmen des Se-
geband Vos von 1381/82 eine Sonderstellung unter den frühen Rechnungen in
Braunschweig-Lüneburg ein. Das Folio-Format entspricht nicht dem für die son-
stigen Celler Rechnungen üblichen Schmalfolioformat und wichtiger noch: Der
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30 Vgl. die zahlreichen Quellenbelege aus den Jahren 1392-1396, im Einzelnen nachge-
wiesen bei Kausche, Regesten, wie Anm. 12, S. 104-116 Nr. 365-401; vgl. auch Dietrich Kau-

sche, Harburg unter der Pfandherrschaft der Stadt Lüneburg, in: Lüneburger Blätter 10,
1959, S. 45-89, hier S. 45 f.

31 Sudendorf, Urkundenbuch zur Geschichte der Herzöge VIII, wie Anm. 4, S. 25 ff.
Nr. 37 (6. Mai 1395), 32 Nr. 41 (9. Mai 1395), 147 ff. Nr. 145 (27. Oktober 1396), 153-157
Nr. 146 (o.D.), 162-180 Nr. 150 (10. November 1396); vgl. Kausche, Regesten, wie Anm. 12,
S. 115 f. Nr. 400 f. (6. Mai 1395/15. Juli und 9. Mai), S. 122 Nr. 414 (27. Oktober 1396), S. 124
Nr. 418 (10. November 1396).

32 Die Einzelbelege aus den Hamburger Stadtbüchern und weitere Einzelheiten über
seine letzten Lebensjahrzehnte in Hamburg entdeckt und zusammengestellt von Kausche,
Segeband Vos, wie Anm. 19, S. 164 f.



Text ist auf vier Doppelblättern auf Latein abgefasst. Zwar nennt sich Segeband
Vos in der Ich-Form, aber allein die Abfassung der Rechnung auf Latein verweist
auf einen sprachkundigen Kleriker.33 Als Schreiber käme entweder ein Priester
aus Winsen selbst oder aus Lüneburg in Frage. Vielleicht handelt es sich bei dem
Schreiber um den Vikar (und herzoglichen Protonotar) am St. Georgs-Altar der
Winsener Marienkirche, den die Welfenherzöge 1336 gestiftet hatten oder auch
um den 1382 nachweisbaren Winsener Pfarrer Tidericus von Spörken.34 Die stei-
le, eckige Schrift unterscheidet sich von den zeitgleichen und sorgfältiger ge-
schriebenen Celler Abrechungen und ist stellenweise nur noch schwach erkenn-
bar, hier und da infolge von Wasserschäden fast unleserlich.35

Die Abrechung umfasst den Zeitraum vom Tag der vorausgehenden Rech-
nungslegung mit dem Herzog, von Lichtmess 1381 bis Lichtmess 1382, und von
Lichtmess bis Pfingsten 1382, das heißt insgesamt vom 2. Februar 1381 bis zum
25. Mai 1382. In beiden Abrechnungszeiträumen sind die Ausgaben wochenwei-
se notiert und jeweils am Wochenende in Zwischensummen zusammengerechnet
worden. Allerdings korrespondieren die Wochenzählung und die Festangaben
nur bedingt miteinander. Wohl gleich mehrfach muss dem Schreiber ein Irrtum
unterlaufen sein; vielleicht hat er auch zwei Wochen (Mitte August 1381) gar nicht
abgerechnet oder übersehen; jedenfalls stimmen einige Festangaben ( Johannes
Batista am 24. Juni und Weihnachten 1381) nicht mit dem Wochenrhythmus
überein. Die Währungs- und Maßeinheiten entsprechen dem Lüneburger Usus
jener Zeit: 1 talentum [= 1 „Pfund“] = 20 Schilling; 1 Mark = 16 Schilling; 1 Schil-
ling = 12 Denare (Pfennige). Das Kornmaß des Wichimten entsprach (in späterer
Zeit) 6 Scheffel bzw. 12 Himten.36
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33 Zur missverständlichen Ich-Form in den Amtsrechnungen vgl. auch Dormeier, wie
Anm. 3, S. 327 ff.; zu erinnern ist im Übrigen daran, dass Vos später einmal als Vogt in Har-
burg [September 1392/September 1394] dem Knappen Ludolf von Estorpe auf der Burg
Bleckede durch einen Boten sein Siegel mit der Bitte schickte, an seiner Stelle einen Brief an
die Herzöge over de heyde schreiben zu lassen, da er keinen Schreiber zur Verfügung habe,
dem er diese Angelegenheit anvertrauen möchte: Sudendorf, Urkundenbuch zur Geschich-
te der Herzöge VII, wie Anm. 4, S. 241 Nr. 212; vgl. Kausche, Regesten, wie Anm. 12, S. 105
Nr. 367.

34 Sudendorf, Urkundenbuch zur Geschichte der Herzöge I, wie Anm. 4, S. 309 Nr. 605
(1. Dezember 1336); Volger, Urkundenbuch der Stadt Lüneburg 2, wie Anm. 7, Nr. 971 (23.
Juni 1382).

35 In Format und Schrifttyp bis zu einem gewissen Grad vergleichbar das Fragment
eines Wolfenbütteler Zinsregisters vom Ende des 14. Jahrhunderts (Schwarz, wie Anm. 3,
S. 287-290 mit Facs. S. 289).

36 Harald Witthöft, Das Kaufhaus in Lüneburg als Zentrum von Handel und Faktorei,
Landfracht, Schiffahrt und Warenumschlag bis zum Jahre 1637, Lüneburg 1962, S. 249, 257;
in anderen Quellen jener Zeit waren die Währungsverhältnisse und Wechselkurse weit kom-
plizierter; vgl. etwa Horst Masuch, Währungswissenschaftliche Erkenntnisse aus den Stadt-



Die Rechnung ist insgesamt recht klar gegliedert:

I. Ausgaben und Einnahmen Lichtmess 1381–Lichtmess 1382
1. Ausgaben

a) Täglicher Eigenbedarf und Zukäufe für Gäste
b) Verschiedene Sonderausgaben

2. Einnahmen aus der Vogtei Winsen sowie aus Ramelsloh und
Pattensen, aus den Vogteien Bienenbüttel, Amelinghausen
(und Munster), Lüneburg, Bardowick und vom Sondergut
a) Unterschiedliche Zinszahlungen
b) Bußgelder für Vergehen (excessus) und andere Abgaben
c) Bedeeinnahmen
d) Fuhrgeld

II. Ausgaben und Einnahmen Lichtmess bis Pfingsten 1382
1. Ausgaben

a) Täglicher Eigenbedarf und Zukäufe für Gäste
b) Verschiedene Sonderausgaben

2. Einnahmen aus den Vogteien Winsen, Bardowick,
Bienenbüttel, Amelinghausen, aus der Stadt Lüneburg
und vom Sondergut (wie oben)

Das Verzeichnis beginnt also mit den Ausgaben für den täglichen Eigenbedarf
und mit den Zukäufen für Gäste. Woche für Woche fielen Ausgaben an für Malz
(brasium ) und Hopfen (humulus ) zum Bierbrauen, für Roggen (siligo), für Hering
(allec ), der meist für eine Art Fischtunke verwendet wurde, ferner für Süßwasserfi-
sche ( pisces ),37 Stockfisch (strumulus ) oder auch Kabeljau (cabbelouwe ), für Butter
(butyrum, buterum ) und Eier (ova ), für Wachslichter (lumina ) und Öl (oleum ). Als
Lieferant von Hering, sonstigem Fisch und zuweilen auch von Eiern (fol. 2r) wird
mehrfach ein bislang nicht identifizierter Rabanus genannt.38 In der Fastenzeit, an
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hagener Stadtrechnungen von 1378 bis 1401, in: Niedersächsisches Jahrbuch für Landesge-
schichte 57, 1985, S. 109–136.

37 Während mit allec ganz allgemein Hering in unterschiedlichen Formen (frisch, getrock-
net etc.) gemeint sein dürfte – dazu Robert I. Curtis, „Negotiatores Allecarii“ and the Herring,
in: Phoenix 38, 1984, S. 147-158, hier S. 147 f. –, wird unter piscis mutmaßlich Süßwasserfisch zu
verstehen sein: Angelika Lampen, Fischerei und Fischhandel im Mittelalter. Wirtschafts- und
sozialgeschichtliche Untersuchungen nach urkundlichen und archäologischen Quellen des 6.
bis 14. Jahrhunderts im Gebiet des Deutschen Reiches, Husum 2000, S. 52.

38 Unter der Voraussetzung, dass Transkription und die Auflösung der Kürzung korrekt
sind, handelt es sich hier, wie auch die Wortstellung sowohl vor als auch nach den Naturali-
en nahelegt, vermutlich um einen Winsener oder Lüneburger Kaufmann, aber wohl kaum
um einen Angehörigen der Familie Raven, und wohl auch nicht um einen Einwohner aus Ra-



Festtagen und bei Besuchen der Herzöge und ihrer Mannen kaufte man zudem
Gewürz (species ), gleichbedeutend mit dem niederdeutschen „krude“,39 und vor
allem Weißbrot (albus panis ) ein. Hinzukommen gelegentliche Ausgaben für Erb-
sen (pisae), schwarzen Kümmel und Mandeln (git et amgidala )40 und zu Weihnach-
ten auch besondere Geldspenden oder Trinkgelder (offertorialia ). Insgesamt klin-
gen diese Angaben recht eintönig. Insofern ist die Winsener Abrechnung von
1381/1382 bei weitem nicht so „gesprächig“ und detailliert wie die fast zeitglei-
chen Amtsrechnungen aus Celle und entsprechende Rechenschaftsberichte von
anderen landesherrlichen Burgen, ganz zu schweigen von der um 1430 einsetzen-
den kontinuierlichen Celler Rechnungsüberlieferung.41 Wir gewinnen kaum ei-
nen vollständigen Überblick über all das, was auf der Burg in Winsen auf den
Tisch kam. Hühner, Schafe und Lammfleisch, Rinder- und Schweinebraten sind,
abgesehen von einer Ausgabe für ein Schwein ( pro porco recenti; Bl. 6v), nicht er-
wähnt. Fischsorten und Gewürze sind eher summarisch erfasst.42 Bis zu einem ge-
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ve oder gar um einen Ludemann/Ludelve Reben aus Braunschweig (vgl. Die Chroniken der
deutschen Städte, Bd. 6: Die niedersächsischen Städte: Braunschweig, Bd. 1, Leipzig 1868,
Register). Da der Name in der Rechnung auch mit dem Zukauf von Eiern in Verbindung ge-
bracht wird, dürfte mit dem Begriff sicher auch keine besondere Fischsorte wie z.B. der Rap-
fen (rapax; rapen = Trockenfisch) gemeint sein; dazu Stephanus a. Schonevelde, Ichthyolo-
gia et nomenclaturae animalium marinorum, fluviatilium, lacustrium, quae in florentissimis
ducatibus Slesvici et Holsatiae et celeberrimo emporio Hamburgo occurrunt triviales ó,
Hamburgi 1624, S. 30: über Flussfische wie den Rapax, quem germanice Rapen vocamus, rivorum
et lacuum apud nos alumnum (mit Einzelbeschreibung); vgl. ebd. S. 17ff., 62 (raff).

39 Dazu Sudendorf, Urkundenbuch zur Geschichte der Herzöge VI, wie Anm. 4, S.
CXLII f.

40 Mit dem undeklinierbaren git ist schwarzer Kümmel (oder auch Mannareis) gemeint;
vgl. ganz ähnlich pro git et amigdalis in Karl Koppmann (Hrsg.), Kämmereirechnungen der
Stadt Hamburg, Bd. 1: 1350-1400, Hamburg 1869, S. 434 (Ausgaben 1386) und 461 (Ausga-
ben 1387); dazu ebd. Bd. 8: 1350-1400 (Nachträge und Register), bearb. von Hans Nirrn-

heim, 1939, S. 356.
41 Zu den Nahrungsmitteln in den Celler Amtsrechnungen des 14. Jahrhunderts vgl. Su-

dendorf, Urkundenbuch zur Geschichte der Herzöge V, wie Anm. 4, Einleitung S. LXXII;
ebd. Bd. VI, Einleitung S. XCII-CLXIII, bes. S. XCVII f.; kaum weiterführend Matthias
Steinbrink, Alltags- und Festtagskost am Hofe Herzog Albrechts von Sachsen und Lüne-
burg. Betrachtungen aufgrund der Celler Vogteirechnungen des 14. Jahrhunderts, in: Brigit-
te Streich (Hrsg.), Stadt – Land – Schloss. Celle als Residenz, Begleitband zur Ausstellung,
Bielefeld 2000, S. 97-104; gründliche Erörterung mit dem Seitenblick auf die Celler Vogtei-
rechnungen dagegen bei Gesine Schwarz, Täglich Brot und Festgelage beim Wolfenbütteler
Herzog im 15. Jahrhundert, in: Ulrich Schwarz (Hrsg.), Auf dem Weg zur herzoglichen Resi-
denz Wolfenbüttel im Mittelalter, Braunschweig 2003, S. 181-222, bes. S. 201-203; zu ent-
sprechenden Angaben in den Celler Amtsrechnungen 1437-1439 auch Dormeier, wie Anm.
3, S. 65-293 (Dokumentation) sowie Register (unter „Fisch“ etc.).

42 Konkreter heißt es etwa bei der Beilegung eines Streits zwischen Klaus Schomaker und
den Bauern zu Barum unter der Beteiligung Johanns van Pattensen, statvoghet to Luneborg,



wissen Grad lässt sich die mangelnde Vielfalt der Naturaleinkäufe erklären: Fe-
dervieh und Kühe dürften auf dem herrschaftlichen Vorwerk ohnehin vorhanden
gewesen sein. Wild wurde vermutlich aus dem herzoglichen Jagdrevier angelie-
fert und dürfte keine zusätzlichen Kosten verursacht haben.

Bemerkenswerter als die eher spröden Auskünfte über die Ernährungsgewohn-
heiten auf dem Winsener Schloss sind die verschiedenen Sonderausgaben, die Se-
geband Vos im Anschluss an die ordentlichen Ausgaben aufführt (Bl. 3v): Ostern
1381 fallen 16 Mark an Lohn für die Knechte und Mägde auf dem Vorwerk Win-
sen (in allodio Winsen ) und für die Burgbewachung an, und Michaelis (29. Septem-
ber) noch einmal 25 Mark für denselben Zweck (3v, 7v), wobei die Beträge leider
nicht näher nach den Empfangsberechtigten aufgeschlüsselt werden. Ebenfalls
auf dem Vorwerk wurden 11 Mark für landwirtschaftliches Gerät, Wagenräder,
Sättel und Hufbeschlag verausgabt. Großeinkäufe an Butter (für 66 Mark), Hafer
(76 und 80 Mark) oder auch fürHonig (mel ) tätigte derVogt in Celle – und nicht et-
wa in Lüneburg. Für Bauarbeiten auf der Burg Winsen ließ er 8000 Steine für
20 Mark herbeischaffen. Auch Tischgefäße (mensalia ), Säcke und sog. Sichtebeu-
tel (für Mehl) mussten bezahlt werden. Sonderausgaben fielen ferner für herzogli-
che Räte und Dienstmannen oder hohe auswärtige Besucher an. Namentlich ge-
nannt sind der Ritter und herzogliche Rat Balthasar von Kamenz, der in jenen Jah-
ren häufig an der Seite der Herzöge Albrecht und Bernhards anzutreffen war,43

sowie der Knappe Otto Grote, dessen weitverzweigte Familie im Norden des Für-
stentums Braunschweig-Lüneburg zu Hause war und während der Satezeit das
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wegen der Fischrechte in drei Fischgewässern, Brosius, Urkundenbuch des Klosters Schar-
nebeck, wie Anm. 8, S. 308 Nr. 456 (11. Januar 1384): Kolk, Lake unde Runsele moghen se nicht vi-
schen; vgl. auch das Verzeichnis der Ausgaben und Einnahmen auf dem Schloss Bodenteich
unter dem Vogte Vysscher vom 9. August 1383 bis 22. April 1384, Sudendorf, Urkunden-
buch zur Geschichte der Herzöge VI, wie Anm. 4, S. 69 Nr. 63: In unser vrouwen wortwyginghe
[14. August 1383] vor vyssche unde ale 4 s, vor stokvysch unde vlakvysch 10 s, vor haryngh 10 s, vor olye
3 s et 4 d vor grutte vor gutte 4 s.

43 Ritter Balthasar, Herr von Camenz, der von den Vögten, abgesehen von den Herzögen
selbst, als myn here bezeichnet wird, ist bei Sudendorf, Urkundenbuch zur Geschichte der Her-
zöge Bd. IV und V, wie Anm. 4, von 1371 bis 1378 in insgesamt 21 Urkunden oder Rechnungen
bezeugt; Einzelbelege bei Sudendorf, Urkundenbuch zur Geschichte der Herzöge XI, wie
Anm. 4, Register S. 140; weitere Belege u. a. bei Richard Doebner (Hrsg.), Urkundenbuch der
Stadt Hildesheim, Bd. II: 1347-1400, Hildesheim 1886, S. 414 (30. Aug. 1377); vgl. auch Dieter
Brosius (Hrsg.), Urkundenbuch der Stadt Celle, Hannover 1996, S. 23; Brosius, Urkunden-
buch des Klosters Scharnebeck, wie Anm. 8, S. 294 Nr. 438 zum 4. Dezember 1377 (gemein-
sam mit Johann von Rostock, Vogt zu Lüneburg); 1392 ist er als königlicher Gesandter für Kö-
nig Wenzel aktiv; vgl. Bernhard Diestelkamp (Hrsg.), Urkundenregesten zur Tätigkeit des
deutschen Königs- und Hofgerichts bis 1451, Band 12: Die Zeit Wenzels, 1388-1392 (bearbeitet
von Ekkehart Rotter), Mainz 2008, S. 349 Nr. 432 (14. September 1392).



Schloss Lauenbrück innehatte;44 weniger bekannt sind Hinrich de Brede,45 Rey-
neberg und Rungestal. Unterschiedliche Summen für neue Pferde oder Entschä-
digung für den Unterhalt ihrer Pferde erhielten die herzoglichen Dienstmannen
Ludeke Schack, wie Otto Grote ein lüneburgischer Ministeriale,46 Schottebene,
Clepes, Vader, Rebene, Hermann Bock, der 1382 als Schlosshauptmann auf Dan-
nenberg saß.47 Für sein eigenes Pferd ( pro caballo statt pro equo) veranschlagte der
Vogt stolze 72 Mark. Weitere Sonderausgaben wurden fällig, als der Herzog von
Mecklenburg Herzog Albrecht in Celle besuchte und in Dahlenburg (Kr. Lüne-
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44 Vermutlich ist unter mehreren gleichnamigen Mitgliedern der Familie der Knappe
Otto Grote d. Ä. gemeint, Sohn des Gevehard und Bruder des Abtes Werner von St. Michael
in Lüneburg, der 1388 in der Schlacht von Winsen an der Aller wie Segeband Vos in Gefan-
genschaft geriet; vgl. Wilhelm von Hodenberg (Hrsg.), Lüneburger Urkundenbuch. 7. Abt-
heilung: Archiv des Klosters St. Michaelis zu Lüneburg, Hannover 1867, S. 341 Nr. 543 (mit
Siegel), 1355 als Sohn des verstorbenen Gevehard genannt; ebd. S. 407f. Nr. 665; S. 420
Nr. 686; S. 440 Nr. 725 (15. Juni 1383); bes. S. 460 Nr. 745 (29. April 1386), ferner Kausche,
Regesten, wie Anm. 12, S. 99 f. Nr. 351 (30. Juni 1388); dieser und anderer gleichnamige Ver-
wandte erwähnt von Dieter Brosius (Hrsg.), Wendländische Regesten. Ungedruckte Urkun-
den zur Geschichte des Landkreises Lüchow-Dannenberg im späten Mittelalter, Lüchow
1988, S. 15 Nr. 48 (21. September 1362); vgl. ebd. S. 15 Nr. 50 (30. November 1362) sowie S.
16 Nr. 51 (2. Februar 1363); mehrere Knappen mit Namen Otto Grote auch bei Arend Min-

dermann, Urkundenbuch der Bischöfe und des Domkapitels von Verden, Band 2:
1300-1380, Stade 2004, S. 709 f. Nr. 771 (15. August 1385); die Grote 1392 auf Lauenbrück;
vgl. Reinbold, wie Anm. 10, S. 153.

45 Wohl identisch mit Hinrich Brede bzw. von Brede bei Sudendorf, Urkundenbuch zur
Geschichte der Herzöge IV, wie Anm. 4, S. 151 Nr. 219 (13. Oktober 1371) und ebd. X, S. 155
Nr. 60 (8. September 1405); als Gläubiger des Klosters Ebstorf: Jaitner, wie Anm. 8, S. 236
Nr. 333 (15. Juni 1372); ferner ebd. 198 f. Nr. 284 (14. Mai 1366: Hofbesitzer in Wettenbo-
stel), S. 235 f. Nr. 332 (10. Juni 1372).

46 Mehrfach erwähnt (als Vater und Sohn?) von 1335-1409; vgl. Sudendorf, Urkunden-
buch zur Geschichte der Herzöge XI, wie Anm. 4, Register S. 251; zu der Adelsfamlie der
Schacks auch die Bemerkungen von Friedrich Bertheau, Wanderungen und Kolonisationen
des lüneburgischen Uradels im Elbgebiete, in: Zeitschrift des Historischen Vereins für Nie-
dersachsen 77, 1912, S. 349-392; vgl. generell Otto Jürgens, Die Stände im Fürstenthum Lü-
neburg um die Mitte des 14. Jahrhunderts, in: Zeitschrift des historischen Vereins für Nie-
dersachsen Jg. 1889, S. 105-156, bes. S. 106 f., 112 f., 123 f.; zum Besitz und Lehensbeziehun-
gen der Familien Schack und Grote detailliert Thomas Vogtherr, Wirtschaftlicher und
sozialer Wandel im Lüneburger Landadel während des Spätmittelalters, Hildesheim 1983,
S. 61-65 (Schack), 77-107 (Grote).

47 Hermann Bock wird 1381 auch anderweitig (Sudendorf, Urkundenbuch zur Ge-
schichte der Herzöge V, wie Anm. 4, S. 222 Nr. 193; dazu ebd. S. XCVII) im Dienst der Her-
zöge erwähnt, für die er ebenso in früheren und in späteren Jahren (1349, 1371-1399) aktiv
war – vgl. die Belege im Registerband zu Sudendorf, Urkundenbuch zur Geschichte der
Herzöge XI, wie Anm. 4, S. 131; siehe auch Wilhelm Friedrich Volger, Urkundenbuch der
Stadt Lüneburg, Bd. 1, Hannover 1872, S. 329 f. Nr. 963 (1382).



burg) und auf der Rückreise in Honstede (wohl Hanstedt, Kr. Harburg) Station
machte.48 Während die Fehdewirklichkeit jener unruhigen Jahre, die sich in den
Celler Rechnungen sehr viel deutlicher niedergeschlagen hat, in der Winsener
Rechnung nur indirekt bei den Ausgaben für die Knappen und die Pferde spürbar
wird, sind die kriegerischen Auseinandersetzungen in der Anschlussbilanz von
Februar bis Pfingsten 1382 in den Sonderausgaben für Hafer und für den Proviant
für die Burg Lauenbrück an der Wümme deutlicher zu fassen (fol. 7v). Denn diese
Aufwendungen, die unter einer eigenen Rubrik Lauenbrück subsumiert wurden,
standen vermutlich im Zusammenhang mit der Fehde Herzog Albrechts gegen
die Stadt Bremen und die Bremer Stiftsmannen, die sich bis Mitte 1382 hinzog.49

Unter anderem führte Segeband Vos unter diesem Posten auch die Auslagen für
den Zimmermann Johann (oder Hans) von Münder auf, der bereits im April 1378
und dann wieder 1381/82 mit seinen Gesellen auf den Burgen in Celle und Dorf-
mark gearbeitet hatte und anscheinend auch in Lauenbrück tätig war.50

Auch die Ausgaben für den Aufenthalt Herzog Albrechts auf dem Michaelis-
markt in Lüneburg 1381 (fol. 3v) und im Frühjahr 1382 (fol. 7v) verbuchte der
Vogt unter den Sonderausgaben. Ansonsten sind die Besuche der Herzöge und
das längere Hoflager der Herzogin nicht nur aus den Zusatzeinkäufen für Weiß-
brot etc. zu erschließen, sondern wurden in der Abrechnung über den regulären
Wochenausgaben mit dem Vermerk dux oder ducissa hervorgehoben. Damit lässt
sich das Itinerar der Herzöge Albrecht von Sachsen-Wittenberg und Bernhards
von Braunschweig-Lüneburg, das im Wesentlichen aus den Celler Amtsrechnun-
gen erhellt wird, in einigen Punkten ergänzen.51 Für die knapp 15 Monate von
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48 Zu dieser Reise vgl. Sudendorf, Urkundenbuch zur Geschichte der Herzöge V, wie
Anm. 4, S. 237 f. Nr. 193 mit S. CXLII.

49 Dazu Sudendorf, Urkundenbuch zur Geschichte der Herzöge V, wie Anm. 4, S.
CXXVff., Bd. VI, S. LIII f.; zum Schloss Lauenbrück, das erst um die Mitte des 14. Jahrhun-
derts erbaut worden und zeitweise an den Bischof von Verden verpfändet war, vgl. auch Su-

dendorf, Urkundenbuch zur Geschichte der Herzöge V, wie Anm. 4, S. 144 Nr. 130 (12.
März 1378); ebd. VI, S. 23f. Nr. 28 (30. November 1382): Bertold von Hohnhorst quittiert
dem Herzog Albrecht u. a. den Empfang von 450 Mark, für welche wegen des Schlosses Lau-
enbrück Ritter Johann von Escherte und der herzogliche Vogt Segeband Vos sich verbürgt
haben; vgl. auch Hinrich Meyer, Aus der Geschichte Lauenbrücks, in: 600 Jahre Lauen-
brück, Rotenburg /Wümme 1958, S. 5-15.

50 Sudendorf, Urkundenbuch zur Geschichte der Herzöge V, wie Anm. 4, S. 152 und
168 Nr. 135 (Abrechnung des Celler Vogts Brendeke, 1379/80); ebd. S. 232 Nr. 193 (Hans
von Mundere in Dorfmark, 1381); ebd. S. 267 Nr. 227 (Ausgaben Segebands Voss in Celle
1381/82: Hans van Munderen unde synen kumpanen III marcas to loene, do makede he de treppen by
der hove dornessen ); ebd. S. 273 Nr. 228 (Ausgaben auf Dorfmark, 1381/82); zu den Arbeiten
in Celle auch Masuch, Das Schloss in Celle, wie Anm. 4, S. 66 f.

51 Rätselhaft bleibt der Eintrag zur Woche nach Quasimodogeniti 1381 (21.-27. April),



Februar 1381 bis Mai 1382 gewinnt man daher eine recht gute und geradezu bei-
spielhafte Anschauung davon, wie rastlos Herzog Albrecht durch seine Reisen,
Verhandlungen auf Tagfahrten und in kurzen Straf- und Vergeltungsaktionen sei-
nen Herrschaftsanspruch im Fürstentum Lüneburg durchzusetzen suchte.52

Auf die Ausgaben folgen in beiden Teilrechnungen die Einnahmen aus der
Vogtei Winsen. Die Rechnung erfasst nach einem Hinweis auf einen Restbetrag
aus einer früheren Abrechnung (fol. 4r) unter den Einnahmen, genauer unter den
redditus terrae, zunächst die Zinszahlungen aus den Orten in unmittelbarer Umge-
bung Winsens, die an bis zu drei Terminen im Jahr, Mariä Lichtmess, Ostern und
Michaelis, zum Teil unterschiedliche Abgaben zu entrichten haben. Neuland, das
zur Winsener Elbmarsch gehörte und in der Rechnung noch nach einem ihrer
Hauptorte auch mit Hoopte (Hop ) gleichgesetzt wird, erbrachte die relativ große
Summe von 70 Mark, während die folgenden Orte des Binnenlandes, Lassrönne
(Lasronne), Tönnhausen (Tunninghusen ), Hunden (Hunne ) und Oldershausen ver-
gleichsweise bescheidene Beträge abführen mussten. Größer war die Belastung
durch das zusätzliche Lachsgeld (laspenninghe ) an Mariä Lichtmess und die Rin-
derpfennige zu Ostern. Lachspfennige dürften der Ablösungszins von früher in
natura zu liefernden Lachsen gewesen sein.53 Entsprechend könnten auch die
„Rinderpfennige“ die finanzielle Gegenleistung für Rinder sein, die einst an die
Küche des Herzogs zu liefern waren.54 Zu Michaelis war jeweils der Wortzins fäl-
lig, der Grundzins für die jeweilige Hofstätte.55 Dieser wurde in Winsen selbst, in
Stöckte (Stockede ) und in den übrigen, oben genannten Orten des Neulandes so-
wie im Binnenland einschließlich der Ortschaften Eichholz (Echolte ) und Fahren-
holz (Farnholte ) sowie in Rottorf (Rottorpe ) erhoben.
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demzufolge Herzog Bernhard gemeinsam mit seiner (künftigen?) Gattin (cum uxsore sue !) in
Winsen weilte, also mit Margarete von Sachsen, die er erst 1386 heiratete.

52 Vgl. unten Anhang III (Itinerar Herzog Albrechts).
53 Karl Schiller /August Lübben (Hrsg.), Mittelniederdeutsches Wörterbuch, Bd. II

(1876), Neudruck Wiesbaden 1969, S. 630; wohl kaum Einnahmen aus der Verpachtung der
Lachskuhle in Lüneburg – dazu Urkundenbuch St. Michael in Lüneburg S. 473 Nr. 761 (4.
April 1389); Einwohner aus Neuland hatten noch in späterer Zeit 4 Pfennig „Fischgeld“ zu
entrichten, falls sie beim Besuch des Herzogs nicht den eigentlich geforderten Fisch für die
Schlossküche liefern konnten: Rüther /Schulz-Egestorf, wie Anm. 17, S. 133; Hammer-

stein-Loxten, wie Anm. 9, S. 534 f. erklärt laeßpfennig als Abgabe halbfreier Zinsbauern, be-
sonders in der Winsener Elbmarsch sowie in Bardowick und Brietlingen.

54 Möglicherweise entspricht die Abgabe der andernorts so genannten Kuhbede; dazu
Sudendorf, Urkundenbuch zur Geschichte der Herzöge VI, wie Anm. 4, Einleitung S. XCV;
vgl. auch Deutsches Rechtswörterbuch, Bd. 11 (2003-2007) Sp. 1090 bzw. DRW online unter
„Rindergeld“.

55 Zum Wortzins (census arearum) vgl. Wilhelm Friedrich Volger, Lüneburger Geschich-
te in Einzeldarstellungen (bzw. Lüneburger Blätter), Lüneburg 1986, S. 15 mit Anm. 39;
Hammerstein-Loxten, wie Anm. 9, S. 595.



Unter den außerordentlichen Einnahmen fallen die Bußgelder für die Verge-
hen (excessus ) besonders ins Gewicht (fol. 4r, 8r). Leider erfahren wir nicht, wofür
ein Stokeler 49 Mark, Heineke Scharpenberge 72 Mark oder ein Dikmeier aus
Salzhausen 34 Mark zu zahlen hatten oder wofür ganze Orte wie Ochsenwerder
oder Ashausen (Azhusen ) zur Kasse gebeten wurden. Nur bei dem Lösegeld für ei-
nen oder mehrere Gefangene, die der Vogt aus Hamburg nach Winsen brachte,
wird der Grund für den Einnahmeposten ersichtlich. In der Teilrechnung für das
erste Halbjahr 1382 (fol. 8r) hat der Vogt demgegenüber erheblich mehr Strafgel-
der aus der Vogtei Winsen eingenommen, falls er hier nicht (ungenannte) Beden
und weitere Abgaben einfach aufsummiert und ohne weitere Binnengliederung
aufgeführt hat. Nach den excessus aus der engeren Vogtei Winsen sind für die
Bezirke Neuland, Elbmarsch und Binnenland zum Teil mehrfach Bußgelder für
folgende Orte verhängt worden: Hoopte (50 Mark), Hachede und Tönninghau-
sen (50 Mark), Binnenland (60 Mark), Rottorf (10 Mark), Sangenstedt (3 Talente),
Stelle (6 Mark), Ashausen (10 Mark), Schermbeck (4 Mark), Pattensen (10 Mark),
Garstedt (6 Mark), Luhdorf (9 Mark), erneut Hoopte (27 Mark) und Binnen-
land (80 Mark), Drage und Drennhausen (22 ½ Mark), Rönne und Erenhuzen (?)
(22 ½ Mark), Schwinde (9 Mark), Elbstorf (14 Mark), Winsen (20 Mark), Bardo-
wick (23 Mark), von einem Liten, also einem Halbfreien auf Sondergut (20 Mark)
und von dem Ratsherrn (Bernd) Lagendorf aus Uelzen (40 Mark).56 Doch unge-
achtet der unklaren Grundlage dieser Strafgelder sprechen die Gebühren dafür,
dass Segeband Vos seine Polizei- und Gerichtsgewalt in der Vogtei auch tatkräftig
ausgeübt hat. 40 Mark brachte zudem das sogenannte Tonnenholz, das die Bött-
cher gut gebrauchen konnten.57 Wie schon bei den Ausgaben lässt sich freilich
auch bei den Einnahmen nicht abschätzen, wie vollständig die Abrechnung ist.
Man vermisst etwa Gebühren, die die Stadt Hamburg in jenen Jahren dem Vogt
in Winsen für das Siegeln der Geleitbriefe für den Weg zum Michaelismarkt in
Lüneburg zahlte.58
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56 Der Ratmann Bernd „Laghendorrpe“ ist in jenen Jahren häufig erwähnt: Vogtherr,
Urkundenbuch der Stadt Uelzen, wie Anm. 14, S. 756 (Index mit 18 Nachweisen); ferner
Jaitner, wie Anm. 8, S. 266 f. Nr. 382 (11. Dezember 1382).

57 Zum Tonnenholz vgl. auch Eduard Bodemann (Hrsg.), Die älteren Zunfturkunden der
Stadt Lüneburg, Hannover 1883, S. 35 (Böttcher, 1454).

58 Koppmann, Kämmereirechnungen 1, wie in Anm. 40, bes. S. 320: Unter den Ausga-
ben für Botenlohn 1381: 4 ß 4 d Borchardo Westfal, pro littera conductus, Winsen; S. 325: Unter
den Ausgaben 1381 Ad diversa auch: 6 ß advocato in Winsen, ad sigillandum litteram conductus
pro nundinis Luneborgensibus Mychahelis; S. 339: Unter den Ausgaben Ad reysas 1382: 3½ ß ei-
dem [= Nicolao Sterneberch] et socio suo, Winsen, cum dextrario misso domino duci Luneborgensi
per dominum Nicolaum comitem; S. 348: Unter den Ausgaben Ad Diversa 1382 erneut: 6 ß advo-
cato in Winsen ad sigillandum litteram conductus pro nundinis Luneburgensibus Michaelis.



Die Verwaltungsgliederung der Vogtei Winsen an der Luhe wird aus den fol-
genden Bedeeinnahmen ( precaria ) noch besser erkennbar (fol. 4r). Insofern bietet
die hier sichtbare Amtsstruktur eine willkommene Brücke zwischen den undeut-
lichen Verhältnissen im hohen Mittelalter und dem differenzierten Bild des Win-
sener Landschatzregisters von 1450.59 Unterschieden werden 1381 die engere
Vogtei Winsen mit Hoopte und Stöckte, den Hauptorten des Neulandes, mit der
Elbmarsch (iuxta albeam ) und dem Binnenland, die schon damals als Unterbezir-
ke begriffen und deren Erträge pauschal verbucht wurden. Eigens aufgeführt sind
die Ansprüche an die Ratsherren von Winsen (a consulibus in Winsen ). Die Rats-
verfassung ist dort seit 1318 bezeugt, und gegen Mitte des 14. Jahrhunderts be-
stand das Kollegium aus 10 Mitgliedern.60 Nur an dieser Stelle tritt die Gemeinde
in Erscheinung, die damals nach den Städten Lüneburg, Hannover, Uelzen,
Lüchow, Dannenberg, Pattensen, Münder, Eldagsen, Neustadt (am Rübenberge)
und Celle das wichtigste unter den Weichbilden gewesen sein dürfte – noch vor
Dahlenburg, Harburg, Bleckede und Rethem.61 Der gewachsenen Bedeutung des
Ortes entspricht auch die Veranlagung Winsens für die allgemeine Umlage der
Satemitglieder 1393, als das Weichbild mit 8 Mark, das heißt mit demselben Be-
trag wie Celle, Lüchow und Pattensen eingestuft wurde.62 Weitere Einkünfte be-
zog der Vogt aus dem Fuhrgeld, also dem Entgelt für ursprünglich abzuleistende
Fuhrdienste, aus Hoopte, Oldershausen und Pattensen. Anderer Natur sind die
Abgaben zu Walpurgis und Martini, die aus Pattensen und Ramelsloh sowie von
einzelnen Bewohnern in Ashausen, Stelle und Scharmbeck eingingen.
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59 Grieser, wie Anm. 16, bes. S. 8-21.
60 Brosius, Geschichte des Landkreises Harburg, wie Anm. 5, S. 51; Volger, Urkun-

denbuch der Stadt Lüneburg 1, wie Anm. 47, S. 266 Nr. 446 (17. September 1348); ein wei-
terer Beleg für die Aktivitäten des Winsener Rats (aus dem Pfarrarchiv Salzhausen) bei Mül-

ler, wie Anm. 16, S. 68 f. (17. September 1375); vgl. auch die oben (Anm. 13) angegebene Li-
teratur.

61 Die Reihenfolge gemäß der Aufzählung in einem Privileg der Herzöge Wenzel und
Albrecht (6. Januar 1371), zuletzt ed. von Mindermann, wie Anm. 44, S. 879-882 Nr. 933;
ähnlich in den Versprechen der Herzöge Bernhard und Heinrich von Braunschweig und Lü-
neburg, das Land Lüneburg und alle Einwohner bei ihren Privilegien zu belassen: Vogt-

herr, Urkundenbuch der Stadt Uelzen, wie Anm. 14, S. 182-184 Nr. 189 (15. Juli 1388) und
ebd. S. 196-198 Nr. 205 (14. September 1392).

62 Sudendorf, Urkundenbuch zur Geschichte der Herzöge VII, wie Anm. 4, S. 162-167
Nr. 134 (19. März 1393); geringere Beiträge als von Winsen erwartete man von Neustadt
(6 m), Rethem, Eldagsen, Wittingen (je 4 m), Hitzacker, Bleckede, Dahlenburg, Harburg,
Soltau, Walsrode (je 3 m) und Springe (2 m), während nur Lüneburg (100 m), Hannover
(25 m), Uelzen (15 m) und Dannenberg (10 m) mehr zu den Verwaltungskosten der Sate bei-
tragen sollten; zur weiteren Geschichte des Ortes vgl. auch die den Bewohnern gewährten
Freiheiten in der Mitte des 15. Jahrhunderts: Hauptstaatsarchiv Hannover, Cop. IX 92
Nr. 632 (4. Juli 1454).



Auch die regionale Aufteilung der folgenden Einnahmeposten zeigt überdeut-
lich, dass die 1450 genannten Unterbezirke dieser „Großvogtei“ Winsen bereits
gegen Ende des 14. Jahrhunderts bestanden oder zumindest angelegt waren. So
waren schon in unserer Amtsrechung die südlich beziehungsweise südwestlich
von Lüneburg gelegenen Vogteien („advocatia“) Bienenbüttel und Amelinghau-
sen von der Zentrale in Winsen abhängig. Leider werden die Zahlungen, die zu
Mariae Lichtmess, Walpurgis und Martini fällig werden, nur noch pauschal er-
wähnt und nicht nach Orten oder Höfen einzeln aufgeführt. In Bienenbüttel er-
hob der Vogt bereits 1381/82 grundherrliche Abgaben an den drei üblichen Ter-
minen, Zins zu Michaelis, Lämmerpfennige, also wohl Ablösungszahlungen für
ursprünglich geschuldete Lämmer, Martinspfennige, das heißt vermutlich ein am
Martinstag (11. November) fälliger Zins,63 Bede und Fuhrgeld (fol. 4v, 8v). Dabei
wurde interessanterweise der Walpurgiszins ausdrücklich de abbacia eingefordert.
Höchstwahrscheinlich haben wir es dabei mit Abgaben von Höfen zu tun, die
einst dem Kloster St. Michaelis in Lüneburg überlassen worden waren und zu-
mindest in der Bezeichnung die alte Abhängigkeit erkennen lassen. Jedenfalls
wurden noch in einem Winsener Geldregister von 1616 Höfe in Riestedt, Vahren-
dorf und Walmsdorf in der Vogtei Amelinghausen unter dem Sammelbegriff
Ebdey zusammengefasst, und ganz ähnlich werden im Lagerbuch des Amtes von
1681 einige Hofstellen in Bienenbüttel als „Abteihöfe“ bezeichnet.64 In Ameling-
hausen hatte der Vogt offenbar keinen Anspruch auf Lachsgeld, Bede und Fuhr-
geld. Ebenfalls bereits zu Ende des 14. Jahrhunderts und nicht erst 1450 hatten
auch einige Hofstellen im noch weiter südwestlich gelegenen Munster an den ge-
nannten Terminen grundherrliche Abgaben an den Vogt von Winsen zu entrich-
ten. Allerdings erscheint der Ort in der Rechnungsablage des Segeband Vos noch
separat aufgeführt und nicht wie im 15. Jahrhundert als Hauptort uppe der Teche
vollständig in die Vogtei Amelinghausen integriert.65 Abgesehen von der Bede
und dem Fuhrgeld trieb der Vogt wie schon in der engeren Vogtei Winsen auch in
den Vogteien Bienenbüttel und Amelinghausen Bußgelder (excessus) für nicht ge-
nannte Vergehen ein. In der Vogtei Bienenbüttel wurde lediglich 1382 ein einzi-
ger Einwohner aus Barum, das 1450 zum Go Bevensen gehört,66 zur Kasse gebe-
ten (fol. 8v). Dagegen wurden in der Vogtei Amelinghausen 1381 mehrere Leute
aus Steinbeck, aus Broke bei Amelinghausen und Gellersen straffällig (fol. 4v). Die
Ortsteile von Gellersen wurden im Übrigen im Schatzregister von 1450 unter
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63 Vgl. Deutsches Rechtswörterbuch, Bd. VIII (1984-1991) bzw. DRW online unter „Läm-
mergeld“ und ebd. Bd. IX (1992-1996) bzw. DRW online unter „Martinspfennig“, Sp. 326.

64 Hammerstein-Loxten, wie Anm. 9, S. 598 (wohl aus dem „Winsener Register“ von
1616); Rüther /Schulz-Egestorf, wie Anm. 17, S. 44.

65 Grieser, wie Anm. 16, S. 13 f.; vgl. Krieg, wie Anm. 14, S. 14 f.
66 Grieser, wie Anm. 16, S. 22 f.



dem Go Salzhausen subsumiert.67 Immerhin sechs Mark an Sondereinnahmen
bzw. an Lösegeld steuerte jemand bei, der einen Mann aus Hildesheim gefangen-
genommen hatte, und 1382 musste ein Henneke aus Wohldenbüttel aus unbe-
kannten Gründen gar 10 Mark aufbringen (fol. 8v). In der Teilrechnung von 1382
folgen ganz entsprechend auf die Einkünfte aus der Vogtei Winsen und deren Un-
terbezirken die Abgaben zu Walpurgis aus den Vogteien Bardowick (mit Brietlin-
gen, Bütlingen, Dreckharburg und Brake bei Bleckede), Bienenbüttel und Ame-
linghausen einschließlich Munster (fol. 8v).

Die in der Amtsrechnung genannten abgabepflichtigen Orte und Bezirke, die
im Wesentlichen in den heutigen Kreisen Lüneburg, Harburg und Uelzen liegen,
finden sich in der Regel nicht nur im mehrfach zitierten Schatzregister von 1450
wieder, sondern sind auch auf den Karten des Amtes aus der frühen Neuzeit ein-
gezeichnet (vgl. Abb. 2).68 Im Übrigen mag es zwar so sein, dass die Landesher-
ren in diesem Teil des Fürstentums größere Besitzkomplexe bewahren konnten,
aber selbstverständlich befanden sich ihre Gerechtsame auch hier wie anderswo
in Gemengelage mit dem Eigentum und den Ansprüchen anderer weltlicher Her-
ren und kirchlicher Institutionen wie etwa des Bistums Verden, der Klöster und
Stifter Bardowick und Ramelsloh, Heiligenthal und St. Michael in Lüneburg, des
Altenklosters bei Buxtehude oder des Zisterzienserklosters Scharnebeck.69 Noch
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67 Grieser, wie Anm. 16, S. 36-39; vgl. Krieg, wie Anm. 14, S. 18.
68 Ausschnitt einer Karte (1556/62) mit dem Gebiet Lüneburg-Winsen an der Luhe mit

dem Forste Radbruch bei Witthöft, wie Anm. 36, S. 271; die wohl älteste Karte des Amtes
Winsen an der Luhe stammt von Johannes Mellinger (1592/93); vgl. die verkleinerte Abb.
bei Günther Hagen, Geschichte der Stadt Winsen an der Luhe, Winsen (Luhe) 1978, S. 77;
nunmehr grundlegend: Johannes Mellinger. Atlas des Fürstentums Lüneburg um 1600, hg.
von Peter Aufgebauer, Kirstein Casemir, Ursula Geller, Dieter Neitzert, Uwe Ohainski

und Gerhard Streich, Bielefeld 2001, bes. Karte 20 (Amt Winsen an der Luhe; vgl. Abb. 2)
sowie ebenda (S. 68-97) das auch für die nähere Identifzierung der Ortsnamen unserer Vog-
teirechnung nützliche Verzeichnis der Orts-, Gewässer- und Flurnamen; siehe ferner die
Ämterkarte des Fürstentums Lüneburg im Ausgang des 18. Jahrhunderts bei Krieg, wie
Anm. 14 (Beilage), und die Skizzen der ehemaligen Gobezirke und der Vogteien im Raum
Hamburg-Lüneburg vor 1823 bei Brosius, Geschichte des Landkreises Harburg, wie
Anm. 5, S. 34 und 42.

69 Die Gemengelage der Ansprüche und die Rechte der verschiedenen Grundherren
werden etwa in der Regestensammlung für den Ort und die Ortsteile Bienenbüttels erkenn-
bar, zusammengestellt von Holger Runne (Norderstedt 2009); vgl. auch die Karte über die
Grundbesitzverhältnisse in Lüchow (14.-17. Jh.) bei Brosius, Wendländische Regesten, wie
Anm. 44, S. 78; zur Verwaltungsstruktur des Amtes und den Verhältnisse im benachbarten
Amt Harburg siehe Kausche, Harburg unter der Pfandherrschaft der Stadt Lüneburg, wie
Anm. 30, S. 79-89; zu den Ansprüchen der Klöster Heiligenthal und St. Michael in Lüne-
burg unter anderem in Orten der Vogtei Winsen, Bienenbüttel und Lüchow im 15. Jh.; Mül-

ler, wie Anm. 16, bes. S. 12-63.



Landesverwaltung während des Lüneburger Erbfolgekriegs 137

Abb. 2: Daß Ambt Winßen an der Luhe, und daß Ambt Bütlingen, aus: Johannes Mellinger,
Atlas des Fürstentums Lüneburg um 1600, hg. von Peter Aufgebauer, Kirstein Casemir,

Ursula Geller, Dieter Neitzert, Uwe Ohainski und Gerhard Streich, Bielefeld 2001, Karte 20.



komplizierter wurde es dadurch, dass die Grundherren ihre Hoheitsrechte unter-
einander zeitweise oder auf Dauer weiterverliehen. Beredtes Zeugnis legt davon
etwa ein Register von Grafschafts-, Vogtei- und Zollrechten sowie Gütern und
Zehnten ab, die die Herzöge Otto III. und Wilhelm von Braunschweig-Lüneburg
gegen Mitte des 14. Jahrhunderts vom Bistum Verden zu Lehen trugen, darunter
die Zehnten von zahlreichen, oben genannten Orten im Amt Winsen an der Lu-
he.70 Es wird also nur ausnahmsweise möglich sein, allein aufgrund der Abgaben-
höhe oder der zuweilen vagen Bezeichnungen der Gebühr die Herkunft und
Grundlage der landesherrlichen Forderung näher zu bestimmen. Nur andeu-
tungsweise verrät die Rechnung des Segeband Vos, über welche Bezirke, Orte
und Höfe der Vogt die Gerichtsbarkeit ausübte, mit welchen grundherrliche Ab-
gaben, Fuhr- und Arbeitsdiensten er rechnen konnte, welche Forst-, Mast-, Jagd-
und Weideberechtigungen er im Namen der Herzöge beanspruchte. Auch hin-
sichtlich derartiger Einnahmeposten sind die gleichzeitigen Amtsrechnungen aus
Celle sehr viel aussagekräftiger, da sie die Abgaben deutlicher benennen und un-
terscheiden. Im Einzelnen verzeichnen die Celler Vögte etwa Zins, Zinsroggen
oder Kornzins, die Verpflichtungen der Meierhöfe, die Geleitsgebühren, Zoll von
Flußschiffen, die Strafgelder in den Gogerichten, u. a. für Unzucht und Pferde-
diebstahl, das Lösegeld von Gefangenen, Brandschatzungsgelder, Biergeld oder
Biersteuern, den Erlös aus dem Verkauf erbeuteter Kühe und Pferde und aus dem
Talg und Leder von geschlachtetem Vieh, Bede, Lehnsgeld, Fehmpfennige für die
Mast in den Eichen- und Buchenwäldern, Ochsengeld für die Nutzung eines
Zuchtochsens, Haferpfennige und Malzpfennige, Gebühren für die Freilassung
Leibeigener oder auch konfisziertes Kaufmannsgut.71

Etwas festeren Boden betreten wir in der Winsener Amtsrechnung bei der Deu-
tung der aufschlussreichen Recepta de advocacia in Luneborg (fol. 4v) beziehungswei-
se der Einkünfte de civitate Luneborg (fol. 8v). Die Posten dieser Rubrik verdienen
unser besonderes Interesse, werfen sie doch zumindest ein Schlaglicht auf die
Einkünfte und Rechte, die den Landesherren nach der Zerstörung der Herzogsre-
sidenz auf dem Kalkberg, nach dem vergeblichen Versuch der Rückeroberung in
der Ursulanacht (20. bis 21. Oktober) 1371 und nach den Zugeständnissen der
landfremden sächsischen Herzöge in der Salzstadt geblieben waren. Schon im
Vorfeld der dramatischen Ereignisse von 1371hatten die Herzöge Wenzel und Al-
brecht nicht nur die Freiheiten der Landstände allgemein bestätigt,72 sondern die
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70 Mindermann, wie Anm. 44, S. 511-509-514 Nr. 584 f. (1342-1352); von den decimae,
den Kirchenzehnten, ist freilich in unserer Amtsrechnung nicht die Rede.

71 Vgl. zusammenfassend Sudendorf, Urkundenbuch zur Geschichte der Herzöge VI,
wie Anm. 4, Einleitung S. XCIII-XCIX.

72 Sudendorf, Urkundenbuch zur Geschichte der Herzöge IV, wie Anm. 4, S. 59-66



Rechte ihres Lüneburger Vogtes bei der Erhebung von Zöllen und bei der Forde-
rung von Diensten beschränkt. Unter anderem versprachen sie bereits zu Beginn
des Jahres 1371, die Abgaben von den Fischerkähnen, die to Lunnemborch kumen
binnen oder buten der stad, nicht zu erhöhen.73 Vor allem aber kamen die neuen Lan-
desherren den Lüneburgern hinsichtlich der althergebrachten Holzwegnahme
durch den herzoglichen Vogt, der Fischereirechte und der ungeliebten Hofdien-
ste entgegen: To deme ersten in den tiden, alse unse voghet to Luneborgh van unser weghe-
ne dat holt plecht to nemende, dat he denne dat berneholt neeme, dat men denne vor berne-
holt to der stadt voeret, unde anders nenerleye holt. He en schal ok nenerleye tymmerholt, bo-
dene, tovere, ammere edder andere kopenschup, welkerleye de si, de men to unser stad to
Luneborgh voeret edder bringhen let, neemen edder neemen laten, unde wat unsen borgheren
to Luneborgh hort unde anroeret, des en schal he tovoren enbuten der stad edder darenbinne-
ne nenerleye wys neemen edder vorhinderen laten. – Vortmer so en schal unse voghet edder
nement van unsere weghene to Luneborgh van den visgerhkanen meer neemen, den van deme
groten kanen achteyn Luneborgher penninghe, und van deme lutken kanen enen schilling
Luneborgher penninghe. Außerdem sollte der Vogt weder mittwochs noch an ande-
ren Terminen keine veylinghe edder andere kopenschap, de men to Luneborgh to deme
markede veyle bringht, nehmen. Dagegen wurde der Wortzins (penninghghulde ) von
den Häusern vor der Stadt, die inzwischen gebrochen worden sind, weiterhin ge-
fordert, doch darüber hinaus keine Hofdienste (hovedenest ) von denen, welche die
Grundstücke nun nutzen (den de woerde tohoren ). Ferner sollte der Vogt oder sonst
jemand auch von den Krämern (hoken ) keinerlei Hofdienste verlangen.74

Etliche Forderungen haben aber die Landesherren, wie auch unsere Rechnung
belegt, nach wie vor aufrecht gehalten. So erhob nun der Vogt in Winsen anstelle
des Stadtvogts zu Lüneburg Anspruch auf das Stättegeld (stedepenningh ), das heißt
auf die Gebühren für Marktstände etwa auf dem Michaelismarkt, auf den Wort-
zins von landesherrlichem Grund und Boden, auf das Biergeld (bergeld ), das ver-
mutlich für den Ausschank im Ratskeller fällig war,75 auf die Holzware (holware
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Nr. 71-83 (6. Januar 1371); vgl. auch oben Anm. 61 (Mindermann, wie Anm. 44, zum 6. Januar
1371).

73 Volger, Urkundenbuch der Stadt Lüneburg 2, wie Anm. 7, S. 53 Nr. 669 (6. Januar
1371); vgl. auch weitere Zugeständnisse und Privilegien der beiden Herzöge zugunsten Lü-
neburg vom selben Tag ebd. S. 43-54 Nr. 659-671; bekräftigt wurden diese Zugeständnisse
erneut am 9. Oktober 1376 (ebd. S. 235-237 Nr. 872); ferner Volger, Lüneburger Geschichte
in Einzeldarstellungen, wie Anm. 55, S. 28 Anm. 67; zusammenfassend zu den „Sachsenpri-
vilegien“ im Erbfolgestreit Klaus Friedland, Der Kampf der Stadt Lüneburg mit ihren Lan-
desherren. Stadtfreiheit und Fürstenhoheit im 16. Jahrhundert, Hildesheim 1953, S. 11-19;
zum Schiffszoll auch Witthöft, wie Anm. 36, S. 36-38.

74 Volger, Urkundenbuch der Stadt Lüneburg 2, wie Anm. 7, S. 50 f. Nr. 665 und S. 78-
80 Nr. 699 (24. Mai 1371).

75 Vgl. ein diesbezügliches Privileg der Herzöge Wenzel, Albrecht und Bernhard für die



[gemeint holtware?]), also wohl die Berechtigung zum Holzschlagen innerhalb
der landesherrlichen Holzmark, auf die Abgaben von Schustern und Gerbern (de
sutoribus et cerdonibus bzw. – auf Niederdeutsch – van den gherweren ), auf das Holz-
geld für „Zollholz“ am Thomastag und etwas unvermittelt auch auf nicht näher
begründete Einkünfte aus Putensen (südlich Salzhausen), die ebenfalls am Tho-
mastag eingezogen wurden.

Als Eigentümer an Grund und Boden vor den Stadttoren beanspruchte der
Landesherr jährlich fünf Mark vor dem Roten Tor im Süden, dem Stadttor der Ge-
meinde Modestorpe.76 Ausnahmsweise recht gut wissen wir, warum und wofür
Heyneke Peyneken aus Lüneburg einen Anerkennungszins von 18 Schilling an
den Vogt zu zahlen hatte. Denn nur wenige Jahre zuvor, am 29. Dezember 1378,
hatte Herzog Albrecht mit ausdrücklicher Zustimmung Herzog Bernhards eben
jenem Lübecker Bürger gegen 135 Mark 11 Mark jährlicher Rente von seiner Gül-
te (ghulde ) im Grimm vor der Stadt Lüneburg verpfändet. Sollten die Einkünfte
aus dem Grimm nicht für die jährliche Rendite reichen, so sollte der Vogt zu Lü-
neburg das Defizit aus der landesherrlichen Gülte vor dem Roten Tor (van der
ghulde, de we darsulves vor dem Roden dore hebben ) ausgleichen. Die Herzöge behiel-
ten sich dabei vor, die Rente jederzeit wieder ablösen zu können.77 Die jährliche
Rente von 11 Mark ist dem Lübecker Bürger und Geschäftspartner Hamburger
Kaufleute78 wohl nicht vom Winsener Vogt, sondern anderweitig angewiesen
worden, und auch für einen Restbetrag musste der Vogt 1381 nicht aufkommen;
gleichwohl hatte er, wie wir sehen, Anspruch auf den Grundzins aus dem verpfän-
deten herzoglichen Besitz im Grimm.

Unter den übrigen Einnahmen aus der Vogtei Lüneburg schlug damals das so-
genannte Biergeld immerhin noch mit 10 Mark und für das Halbjahr 1382 (fol. 8v)
mit 5 Mark zu Buche, eine Abgabe, auf die die Herzöge nur wenige Jahre später
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Stadt Celle, ed. Sudendorf, Urkundenbuch zur Geschichte der Herzöge V, wie Anm. 4,
S. 180 Nr. 138 (8. Juni 1378); dazu Clemens Cassel, Geschichte der Stadt Celle, mit besonde-
rer Berücksichtigung des Geistes- und Kulturlebens der Bewohner, Bd. 1, Celle 1930, S. 61;
ferner unten S. 141 mit Anm. 79 (Biergeld in Lüneburg).

76 Zum Roten Tor, das wohl 1289 erstmals erwähnt wurde und wo im 15. Jahrhundert eine
sog. Torenkiste, vornehmlich für Frauen, angebracht war, ausführlicher Wilhelm Reinecke,
Geschichte der Stadt Lüneburg, Bd. 2, Lüneburg 1933, Nachdruck 1977, S. 68 ff., 97.

77 Volger, Urkundenbuch der Stadt Lüneburg 2, wie Anm. 7, S. 290 Nr. 918; vgl. Su-

dendorf, Urkundenbuch zur Geschichte der Herzöge V, wie Anm. 4, S. CXII.; zum Grimm,
der Gartengemeinde vor den Toren der Stadt, wo 1371 auch die dort befindlichen Rittersitze
zerstört wurden, vgl. auch Volger, Lüneburger Geschichte in Einzeldarstellungen, wie
Anm. 55, S. 15 f., 177 f.

78 Vgl. Nirrnheim, wie Anm. 22, S. 156 (Index mit 19 Hinweisen auf den Lüneburger
Heyne bzw. Heyneke Peyne bzw. Peyneke); vgl. Jaitner, wie Anm. 8, S. 249 Nr. 358 (30. Ok-
tober 1376); S. 252 f. Nr. 362 (5. April 1377).



feierlich gegenüber dem Rat der Stadt verzichteten: Vortmer mechteghe we den rad to
Luneborg des, dat ze moghet eschen und nehmen dat berghelt, er me dat ber van den waghene
brynghe, und wers dat also nicht even intokomenden tyden, dat ze dat denne wandelen mo-
gen und holde dat, alse dat denne bequeme is.79 Warum und wofür die Schuster und
Gerber, die beide die Gerberei betrieben und daher öfter miteinander in Streit ge-
rieten, 1381wie auch 1382 (4v, 8v) einen Obolus an den Vogt zu entrichten hatten,
erhellt aus der Rolle der Schuster (der schomaker gerechtigkeit) von 1389 mit ihren
Nachträgen von 1448. Dort wurde unter anderem eingeschärft: Ok sy witlik: dat de
werkmester gevet alle jar dem stadvoget in paschenavende vor etende 8 ß und in sunte Mi-
chaelisavende vor etende 8 ß. Vielleicht haben die beiden Zünfte die Mahlzeit bzw.
die Gebühr für die Genehmigung zum Gerben auf dem „Lohhofe“ an der Aue am
Altenbrücker Tor leisten müssen.80 Das alte Privileg des Vogtes der mehr oder we-
niger willkürlichen Holzwegnahme hatten die Herzöge auf Druck Lüneburgs
zwar 1371, wie oben zitiert, beschnitten, doch weiterhin taucht in der Rechnung
ein Posten auf, der auf diese nach wie vor geübte Gewohnheit anspielt: item 28 s a
lingno, quos sumpci (sumptus) iuxta Luneborg et in die Thome dicitur tolnholt (fol. 4v).81

Das Holzgeld, das am Thomastag (21. Dezember) zu entrichten war, könnte mit
dem anderweitig so genannten „Thomaszoll“ identisch sein, der bis in die Neuzeit
hinein in Lüneburg am Thomastag vor Sonnenuntergang von einem Winsener
Beamten abgeholt wurde.82

Auch im Hinblick auf die Gerichtshoheit in der Stadt waren die Herzöge Wen-
zel und Albrecht von Sachsen und Lüneburg 1371 ihrem wichtigsten Bündnis-
partner entgegengekommen und hatten dem Lüneburger Rat erlaubt, an des Vog-
tes Stelle einen eigenen Richter über Missetäter zu bestellen, also praktisch die
peinliche Gerichtsbarkeit gestattet.83 Doch wie die Strafgelder (excessus ) aus der
Vogtei Lüneburg zeigen (fol. 5r), hat der landesherrliche Vogt nun von Winsen
aus nicht nur außerhalb, sondern vielleicht auch innerhalb der Salzstadt seine
richterlichen Befugnisse zumindest teilweise behaupten können. Im Einzelnen
haben sich ein Notar, ein Krämer (institor ), einige Lübecker und Hamburger Bür-
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79 Volger, Urkundenbuch der Stadt Lüneburg 2, wie Anm. 7, S. 388 f. Nr. 1024.
80 Bodemann, wie Anm. 57, S. XIV, XVI f., 69-74 (Gerber), 229-236 (Rolle der Schuster

mit obigem Zitat S. 232).
81 Hammerstein-Loxten, wie Anm. 9, S. 132, 595-597, der dieses alte Recht erst in

einem Beleg von 1497 in den Händen des Winsener Vogts nachweisen kann; siehe auch Bro-

sius, Geschichte des Landkreises Harburg, wie Anm. 5, S. 41; zu diesem Brauch auch
Wilhelm Reinecke, Geschichte der Stadt Lüneburg, Bd. 1, Lüneburg 1933, Nachdruck 1977,
S. 322 für das 16. Jh. sowie Rüther /Schulz-Egestorf, wie Anm. 17, S. 132 f. für das 17. Jh.

82 Hammerstein-Loxten, wie Anm. 9, S. 595 ff., der dieses alte Recht erst in einem Beleg
von 1497 in den Händen des Winsener Vogts nachweisen kann; Hagen, wie Anm. 68, S. 81.

83 Volger, Urkundenbuch der Stadt Lüneburg 2, wie Anm. 7, S. 50f. Nr. 665 (6. Januar
1371).



ger, aber auch zwei Frauen etwas zuschulden kommen lassen. Zwar wurde in der
Folge die Gerichtshoheit des Landesherrn weiter geschmälert, doch Anfang des
15. Jahrhunderts agierte wieder der herzogliche Stadtvogt neben dem Vogt zu
Winsen an der Luhe und erst gegen Ende des 15. Jahrhunderts hat Herzog Hein-
rich von Braunschweig-Lüneburg die Stadtvogtei endgültig an den Lüneburger
Rat abgetreten.84

Nach den Erträgnissen aus der Vogtei Lüneburg folgen in derselben Anord-
nung wie die Abgaben aus den übrigen Unterbezirken die Einkünfte aus der
Vogtei Bardowick, das heißt wiederum grundherrliche Zinszahlungen (terre red-
ditus ) zu Ostern, Michaelis und Weihnachten; dann der sogenannte „Königzins“,
ein Grundzins von ehemals nicht kultiviertem Land, der ursprünglich dem Kö-
nig zustand.85 Entsprechende Abgaben sind in Brietlingen, Bütlingen und
Dreckharburg (Horborch ) erhoben worden, dazu wieder Bede und Fuhrgeld aus
der Vogtei Bardowick. Gesondert davon sind Zinszahlungen aus Brake bei Ble-
ckede vermerkt.

Den Abschluss der Jahresrechnungen bildet eine lange Liste von Einnahmeti-
teln aus dem sogenannten Sondergut. Die Bezeichnung bezieht sich „wahrschein-
lich auf einen bestimmten Bezirk, dessen Grundbesitz ursprünglich nicht verlie-
hen und der besonderen Verfügung der Herzöge vorbehalten war“.86 Allerdings
kann hier nicht die später als „Radbruchsvogtei“ bezeichnete Villikation und
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84 NLA – Hauptstaatsarchiv Hannover, Celle Br. 55 Nr. 46, fasc. 5: Register des Stadt-
vogts Kurt Elstorf (Cord Elstorpe) von 1417-1421, bei dessen Rechnungslegung u. a. der voget
van Winsen upp der Luw zugegen ist; die dort notierten Einnahmen (u. a. Wortzins, Bierzise,
Gartenzins vom Hofgarten; Gerichtsgebühren) und Ausgaben (u. a. für Warenlieferungen
und Botengänge nach Winsen an der Luhe) sind nicht nur vor dem Hintergrund der Vogtei-
rechnung von 1381/82 informativ, sondern auch im Hinblick auf die Kompetenzen des Lü-
neburger Stadtvogts und des Vogtes in Winsen an der Luhe; das gleiche gilt für die Ausga-
ben und Einnahmen des Lüneburger Stadtvogts Claus Graurock (Grawerock), 1428-1431 so-
wie 1431-1437 (NLA – Hauptstaatsarchiv Hannover: Celle Br. 55 Nr. 46, fasc. 2 und 3); zum
Verkauf der Stadtvogtei an den Lüneburger Rat vgl. NLA – Hauptstaatsarchiv Hannover:
Celle Or. 100 Nr. 259 (6. Januar 1493: Verkauf der Stadtvogtei); vgl. A. E. E. L. von Duve,
Beitrag zur Geschichte der ehemaligen Stadtvogtei zu Lüneburg, in: Neues Vaterländisches
Archiv 20, 1831, S. 233-250, hier S. 233-236; Volger, Lüneburger Geschichte in Einzeldar-
stellungen, wie Anm. 55, S. 28 mit Anm. 67; zur Geschichte der Stadtvogtei auch Reinecke,
Geschichte Lüneburg 1, wie Anm. 81, S. 93, 324 f., 400, 479 (Index); Friedland, Der Kampf
der Stadt Lüneburg mit ihren Landesherren, wie Anm. 73, S. 93 f.

85 Zum Königszins vgl. auch Hammerstein-Loxten, wie Anm. 9, S. 591-595; zu diesem
Zins und anderen Abgaben (im wesentlichen nach Hammerstein-Loxten) auch Hagen, wie
Anm. 68, S. 80-84.

86 Krieg, wie Anm. 14, S. 20 Anm. 3; vgl. auch von Hammerstein-Loxten, wie Anm. 9,
S. 297 f. (vogteifreie Höfe, z.B. auf Grund des einstigen Besitzes durch freie Herren, im Ge-
gensatz zu vogteihaftigen Höfen).



Holzmark mit dem Mittelpunkt Radbruch gemeint sein.87 Denn die unter dieser
Rubrik verbuchten Einkünfte stammen aus insgesamt 29 Orten, während im
Landschatzregister von 1450 Einwohnern aus 25 Orten „in deme Sunderghude“
belastet sind.88 Zahlungspflichtig sind Müller, Krüger, Bauern und Kötner aus
Gerdau (Gherdouwe ), Klinte, Glüsingen (Gluzinnghe ), Bollensen (Boldecen ), Ma-
sendorf (Mazendorpe ), Dreilingen (Dreylinghe ), Tellmer (Tellingmer ), Westerweyhe
(Westerweginghe ), Amelinghausen (Amelinghuzen ), Relingen (Relen ), Weddermuode,
Holthusen (Holthuzen ) bei Gerdau, Rottorf (Rottorpe ), Böddenstedt (Bodenstede ),
Kirchweyhe (Kerkweginghe ), Velgen (Velinghe ), Garlstorf (Gherlevestorpe ), Oulstorpe
(= Hamburg-Ohlsdorf?), Grünewald (Gru(o)nenwolde ), Oldendorf (Ollendorpe ),
Hanstedt (Honstede ), Eppensen (Eppenzen ), Eyendorf (Ygendorpe ), Taetendorf (Te-
tendorpe ), Klein-Bunstorf (Bu(o)nstorpe ), Oechtringen (O(u)ghterdinghe ) Suder-
mühlen (Sudermu(o)len ), Brietlingen (Britlingh ), Grimm bei/ in Lüneburg (Grim-
me ). Überwiegend lag das Sondergut also in der näheren und weiteren Umge-
bung von Uelzen, ferner in den heutigen Landkreisen Lüneburg (Glüsingen, Tell-
mer, Relingen, Grimme, Brietlingen), Harburg (Amelinghausen, Rottorf,
Garlstorf, Hanstedt, Sudermühlen, Ohlstorf?) und Dannenberg (Grünewald).
Auffällig sind die Einnahmen an cruceschult in Bollensen und Velgen. Die „Kreuz-
pfennige“ dürften ursprünglich eine Abgabe gewesen sein, die an einen kirchli-
chen Grundbesitzer oder Zehntberechtigten, vielleicht an den Bischof von Ver-
den zu leisten war.89 Teile dieses Sondergutes oder Abgaben aus weiteren dazuge-
hörigen, hier nicht genannten Orten dürften noch wenige Jahre zuvor und
vielleicht auch weiterhin in den Händen der Pfandinhaber von Dannenberg ge-
wesen sein. 1377 traten nämlich Conrad und sein Vetter Gebhard von Saldern das
ihnen von den Herzögen verpfändete Schloss Dannenberg mit Stadt und Vogtei
sowie zugleich das in die Vogtei Lüneburg gehörige Sondergut (des sundergudes,
das da gehöret in die vogtey zu Lunemburg) an Gebhard von Schraplau und Wilbrand
von Reden ab.90

Alles in allem ist die Aussagekraft der Aufzeichnungen des Vogtes Segeband
Vos von 1381/82 zweifellos begrenzt. Die Ausgaben für die Instandhaltung der
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87 Krieg, wie Anm. 14, S. 16.
88 Grieser, wie Anm. 16, S. 18 f.
89 Vergleichbar die Zahlung von Kreuzpfennigen an den Erzbischof von Bremen in

Karl Koppmann (Hrsg.), Kämmereirechnungen der Stadt Hamburg 1350-1400, Bd. 8: Nach-
träge und Register zum 1. Band, bearb. von Hans Nirrnheim, Hamburg 1939, S. 337 und
Bd. 10, S. 41 (Register jeweils unter „crucepenning“); dazu Karl Koppmann, Crucepenninge,
in: Mittheilungen des Vereins für Hamburgische Geschichte 2, 1880, S. 69-74 und C.F. Gae-

dechens, crucepeninge II, in: ebd. S. 109-112; vgl. auch die freilich hypothetische Herlei-
tung der Abgabenart bei Hammerstein-Loxten, wie Anm. 9, S. 338 und 589f.

90 Sudendorf, Urkundenbuch zur Geschichte der Herzöge V, wie Anm. 4, S. 105 f. Nr. 95
(5. Mai 1377).



Burg, für den Lebensunterhalt des Vogtes, der Burgmannen und Gäste, für den
Lohn des Burgpersonals und des Gesindes sind in den zeitgleichen Rechnungen
aus Celle erheblich differenzierter aufgeführt. Die genaue Ausdehnung der Un-
terbezirke und die Zahl, die Namen und die Verpflichtungen der Zinspflichtigen
lassen sich den Jahresabrechnungen bei weitem nicht so deutlich entnehmen, wie
das in den späteren regelrechten Schatzregistern möglich ist. Das Holzgericht
über die Holzmarken und andere landesherrliche Hoheitsrechte bleiben im Un-
gewissen. Angesichts der üblichen Gemengelage der grundherrlichen, gerichtli-
chen und kirchlichen Abhängigkeitsverhältnisse wird man auch kaum den lan-
desherrlichen Besitz und Einfluss in den genannten Gegenden und Ortschaften
gegenüber anderen weltlichen Grundherren und kirchlichen Institutionen ab-
grenzen können. Doch andererseits ist die Bedeutung dieser Vogteirechnungen
von 1381/82 aus mehreren Gründen kaum zu überschätzen: Die Rechnung ist,
um es noch einmal zu betonen, anscheinend die einzige noch unpublizierte Rech-
nung des 14. Jahrhunderts innerhalb der welfischen Territorien und ergänzt die
relativ dichte Überlieferung einer ersten Gruppe von Amtsrechnungen, die in
Braunschweig-Lüneburg auf Initiative der sächsischen Herzöge früher einsetzte
als in den meisten anderen deutschen Territorien. Zweitens: Anders als die Amts-
rechnungen aus Celle und dem Westen des Fürstentums, die ihre Entstehung
nicht zuletzt den unsicheren Verhältnissen und dem daraus resultierenden
Zwang zur militärischen Sicherung der Burgen und zur Wahrung der Herrschafts-
rechte verdankten,91 scheinen die Winsener Abrechnungen und Hebungen eher
ein Indiz für den Willen der neuen Landesherren zu einer Bestandsaufnahme der
Gerecht- same und zu einer geregelten Verwaltung zu sein. Drittens wird erst in
dieser Rechnung erkennbar, inwieweit der Vogt in Winsen an der Luhe zumindest
vorübergehend die Kompetenzen und Aufgaben übernahm, die bisher vom lan-
desherrlichen Vogt auf dem Lüneburger Kalkberg wahrgenommen wurden. Un-
ter anderem erfahren wir, dass die Landesherren nach der Zerstörung der Burg
auf dem Kalkberg in Lüneburg keineswegs sämtliche Rechte in der Stadt verloren
haben. Schließlich zeichnet sich in Umrissen die Verwaltungsstruktur im nördli-
chen Teil des Fürstentums ab. In dieser Hinsicht betritt man also nicht erst, wie
die frühere Forschung annehmen musste, mit dem Schatzregister von 1450 siche-
ren Boden, sondern die Ursprünge der Amtsverfassung der späteren „Großvog-
tei“ sind nun bereits im vorliegenden Verzeichnis der Hebeorte von 1381/82 zu
fassen. Im Grunde müssten die bisherigen Amtsbeschreibungen Winsens an der
Luhe auf der Grundlage der hier bekanntgemachten Vogteirechnung umge-
schrieben werden.92 Die Amtsstruktur und die Pflichten der Untertanen sind so-
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91 Dazu Dormeier, wie Anm. 3, S. 35 f.
92 Vgl. oben Anm. 13.



mit nunmehr vom Ende des 14. Jahrhunderts über das erwähnte Landschatzregi-
ster aus der Mitte des 15. Jahrhunderts, das Untertanenverzeichnis von 1563 und
das Lagerbuch des Amtes Winsen von 1681 bis in die Neuzeit geradezu exempla-
risch weiterzuverfolgen.93
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93 Ed. Rüther /Schulz-Egestorf, wie Anm. 17. – Für die Mitarbeit an der redaktionel-
len Überarbeitung des Manuskripts danke ich Frederieke Schnack und Arne Gummert,
Kiel.



Amtsrechnungen im Fürstentum Braunschweig-Lüneburg
1378–Ende 14. Jh.

Abkürzungen

A Ausgaben
E Einnahmen
KDM Celle Die Kunstdenkmäler des Landkreises Celle, bearb. von Joachim Bühring

und Konrad Maier unter Mitwirkung von Helmut Engel, Jürgen Ricklefs

und Ewald Schrader, Hannover 1970. Textband: Teil I, Landkreis Celle.
SUB V, VI Hans Sudendorf (Hrsg.), Urkundenbuch zur Geschichte der Herzöge von

Braunschweig und Lüneburg und ihrer Lande, Bd. V und VI, Hannover
1865 und 1867.

Mai 1376 bis
28. Febr. 1378

Neustadt und
Mandelsloh
(A und E)

Rabodo Wale SUB V, S. 81-91
Nr. 79, dazu ebd.
Einleitung S. LXXIf.

Mai 1376 bis
9. März 1379

Celle
(A und E)

Brendeke
(Brand von Bergen)

SUB V, S. 146-151 Nr. 134,
dazu Kommentar in
Bd. VI, S. XCII ff.

11. April 1378 bis
9. März 1379 und
7. Nov. 1379 bis
13. Febr. 1380

Celle (A) Brendeke
(Brand von Bergen)

SUB V, S. 152-179 Nr. 135.

2. Febr. 1381 bis
25. Mai 1382

Winsen/Luhe
(A und E)

Segeband Vos Edition unten Anhang II.

24. Febr. 1381 bis
9. Nov. 1381

Celle (A) Brendeke
(Brand von Bergen)

SUB V, S. 222-238 Nr. 193
[dort 24. Febr. – 16.(!) Nov.
1381]; dazu Kommentar
ebd. S. CXXIX.

12. Nov. 1381 bis
31. Mai 1382

Celle (E) Segeband Vos SUB V, S. 261-266 Nr. 226.

12. Nov. 1381 bis
31. Mai 1382

Celle (A) Segeband Vos SUB V, S. 266-272 Nr. 227.



12. Nov. 1381 bis
31. Mai 1382

Dorfmark
(A und E)

Vögte Fricke und
(ab 25. Febr. 1382)
Heinrich Louwe im
Namen des Celler
Vogts

SUB V, S. 272-274 Nr. 288.

29. März 1383 bis
2. März 1384

Celle (A) Ludeke Juncher SUB VI, S. 36-50 Nr. 48.

19. Nov. 1382 bis
8. Nov. 1383

Rethem
(A und E)

Ludeke Juncher SUB VI, S. 50-53 Nr. 48.

9. Aug. 1383 bis
22. April 1384

Bodenteich
(A und E)

Vyscher SUB VI, S. 69-77 Nr. 63.

16. Jan. 1384 bis
4. Juni 1384

Lüchow
(A und E)

Johann von Escherde SUB VI, S. 85-92 Nr. 79.

Ca. 1380-1400 bzw.
„um 1392“(?)

Celle
(Zinsregister)

(Ungenannter)
Vogt von Celle

SUB VI, S. 53-55 Nr. 49;
Datierung (um 1392) nach
KDM Landkreis Celle I,
S. 164.
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Ausgaben und Einnahmen des Vogtes Segeband Vos
in Winsen an der Luhe, 2. Febr. 1381–25. Mai 1382

Überlieferung: HStA Hannover, Celle Br. 61 Nr. 758 (Seitenformat ca. 22,5x 30,5 cm)

Vorbemerkung: Unsichere Auflösungen sind in runden Klammern, Ergänzungen in eckigen
Klammern wiedergegeben. Zur Identifizierung der Orts- und Personennamen und zur Er-
läuterung der Ausgabe- und Einnahmeposten ist der voraufgehende Beitrag zu vergleichen.

[fol. 1:]
Notandum quod ego sub anno Domini M°CCC°LXXX primo, feria Va an(te) Pu-
rificacionis [31. Januar 1381] ego Seghebandus Vos co[m]pputavi cum domino
meo duci et manci[= mansi?] solutus s(upe)r omnibus comp[u]tac(ionis)

[Septimana prima (3.-9. Febr.) 1381]a

30 s pro br(as)iu(m)[!]; item 8 s pro humulo; item 6 s pro all(iu)m[?] b feria quarta;
item 7 s pro allec(ibus) […] s pro all(ecibus) Raba(no); item 4 s pro ovis.

Summa 4 mar(ce) cum 1 s.

[Septimana secunda (10.-16. Febr.) 1381]
30 s pro brasium; item 8 s pro humulo; item 5 s pro all(iu)m feria quarta; item 7 s
pro all(ecibus) […]; pro all(iu)m Raba(no); item 3 s pro oleo; item 4 s pro ovis.

Summa 4 mar(ce) minus 2 s.

[Septimana] tercia [17.-23. Febr. 1381]
30 s pro brasium; item 8 s pro humulo; item 6 s pro all(iu)m feria IIIIa; item 7s pro
all(iu)m feria VIa; item 4 s pro all(iu)m Raba(no); item 4 s pro oleo; item 4 s pro
ovis.

Summa 4 mar(ce) minus 1 s.

Carnisprivii [21.-26. bzw.24. Febr.]

a Die Bezeichnungen der ersten vier Wochen und einige Ausgabeposten in der Vorlage
überklebt.

b Hier wie im folgenden entweder mit allium (Knoblauch) oder mit allecum aufzulösen,
wie das sonst etwas anders (allec-) geschriebene Wort für Hering. Im letzteren Fall handelte
es sich also entweder um eine Art constructio ad sensum („für bestimmte Tonnen an Fi-
schen“), oder Präposition und Ware sind entsprechend dem voraufgehenden pro brasium
miteinander verbunden.




